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Kurzbeschreibung: Umwelt- und Naturschutzinformationssystem UNIS-D - Machbarkeitsstudie  

Das Bestreben, Umweltinformationen zu sammeln und Dritten zur Verfügung zu stellen (insbe-
sondere interessierten Bürgern), ist seit vielen Jahrzenten ein starker Antrieb im Bereich des 
Umweltmanagements. Der Zugang zu diesen Umweltinformationen ist in Deutschland in hohem 
Maße zersplittert. Die Europäische Kommission hat diese Zersplitterung bemängelt und ange-
regt, einen zentralen nationalen Zugang zu Umweltinformationen einzurichten, soweit dies 
machbar sei. In der vorliegenden Studie soll daher die Machbarkeit eines entsprechenden Um-
welt- und Naturschutzinformationssystem (UNIS-D) analysiert werden. Herausgearbeitet wer-
den soll dabei unter anderem, in welcher Form ein neues fach- und ebenen-übergreifendes An-
gebot langfristig machbar und sinnvoll ist. Zudem hat der technologische Fortschritt dazu ge-
führt, dass Daten, die den Zustand von Natur und Umwelt erfassen, nicht mehr ausnahmslos 
durch die öffentliche Hand erhoben werden. Auch private Haushalte, Einzelpersonen oder Un-
ternehmen erfassen bewusst oder unbewusst Umweltdaten, die zur Verbesserung der Datenlage 
über die Umwelt beitragen könnten. Dadurch entsteht eine sehr große und umfangreiche Daten-
menge für Umweltinformationen. Es soll daher auch untersucht werden, durch welche Maßnah-
men, etwa dem Einsatz von K.I., diese große Datenmenge handhabbar gemacht werden kann. 

Abstract: Information System for Environment and Nature Conservation in Germany (UNIS-D) - 
Feasibility Study 

Efforts to collect environmental information and to make them available to third parties (espe-
cially interested citizens) have been strong driving forces in the domain of environmental man-
agement for many decades. In Germany, access to this environmental information is highly frag-
mented. The European Commission has criticized this fragmentation and suggested that a cen-
tralized national access to environmental information should be established – to the extent 
deemed possible. The present study will therefore analyze the feasibility of a corresponding In-
formation System for Environment and Nature Conservation in Germany (UNIS-D). Particularly, 
it will be evaluated if and how an interdisciplinary approach is feasible and sensible regarding a 
long-term operation. In addition, due to technological progress, environment and nature data is 
not only collected by the public sector. Instead, private households, individuals or companies are 
also collecting such data – either consciously or unconsciously. This data could also contribute to 
improving the information about the overall environmental condition. However, this also in-
duces the need to investigate, how this plethora of information can be handled and made acces-
sible, for example by using means such as Artificial Intelligence (AI).  
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Zusammenfassung 

Hintergrund und Zielstellung 

Die folgenden Punkte bilden den Hintergrund und die zugrundeliegende Zielstellung der vorlie-
genden Machbarkeitsstudie für das Umwelt- und Naturschutzinformationssystem UNIS-D: 

�y  Die umweltpolitische Digitalagenda  des BMU wurde im Mai 2019 vorgestellt. 

�y  Im Kontext der „Strategie Künstliche Intelligenz “ hat das BMU den Aufbau einer Umwelt-

datencloud angekündigt. Diese soll der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft einen 

transparenten und validen Zugang zu Umweltdaten ermöglichen. 

�y  Damit adressiert das BMU den Auftrag der Umwelt infor mation sricht linie (2003/4/EG) , 

welche die Vorgaben der Aarhus-Konvention  für das Recht auf freien Zugang zu Umweltin-

formationen auf EU-Ebene umsetzt. 

�y  Um diesen Zugang zu Umweltinformationen bereitstellen zu können, sollen die informati-

onspflichtigen Stellen Umweltinformationen zunehmend in elektronischen Datenban-

ken bzw. Formaten speichern , die elektronisch abrufbar sind (vgl. für die Bundesebene § 7 

Abs. 1 S. 2 UIG). 

�y  Dabei soll die Verbreitung von Umweltinformationen gegenüber der Öffentlichkeit in ver-

ständlicher Darstellung und leicht zugänglichen Format en erfolgen. 

�y  Zurzeit ist der Zugang zu Umweltinformationen in hohem Maße zersplittert.  Die Europäi-

sche Kommission hat die Zersplitterung des Zugangs zu Umweltinformationen in Deutsch-

land bemängelt und angeregt – soweit durchführbar –, einen zentralen nationalen elekt-

ronischen Zugang zu Umweltinformationen einzurichten . Dieser solle zumindest eine 

harmonisierte Verlinkung der bestehenden Informationsangebote bieten. 

�y  Zudem können durch den technologischen Fortschritt mittlerweile auch private Haushalte, 

Einzelpersonen oder Unternehmen  Umweltdaten, z.B. mittels ‚smart devices‘ bzw. ‚smart 

sensors‘ erfassen. Sie können damit einen Beitrag zur Verbesserung der Datenlage über die 

Umwelt leisten. 

�y  Ebenso stellen aufkommende Themen und Trends, wie etwa Big-Data und Künstliche In-

telligenz  (K.I.), neue Herausforderungen an die Bereitstellung von Umweltdaten. 

�y  Darüber hinaus ergeben sich unter anderem beispielhaft folgende konkrete Anwendungs-

fälle: 

�z Um die Bereitstellung von Wohnbauland und die  Bauleitplanung  zu beschleunigen 

bzw. zu vereinfachen, wurde am Rande der Baulandkommission ein gebündelter Zugang 

zu Umweltdaten für die Erstellung von Umweltberichten i.S.d. § 2 Abs. 4 BauGB angeregt. 

�z Ein einfacher, zentraler Zugang zu Umweltdaten kann darüber hinaus auch Rückschlüsse 

auf die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen  zulassen, wie es der Abschlussbe-

richt der AG 3 „Raumordnung und Statistik“ der Kommission Gleichwertige Lebensver-

hältnisse wünscht. 
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�z Das BMU ist vom Deutschen Bundestag aufgefordert worden, zur weiteren Beschleuni-

gung des Netzausbaus ein Internet-Artenschutzportal zu betreiben, das Informationen 

über einen möglichen Schutzstatus von Gebieten und vorkommenden – möglicherweise 

besonders geschützten – Tieren und Pflanzen bereitstellt . 

�z Landwirtschaftliche Interessenverbände profitieren von einer Verbesserung der Da-

tenlage über Böden , z.B. durch Sensormessungen während der Bewirtschaftung von 

Feldern und Wiesen. 

�y  Derzeit existiert hinsichtlich der  oben genannten Anforderungen aber kein zentrales 

nationales Angebot der Umweltverwaltung.  Ein entsprechendes Angebot würde dazu 

auch erhebli che technische, organisatorische und rechtliche Herausforderungen  ber-

gen, u.a. da der weit überwiegende Teil der geforderten Informationen auf Länder- oder so-

gar kommunaler Ebene vorgehalten wird. 

�y  In der Machbarkeitsstudie soll daher herausgearbeitet werden, in welcher Form ein 

neues fach- und ebenenübergreifendes Angebot  langfristig machbar und sinnvoll ist.  

Aufbau und Methode 

Nachdem die oben dargestellte Zielstellung und der Gegenstand des Projektes in Kapitel 1  
beschrieben wurden, stellt Kapitel 2 den aktuellen Ist -Stand dar. Dazu werden in 2.1 zunächst 
die verwendeten Methoden, u.a. der Ablauf der Analyse in zwei Stufen, erläutert:  

In der 1. Stufe erfolgt eine Auflistung und Kurzbeschreibung bestehender Portale aus dem Um-
weltbereich sowie ausgewählter übergreifender Portale. Ausgewählte Portale mit besonderer 
Relevanz für UNIS-D werden in der 2. Stufe detaillierter vorgestellt. Darauf aufbauend wird  in 
Kapitel 2.2 der inhaltlich-technologische Ist- und Planungsstand aufgezeigt. Dies umfasst eine 
Übersicht bekannter Umwelt - und Informationsportale , sowie eine Darstellung der bereit-
gestellten Daten  ausgewählter Portale (u.a. CHEM-Info, FloraWeb und UFORDAT) und die Vor-
stellung eines Best-Practice Beispiels  anhand von Wasser-DE.  

Darauffolgend werden in Kapitel 2.3 der rechtliche Ist-Stand (u.a. hinsichtlich der Übertragbar-
keit und Bereitstellungsverpflichtungen, Anforderungen seitens des Behindertengleichstellungs-
gesetzes und Wahrung des Urheberrechts) und in Kapitel 2.4 der organisatorische Ist-Stand er-
örtert. Dies umfasst u.a. eine Analyse verschiedener gängiger Verfahren zur Bereitstellung 
von Daten, die in Diagrammen schematisch visualisiert werden.  

Abschließend werden in Kapitel 2.5 die Zusammenfassung der Ist-Analysen sowie die sich dar-
aus ergebenden Konsequenzen für die Machbarkeit von UNIS-D genannt. Dazu gehört eine zah-
lenmäßige Zusammenfassung der insgesamt 87 analysierten Portale (75 in Stufe 1, 12 in Stufe 
2) u.a. hinsichtlich der bereitgestellten Funktionalitäten, Einstiegsmöglichkeiten, Bezie-
hungstiefe, Schnittstellen, Verbindlichkeiten, Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten und Oberflä-
chengestaltung. Dabei wird deutlich, dass sich die analysierten Portale in drei Gruppen untertei-
len lassen, die jeweils sehr unterschiedliche Zielstellungen verfolgen:  

�y  Portale der Bundesbehörden mit Umweltdaten,  

�y  Portale der Landesbehörden mit Umweltdaten und  

�y  Portale mit Bildungs- und Förderangeboten bzw. Forschungsportale.  
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Diese Gruppen unterscheiden sich maßgeblich hinsichtlich der Inhalte und Funktionalitäten, der 
avisierten Nutzergruppen, ihrer Organisation, der Art der Daten- und Metadaten-Erfassung bzw. 
-bereitstellung. 

Kapitel 3 analysiert die Zielgruppen und Nutzerbedarfe  auf Basis des User-Centered De-
signs (UCD). UCD ist ein etabliertes, agiles Framework, mit dem Software entworfen werden 
kann, die eine optimierte Usability  (Gebrauchstauglichkeit) auszeichnet. Dies beruht auf der im 
Framework fest verankerten Eigenschaft, dass die typischen Blickwinkel und Anwendungsfälle 
echter Anwender berücksichtigt werden.  

Diese Methode wird in Kapitel 3.1 genauer vorgestellt und die konkrete Umsetzung im Rahmen 
dieser Machbarkeitsstudie mittels Workshops (Kapitel 3.1.2) und semi-strukt urierte n Inter-
views  (Kapitel 3.1.3) dargestellt.  

Abbildung 1 stellt einige Impressionen und Ergebnisse aus dem Workshop bzw. den Interviews 
dar. Im anschließenden Kapitel 3.2 wird erläutert, wie die anvisierte Zielgruppen für den Work-
shop (über 200 eingeladene Teilnehmer) und die Interviews zusammengestellt wurden. Der Ab-
schnitt verdeutlicht zugleich die Spannweite bzw. die Heterogenität der von UNIS-D adres-
sierten Zielgruppen .  

Anschließend werden in Kapitel 3.3 die ermittelten Nutzerbedarfe in Form von sechs Personas 
(Kapitel 3.3.1), 152 User Stories (Kapitel 3.3.2) und 63 Best Practices (Kapitel 3.3.3) vorge-
stellt. Darauf folgt eine Darstellung der geclusterten Hauptaussagen der semi-strukturierten In-
terviews in Kapitel 3.3.4. Basierend auf diesen ermittelten Nutzerbedarfen wird ein Konzept 
hergeleitet , das in Kapitel 3.4 durch Wireframes visualisiert  wird. Zusammenfassend schließt 
Kapitel 3.5 die Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe ab:  

�y  Es besteht ein großer Bedarf eines zentralen Portals  in der zersplitterten Landschaft der 

Umweltinformationen.  

�y  Die bundesweite Standardisierung  (von Metadaten und Schnittstellen) und die Sicherstel-

lung einer hohen Datenqualität  (Aktualität, Vollständigkeit, Rechtssicherheit, Validität und 

Maschinenlesbarkeit) sind für ein zentrales Umweltportal essenzielle Anforderungen, die 

jedoch bereits im Vorfeld der Datenbereitstellung und bei der Bündelung im zentralen Ange-

bot erfüllt werden müssen.  

�y  Den unterschiedlichen Bedürfnissen einer großen heterogenen Zielgruppe  kann UNIS-D 

durch eine Vielfalt an Daten und Datentypen gerecht werden. 

Aufbauend auf dem in Kapitel 3 vorgestellten Konzept werden im Kapitel 4 Soll-Vorschläge er-
stellt und deren Machbarkeit evaluiert . Dazu wird in Kapitel 4.1 zunächst die Methode zum 
Erstellen der Soll-Vorschläge beleuchtet: Der bereits zuvor verwendete Ansatz des User-Cen-
tered Designs wird konsequent fortgeführt. Dementsprechend wird in Kapitel 4.2 ein Design 
Thinking Workshop  vorgestellt und hinsichtlich der Vorbereitung (Kapitel 4.2.1), Durchfüh-
rung (Kapitel 4.2.2) und Ergebnisse (Kapitel 4.2.3) beschrieben.  
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Abbildung 1: Impressionen und Ergebnisse aus dem Workshop beziehungsweise Interviews 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die Ergebnisse ermöglichen dabei sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Bewer-
tung des Konzepts , und zwar durch die schriftlichen Rückmeldungen der teilnehmenden Ex-
perten und durch den Einsatz wissenschaftlich fundierter Werkzeuge, insbesondere dem User 
Experience Questionnaire (UEQ). Diese Ergebnisse werden zusammen mit den daraus resultie-
renden 29 Handlungs empfehlungen  in Kapitel 4.2.4 zusammenfassend dargestellt. 

Anschließend werden in Kapitel 4.3 die Rahmenbedingungen betrachtet, die bei der Umset-
zung des Konzepts zu berücksichtigen sind. Dazu zählen  

�y  die technischen Voraussetzungen  (Kapitel 4.3.1, u.a. hinsichtlich eines Content-Manage-

ment-Systems für redaktionelle Inhalte; Harvestern für strukturierte und Crawlern für un-

strukturierte Daten zum Zusammenführen externer Inhalte),  

�y  die alternativen Lösungsmöglichkeiten  (Kapitel 4.3.2, u.a. einer Reduktion auf eine Voll-

textsuche, aber auch dem Einsatz von Linked-Data oder K.I.),  

�y  die organisatorischen Rahmenbedingungen  (Kapitel 4.3.3, bzgl. des Metadatenmanage-

ments und des Managements zur Übernahme von Daten in UNIS-D)  
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sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen  (Kapitel 4.3.4, hinsichtlich der Datenerschließung, 
der Datenbereitstellung und der Datenweiterverwendung). 

Davon ausgehend wird in Kapitel 4.4 die Einschätzung der Realisierbarkeit  vorgenommen. 
Die Umsetzung wird in vier Ausbaustufen  (Kapitel 4.4.1) dargestellt – entsprechend der vier 
zuvor skizzierten alternativen Lösungsmöglichkeiten: 

�y  Ausbaustufe 1 – Basisumsetzung 

�y  Ausbaustufe 2 – Ergänzende Quelladapter 

�y  Ausbaustufe 3 – LinkedData 

�y  Ausbaustufe 4 – K.I. 

Ein möglicher Zeitrahmen  für die Umsetzung beträgt  5 Jahre (Kapitel 4.4.2). Die personellen  
(Kapitel 4.4.3) sowie die finanziellen Ressourcen  (Kapitel 4.4.4) für den Aufbau und den Be-
trieb werden abgeschätzt. Eine rechtskonforme Umsetzung  (Kapitel 4.4.5) wird erläutert.  

Nachdem die Realisierbarkeit überprüft und erläutert wurde, führt  Kapitel 4.5 eine Wirtschaft-
lichkeit sbetrachtung  des zuvor konzipierten Vorhabens durch. Dazu werden die Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben  (Kapitel 4.5.1), die Erfüllung von Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit  (Kapitel 4.5.2), die Ordnungsmäßigkeit  der Arbeitsabläufe (Kapitel 4.5.3), die 
Ergonomie und Barrierefreiheit  des Altsystems (Kapitel 4.5.4), die Interoperabilität und 
Schnittstellenprobleme  des Altsystems (Kapitel 4.5.5), der Nutzen aus der Ablösung des Alt-
systems (Kapitel 4.5.6), die qualitativ -strategische Bedeutung der IT-Maßnahme (Kapitel 
4.5.7) und die externen Effekte der IT-Maßnahme (Kapitel 4.5.8) beschrieben. 

Kapitel 4.6 fasst die Analyse der Machbarkeit zusammen: Die Analyse zeigt, dass UNIS-D aus 
technischer, organisatorischer und r echtlicher Sicht grundsätzlich machbar ist .  

Eine große Hürde  für die Umsetzung eines UNIS-D stellt derzeit die Zersplitterung der Vor-
gaben zur Bereitstellung von Umweltinformationen und - daten dar . Auf Bundesebene 
könnten die notwendigen Voraussetzungen durch Änderungen bzw. Ergänzungen der einschlä-
gigen Gesetze (u.a. ggf. UIG) geschaffen werden. Aufgrund der entsprechenden Kompetenzver-
teilung zwischen Bund und Ländern bedürfte es darüber hinaus auch entsprechender Regelun-
gen auf Landesebene, bzw. einer Verwaltungsvereinbarung um eine bundeseinheitliche Harmo-
nisierung der rechtlich gebotenen Inhalte zu schaffen.  

Hinsichtlich der organisatorischen Rahmenbedingungen ist die Bereitstellung von hochquali-
tativen  und stetig gepflegten  Metadaten  für die Funktionsweise von UNIS-D zwingend. Durch  
LinkedData und K.I.  steigt die Komplexität des Vorhabens zwar deutlich, doch ebenso erhöht 
sich dadurch auch das dem Anwender zur Verfügung stehende Potenzial. Die Zeitplanung  sieht 
zwar eine Laufzeit über 5 Jahre vor, aber mit Hilfe eines agilen Managements können bereits 
früher immer wieder Zwischenergebnisse erzeugt werden. Als Basis für eine spätere IT-Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung (nach WiBe 5.0) werden Handlungsbedarf und qualitativ-strategi-
scher Nutzen des künftigen UNIS-D eingeschätzt. Der Handlungsbedarf ergibt sich aus gesetzli-
chen Vorgaben und administrativen Notwendigkeiten. Der qualitativ-strategische Nutzen  ba-
siert auf der schnelleren und vollständigeren Datenbereitstellung und wirkt sich sowohl inner-
halb des Geschäftsbereichs des BMU als auch bei vielen externen Nutzenden positiv aus. 

Abschließend werden die Ergebnisse der vorangehenden Arbeiten in Kapitel 5 als prototypi-
schen Entwicklung  umgesetzt. Dazu wurde gemeinsam mit dem UBA und dem BMU ein Szena-
rio  erstellt (Kapitel 5.1), das als beispielhafter Anwendungsfall für den Klick-Dummy (Kapitel 
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5.2) und den Prototypen (Kapitel 5.3) dient: Die Erstellung von Genehmigungsunterlagen für die 
Errichtung/den Ausbau eines Offshore-Windparks. Dazu sollten strukturierte und unstruktu-
rierte Daten genutzt werden. Der Klick -Dummy  lässt die bisher statischen Entwürfe interaktiv 
werden und macht das Konzept für UNIS-D erfahrbar. Er zeigt dazu erste konkrete Vorschläge 
für das visuelle Erscheinungsbild (Farben, Formen und Typographie, siehe Abbildung 2). Da-
bei orientiert sich der Klick-Dummy an den technischen Möglichkeiten im Rahmen der zweiten 
Ausbaustufe. 

Da die Interaktionsmöglichkeiten innerhalb des Klick-Dummies allerdings technisch begrenzt 
sind, werden zusätzliche Freiheitsgrade in einem Prototyp aufgezeigt, etwa hinsichtlich der Da-
teneingabe und -ausgabe.  

Zudem lässt sich die technische Machbarkeit ebenfalls nur anhand des Prototyps überprüfen. 
Hierbei sind basierend auf den bereits bestehenden Funktionalitäten des Produktes smart.fin-
der SDI zwei prototypische Anwendungen (Apps) entstanden, die beispielhaft die Interaktion 
und Suche mit verschiedenen Datenquellen erlauben. Verschiedene Datenquellen aus dem Kon-
text des Beispielszenarios wurden in den Anwendungen verfügbar gemacht.  

Dabei wurden sowohl strukturierte ISO -Metadaten  als auch eine Sammlung von unstruktu-
rierten Dokumenten von externen Quellen exemplarisch durchsuchbar  gemacht. Durch 
das interaktive Kombinieren von Darstellungsdiensten (aus verschiedenen strukturierten Da-
tenquellen) können Karten zum oben genannten Szenario erstellt  werden. Die Entscheidungsfin-
dung durch die Suche nach weiteren, unstrukturierten Daten (z.B. PDF-Dokumenten) wurde im 
Prototyp ebenfalls realisiert. 

Fazit 

Nach der bereits positiven Erhebung des Ist-Stands (Kapitel 2), der Analyse der Zielgruppen und 
Nutzerbedarfe (Kapitel 3) sowie der Machbarkeits-Analyse der abgeleiteten Soll-Vorschläge (Ka-
pitel 4), lässt sich nach der Verprobung dieser Vorschläge im Rahmen einer prototypischen Um-
setzung (Kapitel 5) zusammenfassend festhalten, dass die Vision eines Umwelt- und Natur-
schutzinformationssystems Deutschland (UNIS -D) unter Betrachtung der dargestellten 
Rahmenbedingungen  (Kapitel 4.3) und hinsichtlich der skizzierten Real isierung (Kapi-
tel 4.4) machbar ist.  

 



TEXTE Umwelt- und Naturschutzinformationssystem UNIS-D - Machbarkeitsstudie  –  Abschlussbericht 

29 

 

Abbildung 2: Ausschnitt eines Entwurfs der UNIS-D-Startseite gemäß des Klick-Dummies 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 
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Summary 

Background and objectives 

The following aspects outline the background and objectives of the feasibility study on an 
Information System for Environment and Nature Conservation in Germany (UNIS-D): 

�y  The environmental digital agenda  of the BMU was presented in May 2019. 

�y  In the context of the "Artificial Intelligence Strategy", the BMU has announced the creation 

of an environmental data cloud. This is intended to provide science, business and society a 

transparent and valid access to environmental data. 

�y  The BMU is thus addressing the mandate of the Environmental Information Directive 

(2003/4/EC) , which implements the requirements of the Aarhus Convention regarding the 

right to freely access environmental information at EU level. 

�y  To allow access to this environmental information, the information-obligated bodies should 

store environmental information in electronic databases or other  electronically re-

trievable formats  (cf. § 7 para. 1 p. 2 UIG). 

�y  The dissemination of environmental information to the public is to be carried out in a com-

prehensible and easily accessible form.  

�y  Currently, access to environmental information is highly fragmented. The European Com-

mission has criticized the fragmentation of access to environmental information in Germany 

and has suggested to set up a centralized national electronic access to environmental 

information  – as far as practicable. This should at least provide harmonized links to existing 

information services. 

�y  In addition, due to technological progress, private households, individuals and compa-

nies can now also provide environmental data, e.g. using “smart devices” or “smart sensors.” 

They can thus contribute to improving the data situation on the environment. 

�y  Emerging topics and trends, such as Big Data and Artificial Intelligence (AI) , also present 

new challenges for the provision of environmental data. 

�y  In addition, there are examples of the following specific scenarios: 

�z In order to speed up and simplify the provision of residential land and urban land 

use planning , a bundled access to environmental data for the preparation of environ-

mental reports in the sense of § 2 para. 4 BauGB was suggested at the edge of the build-

ing land commission. 

�z A simple, centralized access to environmental data also allows to draw conclusions about 

the equivalence of living conditions , as desired by the current draft of the final report 

of the AG 3 “Raumordnung und Statistik” (Regional Planning and Statistics) of the Com-

mission on Equal Living Conditions. 
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�z To further accelerate the network expansion , the German Bundestag has requested the 

BMU to operate an Internet portal that provides information on the possible protection 

status of areas and – possibly protected – animals and plants within these areas. 

�z Agricultural interest groups benefit from improv ed data about  soils , e.g. through sen-

sor measurements during the cultivation of fields and meadows. 

�y  Currently , the environmental administration has  no centralized national approach to 

address the above-mentioned requirements.  In addition, such an approach would entail 

considerable technical, organizational and legal challenges . This is particularly due to 

the fact, that the vast majority of the required information is kept available at state or even 

municipal level. 

�y  This feasibility study should thus analyze  whether a new cross-domain information 

portal is feasible and reasonable on a long -term basis . 

Structure and method 

After describing the above-mentioned objectives and the subject of the project  in Chapter 1 , 
Chapter 2 presents an analysis of the current status quo . Accordingly, Chapter 2.1 provides 
details on the used methods, particularly the two-stepped structure of the analysis: 

In the first step, existing portals from the environmental sector are presented in a list along with 
individual short descriptions; subsequently, particular portals, which are of special relevance for 
UNIS-D, are presented in more detail in the second step. Based on these results, Chapter 2.2 
shows the current state of the art and planning in terms of content and technology. This in-
cludes an overview of known environmental and information portals  as well as a presen-
tation of the data provided by selected portals (e.g. CHEM-Info, FloraWeb and UFORDAT) and 
the presentation of a best-practice example  based on Wasser-DE.  

Subsequently, in Chapter 2.3 the legal status quo (e.g. regarding transferability and provision ob-
ligations, requirements on the part of the Disability Equality Act and copyright protection) is dis-
cussed, followed by the organizational status quo in Chapter 2.4. This includes an analysis of 
various common procedures for the provision of data , which are schematically visualized 
in diagrams.  

Finally, in Chapter 2.5 the summary of the analysis and the resulting consequences for the feasi-
bility of UNIS-D are mentioned. This includes a numerical summary of the 87 portals  (75 in 
stage 1, 12 in stage 2), for instance with regard to the functionalities provided, entry possibili-
ties, depth of relationship, interfaces, liabilities, access and usage possibilities and surface de-
sign. It becomes clear that the analyzed portals can be divided into three groups, each of which 
has very different objectives:  

�y  Portals of the federal authorities with environmental data,  

�y  portals of the state authorities with environmental data and  

�y  portals with educational and funding offers or research portals.  

These groups differ significantly in terms of content and functionalities, the user groups tar-
geted, their organization, and the type of data and metadata collection and provision. 
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Chapter 3 analyzes the target groups and user needs on the basis of User-Centered Design 
(UCD). UCD is an established, agile framework that can be used to design software that is char-
acterized by optimized usability . This is due to the fact that the typical perspectives and use 
cases of real users are considered.  

This method is presented in more detail in Chapter 3.1, particularly the concrete implementa-
tion in the context of this feasibility study by means of workshops (Chapter 3.1.2) and semi-
structured interviews  (Chapter 3.1.3).  

Figure 1 (“Abbildung 1“ on page 26) shows some impressions and results from the workshop 
and the interviews. The following Chapter 3.2 explains how the target group for the workshop 
(more than 200 invited participants) and the interviews was assembled. The section also illus-
trates the range and heterogeneity of the target groups addressed by UNIS -D.  

Subsequently, in Chapter 3.3 the identified user needs are presented in the form of six personas 
(Chapter 3.3.1), 152 user stories  (Chapter 3.3.2) and 63 best practices (Chapter 3.3.3). This is 
followed by a presentation of the clustered main statements of the semi-structured interviews in 
Chapter 3.3.4. Based on these determined user needs a concept is derived, which is visualized 
in Chapter 3.4 by wireframes . In summary Chapter 3.5 concludes the analysis of the target 
groups and user needs:  

�y  There is a great need for a central portal  with regard to the fragmented landscape of 

environmental data.  

�y  The nationwide standardization (of data and interfaces) the assurance of a high data qual-

ity  (currentness, completeness, legal certainty, validity and machine-readability) are essen-

tial requirements for a central environmental portal, which must, however, be fulfilled in ad-

vance of the data provision and when bundling in the central offer.  

�y  UNIS-D is able to meet the different needs of a large heterogeneous target group with a 

variety of data and data types. 

Based on the concept presented in Chapter 3, Chapter 4 presents a concept for implementa-
tion  and evaluates its feasibility . Therefore, Chapter 4.1 presents the method for creating the 
concept: the use of a User-Centered Design is continued. Accordingly, Chapter 4.2 introduces a 
Design Thinking Workshop  and describes its preparation (Chapter 4.2.1), implementation 
(Chapter 4.2.2) and results (Chapter 4.2.3).  

These results allow for qualitative as well as a quantitative evaluation of the concept  based 
on the written feedback of the participating experts and the use of scientifically based tools, es-
pecially the User Experience Questionnaire (UEQ). In Chapter 4.2.4, these results are summa-
rized along with the resulting 29 recommendations for action . 

Subsequently, Chapter 4.3 considers the boundary conditions , which are to be considered 
when implementing the concept presented above. These include  

�y  the technical requirements  (Chapter 4.3.1, including a Content Management System for ed-

itorial content as well as harvesters and crawlers for collecting external content),  

�y  possible alternative solutions  (Chapter 4.3.2, including a reduction to a full-text search, but 

also the use of linked data or AI),  
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�y  the organizational boundary conditions  (Chapter 4.3.3, regarding metadata management 

and the management for the transfer of data to UNIS-D) as well as  

�y  the legal boundary conditions  (Chapter 4.3.4, regarding data access, data provision and 

further use of data).  

Based on this, the assessment of the feasibility  is detailed in Chapter 4.4, whereby the imple-
mentation will take place in four stages of expansion (Chapter 4.4.1) – corresponding to the 
four alternative solutions outlined above: 

�y  Expansion stage 1 – Basic implementation 

�y  Expansion stage 2 – Additi onal Source adaptors 

�y  Expansion stage 3 – Linked Data 

�y  Expansion stage 4 – AI 

A possible time frame comprises 5 years (Chapter 4.4.2). The personnel  (Chapter 4.4. 3) as 
well as the financial resources  (Chapter 4.4.4) for the construction and operation are esti-
mated. A possible implementation according to legal compliances (Chapter 4.4.5) is presented. 

After the feasibility has been checked and detailed, Chapter 4.5 carries out an economic anal-
ysis of the previously designed project. For this purpose, the compliance with legal require-
ments  (Chapter 4.5.1), the fulfillment of requirements for data protection and data security  
(Chapter 4.5.2), the correctness of work processes (Chapter 4.5.3), the ergonomics and ac-
cessibility  of the legacy system (Chapter 4.5. 4), the interoperability and interface problems  
of the legacy system (Chapter 4.5.5), the benefits from the replacement of the legacy system 
(Chapter 4.5.6), the qualitative and strategic importance  of the IT measure (Chapter 4.5.7) 
and the external effects  of the IT measure (Chapter 4.5.8). 

Chapter 4.6 summarizes the feasibility analysis: The analysis  shows that, UNIS-D is realizable 
from a technical, organizational, and legal point of view .  

A major hurdle  for the implementation of UNIS-D is the current fragmentation of the specifi-
cations for the provision of environmental information and data . At federal level, the neces-
sary prerequisites could be created by amendments or additions to the relevant laws (including 
the UIG). Due to the corresponding distribution of competencies between the federal and state 
governments, corresponding regulations at the state level or an administrative agreement would 
also be required to create a uniform nationwide harmonization of the legally required contents.  

With regard to the organizational framework conditions, it is mandatory to provide  current 
and high-quality metadata for the functioning of UNIS-D. Although the use of Linked-Data 
and AI significantly increases the complexity of the project, it also increases the potential availa-
ble to the user. The proposed time schedule foresees a duration of 5 years, but  thanks to an ag-
ile management  multiple interim results will be available prior to that. As a basis for a later IT-
economics analysis (according to WiBe 5.0) the need for action and the qualitative-strategic ben-
efit of UNIS-D are estimated. The need for action results from legal requirements and adminis-
trative necessities. The qualitative -strategic benefit  is based on the faster and more complete 
provision of data and has a positive effect both within the business area of the BMU and with 
many external users. 

Finally, the results of the preceding chapters are visualized with a prototypical implementa-
tion in Chapter 5 . For this purpose, a scenario was developed in close consultation with the 
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customer ( Chapter 5.1), serving as a convincing use case for the click-dummy (Chapter 5.2) and 
the prototype (Chapter 5.3): "The creation of approval documents for the construction/expan-
sion of an offshore wind farm". Both structured as well as unstructured data should be used in 
this scenario. The click -dummy  allows the previously static designs to become interactive and 
makes the concept for UNIS-D tangible. It shows first concrete proposals for the visual appear-
ance – colors, shapes and typography, see Figure 2 (“Abbildung 2“ on page 29). The click-
dummy comprises the technical possibilities of the second expansion stage. 

However, since interaction is limited within the click-dummy due to technical reasons, a proto-
type  allows for additional degrees of freedom, for example regarding data input and output.  

Furthermore, the technical feasibility can also be checked on the basis of the prototype only. 
Based on the already existing functionalities of a product called “smart.finder SDI”, two proto-
typical applications (apps) have been developed, which exemplarily allow the interaction and 
search with different data sources. Different data sources from the context of the example sce-
nario were made available in the applications.  

Both structured ISO metadata  and a collection of unstructured documents from external 
sources were made searchable. By interactively combining presentation services (from different 
structured data sources) maps for the above scenario can be created. Decision making by 
searching for further unstructured data (e.g. PDF documents) was also realized in the prototype. 

Conclusion 

After an outline of the current status quo (Chapter 2), the analysis of the target groups and user 
needs (Chapter 3) as well as the feasibility analysis of the derived concept (Chapter 4), the pro-
totypical test of the concept (Chapter 5) indicates that the vision of an Information System for 
Environment and Nature Conservation in Germany  (UNIS-D) is generally feasible, regard-
ing the described boundary conditions (4.3) and realization details (4.4) . 
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1 Zielstellung und Gegenstand des Projekts 

1.1 Rechtlicher und politischer Hintergrund 
(Auszug aus der Leistungsbeschreibung) 

Das BMU hat im Mai 2019 seine umweltpolitische Digitalagenda vorgestellt. Darin heißt es: „Wir 
denken Digitalisierung und Umwelt zusammen: […] Unsere Haltung dabei ist: Umweltinformati-
onen müssen gut zugänglich, frei  verfügbar, valide und transparent sein. Sie gehören allen. 
Deutschland braucht eine Umweltdatencloud. Sie ist die Grundlage für den offenen Datenzugang 
und Quelle für Innovationen.“ [1] 

Den Aufbau einer Umweltdatencloud hatte das BMU auch anlässlich der Verabschiedung der 
„Strategie Künstliche Intelligenz“ im Kabinett am 14./15.11.2018 angekündigt, um für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Gesellschaft einen transparenten und validen Datenzugang sicherzustel-
len sowie um K.I.-Anwendungen zu ermöglichen, die die Bedarfe der Menschen und die Umwelt 
in den Mittelpunkt stellen. 

„Damit bewegt das BMU sich zugleich innerhalb des Auftrages der Umweltinformationsrichtlinie  
[UI-RL], welche die Vorgaben der Aarhus-Konvention für  das Recht auf freien Zugang zu Umwel-
tinformationen  harmonisierend auf EU-Ebene umsetzt. Das deutsche Umweltinformationsgesetz 
[UIG] und die entsprechenden Gesetze der Bundesländer haben das Recht auf den Informations-
zugang in Umweltangelegenheiten in nationales Recht umgesetzt. Die Definition von Umweltin-
formationen ist breit angelegt und findet sich auf Bundesebene in § 2 Abs. 3 UIG. Zur Unterstüt-
zung des Zugangs zu Umweltinfor mationen haben die informationspflichtigen Stellen darauf 
hinzuwirken, dass Umweltinformationen zunehmend in elektronischen Datenbanken oder in 
sonstigen Formaten gespeichert werden, die über Mittel der elektronischen Kommunikation ab-
rufbar sind (vgl. für die Bundesebene § 7 Abs. 1 S. 2 UIG). Gegenüber der Öffentlichkeit soll die 
Verbreitung von Umweltinformationen in verständlicher Darstellung und leicht zugänglichen 
Formaten erfolgen. Hierzu sollen, soweit vorhanden, elektronische Kommunikationsmittel ver-
wendet werden (vgl. für die Bundesebene § 10 Abs. 3 S. 1 UIG). Der Mindestinhalt für die Infor-
mation der Öffentlichkeit ist für die Bundesebene in § 10 Abs. 2 UIG geregelt.“ 

„Umwelt- und Naturschutzinformationssysteme, Webseiten einschlägiger staatlicher Institutio-
nen und Umwelt- und Naturschutzdatenbanken bieten Zugang zu Informationen, die im Rahmen 
der gesetzlichen Aufgaben zugänglich gemacht werden müssen. Dieser Zugang ist in hohem 
Maße zersplittert. Einerseits sind bereits auf Bundesebene sowohl im Geschäftsbereich des BMU 
als auch zwischen den Ressorts, andererseits durch die Verantwortung für den Vollzug des Um-
weltrechts auf Landesebene die informationspflichtigen Stellen in hohem Maße ausdifferenziert. 
Das wirkt sich auch auf die Zugänge zu Umweltinformationen aus und hat zu Kritik geführt. Es 
stellt auch eine Hürde für die Bündelung der Zugänge dar.“ 

„Schließlich stellt das wachsende Aufkommen der Big-Data-Analytik, der Algorithmen und leis-
tungsfähiger K.I.-Systeme (Künstliche Intelligenz) neue Herausforderungen an die technische 
Verfügbarmachung von Daten. Um amtliche Datenbestände für K.I.-Anwendungen Dritter nutz-
bar zu machen und kontinuierliche, qualitätsgesicherte Klima-, Umwelt- und Naturschutzinfor-
mationen in externe Recherchen einfließen zu lassen, bedarf es einer Ertüchtigung und weiter-
gehender Öffnung von Datenbeständen. Entsprechende Anwendungen mit hohem Bedarf an 
Klima-, Umwelt- und Naturschutzdaten außerhalb der Umweltverwaltung zeichnen sich bspw. in 
der Landwirtschaft, dem Gesundheitswesen, der Verkehrssteuerung, dem Siedlungswesen 
(smart cities, Gebäudemanagement u.a.) oder dem Katastrophenschutz ab.“ 
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„Die Europäische Kommission hat anlässlich einer Evaluierung der Umweltinformationssysteme 
der Mitgliedstaaten im Oktober 2018 die Zersplitterung des Zugangs zu Umweltinformationen in 
Deutschland bemängelt und angeregt – soweit durchführbar –, einen zentralen nationalen elekt-
ronischen Zugang zu Umweltinformationen einzurichten, der zumindest eine harmonisierte Ver-
linkung der bestehenden Informationsangebote anbietet.“ 

1.2 Zielstellung und Gegenstand der Machbarkeitsstudie 
(Auszug aus der Leistungsbeschreibung) 

„In der Machbarkeitsstudie soll herausgearbeitet werden, in welcher Form langfristig ein neues 
fach- und Ebenen übergreifendes Angebot (Bund, Länder, ggf. Kommunen) mit  Zugang zu  

�y  Daten, 

�y  Diensten, 

�y  Berichten, 

�y  Forschungsergebnissen, 

�y  Gutachten, 

�y  Bildungsmaterialien ebenso wie zu Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

�y  Förderprogrammen oder 

�y  Verwaltungsverfahren der Umwelt- und Naturschutzverwaltungen 

machbar und sinnvoll ist. Die Inhalte eines potenziellen Umwelt- und Naturschutzinformations-
systems Deutschland (UNIS-D) sollen dergestalt aufbereitet und zugänglich sein, dass sie den 
Einsatz von K.I.-Systemen vereinfachen und befördern. Anderen Politikfeldern soll die Nutzung 
für eigene Zwecke erleichtert werden. Es soll zugleich die Teilhabe Dritter an einer Verbesse-
rung der Datengrundlagen ermöglichen und diesen Wege eröffnen, ihre Beiträge zum Klima-, Um-
welt- und Naturschutz sichtbar zu machen.  

Im Rahmen der jetzigen Machbarkeitsstudie sollen daher in einem gemeinsamen, agilen Prozess 
mit  Auftraggebern und Dienstleistern, Datenlieferanten und Nutzern sowie unter Berücksichti-
gung seinerzeitiger Empfehlungen (PortalU), des zwischenzeitlich etablierten infrastruktu rellen 
Umfelds innerhalb und außerhalb der Umwelt- und Naturschutzverwaltungen sowie der seit 
Evaluierung des PortalU eingetretenen technologischen Fortentwicklungen die im Kapitel 3 be-
schriebenen Arbeitspakete erarbeitet werden.“ 

Die oben genannten Arbeitspakete aus Kapitel 3 der Leistungsbeschreibung sind: 

�y  Arbeitspaket 1: Projektmanagement 

�y  Arbeitspaket 2: Erhebung des Ist-Standes 

�z Arbeitspaket 2.1: inhaltlich und technologischer Ist- und Planungsstand 

�z Arbeitspaket 2.2: rechtlicher Ist-Stand 

�z Arbeitspaket 2.3: organisatorischer Ist-Stand 
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Ʒ Arbeitspaket 3: Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe 

Ʒ Arbeitspaket 4: Soll-Vorschläge (Machbarkeit) 

Ʒ Arbeitspaket 5: Prototypische Entwicklung. 



TEXTE Umwelt- und Naturschutzinformationssystem UNIS-D - Machbarkeitsstudie  –  Abschlussbericht 

38 

 

2 Erhebung des Ist-Stand 

2.1 Methoden der Ist-Standerhebung 

2.1.1 Zielstellung und Gegenstand der Ist-Standerhebung 

Um die Zersplitterung des Zugangs zu Umweltinformationen durch einen zentralen nationalen 
elektronischen Zugang aufzuheben, muss die Machbarkeitsstudie auf einer möglichst breit gefä-
cherten Analyse aufsetzen. Diese Recherche muss insbesondere die Informationsportale im Res-
sort des BMU analysieren, aber auch weitere Portale mit Umwelt- und Naturschutzinformatio-
nen der Ressorts anderer Bundesministerien sowie der Bundesländer betrachten. Hinzu kom-
men diverse Informationsportale der Kommunen, der Wissenschaft und sonstiger Anbieter. 

Da sowohl Zeit- als auch Finanzrahmen dieses Projekt es nicht zulassen, sämtliche Portale mit 
Umwelt- und Naturschutzdaten zu analysieren, und die Entwicklung neuer Portale weiter voran-
schreiten wird, wird ein Vorgehensmodell ausgearbeitet, um weiterführende Ist-Stand-Erhebun-
gen im Nachgang zu dieser Machbarkeitsstudie vorzunehmen, diese in die dann vorhandenen 
Ergebnisse einzubetten und umzusetzen.  

2.1.2 Inhaltlich-technologischer Ist- und Planungsstand 

Für die Ist-Analyse zum inhaltlich-technologischen Stand bestehender Portale wurde ein zwei-
stufiges Vorgehen gewählt: 

In der 1. Stufe erfolgt eine Auflistung und Kurzbeschreibung bestehender Portale aus dem Um-
weltbereich sowie ausgewählter übergreifender Portale. Dabei werden Portale von Bundes- und 
Landesbehörden im Umweltbereich in Abstimmung mit dem Auftraggeber analysiert. Dazu zäh-
len: 

�y  Portale mit Umweltschwerpunkt einzelner Bundesbehörden 

�y  Fachportale: MDI.DE, WasserBLIcK, CODE-DE, Geoportal.de u. a. 

�y  für die Bundesländer das jeweilige zentrale Umweltportal. 

Zusätzlich wurden exemplarisch Portale aus dem kommunalen Bereich, von Wissenschaft und 
Forschung sowie sonstiger Organisationen (z. B. EU, überstaatliche Organisationen) betrachtet. 
Die Zusammenstellung der Informationen basiert auf Internetrecherchen und Fragebögen. 

Für eine nähere Betrachtung erfolgte in einer 2. Stufe eine Auswahl einzelner Portale. Hierfür 
wurden die Portale ausgewählt, die für das UNIS-D eine besondere Relevanz haben. Die Rele-
vanz kann sich beispielsweise daraus ergeben, dass ähnliche Prozesse oder ähnliche Nutzer-
gruppen abgebildet werden. Außerdem sind hier auch Projekte zu betrachten, die aktuelle An-
sätze verfolgen und die offensichtlich derzeit vorangetrieben werden. Die Auswahl der zu analy-
sierenden Portale und der Ansprechpartner wurde vom Auftragnehmer vorbereitet und in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber festgelegt. 
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2.1.3 Vorgehensmodell 

2.1.3.1 1. Stufe: Übersicht zum Informationsangebot 

Als erstes sind die einzelnen Portale mit ihren Inhalten und Funktionalitäten und ihren techni-
schen Gegebenheiten zu beschreiben. Es werden die Angebote der Informationsportale im Gan-
zen beschrieben. Entsprechend der Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung werden die in der 
folgenden Tabelle aufgelisteten Aspekte zusammengetragen: 

Tabelle 1:  Inhalte der Ist-Stand-Analyse für die Übersicht zum Informationsangebot 

Name des Portals   Link 

Kontaktperson Name Kontaktdaten zum 
 

Mail Verantwortlichen des Portals 

 
Telefon 

 

Schwerpunkte 
  

Themenbereiche 
 

inhaltliche Themengliederung 

Inhalte 
  

räumliche Abdeckung 
  

Funktionalität Such-/Visualisierungstools Zutreffendes ankreuzen 
 

Datenbanktools 
 

 
Tabellentools 

 

 
Kartentools 

 

 
sonstiges 

 

Einstiegsmöglichkeiten fachthematisch Zutreffendes ankreuzen 
 

standortbezogen 
 

 
nutzergruppenbezogen 

 

 
fall-/dienstleistungsbezogen 

 

 
informationsartenbezogen 

 

 
aktualitätsbezogen 

 

 
datenanbieterbezogen 

 

 
politikfeldbezogen 

 

 
sonstiges 

 

Beziehungstiefe Information Zutreffendes ankreuzen 
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Name des Portals   Link 

 
Kommunikation 

 

 
Transaktion 

 

 
Partizipation 

 

Schnittstellen Standards für maschinen-lesbare 
Kommunikation 

Übersicht über angebotene Standards 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

 
Gibt es spezielle Zugangs- und Nut-
zungsbedingungen?  

Verbindlichkeit rechtsverbindlich / deklaratorisch Auswahl 

Oberflächengestaltung barrierefrei / responsive design wesentliche Merkmale 

Metadaten Qualität ggf. Aussagen zu Metadaten 
 

Aktualität 
 

 

2.1.3.2 2. Stufe: Beschreibung von Daten und Diensten 

In der 2. Stufe werden für detailliert zu analysierende Portale die Daten und Dienste, die für eine 
Weiterverarbeitung der Daten bereitstehen, beschrieben. Dabei geht es darum, die technische 
Verfügbarmachung der Informationen zu bewerten, um die Potenziale ihrer Nutzbarmachung 
für K.I., Weiterverarbeitungen in externen Projekten und Anwendungen herauszuarbeiten. Auch 
diese Analyse wird tabellarisch angeboten (eine Tabelle pro Datenpaket/Dienst):  

Tabelle 2:  Inhalte der Ist-Standanalyse für die Beschreibung von Daten und Diensten 

 Name des Datenpakets/Dienstes 

Schwerpunkte inhaltliche Schwerpunkte 

Inhalte wesentliche Attribute, die bereitgestellt werden 

Beschreibung Kurzbeschreibung des Datenpakets / Dienstes 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

 

Aktualität periodisch 1/2 Jahr 

Verbindlichkeit rechtsverbindlich / deklaratorisch 

Weiterverarbeitbarkeit Potenziale zur Weiterverarbeitbarkeit (z. B. Standards) 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

Gibt es spezielle Zugangs- und Nutzungsbedingungen für die Daten/Dienste? 
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2.1.4 Rechtlicher Ist-Stand 

Das für UNIS-D vorgesehene Internet-Angebot tangiert etliche rechtliche Regelungen und Anfor-
derungen und wirft – je nach inhaltlicher und technischer Ausgestaltung – entsprechend rechtli-
che Fragen auf, die geklärt werden müssen. Die in der Leistungsbeschreibung bereits aufgeliste-
ten Fragen betreffen  

�y  den Zugang zu und den Umgang mit den Leistungen Dritter 

�y  die Übertragbarkeit und den Umgang mit Bereitstellungsverpflichtungen und Zugangsrech-

ten aus anderen rechtlichen Regelungen und anhängigen Initiativen (DVG, GeolDG, GWB, …) 

�y  Anforderungen aus rechtlichen Regelungen zu technischen Ausgestaltungen der Architektur 

entsprechender Internetangebote 

�y  die Weiterverwendung der Daten und Dienste.  

Bei der elektronischen Informationsbereitstellung tauchen weitere juristisch relevante Fragen 
und Anforderungen, die unterschiedliche gesetzliche Bereiche umfassen, auf. Relevant ist zu-
nächst die Ausgestaltung des Portals hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit. 

Eine weitere Frage betrifft den Aspekt, auf welchem Server das Portal laufen soll. Die Beantwor-
tung dieser Frage sollte auch davon abhängen, welche rechtlichen Konsequenzen bei möglichen 
Ausfällen zu erwarten wären und wie die Wartung und der Zugriff jeweils gewährleistet werden. 

Neben den genannten Fragen ist die Bereitstellung zu klären. Hierbei sind folgende Fragen zent-
ral: Wie lange sollten bestimmte Informationen mindestens angeboten werden? Gibt es Unter-
schiede bei unterschiedlichen Datenbeständen und Kategorien (Muss-Veröffentlichungen bei-
spielsweise, Kann-Veröffentlichungen (aktive Informationsbereitstellung nach § 10 UIG)). 

Neben den bislang genannten Anforderungen sind das Behindertengleichstellungsgesetz, die 
barrierefreie Informationstechnikverordnung und das Urheberrechtsgesetz bei der Konzeption 
und der Architektur von UNIS-D zu beachten. 

Da das Internet-Portal neu konzipiert wird, kann es die Mindestanforderungen barrierefreier 
Informationstechnik bereits von Anfang an erfüllen. Die anzuwendenden Standards betreffen 
gemäß § 3 der Verordnung zentrale Navigations- und Einstiegsangebote sowie Erläuterungen in 
Deutscher Gebärdensprache sowie in Leichter Sprache. 

Im Umgang mit dem Urheberrechtsgesetz gibt es unmittelbare und mittelbare Verpflichtungen. 
Eine in der Praxis immer wieder zu Problemen führende Frage lautet: Darf man die von UNIS-D 
Portal zugänglich gemachten Daten und Informationen frei verwenden und zum Beispiel selbst 
ins Internet stellen? Auch wenn UNIS-D nicht selbst betroffen ist, kann die unsachgemäße Wei-
terverwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte zu empfindlichen Geldforderungen führen 
und damit die Reichweite und Häufigkeit der Nutzung der Seite empfindlich beeinträchtigen. 

2.1.5 Organisatorischer Ist-Stand 

Für die übersichtliche Darstellung der Koordinierungsstrukturen bzgl. der Bereitstellung von 
Umweltinformationen beim Bund und in den Ländern wurden standardisierte UML-Diagramme 
erarbeitet.  
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Gemeinsam mit dem Auftraggeber werden bei der Bearbeitung der inhaltlich -technologischen 
Ist- und Planungsstände (Kap. 2.2) Koordinierungsstrukturen  identifiziert und selektiert, die re-
präsentativ wesentliche Zuständigkeitsstrukturen vertreten. Für diese Strukturen wurden dann 
die Diagramme ausgearbeitet.  

2.2 Inhaltlich-technologischer Ist- und Planungsstand 

2.2.1 Übersicht über Umwelt- und Informationsportale 

Die komplett ausgefüllten xls-Dateien stehen online auf der UNIS-D-Plattform und im Anhang A 
als zip-Archiv zur Verfügung. Im Folgenden werden tabellarisch die analysierten Portale mit ei-
ner Grobübersicht zum Inhalt aufgelistet. 

Wenn das Portal vom Betreiber selber beschrieben wurde, so ist es in der linken Spalte fett 
kenntlich gemacht. Alle anderen (nicht fett markierten) Portale wurden vom Auftragnehmer 
analysiert. Die in der zweiten Spalte unterstrichenen Portale werden detaillierter untersucht 
(entsprechend der oben beschriebenen Stufe 2) und ausführlich im Abschnitt 2.2.2 vorgestellt. 

2.2.1.1 Portale der Bundesbehörden mit Umweltdaten 

Im Ressort des BMU wird eine große Breite und Vielfalt an Web-Portalen betrieben. Auch gestal-
terisch, bedienungsseitig und funktional ist das Angebot sehr variabel. Die folgende grob skiz-
zierte Spannbreite ist erkennbar: 

�y  (klassische) Portale mit Umweltdaten: GISU, Daten zur Umwelt, CHEM-Info, UPB, THRU, Flo-

raWeb, Wisia-online, Natura2000, Geoportal BfN, IMIS 

�y  Portale mit Informationen und Steckbriefen, die Daten und Dienste zu einem Fachthema 

bündeln und auf diese verlinken: UVP-Portal, Portal für kommunales Flächensparen, KLiVO, 

DNL-online 

�y  Portale enthalten neben den Umweltdaten ggf. auch Förderprojekte, Publikationen, Wissen-

sportale und Bildungsangebote: z. B. KLiVO, BfN Daten und Fakten, CHEM-Info 

�y  Angebot von Web-Services: UMTHES, GISU und Geoportal BfN (bei den beiden Letztgenann-

ten v. a. standardisierte Web-Services und INSPIRE-Dienste) 

�y  Web-Applikationen mit speziellen Berechnungen: CO2-Rechner. 

Tabelle 3:  Analysierte Portale mit Umweltdaten im Ressort des BMU 

Behörde Name des Portals Inhalte 

UBA GISU Berichtspflichten (INSPIRE und andere EU-Richtlinien), Datenmanage-
ment (Metadatenkatalog), Datenverarbeitung, Datentransfer (Schnitt-
stellen), Datenbereitstellung (Open Data/E-Government Gesetz), Öf-
fentlichkeitsarbeit 

UBA Daten zur Umwelt Informationen, Daten (v.a. Bilder, Daten(-auszüge) Dritter), Trends 
und Bewertungen zur Umweltsituation in Deutschland 

UBA CHEM-Info Informationssystem Chemikalien des Bundes und der Länder 

UBA UVP-Portal Informationen zu den Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) der 
deutschen Bundesbehörden 
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Behörde Name des Portals Inhalte 

UBA Portal für kommunales 
Flächensparen 

Internetseite zur Implementierung von Flächensparinstrumenten 

UBA UPB Umweltprobenbank des Bundes (Monitoringdaten) 

UBA KLiVO Klimavorsorgeportal 

UBA THRU.DE Emissions-, administrative und Geodaten zu E-PRTR-pflichtigen Betrie-
ben zu 91 Schadstoffen aus 65 industriellen Tätigkeiten 

UBA UMTHES Terminologie im Umweltbereich - Web-Service zur Verbesserung der 
Informationswiederfindung 

UBA CO2-Rechner Berechnung und Optimierung der persönlichen CO2-Bilanz 

BfN Daten und Fakten Daten, Trends und Fakten zum Naturschutz 

BfN FloraWeb Informationsangebot über die wildwachsenden Pflanzenarten, Pflan-
zengesellschaften und die natürliche Vegetation Deutschlands 

BfN Wisia-online Wissenschaftliches Informationssystem zum Internationalen Arten-
schutz 

BfN Natura 2000 Angaben zu Natura 2000 - Gebiete aus Standarddatenbögen 

BfN DNL-Online Dokumentation Natur und Landschaft 

BfN Geoportal Geodaten und Kartenanwendungen 

BfS Geoportal IMIS Daten des Integrierten Mess- und Informationssystems (IMIS) 

 

Die vielfältigen in der obigen Tabelle dargestellten Informationsangebote des UBA sind über die 
Website des UBA (www.umweltbundesamt.de) als zentralen Einstiegspunkt zu erreichen. 

Auch außerhalb des BMU-Ressorts werden Umweltdaten verwaltet und in Portalen bereitge-
stellt. Das betrifft v. a. Daten und Dienste zu zum Umweltschutz angrenzenden, verwandten und 
eng verknüpften Themen: 

�y  Wasserwirtschaft und Meere 

�y  Fernerkundung 

�y  Mobilität und Verkehr 

�y  Statistik 

�y  Nachhaltigkeitsziele 

�y  Klima und Wetter 

�y  ländliche Räume 

�y  Landwirtschaft 

�y  Gesundheit. 
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Da es sich bei den meisten betrachteten Portalen um die zentralen Geoportale der Ministerien/ 
Einrichtungen handelt, werden zumeist auch standardisierte Datenbereitstellungen (WMS, WFS, 
INSPIRE, aber auch SOS, Datex2) angeboten. 

Portale bieten häufig auch Publikationen, Diskussionsforen, Wissensvermittlungen mit an (z. B. 
WasserBLIcK, BMEL, DWD, MDM).  

Mit Wasser-DE wurde für die Wasserwirtschaft in der BfG in Kooperation mit dem BMU, Landes-
umweltbehörden, dem UBA ein zentrales Portal aufgesetzt. Wasser-DE wird im Abschnitt 2.2.3 
als „Best Practice“ detaillierter vorgestellt. 

Tabelle 4:  Analysierte Portale mit Umweltdaten sonstiger Bundesbehörden 

Behörde Name des Portals Inhalte 

BfG WasserBLIcK Geodaten und Informationen der Wasserwirtschaft zu den EU-Berich-
ten (WRRL, HWRM-RL, MSRL, Badegwässer-RL, Trinkwasser-RL) und 
INSPIRE, Open Data 

BfG MUDAB Erfassung, Verwaltung und Veröffentlichung von Messdaten in den 
deutschen Meeresgebieten 

BfG Geoportal Geodaten der BfG, Fachanwendungen der BfG (Oberflächengewässer) 

BfG Wasser-DE Internetangebote der Wasserwirtschaftsverwaltungen in Deutschland 

BSH GeoSeaPortal Geodateninfrastruktur des BSH (GDI-BSH), Zugang zu den Geodaten 

BGR BGR-GeoViewer Geodienste zu verschiedenen Fachthemen der BGR inkl. Möglichkeit 
zum Download im Produktcenter 

BMVI 
(DLR) 

CODE-DE Nationale Copernicus Cloud, primär Copernicus Sentinel Daten aber 
auch Landsat-Daten und abgeleitete Datenprodukte, Geodaten-
dienste. 

BMVI mCloud Offene Daten aus dem Bereich der Mobilität 

BMVI 
(bast) 

MDM Mobilitätsdatenplattform 

DESTA-
TIS 

GENESIS-Online Ergebnisse der amtlichen Statistik  

DESTA-
TIS 

NRP-Nachhaltigkeit Indikatoren der UN-Nachhaltigkeitsziele 

DWD Climate Data Center 
(CDC) 

Klimadaten zu Deutschland, Vorschau + interaktive Datenabgabe 

vTI Landatlas Atlas über die Nutzung dünn besiedelter ländlicher Räume 

BMEL Geoportal GDI-BMEL Geodateninfrastruktur des BMEL 

JKI Kulturpflanzen 
FLF 

offizielle Homepage des JKI, Wissensportal 
Fernerkundungsdaten für die Landwirtschaft mit Web-Diensten 

RKI Umwelt und Gesund-
heit 

Gesundheitsmonitoring, Infektionsschutz, Forschung 
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Behörde Name des Portals Inhalte 

BKG Geoportal.de 
�y  Suche nach Geodaten und -diensten über deren Metada-

ten 

�y  Ortssuche 

�y  Verlinkungen zu Kartendiensten 

�y  Übersichten zu Portalen und Webseiten mit einem Bezug 

zu Geoinformationen und zur GDI 

�y  Informationen über die Geodateninfrastruktur Deutsch-

land 

 

2.2.1.2 Portale der Bundesbehörden zu Förderprogrammen, Bildungsangeboten bzw. Forschun-
gen 

Neben den Portalen, die Daten und Dienste zur Umwelt liefern, werden von den Ministerien und 
Behörden weitere umfangreiche Informationen bereitgestellt. Dazu zählen  

�y  Informationen zu Forschungsprogrammen (z.B. BMBF, BMU, BMVI, DFG). Die Internetange-

bote enthalten Beschreibungen der Programme, Richtlinien und Formulare für die Beantra-

gung sowie Ansprechpersonen. 

�y  Informationen zu Förderprogrammen (z.B. BfN, BMU). Die Internetangebote enthalten Be-

schreibungen von Förderprogrammen, Förderrichtlinien und Formulare für die Beantragung 

sowie Ansprechpersonen. 

�y  Materialien zur Umweltbildung (BMU, BfN, BMBF): Die Angebote umfassen teils umfangrei-

ches Material zu verschiedenen Themen der Umweltbildung von der Grundschule bis zur Er-

wachsenenbildung.  

Folgende Portale zu Förderprogrammen, Bildungsangeboten bzw. Forschungen wurden analy-
siert. 

Tabelle 5:  Analysierte Portale zu Förderprogrammen, Bildungsangeboten bzw. Forschungen 
im Ressort des BMU 

Behörde Name des Portals Inhalte 

BMU Forschungsplan Ressortforschungsplan 2019 und Forschungsrahmen 

UBA UFORDAT Umweltforschungsdatenbank 

BMU Fördermöglichkeiten Liste von Förderprogrammen für Projekte, die das Ziel haben, Umwelt-
belastungen zu verringern 

UBA Verbändeförderung Umfangreiche Informationen zur Verbändeförderung mit diversen 
Links zu Dokumenten  
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Behörde Name des Portals Inhalte 

BfN Förderung Förderung des Bundes im Naturschutzforschung 

BMU Bildungsservice Materialien für Lehrkräfte; Berufliche Bildung; Förderprojekt Nachhal-
tige Arbeitswelt; Projekt Erdballkunde; Projektförderung; Links zu In-
fos des BMU 

BMU Umweltbildung Unterrichtsmaterialien zu aktuellen Umweltthemen 

BfN Naturdetektive Weiterbildung zum Naturschutz für Kinder (und Erwachsene); Ver-
knüpfung von Wissensvermittlung und Naturentdeckung 

Tabelle 6:  Analysierte Portale zu Bildungsangeboten bzw. Forschungen sonstiger Forschungs-
behörden und -einrichtungen 

Behörde Name des Portals Inhalte 

BMBF Forschung Umwelt & Klima, Energiewende, Naturwissenschaften 

BMVI Forschung * Ressortforschung  
* Integriertes Gesamtforschungsprogramm des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur  
* Schaffung von Wissenstransparenz, Wissensvermittlung, Kompe-
tenzförderung  
* BMVI-Ressortforschungseinrichtungen 

BMEL Forschungsförderung * Innovationen in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz,  
* Ökologischer Landbau, 
* Verwendung Nachwachsender Rohstoffe, 
* Eiweißpflanzen, 
* Ländliche Entwicklung und 
* Welternährung 

PIK 
 

Forschung 
 

Daten zur Klimaveränderung und dessen Folgen. Ziel von Klimafolgen-
Online ist eine integrierte Darstellung des Einflusses von Klimaände-
rungen auf die verschiedensten Sektoren wie Wasserwirtschaft, Land- 
und Forstwirtschaft, Energiewirtschaft, Tourismus, und Gesundheit. 

DFG Förderung Informationen zu Förderprogrammen 

DBU 
 

Förderung 
 

Informationen zu Förderthemen und -richtlinien sowie zur Antragstel-
lung 

BMBF Bildung Infos zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung und weiterführende 
Verweise 

2.2.1.3 Portale der Landesbehörden 

Bei den analysierten Portalen handelt es sich i. W. um die zentralen Umweltportale der Länder. 
Sie sind in den meisten Fällen analog strukturiert und enthalten i. Allg.: 

�y  Auskünfte, Informationen, Publikationen 

�y  Kartenanwendungen 

�y  Daten und Dienste 
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�y  Links auf Fachanwendungen und fachspezifische Portale 

�y  Metadaten 

Zur Nutzung für Dritte werden fast ausschließlich OGC-konforme Dienste bereitgestellt, zumeist 
im Rahmen der Open Data Initiativen bzw. für INSPIRE, innerhalb der Portale werden teilweise 
aber auch andere Dienstetechnologien genutzt. 

Tabelle 7:  Analysierte Portale mit Umweltdaten der Landesbehörden 

Land Name des Portals Inhalte 

BB Landwirtschafts- & Um-
weltinformationssystem 

Informationen und Daten über den Zustand der Umwelt 

BW Umweltportal Bereitstellung eines fachübergreifenden Informationsangebots 
der Umweltverwaltung BW 

BY Umweltnavigator Suchmaschinengetriebenes Portal zu den behördlichen und in-
ternetbasierten Umweltinformationen des Freistaats Bayern 

BE Umweltatlas Berlin Digitaler Atlas umweltbezogener Karten inkl. Erläuterungen, 
Sachinformationen und Grafiken 

HE Geografisches Informati-
onssystem 

Geodaten und Geodienste zu Natur und Umwelt Hessen 

MV GeoPortal.MV Geobasis- und Geofachdaten des Landes MV 

MV Kartenportal Umwelt Veröffentlichung umweltrelevanter Geodaten aus den Fachberei-
chen 

NI NUMIS Bereitstellung von Umweltinformationen und Umweltdaten nach 
NUIG 

NI UVP Bereitstellung von Informationen und Dokumentation zu UVP-
Vorhaben 

NW Umweltportal Bereitstellung eines fachübergreifenden Informationsangebots 
der Umweltverwaltung NW 

NW Umweltdaten vor Ort Fachübergreifende Umweltinformationen in Kartenform 

RP PortalU - Rheinland-Pfalz Umweltinformationen, Grundlage: Landestransparenzgesetz RP 

SH Landwirtschafts- & Um-
weltatlas 

Umweltatlas mit Kartenanwendungen 
(aktuell in Überarbeitung) 

SL Geoportal SL Geobasis- und Geofachdaten des Saarlandes 

SN sachsen.de Berichte, Daten und Karten zu Umwelt, Landwirtschaft und Wald 

SN ReKIS Regionales Klimainformationssystem 

SN SachsenPortalU Aktuelles, Webseiten, Metadaten, INSPIRE, Karten 

SN REGIONALES Verbraucherportal: Informationsportal für regionale Lebensmit-
tel 

ST Umweltinformationsnetz zentrales Umweltportal des Ministeriums für Umwelt Landwirt-
schaft und Energie, des Landesamtes für Umweltschutz und des 
Landesverwaltungsamtes 
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Land Name des Portals Inhalte 

TH Umweltportal zentrales Suchportal für behördliche Umweltinformationen 

Meta-
Ver(alle 
Bundes-
länder, 
außer NI) 

MetaVer gemeinschaftliche Web-Rechercheoberfläche für die Metadaten-
kataloge sowie die zur Erfüllung der INSPIRE-Richtlinie bzw. der 
Geodateninfrastruktur- bzw. -zugangsgesetze erforderlichen Ab-
frageschnittstellen 

Meta-
Ver(alle 
Bundes-
länder, 
außer NI) 

UVP UVP-pflichtige Vorhaben, deren Verfahrensstand, Auslegungs- 
und Erörterungstermine, eingestellte Unterlagen, Berichte und 
Empfehlungen sowie die anschließende Entscheidung 

2.2.1.4 Portale ausgewählter Kommunen 

Als Ergänzung wurden einige wenige, dafür aber sehr engagierte Kommunen mit ihren Portalen 
analysiert. Die Kommunen haben in der Regel kein spezielles Umweltdatenportal. Die Umwelt-
daten sind im allgemeinen Geoportal der Kommune integriert. Auch hier wird deutlich, dass die 
Kommunen die Bereitstellung offener, weiter verarbeitbarer Daten anstreben. 

Tabelle 8:  Analysierte Portale mit Umweltdaten von Kommunen 

Kommune Name des Portals Inhalte 

DD OpenData Dresden Statistik- und Geodaten 

CHA Interkommunales 
Geoinformationssys-
tem Cham 

Geodaten, Geodatendienste und thematische Kartenanwendungen 
für den Landkreis Cham 

GE Geoportal Geodaten, Geodatendienste und thematische Kartenanwendungen 
der Stadt Gelsenkirchen 

LIP GeoPortal Kreis Lippe Geodaten, Geodatendienste und thematische Kartenanwendungen 
für den Kreis Lippe 

2.2.2 Übersicht über Daten und Dienste ausgewählter Portale 

2.2.2.1 Ausgewählte Portale im Ressort des BMU 

Daten zur Umwelt 

Dieses Portal veröffentlicht aktuelle (heterogen, abhängig von der zuständigen Redaktion) Da-
tenauszüge, Trends und Bewertungen zur Umweltsituation in Deutschland. Gegliedert nach den 
Themen 

�y  Klima 

�y  Energie 

�y  Luft 

�y  Fläche, Boden, Land-Ökosysteme 

�y  Wasser 
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�y  Chemikalien 

�y  Umwelt und Gesundheit 

�y  Ressourcen und Abfall 

�y  Verkehr 

�y  Land- und Forstwirtschaft 

�y  Private Haushalte und Konsum 

�y  Umwelt und Wirtschaft 

werden Artikel, Diagramme, Datentabellen, Indikatoren, Bilder, Infografiken, Berichte, interak-
tive Karten aus speziellen Untersuchungen und Projekten präsentiert und erläutert. Zukünftig 
soll auch der thematische Umweltatlas verfügbar sein. 

Zum Download werden pdf-Berichte und xls-Tabellen mit proprietären Formaten zu den einzel-
nen Projekten angeboten.  

Generell liegen die Inhalte teilweise in propritären und nicht maschinenlesbaren Formaten vor. 
Es existieren keine standardisierten Schnittstellen oder APIs. 

Tabelle 9:  Daten zur Umwelt (www.umweltbundesamt.de/daten) 

 Studien, Artikel, Diagramme 

Schwerpunkte Umweltdaten, thematisch gegliederte Umweltinformationen, zur Bewertung 
der Umweltsituation in Deutschland 

Inhalte Daten, Trends und Bewertungen zur Umweltsituation in Deutschland: 
Klima; Energie; Luft; Fläche, Boden, Land-Ökosysteme; Wasser, Chemikalien; 
Umwelt und Gesundheit; Ressourcen und Abfall; Verkehr; Land- und Forst-
wirtschaft; Private Haushalte und Konsum; Umwelt und Wirtschaft 

Beschreibung Datensuche www.umweltbundesamt.de/datensuche als zentraler Einstieg, 
um alle auf der UBA Webseite enthaltenen Tabellen, Diagramme, Indikato-
ren, Karten, und Infografiken aufzufinden und nutzbar zu machen.   
Bewertende Umweltinformationen und Trends, die thematisch gegliedert 
sind 
Umweltindikatoren zu 10 Themen, die online erkundet werden können 
Live erstellbare Indikatorenbroschüre www.umweltbundesamt.de/indikato-
renexport  
Umweltatlas zu übergreifenden Umweltthemen (Stickstoffatlas erscheint in 
der 2. Jahreshälfte 2020 

Verbindlichkeit rechtsverbindlich (Vollzug UIS) 

Weiterverarbeitbarkeit proprietäre Listen, Daten können heruntergeladen werden, überwiegend xlsx 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 
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CHEM-Info 

CHEM-Info (Informationssystem Chemikalien des Bundes und der Länder) bietet einen hoch-
wertigen, validierten Datenbestand zu ca. 100.000 chemischen Stoffen sowie deren Bezug zu 
rechtlichen nationalen und internationalen Regelungen an. Die Suche kann erfolgen über 

�y  Stoffname 

�y  CAS-Nummer 

�y  UN-Nummer 

�y  EG-Nummer 

�y  Merkmale 

�y  chemische Struktur. 

Behördenmitarbeitende erhalten nach einmaliger Registrierung einen passwortgeschützten Zu-
gang zum CHEM-Info-Datenbestand. Damit haben Sie jederzeit Zugriff auf Informationen über 
Umweltverhalten, Gesundheitsgefahren, Gefahrstoffeinstufungen, rechtliche Regelungen und 
vieles mehr und können damit z. B. Informationen verifizieren. Der komplette Datenbestand 
kann auch offline direkt von einem Notfallstick gestartet werden. 

CHEM-Info bietet: 

�y  Umweltbehörden: Gewerbeaufsicht, Arbeitsschutz, Umgang mit und Entsorgung von gefähr-

lichen Stoffen 

�y  Feuerwehr: Informationen bei Brand oder Freisetzung von Gefahrstoffen 

�y  Polizei: schnelle Risikobewertung von Gefahrguttransporten 

�y  Politik: Bewertung bestehender und Erarbeitung neuer Rechtsvorschriften 

CHEM-Info besteht aus: 

�y  CHEM-Info public zur Onlinerecherche (Chemie im Alltag) 

�y  GSA (Gefahrstoffschnellauskunft) 

Quelle: https://chemikalieninfo.de  (abgerufen 14.01.2020) 

CHEM-Info wird derzeit neu gestaltet. Im Folgenden werden die beiden Anwendungsbereiche 
CHEM-Info public und GSA detaillierter beschrieben: 

Tabelle 10:  Daten und Dienste in CHEM-Info 

 CHEM-Info public 

Schwerpunkte Informationen zu chemischen Stoffen 

Inhalte Gesundheits- und Umweltgefahren 
Verwendung und Umgang 
Verbraucherschutz und Erste Hilfe 
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 CHEM-Info public 

Beschreibung diverse Suchangebote: 
- Stoffsuche mit Indexangeboten 
- Expertensuche über Attribute 
- Zitatsuche 
- Speziessuche über Indexangebote 
Zusammenstellung der Fundmengen in Tabellenform 

Weiterverarbeitbarkeit Export der Fundmengen als rtf 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

 GSA (Gefahrstoffschnellauskunft) 

Schwerpunkte Risikobeurteilung und Gefahrenabwehr 

Inhalte Verhalten der Stoffe in der Umwelt 
Gesundheitsgefährdung 
Sicherheitsmaßnahmen für Rettungskräfte 
Gefahrstoffeinstufung und Kennzeichnung 

Beschreibung kompakter Überblick für Einsatzkräfte und Ersthelfer, um schnelle Entschei-
dungen treffen zu können 
Optimierte Profile für Feuerwehr, Fachberater und Rettungsdienst für den 
Zugang zu den Informationen 
Gefahren-Piktogramme der CLP-Verordnung zur Klassifizierung von Gefahr-
stoffen, Gefahrzettel zur Kennzeichnung von Gefahrgütern sowie der Gefah-
rendiamant zur sofortigen Beurteilung der Gefahren, die bei Unfällen mit ge-
fährlichen Gütern auftreten 

Weiterverarbeitbarkeit GSAapp / GSAdesktop zur offline-Nutzung 
Notfallstick für Offline-Nutzung 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

registrierte Anwender 

 

FloraWeb 

FloraWeb präsentiert Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutsch-
lands. Der Einstieg erfolgt über die Auswahl „Pflanzenarten“ oder „Vegetation“: 

�y  Pflanzenarten: Online-Zugriff auf Datenbanken mit Fotogalerie und Daten zur Verbreitung, 

Gefährdung, Schutz und Ökologie: 

�z Es gibt verschiedene Suchmöglichkeiten. Angeboten werden Artensteckbriefe, Rote Lis-

ten, FFH-Arten, Neophyten, Sonderthemen. 

�z Zum Download stehen Artensteckbriefe als pdf bzw. zip-Archive mit pdf-Dokumenten 

und xls-Tabellen zum botanischen Artenschutz zur Verfügung. 

�z Es werden Links zu themenverwandten Portalen angeboten. 
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�y  Vegetation: „Pflanzenarten treten in typischer Kombination zu Pflanzengesellschaften zu-

sammen. Sie haben hier die Möglichkeit, Angaben zur Gefährdung, Schutz, Systematik und 

Namen der heimischen Gefäßpflanzen- und Kryptogamengesellschaften abzurufen.“ 

�z Das Portal greift auf die Datenbank VegetWeb zu. VegetWeb ist eine pflanzensoziologi-

sche Datenbank, in der Vegetationsaufnahmen online recherchiert, dargestellt und zur 

weiteren Verarbeitung heruntergeladen werden können. 

�z Es werden Downloads angeboten, die csv-Dateien und JSON-Objekte liefern. 

�z Ein WMS-Kartendienst mit der Karte der potentiellen natürlichen Vegetation Deutsch-

lands steht zur Verfügung. 

Aus Sicht eines Umwelt- und Naturschutzinformationssystems für Deutschland wäre die Mög-
lichkeit der Suche nach Daten in Flora-Web und des Downloads von Steckbriefen, csv-Dateien 
und JSON-Objekten von Interesse. 

Tabelle 11:  Daten und Dienste in FloraWeb 

 Artensteckbriefe 

Schwerpunkte Artensteckbriefe (allgemein selektierbar) 
Rote Listen 
FFH-Arten 
Neophyten 
Sonderthemen 

Inhalte Reports 

Beschreibung pdf 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

 Download Pflanzenarten 

Schwerpunkte botanischen Artenschutz  

Inhalte zip-Archive 

Beschreibung pdf, xls 

Weiterverarbeitbarkeit proprietäre Formate in den Tabellen 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

 VegetWeb 

Schwerpunkte eine pflanzensoziologische Datenbank, in der Vegetationsaufnahmen online 
recherchiert, dargestellt und zur weiteren Verarbeitung heruntergeladen 
werden können. 

Inhalte csv-Dateien, JSON-Objekte 
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 VegetWeb 

Beschreibung eng verknüpft mit der Arbeitsgruppe Vegetationsdatenbanken, die sich seit 
2002 der Erfassung, Weitergabe und Nutzung von pflanzensoziologischen Da-
ten in Deutschland und den angrenzenden Ländern widmet. 

Weiterverarbeitbarkeit proprietäre Formate 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

 Vegetationskarte 

Schwerpunkte Karte der potentiellen natürlichen Vegetation Deutschlands (PNV) 

Inhalte Übersichtskarte 
potentielle natürliche Vegetation (PNV) im M 1:500.000 

Beschreibung Kartendienst 

Weiterverarbeitbarkeit WMS 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

Geoportal IMIS 

IMIS ist das Geoportal des BfS mit Daten des Integrierten Mess- und Informationssystems (IMIS) 
zur Radioaktivität. Der Zugang erfolgt themenbezogen: Ortdosisleistung, Luft, Niederschlag, Bo-
denoberfläche, Boden, Wasser, Nahrungsmittel, Futtermittel, sonstige Umweltmedien, Radon, 
UV-Strahlung, sonstiges. Die einzelnen Layer können in der Karte hinzugeladen werden. 

IMIS präsentiert Informationen der Öffentlichkeit und dient dem Notfallschutz (wobei dazu ein 
Login notwendig ist). Folgende Zugänge sind möglich: 

�y  freier Zugang und freie Datenlizenzen für Öffentlichkeit 

�y  per Login für Nutzende mit IMIS-Zugang 

�y  rechteabhängiges Angebot an Diensten und Funktionalitäten. 

Beim letzten Zugang werden standardisierte WMS und WFS angeboten. Diese sind aber nicht für 
die Öffentlichkeit verfügbar. 

Tabelle 12:  Daten und Dienste im Geoportal IMIS 

 Dienste 

Schwerpunkte Daten, Karten zur Radioaktivität 

Inhalte Web-Services 

Beschreibung OpenSource 

Weiterverarbeitbarkeit WMS / WFS 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

rechteabhängig 
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UFORDAT 

UFORDAT ist die Umweltforschungsdatenbank des UBA, in der öffentlich geförderte Projekte, 
Umweltprojekte der Privatwirtschaft und sonstiger Institutionen/Verbände verwaltet werden. 
UFORDAT ist i. e. S. kein Portal, sondern eine Fachapplikation auf der Basis einer Datenbank mit 
Metainformationen zu Forschungsvorhaben. Sie befindet sich derzeit in Überarbeitung und wird 
aus vier Verarbeitungskomplexen bestehen: 

�y  Admin: per Login für Fachadministratoren und Datenerfasser im UBA 

�y  Public: für die Öffentlichkeit 

�y  Kooperation: per Login für externe Bearbeiter 

�y  User: Dienste und Services 

Verwaltet werden i. W. drei Objektklassen: Vorhaben, Körperschaften und Dokumente. Über 
eine Webapplikation erhält die Öffentlichkeit Zugang auf diese Daten. Dabei sollen i. W. Suchab-
fragen nach Vorhaben, Institutionen, Projektpartnern angeboten werden. Die Ergebnisse können 
als Listen heruntergeladen werden. Die Suchabfragen werden proprietär an den Server gestellt. 

UFORDAT nutzt Dienste von UMTHES (siehe 3.1.1) für die Verschlagwortung der erfassten Vor-
haben. UFORDAT ist mehrsprachig. 

Tabelle 13:  Daten und Dienste in UFORDAT 

 UFORDAT.User 

Schwerpunkte öffentlich geförderte Projekte 
Umweltprojekte der Privatwirtschaft und sonstiger Institutionen/Verbände 

Inhalte Suchabfragen zu Vorhaben, Institutionen, Projektpartnern 

Beschreibung Webapplikation  

Weiterverarbeitbarkeit proprietäre Dienste und Formate 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

2.2.2.2 Ausgewählte Portale sonstiger Bundesbehörden 

WasserBLIcK 

Der von der BfG betriebene WasserBLIcK enthält ein Fach- und ein Berichtsportal. Für das Da-
tenmanagement von Bedeutung sind folgende Funktionalitäten und Produkte: 

�y  Importmechanismus inkl. technischer Qualitätssicherung 

�y  WasserBLIcK stellt für die Datenverarbeitung folgende Funktionalitäten zur Verfügung: 

�z Speicherung der gelieferten Fachdaten 

�z Speicherung der Berichte 
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�z Prozessverwaltung 

�z Textverwaltung/Dokumentenablage 

�y  Folgende Produkte werden mit WasserBLIcK angeboten: 

�z Statistiken 

�z Anwendungen, z. B. zur WRRL (mit den Wasserkörpersteckbriefen), HWRM-RL 

�z Dienste: WMS, WFS, SOS und INSPIRE 

�z Kartendienste (extern/LAWA intern auch schon direkt zur aktuellen Meldung) 

�z Plausibilitätskontrollen  

�y  WasserBLIcK stellt die digitalen Berichte an die EU zusammen und verwaltet sie. 

�y  WasserBLIcK stellt die nationalen Produkte zusammen und verwaltet sie. 

�y  Es stehen Datenbank-Versionen vorheriger Berichtspflichten zur Nutzung bereit. 

Im Folgenden werden die vier wesentlichen Daten-/Dienstebereitstellungen aus WasserBLIcK 
charakterisiert. 

Tabelle 14:  Daten und Dienste in WasserBLIcK 

 INSPIRE-relevante Datensätze 

Schwerpunkte INSPIRE-Datenbereitstellungen für Deutschland 

Inhalte Folgende INSPIRE-Annex-Themen werden bedient: 
Hydrographie 
Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte Gebiete/ Berichterstat-
tungseinheiten 
Gebiete mit naturbedingten Risiken 
Umweltüberwachung 

Beschreibung Datenbereitstellung für die INSPIRE-RL 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

national: Bund/Land 

Aktualität periodisch 1/2 Jahr 

Verbindlichkeit rechtsverbindlich 

Weiterverarbeitbarkeit Metadaten csw, standardisierte Viewing-, Download-Dienste 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich  

 

 elektronische Berichte 

Schwerpunkte Berichte an die EU  

Inhalte Berichte zur WRRL und HWRM-RL der einzelnen Flussgebietseinheiten  
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 elektronische Berichte 

Beschreibung Metadaten zu den Berichten und Berichte zum Download als pdf 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

national: Bund/Land 

Aktualität periodisch 5 Jahre 

Verbindlichkeit rechtsverbindlich 

Weiterverarbeitbarkeit Metadaten HTML, Berichte pdf 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich  

 

 Kartenprodukte 

Schwerpunkte Karten aus den Berichten an die EU  

Inhalte ausgewählte thematische Karten der WRRL 
Überflutungsszenarien der HWRM-RL 
Wasserkörpersteckbrief (s. u.) 

Beschreibung standardisierte Kartendienste 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

national: Bund/Land 

Aktualität periodisch 5 Jahre 

Verbindlichkeit rechtsverbindlich 

Weiterverarbeitbarkeit WMS, WFS, SOS 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich  

 

 Wasserkörpersteckbrief 

Schwerpunkte Wasserkörper mit Bewertungen (WRRL) 

Inhalte Grundwasserkörper /Oberflächenwasserkörper: 
Stammdaten, Belastungen, Zustand, Maßnahmen 

Beschreibung Berichte an die EU 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

national: Bund/Land pro Bewirtschaftungsplan 

Aktualität periodisch 5 Jahre 

Verbindlichkeit rechtsverbindlich WRRL 

Weiterverarbeitbarkeit HTML 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich  
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Landatlas 

Der Landatlas ist Teil des Forschungsprojekts Monitoring Ländliche Räume des vTI. 

Das Portal bietet folgende inhaltliche Schwerpunkte an: 

�y  Landatlas: 

�z Raumstruktur 

�z Bevölkerung 

�z Soziales 

�z Wohnen 

�z Versorgung 

�z Erreichbarkeit 

�z Wirtschaft und Arbeit 

�z Öffentliche Finanzen 

�z Landnutzung 

�y  Förderwegweiser 

�y  Erfolgsgeschichten 

�y  Forschung und Publikation. 

Der Landatlas enthält thematische Karten zu den oben aufgelisteten Themen (siehe auch die fol-
gende Tabelle). Hinzu kommen Publikationen zu Erfolgsgeschichten, Forschungsprojekten und 
Förderungen. 

Tabelle 15:  Daten und Dienste im Landatlas 

 Landatlas 

Schwerpunkte Atlas über die Nutzung dünn besiedelter ländlicher Räume 

Inhalte Raumstruktur 
Bevölkerung 
Soziales 
Wohnen 
Versorgung 
Erreichbarkeit 
Wirtschaft und Arbeit 
Öffentliche Finanzen 
Landnutzung 

Beschreibung thematische Karten mit Metadaten (Definition, Erläuterung, Datenquelle) 
und zum Download; 
Publikationen 

Weiterverarbeitbarkeit Karten als pdf, Daten als xls in proprietären Formaten 
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 Landatlas 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

Kulturpflanzen 

Das JKI bietet auf seiner Web-Seite folgende Fachthemen an: 

�y  Agrartechnik 

�y  biologische Vielfalt 

�y  Boden und Pflanzenernährung 

�y  Fernerkundung 

�y  Klimawandel 

�y  nachhaltige Anbausysteme 

�y  Pflanzengesundheit und weltweiter Handel 

�y  Pflanzenschutz 

�y  Pflanzenzüchtung 

�y  Landatlas. 

Es handelt sich i. W. um ein Wissensportal. Unter Fernerkundung öffnet sich das FLF-Portal mit 
Fernerkundungsdaten für die Landwirtschaft. Hier werden Web-Dienste angeboten, die auch 
WMS/WFS-Standards bereitstellen. 

Tabelle 16: Daten und Dienste im FLF-Portal 

 FLF 

Schwerpunkte Fernerkundungsdaten für die Landwirtschaft 

Inhalte Ernteerträge 
Exposition 
Hangneigung 
topographischer Feuchteindex 
Mosaike/Kacheln der SENTINEL-Satelliten 

Beschreibung Metadaten zu den Web-Diensten 

Weiterverarbeitbarkeit WMS / WFS 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 
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GENESIS-Online 

GENESIS (Gemeinsames neues statistisches Informationssystem) ist ein von den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam entwickeltes Statistisches Informationssystem. 
GENESIS-Online ist der öffentliche Zugang zu einer Datenbank, die Ergebnisse der amtlichen Sta-
tistik enthält. 

Der Tabellenabruf erfolgt unentgeltlich und kann variabel auf den individuellen Bedarf ange-
passt werden. Die Abspeicherung der Ergebnisse ist in verschiedenen Formaten möglich. Re-
gistrierten Nutzenden stehen weitere Funktionen und Services zur Verfügung. (Quelle: 
https://www -genesis.destatis.de/genesis/online?Menu=Hilfe; abgerufen 13.01.2020) 

In GENESIS-Online erfolgt die Auswahl über Themen und führt direkt zu den statistischen Infor-
mationen in tabellarischer Form. Die Daten können dann in einem dokumentierten GENESIS-
Format als Excel, CSV oder XML gespeichert werden. 

GENESIS-Online ist eine webbasierte Anwendung zur direkten Anzeige und zum Download der 
beim Statistischen Bundesamt verfügbaren Daten. Aus Sicht eines Umwelt- und Naturschutzin-
formationssystems für Deutschland wäre die Möglichkeit der Suche nach Daten in GENESIS-On-
line von Interesse. 

Tabelle 17:  Daten und Dienste in GENESIS online 

 GENESIS-Online 

Schwerpunkte Statistische Daten 

Inhalte amtliche statistische Daten des Bundes und der Länder 

Beschreibung GENESIS (Gemeinsames neues statistisches Informationssystem): 
Auswahl über Themen, 
direkter Zugang zu den statistischen Informationen in tabellarischer Form 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

auch historische Daten (Zeitraum datenabhängig) 

Aktualität aktuell 

Verbindlichkeit amtlich 

Weiterverarbeitbarkeit GENESIS-Schnittstelle: csv oder XML 
Beschreibung der Schnittstelle mit allen Parametern öffentlich verfügbar 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0   

 

mCLOUD 

Die mCLoud dient der Veröffentlichung von Daten aus dem Geschäftsbereich des BMVI und bie-
tet auch die Möglichkeit der Datenbereitstellung privater Anbieter. Nutzende sind heterogen: 
Bürgerinnen und Bürger, Entwicklerinnen und Entwickler in Unternehmen, öffentliche Verwal-
tung. 

Die mCLOUD ist eine Rechercheplattform zu offenen Daten aus dem Bereich Mobilität und an-
grenzender Themen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
stellt mit der mCLOUD einen zentralen Zugangspunkt zu allen offenen Daten seines Geschäftsbe-
reiches zur Verfügung und öffnet das Portal auch für private Anbieter aus dem Mobilitätsbe-
reich, um ihre Daten dort anzubieten. 
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Die mCLOUD soll in erster Linie Entwicklern in Unternehmen, Forschung und Verwaltung einen 
direkten Zugang zu Daten bieten. Auf diese Weise soll die Entwicklung innovativer Ideen für den 
Bereich der Mobilität gefördert werden. Der Datenschatz, der über die mCLOUD zugänglich ge-
macht wird, wird stetig erweitert. Auch die Funktionalitäten der Plattform werden schrittweise 
ausgebaut. 

In der mCLOUD sind Daten aus den Themenbereichen Straßen-, Bahn- und Luftverkehr, Raum-
fahrt, Klima und Wetter sowie Gewässer und Wasserstraßen zu finden. Für diese Themen sind 
das BMVI und sein Geschäftsbereich zuständig. Die Daten sind über Schlagworte recherchierbar 
und direkt zum Download oder zur dynamischen Einbindung in eigene Anwendungen verlinkt. 
Die Daten selbst liegen nicht in der mCLOUD. Stattdessen verweist die mCLOUD auf Daten-
schnittstellen und Download-Links der bereitstellenden Behörden und Unternehmen. 

Derzeit sind nur solche Daten in der mCLOUD enthalten, die folgenden Open-Data-Ansprüchen 
genügen: 

�y  Geldleistungsfreiheit 

�y  Leichter Zugang (d. h. keine technischen Hürden, wie Benutzeranmeldung) 

�y  Maschinenlesbarkeit1  

(https://www.mcloud.de/web/gu est/informationen ; abgerufen am 24.01.2020) 

Die mCloud ist ein Meta-Informationssystem, das eine Suche nach Daten unterschiedlicher An-
bieter ermöglicht. Sofern Daten gefunden werden, wird auf die Dienste der jeweiligen Anbieter 
verwiesen. 

Aus Sicht eines Umwelt- und Naturschutzinformationssystems für Deutschland wäre die Mög-
lichkeit der Suche nach Daten in mCloud von Interesse. 

Tabelle 18:  Daten und Dienste in der mCLOUD 

 mCLOUD 

Schwerpunkte offene Daten aus dem Bereich Mobilität 

Inhalte Straßen 
Wasserstraßen 
Bahn 
Luft- und Raumfahrt 
Infrastruktur 
Klima und Wetter 

Beschreibung Veröffentlichung von Daten aus dem Geschäftsbereich des BMVI; 
Möglichkeit der Datenbereitstellung privater Anbieter; 
Nutzer sind heterogen: Bürger, Entwickler in Unternehmen, öffentliche Ver-
waltung. 
Rechercheplattform zu offenen Daten aus dem Bereich Mobilität und angren-
zender Themen. 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

abhängig von den jeweiligen Daten 

Aktualität abhängig von den jeweiligen Daten 

 

1 Alle von Software und/oder Hardware interpretierbaren Daten sind maschinenlesbar. 
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 mCLOUD 

Verbindlichkeit abhängig von den jeweiligen Daten 

Weiterverarbeitbarkeit abhängig von den jeweiligen Daten; es sollen jedoch nur Daten angeboten 
werden, die leicht zugänglich, kostenfrei und maschinenlesbar sind. 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich  

 

CODE-DE 

„Die Copernicus Data and Exploitation Platform – Deutschland (CODE-DE) ist der nationale Co-
pernicus Zugang für die Satellitendaten der SENTINEL-Satellitenreihe und die Informationspro-
dukte der Copernicus Dienste. Über die CODE-DE Plattform wird zudem zukünftig die datennahe 
Prozessierung für bestimmte Nutzer möglich sein.“ (https://code -de.org/de/about ) 

CODE-DE ist eine Plattform über die Daten bereitgestellt werden. Eine Besonderheit von CODE-
DE ist die Möglichkeit der Online-Datenverarbeitung. Damit können „maßgeschneiderte Infor-
mationsprodukte“ unter Nutzung der Rechnerkapazitäten von CODE-DE erzeugt werden. 

Die Zielgruppe von CODE-DE sind i. W. Firmen, Behörden und Forschungseinrichtungen, die Sa-
tellitendaten nutzen wollen.  

Aus Sicht eines Umwelt- und Naturschutzinformationssystems für Deutschland wäre die Mög-
lichkeit der Suche nach Daten in CODE-DE von Interesse. Bei den Funktionalitäten ist der Ansatz 
der Prozessierung von Daten ein interessanter Aspekt. 

Tabelle 19:  Daten und Dienste in CODE-DE 

 CODE-DE 

Schwerpunkte Satellitendaten der SENTINEL-Satellitenreihe; COPERNICUS 

Inhalte Satellitendaten sowie abgeleitete Datenprodukte 

Beschreibung Copernicus Data and Exploitation Platform – Deutschland (CODE-DE): 
nationaler Copernicus Zugang für die Satellitendaten der SENTINEL-Satelliten-
reihe und die Informationsprodukte der Copernicus Dienste. 
In der Cloud ist eine datennahe Prozessierung für bestimmte Nutzer möglich. 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

Satellitendaten vorgehalten für Deutschland auf dem Server in Ffm. Globale 
Daten über die Einbindung der CREODIAS Cloud möglich, seit 2014 

Aktualität aktuelle und historische Daten (der SENTINEL-Reihe), sowie (derzeit) Landsat 

Weiterverarbeitbarkeit GENESIS-Schnittstelle, CSV, API 
Beschreibung der Schnittstelle mit allen Parametern öffentlich verfügbar 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich, kostenfrei 

 

2.2.2.3 Ausgewähltes Portal der Landesbehörden 

Am Beispiel eines Umweltportals einer Landesbehörde sollen die wesentlichen Daten und 
Dienste der Länderportale mit Umweltdaten umrissen werden. Exemplarisch wurde das Um-
weltportal Nordrhein -Westfalen analysiert. 
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Umweltportal Nordrhein-Westfalen 

Das Umweltportal stellt ein fachübergreifendes Informationsangebot der Umweltverwaltung 
Nordrhein-Westfalen bereit. Mit dem Umweltportal stellt das Land den zentralen Zugang zu die-
sen Informationen bereit. Das Umweltportal ist die erste Anlaufstelle für behördliche Daten, Fak-
ten und Informationen zum Umweltzustand in Nordrhein-Westfalen. Nutzerinnen und Nutzer 
können sich regionalbezogene Messdaten zur Luftqualität, Informationen zu Pegelständen oder 
aktuelle Umweltverträglichkeitsprüfungen anzeigen lassen.  

Quelle und weitere Infos: https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/um-
weltportal_nrw_broschuere.pdf  (abgerufen am 24.01.2020) 

Ein direkter Zugang zu „Umwelt vor Ort“ wird vom Umweltportal aus angeboten. 

Tabelle 20:  Umweltportal Nordrhein-Westfalen 

 Umweltportal Nordrhein-Westfalen 

Schwerpunkte Webseiten, Texte, Bilder, Messergebnisse, Übersichts-Karten, Umweltindika-
toren, Berichte, Dokumente 

Inhalte Umweltberichte 
Umwelt vor Ort (s. u.) 
Messwerte 
Indikatoren 
Open Data 

Beschreibung Direkte Abfragen von Fachdatenbanken (z. B. Informationssystem gefährliche 
Stoffe / BImschG Anträge) sind integriert. Messwerte werden dargestellt. Ein 
Aboservice für aktive Benachrichtigung der User per Mail oder Push-Nach-
richten (z. B. bei Umweltereignissen, Lebensmittelrückrufen, Hochwasser, 
hohen Luftschadstoffen, Waldbrandgefahr) wird angeboten. 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

NW 

Verbindlichkeit amtlich 

Aktualität z.T. tagaktuell (z.B. Luftqualitätsmessungen) 

Weiterverarbeitbarkeit WMS / WFS / INSPIRE 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

 Umwelt vor Ort 

Schwerpunkte Fachübergreifende Umweltinformationen in Kartenform 

Inhalte Auf amtlichen Karten und Luftbildern können Bürgerinnen und Bürger auf 
Daten zugreifen, die bei NW-Behörden vorliegen, z. B. beim Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz oder bei den Bezirksregierungen. Die 
Informationen werden laufend aktualisiert. 

Beschreibung mehr als 150 verschiedene Themenkarten, u. a. zu Industrieemissionen, Luft-
qualitätswerten, Trinkwasserschutzgebieten, Wasserqualität, Pegelständen, 
Badegewässern, Niederschlagsdaten, Überschwemmungsgebieten, Lärmda-
ten, Naturschutzgebieten, National- und Naturparks. 
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 Umwelt vor Ort 

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

NW 

Verbindlichkeit amtlich 

Aktualität z.T. tagaktuell (z.B. Luftqualitätsmessungen) 

Weiterverarbeitbarkeit WMS / WFS 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich 

 

2.2.3 Best-Practice Beispiel 

Es existiert in Deutschland eine große Vielfalt an Portallösungen, bedingt auch durch die födera-
len Strukturen. In einigen Fachressorts (z. B. in der Wasserwirtschaft) wurde erreicht, dass über 
Kooperationsvereinbarungen Bund und Länder fachlich-inhaltlich und finanziell zusammenar-
beiten (bei WasserBLIcK kooperieren auch zwei Bundesministerien). So wurden deutschland-
weite Fachportale aufgebaut: z. B. WasserBLIcK, MDI-DE, GDI-DE. 

In der Wasserwirtschaft wurde Ende 2019 ein weiterer Schritt vollzogen: ein über den Fachpor-
talen stehendes „Bündelungsportal“, das eine „thematische Sicht“ auf die verschiedenen Doku-
mente, Daten und Dienste anbietet. Wasser-DE setzt damit für einen Fachbereich auch wesentli-
che Ansätze und Ziele von UNIS-D um. 

Wasser-DE 

Wasser-DE ist eine „thematische Sicht“ auf digitale Daten, Zahlen und Fakten der vorhandenen 
Web-Angebote des Bundes, der Länder, der Flussgebietsgemeinschaften und der EU-Ebene, die 
schrittweise ausgebaut wird. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf der WRRL und HWRM-RL. Was-
ser-DE ermöglicht das zielgerichtete Suchen, Betrachten und Herunterladen von Datensätzen. 
Mit Wasser-DE wird der Zugang zu verfügbaren fachspezifischen Informationen (Dokumente 
wie z. B. Gesetze, Verordnungen, Berichtsdokumente, Fachinformationsseiten, Hintergrundinfor-
mationen, Kartenanwendungen, Web-Dienste und INSPIRE- Dienste) nach Themen, Ländern, 
Flussgebieten gebündelt und standardisiert bereitgestellt. 
Quelle: https://www.was ser-de.de (abgerufen am 24.01.2020) 

Wasser-DE bündelt aktuell i. W. die Daten und Dienste des Berichtsportals WasserBLIcK (s. o. 
unter Kapitel 3.2.2) und besteht aus Metadaten und Links. WasserBLIcK und Wasser-DE setzen 
rechtlich-organisatorisch auf der Kooperationsvereinbarung zwischen BMU und BMVI zum Be-
richtsportal  WasserBLIcK und einer BfG-Länder-Kooperationsvereinbarung auf. 

Tabelle 21:  Wasser-DE 

Wasser-DE Wasser-DE 

Schwerpunkte Internetangebote der Wasserwirtschaftsverwaltungen in Deutschland 

Inhalte Rechtsgrundlagen 
Umsetzung der EU-Richtlinien 
weitere Internetangebote: 

Bundesländer 
Flussgebietsgemeinschaften 
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Wasser-DE Wasser-DE 

Bund 
EU 

Geodateninfrastruktur Wasser 
Kartenanwendungen 
Datenzugang 
Web-Dienste 
INSPIRE-Dienste 

Beschreibung Mit Wasser-DE wird der Zugang zu online verfügbaren fachspezifischen Infor-
mationen der Wasserwirtschaft in Deutschland (Dokumente wie z. B. Ge-
setze, Verordnungen, Berichtsdokumente, Hintergrundinformationen, Web-
Dienste), welche vorrangig durch die Länder selbst angeboten werden, nach 
Themen, Ländern, Flussgebieten standardisiert erfolgen.  

räumlich-zeitliche Abde-
ckung 

national: Bund/Land 

Aktualität aktuell 

Verbindlichkeit LAWA Initiative 

Weiterverarbeitbarkeit HTML 

Zugangs- und Nutzungs-
bedingungen 

öffentlich  

 

Portale anderer europäischer Staaten 

Hier soll auf zwei weitere Portale unserer Nachbarländer verwiesen werden, die v. a. gestalteri-
sche Impulse geben. Inhaltlich handelt es sich um Geoportale der Vermessungsverwaltungen 
(also keine Umweltportale, vergleichbar mit GDI-DE – s. o.), die die amtlichen Geodaten präsen-
tieren und entsprechende Dienste und Downloads anbieten.  

�y  Geoportal Schweiz: https://www.geoportal.ch/  

�y  Geoportal Frankreich: https://www.geoportail.gouv.fr /  

Aus einer umfassenden Evaluierung der Umweltinformationszugänge innerhalb der EU 
(https://www.eis -data.eu ) sollen zwei Umweltportale hervorgehoben werden, die Umweltin-
formationen und umweltbezogene Dienstleistungen unterschiedlichster Art und mit unter-
schiedlichstem thematischen Bezug in ansprechender Form anbieten:  

�y  Umweltportal Irland:  http://epa.ie/irel andsenvironment/  

�y  Umweltportal Österreich: https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/  

2.3 Rechtlicher Ist-Stand 

Aufgrund der umfassenden Zielstellung von UNIS-D, müssen – unabhängig von der inhaltlichen 
und technischen Ausgestaltung des Portals – zahlreiche rechtliche Regelungen und Anforderun-
gen in den Blick genommen werden.  Diese sind nicht nur im allgemeinen und besonderen Um-
weltrecht zu verorten, sondern berühren unterschiedlichste Gesetze und Rechtsregime. Aus-
gangspunkt rechtlicher Überlegungen ist das Umweltinformationsrecht mit seinen Anforderun-
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gen zur aktiven Verbreitung von Umweltinformationen. Darüber hinaus werden die für das Por-
tal zentral wichtigen Regelungen des Urheberrechts bzw. des Telemedienrechts sowie des Da-
tenschutzrechts aus der Sicht zu beachtender allgemein-rechtlicher Anforderungen dargestellt. 
Hierbei geht es schwerpunktmäßig um zu beachtende Schutzrechte. Weiterhin werfen Verfüg-
barkeitsanforderungen rechtliche Fragen auf. Um rechtliche Fragen von UNIS-D anhand konkre-
ter Datenbestände und Akteursgruppen zu erläutern, werden gemäß Leistungsbeschreibung 
exemplarisch einige Datenbereiche näher untersucht. 

2.3.1 UNIS-D - ein Portal zur aktiven Verbreitung von Umweltinformationen gemäß § 10 
UIG 

Der Zugang zu Umweltinformationen ist im Umweltinformationsgesetz des Bundes und in na-
hezu gleichlautenden Landesumweltinformationsgesetzen geregelt.  In § 10 UIG ist die aktive 
Verbreitung von Umweltinformationen normiert. Sie stellt eine Grundpflicht für informations-
pflichtige Stellen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit dar2 und ergibt sich aus Art. 5 der Aarhus-
Konvention sowie aus Art. 7 Abs. 1 UIRL.3 

2.3.1.1 Das Bundes-Umweltinformationsgesetz  

Umweltinformationen fallen in den Geltungsbereich der Aarhus-Konvention für das Recht auf 
freien Zugang zu Umweltinformationen, welche durch die Umweltinformationsrichtlinie 
(2003/4/EG) in EU-Recht übernommen worden ist und für Deutschland durch das Umweltinfor-
mationsgesetz (UIG) auf Bundesebene sowie die Umweltinformationsgesetze der Länder in nati-
onales Recht umgesetzt worden ist.  

Das Umweltinformationsgesetz normiert den passiven und aktiven Zugang zu Umweltinformati-
onen. Die aktive Verbreitung von Umweltinformationen beinhaltet Veröffentlichungspflichten 
zugunsten der Öffentlichkeit. Diese sind zwar weniger ausführlich und detailliert geregelt als 
passive Informationspflichten. Nichtsdestotrotz sind in § 10 UIG sowie in Art. 5 Aarhus-Konven-
tion und in Art. 7 Abs. 1 UIRL Konkretisierungen zur Veröffentlichung festgelegt.4  

Im Überblick stellen sich die Anforderungen aus dem UIG wie folgt dar: 

Tabelle 22:  Übersicht UIG des Bundes 

   

Ziel des UIG Schaffung des Zugangs von Daten 
von öffentlichen und privaten 
Stellen zu Umweltinformationen; 
Darlegung eines Interesses nicht 
erforderlich 

Zwei Wege: Passiver Zugang über 
Informationsanfragen (weltweit 
durch Jedermann möglich) 
Aktive Veröffentlichungspflicht 
informationspflichtiger Stellen 
über § 10 UIG 

An wen gerichtet? Jedermann, sowohl natürliche 
Personen als auch juristische Per-
sonen  

Der Zugang ist nicht auf deutsche 
natürliche und juristische Perso-
nen begrenzt, sondern gilt welt-
weit 

 

2 Siehe § 10 Abs. 1 UIG. 

3 Siehe Schomerus, Thomas, Evaluation des Umweltinformationsgesetzes (UIG) – Analyse der Anwendung der Regelungen des UIG 
und Erschließung von Optimierungspotentialen für einen ungehinderten und einfachen Zugang zu Umweltinformationen, Rechtsgut-
achten, Lüneburg 2020 S. 276 f.  

4 Ebenda S. 14 f. 



TEXTE Umwelt- und Naturschutzinformationssystem UNIS-D - Machbarkeitsstudie  –  Abschlussbericht 

66 

 

   

Regelverhältnis Zugang muss grundsätzlich immer 
gewährt werden, Ausnahmen 
sind möglich 

Ausnahmen sind in §§ 8 und 9 
UIG festgelegt: 
u.a. Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse,  
Personenbezogene Daten 
Rechte am geistigen Eigentum, 
insbesondere Urheberrechte 
(Durchbrechung der Ausnahme: 
Zustimmung der Stellen oder 
Überwiegen des öffentlichen In-
teresses) 

Tangiert folgende andere Rege-
lungen  

BDSG, UrhG, GovG, IFG, EGovG, 
GeoZG, IWG u.a.  

 

Zuständigkeit Bundesumweltministerium  

Das Umweltinformationsgesetz enthält keine Informationserhebungspflicht. Diese ist auch in 
der Aarhus-Konvention nicht konkret benannt.  Zwar sieht Art. 5 Abs. 1 der Aarhus-Konvention 
eine grundsätzliche Pflicht der Vertragsparteien vor, sicherzustellen, dass Behörden verbindli-
che Systeme über relevante Umweltinformationen schaffen. Allerdings wird daraus noch keine 
Informationserhebungspflicht für Behörden abgeleitet.5   

2.3.1.2 Zum Umweltinformationsbegriff 

Wie bereits in der Zielstellung des Projekts unter 1.2 angeführt, sind Gegenstand des Portals 
Umweltinformationen. Die Legaldefinition von Umweltinformationen findet sich in § 2 Abs. 3 
UIG und ist durch die Rechtsprechung weiter konkretisiert worden. Durch die begriffliche Weite 
der Definition sind die offenen rechtlichen Fragen aus der Begriffsbestimmung vergleichsweise 
überschaubar.6 In der Rechtsprechung lassen sich zahlreiche Urteile zu einer weiten Auslegung 
des Begriffs Umweltinformationen finden.7    

Daraus folgt, dass der Begriff der Umweltinformationen im Sinne des UIG als anspruchsbegrün-
dendes Merkmal weit ausgelegt wird. Es reicht faktisch aus, dass die Information einen gewissen 
Umweltbezug aufweist, etwa dass sich z. B. eine Maßnahme oder Tätigkeit (vgl. § 2 Abs. 3 Nr. 3 
UIG) auf die Umwelt auswirken kann. Dieses Gebot der weiten Auslegung betrifft, wie das Bun-
desverwaltungsgericht noch 2017 deutlich gemacht hat, sämtliche der in § 2 Abs. 3 UIG genann-
ten Begriffe: Die weite Auslegung erstreckt sich auch darauf, dass z. B. sämtliche Grundlagen ei-
ner Planung von § 2 Abs. 3 UIG erfasst werden, nicht nur solche Informationen, die auf eine kon-
krete Ausführungsmaßnahme gerichtet sind. Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob die Infor-
mationen einen unmittelbaren oder nur mittelbaren Umweltbezug aufweisen. 

Dieser weite Begriff für Umweltinformationen wird auch UNIS-D vor Herausforderungen stellen, 
denn es gibt bereits mannigfache Daten mit einem eindeutigen Umweltbezug. Die Schwierigkeit 

 

5 Siehe Ebenda S. 288; ähnlich Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 2; s. auch den Überblick bei: 
Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 3 f. 

6 So auch Schomerus Thomas, Evaluation des Umweltinformationsgesetzes (UIG) – Analyse der Anwendung der Regelungen des UIG 
und Erschließung von Optimierungspotentialen für einen ungehinderten und einfachen Zugang zu Umweltinformationen, Rechtsgut-
achten, Lüneburg 2020 S. 63. 

7 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 – 4 C 13.07, BVerwGE 130, 223 ���•�ä���s�s���ˆ�ˆ�ä�â�����”�–�ä���˜�ä���t�v�ä�{�ä�t�r�r�{��– 7 C 2.09, BVerwGE 135, 34 Rn. 29, 31; Urt. v. 
2.8.2012 – 7 C 7.12, NVwZ 2012, 1619 Rn. 38; Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31.15, NVwZ 2017, 1775 Rn. 53; diese und weitere Nachweise 
bei Landmann/Rohmer, § 2 UIG, Rn. 31. 
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liegt darin, die Abgrenzung zu Daten herzustellen, die auch einen Umweltbezug in Sinne des § 2 
Abs. 3 UIG aufweisen.   

2.3.1.3 Aktive Verbreitung von Umweltinformationen gemäß § 10 UIG 

Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 UIG soll die Öffentlichkeit nach „aktiv und systematisch“ informiert 
werden. UNIS-D als Plattform würde dieser Verpflichtung in geeigneter Weise nachkommen und 
somit eine wirksame und zeitgemäße Umsetzung dieser gesetzlichen Anforderung darstellen. 
Adressaten der aktiven Informationspflicht sind alle informationspflichtigen Stellen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 UIG.8  

Weiterhin wird in § 10 UIG gefordert, die Informationen in „verständlicher Darstellung und leicht 
zugänglichen Formaten“ zu veröffentlichen.  

§ 10 Abs. 3 Satz 2 UIG sieht als Regelfall das Internet als Kommunikationsmittel vor („sollen“), 
zudem wird in § 10 Abs. 4 UIG die Veröffentlichung im Internet besonders hervorgehoben.  

Inhaltlich ist die Informationspflicht, wie sich aus dem Wortlaut ergibt („über die sie verfügen“) 
auf vorhandene Informationen beschränkt.9 In § 10 Abs. 2 UIG werden die Mindestinhalte der 
aktiven Informationspflicht aufgeführt. Durch die Formulierung als Mindestinhalte („zumin-
dest“) ergibt sich, dass darüberhinausgehende Informationen nicht nur zulässig, sondern letzt-
lich angesichts der Zielsetzung des UIG auch gewünscht sind.10 Weiterhin normiert §10 Abs. 2 S. 
3 eine Aktualisierungspflicht für informationspflichtige Stellen. 

In § 10 Abs. 5 UIG wird weiterhin normiert, dass im Falle von unmittelbaren Bedrohungen der 
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt die Öffentlichkeit unverzüglich Informationen erhal-
ten soll. Anlässlich der Reaktorkatastrophen in Tschernobyl (vor Inkraft treten des UIG) oder 
Fukushima hätte das eine umgehende Unterrichtung der Öffentlichkeit über eventuelle gesund-
heitskritische Strahlenbelastungen in Deutschland bedeutet.   

Gegenwärtig ist streitig, inwieweit ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch des Bürgers auf eine 
korrekte Umsetzung der aktiven Veröffentlichungspflichten aus dem UIG bestehen. Nach der 
herrschenden Ansicht sind die Verpflichtungen aus § 10 UIG objektiver Natur und daher im öf-
fentlichen, nicht auch im privaten Interesse Dritter, erlassen worden.11 

2.3.1.4 Verpflichtungen zur aktiven Verbreitung von Umweltinformationen aus weiteren Geset-
zen  

Neben den Verpflichtungen zur Bereitstellung von Umweltinformationen aus dem UIG sind mitt-
lerweile auch in anderen Normen Bereitstellungspflichten normiert worden. Zu nennen ist hier 
zunächst das E-Government-Gesetz (EGovG). Nach der Grundnorm des § 12a Abs. 1 EGovG stel-
len 

 

8 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 4; Guckelberger, in: Fluck, Informationsfrei-
heitsrecht, § 10 UIG Rdnr. 38. 

9 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 5; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMe-
dienR, 18. Ed. 1.2.2017, UIG § 10 Rn. 7. 

10 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 1.2.2017, UIG § 10 Rn. 10 f.; zu den Mindestinhalten aus der AK siehe 
Schomerus, Thomas, Evaluation des Umweltinformationsgesetzes (UIG) – Analyse der Anwendung der Regelungen des UIG und Er-
schließung von Optimierungspotentialen für einen ungehinderten und einfachen Zugang zu Umweltinformationen, Rechtsgutachten, 
Lüneburg 2020 S. 279 f. 

11 Ebenda, S. 290. 
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„die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung […] unbearbeitete Daten, die sie zur Erfüllung 
ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben erhoben haben oder durch Dritte in ihrem Auftrag haben er-
heben lassen, zum Datenabruf über öffentlich zugängliche Netze bereit. Ein Anspruch auf die Be-
reitstellung dieser Daten wird hierdurch nicht begründet.“ 

Tabelle 23:  Übersicht EGovG 

   

Ziel des EGovG Bereitstellung von Daten in elekt-
ronischer Form für die Öffentlich-
keit 

 

An wen gerichtet? Behörden des Bundes  
Behörden der Länder und Ge-
meinden im Vollzug von Bundes-
vorschriften 

Elektronische Aktenführung der 
Behörden ist Sollvorschrift 

Regelverhältnis Vorrang der Aufbewahrung elekt-
ronischer Dokumente in Behör-
den 

Begründet Pflichten zum Vorrang 
der elektronischen Verwendung, 
Bearbeitung, Aufbewahrung und 
der Weitergabe von Daten in be-
stimmten Bereichen (vgl. §§ 2, 4, 
6, 9 EGovG) 
 
Ausnahme: unverhältnismäßiger 
Aufwand im Vergleich zu her-
kömmlichem Umgang mit Daten 
(physisch) 

Tangiert folgende andere Rege-
lungen 

Bundesdatenschutzgesetz 
Umweltinformationsgesetz 
 

 

Zuständigkeit Bundesinnenministerium (BMI)  

 

Ein Vergleich zwischen § 12a EGovG mit § 10 UIG ergibt grundsätzlich, dass das UIG im Hinblick 
auf den Kreis der zu veröffentlichenden Informationen weiter gefasst ist. Dies ist u.a. daran er-
kennbar, dass nach § 12a Abs. 2 Nr. 1 EGovG nur elektronisch gespeicherte Daten zu veröffentli-
chen sind. Eine solche Einschränkung enthält § 10 UIG nicht. Für UNIS-D wiederum ergibt sich 
daraus, dass § 12a Abs. 4 ff. EGovG wesentlich genauere Angaben über die Art und Weise der Be-
reitstellung normiert, wie es auch im Metadatenportal GovData manifestiert ist.12 In diesem Me-
tadatenportal sind gegenwärtig in der Rubrik Umweltdaten 12010 Eintragungen zu finden. Im 
Vergleich zum eingestellten Portal-U sind das vergleichsweise noch wenige Eintragungen. Je-
doch ist die Geschwindigkeit, mit der Eintragungen in das GovData vorgenommen werden ver-
gleichsweise hoch, denn noch im August 2018 wurden lediglich 4767 Eintragungen registriert.13   

 

12 https://www.govdata.de/web/guest/suchen/ -/searchresult/q//f/groups%3Aenvi%2C  (28.02.2020).  

13 S. https://www.govdata.de  (Zugriff am 10.08.2018). 
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Eine weitere gesetzliche Verpflichtung zur aktiven Veröffentlichung von Umweltinformationen 
ergibt sich aus dem auf der INSPIRE-Richtlinie14 beruhenden Geodatenzugangsgesetz (GeoZG).  
Gemäß § 1 GeoZG wird der rechtlichen Rahmen geschaffen für:  

„1. den Zugang zu Geodaten, Geodatendiensten und Metadaten von geodatenhaltenden Stellen so-
wie 

2. die Nutzung dieser Daten und Dienste, insbesondere für Maßnahmen, die Auswirkungen auf die 
Umwelt haben können“. 

Die Regelungen des GeoZG gehen § 10 UIG als Spezialgesetz vor.15 § 11 Abs. 1 und 2 GeoZG sehen 
wiederum aktive Veröffentlichungspflichten für Geodaten vor:16 

„(1) Geodaten und Geodatendienste, einschließlich zugehöriger Metadaten, sind vorbehaltlich der 
Vorschrift des § 12 Absatz 1 und 2 öffentlich zur Verfügung zu stellen. 

(2) Geodaten und Metadaten sind über Geodatendienste für die kommerzielle und nicht kommerzi-
elle Nutzung geldleistungsfrei zur Verfügung zu stellen, soweit durch besondere Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist oder vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter dem nicht entgegen-
stehen. Geodatenhaltende Stellen des Bundes stellen einander ihre Geodaten und Geodatendienste, 
einschließlich zugehöriger Metadaten, geldleistungsfrei zur Verfügung, soweit deren Nutzung zur 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben erfolgt.“ 

Neben EGovG und GeoZG sind Veröffentlichungspflichten auch im IFG normiert (siehe hierzu 4. 
2.4). Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorgenannten Normen um Regelungen des 
Bundes handelt. Auf Landesebene wird dies teilweise anders gehandhabt.  

2.3.1.5 Weiterverwendung von Umweltinformationen 

Eine für UNIS-D relevante Regelung stellt auch das auf der Weiterverwendungsrichtlinie 
2003/98/EG beruhende Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) dar. Der Zweck des IWG 
wird in einem Urteil des BVerwG deutlich:  

„Es soll einer unzureichenden Nutzung von Informationen, die durch öffentliche Stellen erzeugt 
werden, entgegenwirken, deswegen die Weiterverwendung solcher Informationen erleichtern und 
damit die Erstellung neuer Informationsprodukte und -dienste und einen europäischen Markt hier-
für sowie Wirtschaftswachstum und Transparenz fördern.“17 

Das UIG enthält zur Weiterverwendung von Daten keine Angaben. Was nach der Herausgabe der 
Information mit den jeweiligen Daten geschieht, wird vom Regelungsbereich des UIG nicht er-
fasst.18 Das IWG wiederum gilt gemäß § 1 Abs. 1:  

„für die Weiterverwendung von bei öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen, insbesondere 
zur Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen der digitalen Wirtschaft.“ 

Es gilt also für solche Informationen, die bereits zugänglich gemacht worden sind, was UNIS-D 
unmittelbar berührt. Das IWG erfasst keine lizenz- oder urheberrechtlichen Fragen.19 In § 2a 
 

14 Richtlinie 2007/2/EG vom 14.03.2007zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), 
ABl. EU L 108/1 vom 25.04.2007. 

15 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 21. 

16 Hierzu: Martini/Damm , Der Zugang der Öffentlichkeit zu hochauflösenden Satellitenbildern, NJW 2014, 130, 134. 

17 BVerwG, Urteil vom 14.042016 – 7 C 12/14, BVerwGE 155, 1-6, Rn. 16; hierzu: Keller, Begriff des Zugangsrechts in § 1 Abs. 2 Nr. 1 
IWG, jurisPR-BVerwG 16/2016, Anm. 4; Richter, Zur Weiterverwendung von Informationen der öffentlichen Hand: BVerwG klärt 
erstmals grundsätzliche Anwendungsvoraussetzungen des IWG, NVwZ 2016, 1143. 

18 Sydow, Informationsgesetzbuch häppchenweise, NVwZ 2008, 481, 484. 

19 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1 Rn. 28. 
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IWG wird der Grundsatz der Weiterverwendung ausgeführt, „Informationen, die in den Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fallen, dürfen weiterverwendet werden.“ Daraus ergibt sich, dass eine 
Begrenzung der Weiterverwendung von Informationen (auch von Umweltinformationen) nach 
Zugänglichmachung grundsätzlich vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt ist.20 Zum Verhältnis zwi-
schen UIG und IWG besagt § 1 Abs. 2 Nr. 8 IWG: 

„Dieses Gesetz gilt nicht für Informationen, […] 

8. die nach den Vorschriften des Bundes oder der Länder über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Geodaten oder zu Umweltinformationen zugänglich sind und uneingeschränkt weiterverwendet 
werden dürfen.“ 

Das IWG geht also davon aus, dass die durch das UIG zugänglich zu machenden Umweltinforma-
tionen einen weiteren Radius umfassen, als andere Informationen, die bei öffentlichen Stellen 
vorhanden sind.21 

Tabelle 24:  Übersicht IWG 

   

Ziele des IWG Regelung der Weiterverwendung 
von bei öffentlichen Stellen vor-
handenen Informationen 
 
Weiterverwendung: jede Nutzung 
von Informationen für kommerzi-
elle oder nichtkommerzielle Zwe-
cke (§ 2 Nr.3 IWG) 

Informationen, die in den An-
wendungsbereich dieses Geset-
zes fallen, dürfen weiterverwen-
det werden. Für Informationen, 
an denen Bibliotheken, ein-
schließlich Hochschulbibliothe-
ken, Museen oder Archiven, Ur-
heber- oder verwandte Schutz-
rechte oder gewerbliche Schutz-
rechte zustehen, gilt dies nur, so-
weit deren Nutzung nach den für 
diese Schutzrechte geltenden 
Vorschriften zulässig ist oder die 
Einrichtung die Nutzung zugelas-
sen hat; die Bedingungen der 
Nutzung müssen den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes entspre-
chen. (siehe § 2a IWG) 

An wen gerichtet? Behörden Begründet keinen Anspruch an 
Dritte  
(§ 1 Abs. 2a IWG) 
Gilt für Daten und Metadaten (§ 
3 Abs. 2 IWG) 

Regelverhältnis Anfallende Informationen bei Be-
hörden dürfen (auch durch an-
dere Behörden) weiterverwendet 
werden. 

 

Tangiert folgende andere Rege-
lungen 

Bundesdatenschutzgesetz 
Urheberrechtsgesetz 
Umweltinformationsgesetz 

 

 

20 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1 Rn. 27. 

21 Entsprechende gesetzgeberische Klarstellungen fordert: Beyer-Katzenberger, Rechtsfragen des "Open Government Data", DÖV 
2014, 144. 
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Zuständigkeit Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) 

 

 

Für die Weiterverwendung von Informationen sind die engen Grenzen des Urheberrechts zu be-
achten (siehe Kap. 4.3), die neben dem Urheberrechtsgesetz auch in entsprechenden Gesetzen 
(z.B. IWG, UIG) näher geregelt sind. Da Urheberrechtsverstöße empfindliche Geldforderungen 
nach sich ziehen können, ist es ratsam, die Nutzenden des Portals auf die Grenzen der Weiter-
verwendung hinzuweisen.  

2.3.1.6 Eigentumsbegriff im Kontext von Daten und Informationen 

Eine wichtige Frage besteht darin, inwieweit an Daten Eigentum erworben werden kann. Eine 
klarstellende rechtlichen Regelungen scheint notwendig, was u.a. in der Forderung des BMVI zu 
einem Datengesetz  zum Ausdruck kommt.22 Grundsätzlich kennt das deutsche Recht zwei Arten 
von Eigentumsrechten, das Sacheigentum im Sinne von § 903 S.1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
�����
�������—�•�†���†�ƒ�•���•�‘���‰�‡�•�ƒ�•�•�–�‡���÷�
�‡�‹�•�–�‹�‰�‡�����‹�‰�‡�•�–�—�•�#�á���ƒ�Ž�•�‘���†�ƒ�•�����•�•�ƒ�–�‡�”�‹�ƒ�Ž�‰�ò�–�‡�”�”�‡�…�Š�–�������ƒ�–�‡�•�–-, Mar-
ken-, Urheberrecht etc.). 

Die herrschende Meinung lehnt eine Analogie zum Sacheigentum, also zu § 903 BGB, für das Ei-
gentum an Daten ab.23 Vereinzelte Stimmen konstruieren eine solche Analogie zum Sacheigen-
tum teilweise als „geboten und möglich�#�á���•�‘���œ�—�•�����‡�‹�•�’�‹�‡�Ž�����‘�‡�”�‡�•�á���†�‡�”���ƒ�Ž�•���†�‡�•�•�„�ƒ�”�‡�•�����—�‘�”�†�•�—�•�‰�•�æ
kriterium den eigentlich aus dem Strafrecht stammenden Begriff des �÷���•�”�‹�’�–�—�”�ƒ�•�–�•�#���•�‡�•�•�–�ä24 So-
mit bleibt die Frage nach der Eigentumseigenschaft von Daten im juristischen Sinne gegenwärtig 
offen. Hier gilt es also, die weitere Entwicklung zu beobachten.  

2.3.2 Weitere für UNIS-D relevante Rechtsnormen sowie organisatorisch-technische An-
forderungen 

Die für UNIS-D relevanten Rechtsnormen speisen sich aus dem allgemeinen und besonderen 
Umweltrecht, insbesondere aus dem Umweltinformationsgesetz (siehe 2.3.1) sowie aus Schutz-
rechten wie dem Datenschutz- und Urheberrecht (siehe 0 und 2.3.4) Darüber hinaus sind je nach 
Verwendung weitere Rechtsmaterien berührt und vielfältige organisatorisch-technische Anfor-
derungen zu berücksichtigen. Hierzu zählen bspw. die Dauer der Bereitstellung der Daten, die 
zeitliche Verfügbarkeit, Risiken bei technischen Ausfällen und Behindertengleichstellungserfor-
dernisse. 

2.3.2.1 Überblick über tangierte Rechtsnormen je nach Eigenschaft   

In der nachfolgenden Übersicht sind Rechtsnormen zusammengestellt, die je nach Ausprägung 
von UNIS-D tangiert sind und Beachtung finden müssen.  

Übersicht:  

 

22 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/datengesetz.html  (25.02.2020), siehe auch Arbeitsgruppe Digitaler Neustart 
der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister der Länder, Bericht v. 15.5.2017, abrufbar unter: https://www.jus-
tiz.nrw.de/JM/schwerpunkte/digitaler_neustart/zt_bericht_arbeitsgruppe/bericht_ag_dig_neustart.pdf (29.02.2020).  

23 Siehe hierzu m.w.N. Kühling/Sackmann, Rechte an Daten: Regelungsbedarf aus Sicht des Verbraucherschutzes? - Rechtsgutachten 
im Auftrag des vzbv, abrufbar unter: https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/ 2018/11/26/18 -11-01 _gutach-
ten_kuehling-sackmann-rechte-an-daten.pdf. (28.02.2020).  

24 Hoeren, Thomas, Datenbesitz statt Dateneigentum - Erste Ansätze zur Neuausrichtung der Diskussion um die Zuordnung von Da-
ten, MMR 1/2019 S.5 f.  
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�y  allgemeine, fachübergreifende Informations- und Datenbereitstellungs- / Veröffentlichungs-

pflichten (E-Government-Gesetz (eGovG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImschG), UVPG) 

�y  allgemeine Umweltinformationspflichten (Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltinfor-

mationsgesetze der Länder, Geodatenzugangsgesetz (GeoZG), Verordnung zur Festlegung 

der Nutzungsbestimmungen für die Bereitstellung von Geodaten (GeoNutzV), Gesetze der 

Länder zur Umsetzung der INSPIRE-RL (Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruk-

tur in der Europäischen Gemeinschaft) 

�y  regelmäßige Umweltberichtspflichten (Boden-, Luft-, Wasser-, Abfall-, NaturschR) 

�y  anlassbezogene Umweltberichtspflichten (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG), Baugesetzbuch (BauGB), UIG) 

�y  dienstleistungs-/verfahrensbezogene Zugänge (Onlinezugangsgesetz (OZG)) 

�y  DSGVO, BDSG 

�y  Informationsfreiheit und -weiterverwendung (Infomationsfreiheitsgesetz (IFG), Informati-

onsweiterverwendungsgesetz (IWG)) 

�y  Aufbewahrungsfristen (Registraturrichtlinie (Reg R), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Han-

delsgesetzbuch (HGB), Unternehmenssteuergesetzbuch (UStG), Abgabenordnung (AO), Ar-

beitszeitgesetz (ArbZG), Sozialgesetzbuch (SBG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Strahlen-

schutzverordnung (StrSchVO), Röntgenverordnung (RöntgVO), Vorschriften der Länder) 

�y  Archivierung (Bundesarchivgesetz (BArchG), Archivgesetze der Länder) 

�y  maximale Aufbewahrungsdauer / Löschungspflicht (UVPG, DSGVO) 

�y  Öffentliche Verfügbarkeit von Forschungs- und Studienergebnissen (Gesetz über die Deut-

sche Nationalbibliothek (DNBG), Pflichtablieferungsverordnung (PflAV), Landesgesetze) 

 

Aus der eigenen Verarbeitung und der Veröffentlichung von Daten durch UNIS-D ergeben sich 
Pflichten zum Schutz von Rechten Dritter, die geprüft werden müssen. Diese können bspw. be-
treffen: 

�y  den Schutz personenbezogener Daten (informationelles Selbstbestimmungsrecht),  

�y  die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, 

�y  die Wahrung des Steuer- und Statistikgeheimnisses, 

�y  die Beachtung urheberrechtlicher Fragen, 

�y  den Schutz der öffentlichen Sicherheit, der Landesverteidigung und internationaler Bezie-

hungen oder  

�y  den Schutz der Umwelt. 
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Dem begünstigenden Schutz von Personen, Gütern oder Investitionen stehen Beeinträchtigun-
gen potenzieller Nutzer solcher Daten und Informationen wie Antragstellern UVP-pflichtiger 
Vorhaben, Umweltverbänden oder privater Planungsbüros gegenüber. Je nach Art von Daten o-
der Verfahren, aus dem die Daten stammen, kommen unterschiedliche Gesetze zur Anwendung. 
Für die Beurteilung, ob die Verarbeitung von Daten in einem UNIS-D bzw. zu dessen Gunsten 
rechtlich möglich ist, ist es u.a. wichtig zu beachten, zu welchem Zweck die ursprüngliche Verar-
beitung/Veröffentlich ung erfolgte. Hier sind folgende Normen relevant:  

�y  Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG)), 

�y  Schutz von Betriebs-, Geschäfts-, (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 

Umweltinformationsgesetz (UIG), Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)), Verwaltungsverfah-

rensgesetz (VwVfG), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)), 

�y  Steuer-, Statistikgeheimnisse (Bundesstatistikgesetz (BstatG), Abgabenordnung (AO)), 

�y  Schutz von Urhebern sowie Datenbanken (Urheberrechtsgesetz (UrhG)), 

�y  Schutz der Umwelt, öffentlichen Sicherheit, Verteidigung, int. Beziehungen (UIG, GeoZG). 

2.3.2.2 Verfügbarkeit und Verantwortung für den Betrieb 

Folgende Gesetze sind hinsichtlich der Verfügbarkeit und Verantwortung für die Ausgestaltung 
von UNIS-D heranzuziehen:  

�y  Georeferenzierung, Metadatenvergabe (eGovG) 

�y  Dienste basiertes Angebot für Geodaten (GeoZG) 

�y  API-Angebot für dynamische und hochwertige Daten (IWG) 

�y  Barrierefreiheit (Barrierefreie Informationstechnik -Verordnung 2.0 (BITV 2.0), Behinder-

tengleichstellungsgesetz (BGG), UrhG) 

�y  Elektronische Signatur, elektronischer Identitätsnachweis (eGovG) 

�y  24/7 -Bereitstellung (eGovG) 

Die Frage der Verfügbarkeit und der Verantwortung betrifft auch den Aspekt, ob das Portal auf 
einem Server in direkter Verantwortung des UBA/BfN/BMU laufen oder auf einem Server eines 
externen Anbieters installiert werden sollte. Die Beantwortung dieser Frage sollte davon abhän-
gen, welche rechtlichen Konsequenzen bei möglichen Ausfällen zu erwarten wären.  

Unterbrechungen wegen Wartungsarbeiten oder Reparaturen  sind rechtlich unproblema-
tisch, denn sie sind im Allgemeinen für die Aufrechterhaltung eines störungsfreien Betriebs von 
Zeit zu Zeit notwendig und daher anerkannt. Provider garantieren in der Regel etwa 97% Nut-
zung in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zweckmäßigerweise sollten daher geplante 
Wartungsarbeiten rechtzeitig angekündigt werden und auf Tageszeiten verlegt werden, die we-
nig Nutzung erwarten lassen (in der Regel die Nachtstunden). 
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Unterbrechungen und längere Verzögerungen:  Alle bisherigen Fälle und Forderungen auf 
Schadenersatz rekurrieren auf das Grundsatzurteil des BGH v. 24.01.2013.25 Danach hatte ein 
Privater erfolgreich wegen des Ausfalls seiner Internetverbindung geklagt. Der Ausfall betrug 
etwa drei Monate. Ihm wurde ein Schadenersatzanspruch zugestanden. Der Fall ist auf die hier 
möglicherweise entstehenden Konstellationen nur sehr bedingt übertragbar. Die Informations-
zugangsfreiheit ist noch sehr unkonturiert, so dass die Frage, inwieweit dieses Recht überhaupt 
durch die hier zu prüfende Fallkonstellation verletzt sein könnte, in der Literatur - soweit er-
sichtlich - noch nicht beantwortet ist. Der BGH hat in der o.g. Entscheidung auf einen längeren 
und andauernden Ausfall abgestellt (drei Monate!), der in der vorliegenden Fallkonstellation 
nicht zu erwarten ist. Inwieweit darüber hinaus die Einstandshaftung als Gefährdungshaftung 
im Grundsätzlichen greifen kann, müsste einer weiteren Untersuchung vorbehalten sein.  

Das Problem relativiert sich darüber hinaus, da das UNIS-D-Portal nur komplementär beste-
hende Zugangsmöglichkeiten zu Informationen bereitstellen soll. Über ebendiese Informations-
quellen gäbe es in der Regel immer auch eine alternative Informationsmöglichkeit.  

2.3.2.3 Anforderungen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz 

Das auf die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Ge-
sellschaft gerichtete Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) umfasst auch barrierefreie Infor-
mationstechnik. Laut § 16 EGovG (Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung) sollen 
„[d]ie Behörden des Bundes […] die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Kommunikation 
und der Verwendung elektronischer Dokumente nach § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes in 
angemessener Form gewährleisten“.  

§ 4 BGG (Behindertengleichstellungsgesetz) bezeichnet u. a. akustische und visuelle Informati-
onsquellen sowie Kommunikationseinrichtungen als barrierefrei, wenn sie „für Menschen mit 
Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind“.  

Da das UNIS-D-Portal neu konzipiert wird, kann es die Mindestanforderungen barrierefreier In-
formationstechnik bereits von Anfang an erfüllen:  

§ 12 BGG - Barrierefreie Informationstechnik 

„(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 gestalten ihre Internetauftritte und 
-angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, ein-
schließlich Apps und sonstiger Anwendungen für mobile Endgeräte, die mit Mitteln der Informati-
onstechnik dargestellt werden, nach Maßgabe der nach Satz 2 zu erlassenden Verordnung schritt-
weise technisch so, dass sie von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich uneingeschränkt ge-
nutzt werden können…“ 

Als öffentlicher Träger sind das UBA/BfN/BMU vom Anwendungsbereich der Barrierefreie-In-
formationstechnik-Verordnung26 betroffen. Die anzuwendenden Standards betreffen gemäß § 3 
der Verordnung zentrale Navigations- und Einstiegsangebote sowie Erläuterungen in Deutscher 
Gebärdensprache und in Leichter Sprache. § 3 Abs. 2 der Barrierefreie-Informationstechnik-Ver-
ordnung (BITV 2.0) und die Anlagen 1 und 2 der Verordnung schreiben diese Standards ver-
bindlich vor. Gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 7 Absatz 1 Satz 1 des Behindertengleichstel-

 

25 Az.: III ZR 98/12 
26 Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung vom 12. September 2011 (BGBl. I S. 1843), die zuletzt durch Artikel 4 der Verord-
nung vom 25. November 2016 (BGBl. I S. 2659) geändert worden ist. 
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lungsgesetzes gilt die BITV 2.0 „für Dienststellen und sonstige Einrichtungen der Bundesverwal-
tung, einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts.“  

Grunddaten von UNIS-D sind gemäß § 3 Abs. 2 der Barrierefreie-Informationstechnik-Verord-
nung umfasst. Die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Be-
hindertengleichstellungsgesetz, kurz Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0, 
ergänzt das BGG.  

Die BITV 2.0 enthält gemäß den Inhalten der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)27 
keine Vorgaben zur grundlegenden Technik, die für die Bereitstellung von elektronischen Inhal-
ten und Informationen verwendet wird (Server, Router, Netzwerkarchitekturen und Protokolle, 
Betriebssysteme usw.). Die Anforderungen beziehen sich allein auf die angebotenen elektroni-
schen Inhalte und Informationen. Die BITV 2.0 nimmt auf die in den WCAG-2.0-Richtlinien ent-
haltenen Prinzipien Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit Bezug.28 
Für Möglichkeiten der Umsetzung dieser Vorgaben für Angebote, die von Datenanbietern außer-
halb von UNIS-D bereitgestellt werden, wird auf Ziffer 2.3.5verwiesen. 

Gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) ist die Bereitstellung von 
Grundinformationen in leichter Sprache sowie in Gebärdensprache auch auf dem zentralen Um-
welt-Portal notwendig. Ein Beispiel, wie dies umgesetzt werden kann, liefert die Seite des Bun-
desumweltministeriums.29 In der Begründung der BITV 2.0 werden hierfür folgende Kalkulatio-
nen veranschlagt:  

„Je nach Leistung ergibt sich für die Bereitstellung dieser Informationen folgende Hochrechnung: 

rund 3.500 Euro für ein professionell erstelltes Gebärdensprachvideo und rund 400 Euro für einen 
professionell erstellten, zusammenfassenden Text in Leichter Sprache je Behörde30 

rund 500 Euro für das Abfilmen eines Gebärdensprachdolmetschers oder einer -dolmetscherin und 
das Erstellen eines Informationstextes in Leichter Sprache.31“ 

Somit ergibt sich für das UNIS-D die gesetzliche Verpflichtung, Grundinformationen wie Zielstel-
lung des Portals, die allgemeine Funktionsweise sowie die gesetzlichen Anforderungen in leich-
ter Sprache vorzusehen, sowie ein Gebärdensprachvideo mit diesen Informationen zu erstellen 
und auf das Portal hochzuladen. Neben der BITV 2.0 gibt es Regelwerke und Leitfäden, welche 
Hinweise zur Umsetzung Leichter Sprache, auch speziell für das Internet, geben. Die wichtigsten 

 

27 Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. 

28 Siehe hierzu Anlage 1 der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0 unter: http://www.bmas.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/begruendung-bitv -2-0.pdf;jsessionid=9E507BBCF8821F99D927E63322781398?__blob=publica-
tionFile&v=2 (16.06.2017).  

29 http://www.bmu.bund.de/service/technische -hinweise/barrierefreiheit/gebaerdensprache/  (22.6.2017). 

30 „Basierend auf den Erfahrungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.“ 

31 „Ausgehend   von   einem   Stundensatz   von   55   Euro   gemäß   §   9   Absatz   3   des   Justizvergütungs-   und Entschädigungsge-
setzes der Erstellung des Textes in Leichter Sprache durch die jeweiligen Redakteure.“ 
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sind der Ratgeber „Leichte Sprache“32 , die Broschüre „Informationen für alle: Europäische Re-
geln, wie man Informationen leicht lesbar und leicht verständlich macht“33 sowie das Regelbuch 
„Leichte Sprache“ von der Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim.34 

2.3.2.4 Anforderungen aus dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  

Auch das Informationsfreiheitsrecht kennt Anforderungen an den Zugang zu Informationen. § 
11 IFG sieht beispielsweise besondere Veröffentlichungspflichten für behördliche Pläne und 
Verzeichnisse vor: 

„(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informationssamm-
lungen und -zwecke erkennen lassen. 

(2) Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten sind nach Maßgabe die-
ses Gesetzes allgemein zugänglich zu machen. 

(3) Die Behörden sollen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pläne und Verzeichnisse sowie wei-
tere geeignete Informationen in elektronischer Form allgemein zugänglich machen.“ 

Allerdings ist das IFG in Bezug auf aktive Veröffentlichungspflichten wesentlich allgemeiner aus-
gestaltet als das UIG.35  

Das UIG normiert in § 3 Abs. 1 Satz 2 UIG, dass neben dem UIG bestehende Ansprüche auf Infor-
mationen zu Informationen unberührt bleiben. Das IFG normiert § 1 Abs. 3 IFG:  

„Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen gehen 
mit Ausnahme des § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 25 des Zehnten Buches Sozi-
algesetzbuch vor.“ 

Daher gehen aus der Sicht des IFG die im UIG normierten Regelungen vor.36  

Tabelle 25:  Übersicht IFG des Bundes 

   

Ziele des IFG Schaffung des Zugangs zu amtli-
chen Informationen von Bundes-
behörden, kein Interesse erfor-
derlich 

Gerichtet auf die Herausgabe von 
Informationen, die dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz unterlie-
gen 
Auch aktive Pflicht auf Veröffent-
lichung von Akten- und Organisa-
tionsplänen 

An wen gerichtet? Bundesbehörden oder Stellen, 
derer sich Bundesbehörden be-
dienen (können auch Private sein) 

Ähnliche Regelungen in den Bun-
desländern, aber nicht überall 

 

32 herausgegeben vom BMAS in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Leichte Sprache (2014), BMAS (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales) (Hrsg.) (2014): Leichte Sprache: Ein Ratgeber. http://www.kultur -oeffnet-welten.de/media/material -down-
loads/a752_ratgeber_leichte_sprache.pdf. aufgerufen am 13.01.2017. 

33 von Inclusion Europe (2009): Informationen für alle: Europäische Regeln, wie man Informationen leicht lesbar und leicht ver-
ständlich macht. http://www.3way.ch/index.cfm?action=act_getfile&doc_id=100067. aufgerufen am 13.01.2017. 

34 Maaß, C. (2015): Leichte Sprache: Das Regelbuch. https://www.uni -hildesheim.de/media/fb3/uebersetzungswissen-
schaft/Leichte_Sprache_Seite/Publikationen/Regelbuch_komplett.pdf. aufgerufen am 13.01.2017. 

35 Vgl. Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 20. Ed. 01.02.2018, IFG § 11 Rn. 20. 

36 Zum rechtlichen Verhältnis zwischen IFG und UIG siehe auch Schomerus, Thomas, Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 
(UIG) – Analyse der Anwendung der Regelungen des UIG und Erschließung von Optimierungspotentialen für einen ungehinderten 
und einfachen Zugang zu Umweltinformationen, Rechtsgutachten, Lüneburg 2020 S. 87f.  
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Regelverhältnis Zugang zu behördlichen Informa-
tionen die Regel und die Verweh-
rung des Zugangs die Ausnahme 
 
Eröffnet Zugang zu Information 
abgeschlossener Vorgänge und 
Tatbestände bei Bundesbehörden 
für Jedermann 

Ausnahmen:  
Keine Auskunft bei laufenden 
Verfahren und Planungsverfahren 
(§§ 3 u. 4) 
Personenbezogene Daten (§ 5) 
Betriebsbezogene Daten (§ 6) 
Bundesnachrichtendienst, Bun-
desrechnungshof, 
Bundesverfassungsschutz  
 

Tangiert folgende andere Rege-
lungen 

Bundesdatenschutzgesetz 
Urheberrechtsgesetz 
Umweltinformationsgesetz 
 

 

Zuständigkeit Bundesinnenministerium (BMI)  

 

2.3.3 Rechtlicher Ist-Stand nach dem Urhebergesetz (UrhG) sowie dem Telemediengesetz 
(TMG) 

Das UrhG steht als Schutzrecht in hohem Maße in einem Spannungsverhältnis zum freien Zu-
gang zu Umweltinformationen. So ist beispielsweise der Umgang mit Unterlagen in immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren derzeit in der grundsätzlichen rechtlichen Überprü-
fung.37 Das Verfahren ist von hoher Praxisrelevanz, da jährlich in Deutschland viele hundert Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt werden. Derzeit sind alle Unterlagen vom Schutz des UrhG 
betroffen, wenn es sich um ein vereinfachtes Verfahren handelt. Liegt ein förmliches Genehmi-
gungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung vor, hat in der Regel der Urheber der Veröffentli-
chung konkludent zugestimmt.38 

2.3.3.1 Schutzbereich des Urheberrechts 

Das Urheberrecht regelt den Schutz des „geistigen Eigentums“.39 Damit sind Werke etwa der Li-
teratur, Wissenschaft und Kunst nach§ 1 UrhG gemeint, die eine gewisse Originalität und Kreati-
vität aufweisen (§ 2 Absatz 2 UrhG) oder besondere Leistungen, etwa Datenbanken nach § 87a 
Absatz 1 UrhG. Die Urheber bzw. Leistungsschutzinhaber haben nach § 15 UrhG die ausschließli-
che Befugnis, darüber zu entscheiden, ob und wie ihre Werke bzw. Leistungen genutzt werden 
sollen. Überdies sollen sie an wirtschaftlich relevanten Nutzungen ihres Werkes finanziell betei-
ligt werden.40 

Der Schutz entsteht mit der Schöpfung des Werks bzw. Herstellung der Leistung. Einer geson-
derten Registrierung oder eines Copyright-Vermerks sowie anderen Formalitäten bedarf es 
nicht. Der Schutz von Werken endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (post mortem auctoris; 
§ 64 UrhG), der des Datenbankherstellers nach 15 Jahren (§ 87d UrhG). Nach Ablauf der Schutz-
frist sind die Leistungen gemeinfrei und dürfen ohne Erlaubnis des Rechteinhabers von jeder-
mann genutzt werden.  
 

37 Unter dem Az. BVerwG, 7 C 1/18. 

38 Steinbach, Urheberrechtskonforme Auslegung des Umweltinformationsgesetzes, jurisPR-UmwR 1/2018, Anm. 1. 

39 Wiebe in Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Auflage 2019, § 1UrhG, Rn. 1. 

40 Wiebe in Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Auflage 2019, § 15 UrhG, Rn. 1. 
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Neben dem Urheber- und Patentrecht bestehen noch weitere Schutzsysteme, die aber hier ledig-
lich der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Dazu zählen: das Patentrecht, das Marken- und 
Titelschutzrecht, das Designrecht, der ergänzende Leistungsschutz und Geheimnisschutz nach 
UWG, der deliktsrechtliche Schutz über § 823 Abs. 1 BGB und die Möglichkeit einer Eingriffskon-
diktion (§ 812 Abs. 1 Satz 1, 2. alt. BGB). 

 

Tabelle 26:  Übersicht UrhG 

   

Ziel des UrhG Schutz von Kreativschaffenden: 
Schutz des Urheberrechts und von 
Leistungsrechten 

 

An wen gerichtet? Urheber, Leistungserbringer  

Regelverhältnis 
 
 

Urheberschutzrecht 
Leistungsschutzrechte 
 
geschützt sind: „Werke der Litera-
tur, Wissenschaft und 
Kunst“ (§ 2 Abs. 1 UrhG) 
 
„Im Zweifel für den Urheber“ 
 
finanzielle Beteiligung: unabtretba-
rer und unverzichtbarer „Anspruch 
auf eine angemessene Vergütung“ 
(§ 32 UrhG) 
 
Veröffentlichungsrecht (§ 12) 
 
§ 40a UrhG: das „Recht 
zur anderweitigen Verwertung“ 
(=eine Art Zweitveröffentlichungs-
recht) 

Ausnahmen: Urheberrechtliche 
Schrankenbestimmungen: 6. Ab-
schnitt (§§ 44a–63a 
UrhG)/gesetzliche Lizenzen, z.B. 
Zitatrecht 
 
Übertragung und Einräumung 
von Nutzungsrechten 
in diesem Fall besonders interes-
sant: Weitgehende Nutzung mit-
tels Lizensierung im Bereich der 
offenen Wissenschaft (z. B. OER 
(Open Educational Resources), 
Open Source, Open Content, O-
pen Data und Open Access) 

Tangiert folgende andere Rege-
lungen  

Umweltinformationsrecht u.a.  

Zuständigkeit Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz 

 

 

2.3.3.2 Die geschützten Werke und Leistungen nach dem UrhG 

Nach § 1 UrhG ist der Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst geschützt. Ein 
Beispielskatalog geschützter Werkarten ist in § 2 Absatz 1 UrhG enthalten. Als Werke der Litera-
tur, Wissenschaft und Kunst sind etwa Sprachwerke, Darstellungen wissenschaftlicher oder 
technischer Art sowie Lichtbild- und Filmwerke geschützt. Der Beispielskatalog nach § 2 Absatz 
1UrhG ist nicht abschließend mit der Folge, dass auch künftige technische Erscheinungsformen 
einer genannten Werkart zugeordnet werden können.  
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Schutzfähig sind nach § 2 Absatz 2 UrhG nur solche Werke, die eine gewisse Schöpfungs- bzw. 
Gestaltungshöhe erreicht haben. An die Schöpfungshöhe werden nur sehr geringe Anforderun-
gen als Voraussetzung für den Werkschutz gestellt. Es reicht i.d.R. aus, dass eine geistige Leis-
tung in wahrnehmbarer Form mit gewissen individuellen Zügen vorliegt.41 Nur völlig banale 
Durchschnittsgestaltungen, etwa sehr einfache Standardtexte bleiben schutzlos.42 Die Frage der 
Schutzfähigkeit hängt dabei stets vom Einzelfall ab und kann nicht abstrakt beantwortet wer-
den.43  

Ohne Weiteres können daher wissenschaftliche Gutachten und Berichte, Zeichnungen, Pläne, 
Studienarbeiten, Tabellen, Grafiken, Kartenmaterialien, Bildungsmaterialien, Fotografien, Video-
filme und Software schutzfähige Werke sein.44 Bloße Vorstellungen von einem Werk, die noch 
keine konkrete Form gefunden haben, sind schutzlos. Die bloße Idee, die Wahl eines bestimmten 
Themas oder die Behandlung eines bestimmten Stoffs, Motive, wissenschaftliche Erkenntnisse, 
Lehren und Theorien sind nicht geschützt.45 Nur deren konkrete Ausgestaltungen können 
schutzfähig sein.46 Die Relativitätstheorie ist damit selbst kein schutzfähiges Werk. Auch die Idee 
für ein Forschungsprojekt oder für eine umweltrelevante Datenerhebung ist nicht geschützt. Da-
bei stellt sich die Frage, wo der schutzlose Inhalt in die konkrete und schutzfähige Form über-
geht. Hierfür gibt es keine exakte Grenze, sondern nur fließende Übergänge, die im Einzelfall zu 
überprüfen wären.47 

Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und 
amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen sind als amtliche Werke nach § 5 UrhG vom Urhe-
berrechtsschutz ausgenommen und können von jedermann genutzt z.B. im Internet veröffent-
licht werden. Dies gilt nach § 5 Absatz 2 UrhG auch für andere amtliche Werke, die im amtlichen 
Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind. Es kann sich um alle an-
deren Werkarten handeln, die in § 2 Absatz 1 UrhG aufgezählt sind, beispielsweise Fotografien 
oder Karten.  

Entsprechendes gilt für Datenbanken nach § 87a UrhG.48 Voraussetzung ist nach der Rechtspre-
chung, dass das Werk aus einem Amt herrührt, also einer Verwaltungsbehörde zuzurechnen ist 
und tatsächlich im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden 
ist. Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist eng auszulegen und die Rechtsprechung ist 
sehr zurückhaltend.49 

Andere amtliche Werke sind etwa die Veröffentlichung von Entwürfen zu Gesetzen und Verord-
nungen, Berichte von Ausschüssen der Gesetzgebungsorgane sowie von Parlamentsprotokollen, 
Tätigkeitsberichte von Behörden, wenn die Allgemeinheit hierdurch die Möglichkeit erhalten 
soll, ihr weiteres Verhalten daran zu orientieren.50 Amtliche Schriften zum Umweltschutz kön-
nen etwa dann unter § 5 Absatz 2 UrhG fallen, wenn sie der Abwehr einer konkreten Gefahr die-
nen sollen. Private Normwerke z.B. DIN-Normen wie sie das Deutsche Institut für Normung e. V. 
 

41 hier nur: BGH NJW 2014, S. 469 – Geburtstagszug. 

42 BGH GRUR 1993, S. 34 – Bedienungsanweisung. 

43 Ahlberg in BeckOK Urheberrecht, 26. Edition, Stand 20.04.2018, § 2, Rn.: 68. 

44 Übersicht bei Schulze in Dreier/ Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 2018, § 2 Rn. 24 ff.  

45 BGH GRUR 2003, S. 876 – Fernsehshowkonzept; Schulze in Dreier/ Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 2018, § 2 Rn. 37. 

46 Raue in MAB Urheber- und Medienrecht, 2. Auflage 2017, § 1 Rn 8. 

47 Ahlberg in BeckOK Urheberrecht, 26. Edition, Stand 20.04.2018, § 2, Rn.: 68. 

48 Rolfes/Wendel, ZUM 2018, S. 590. 

49 Ahlberg in BeckOK Urheberrecht, 26. Edition, Stand 20.04.2018, § 5, Rn.: 3 ̧Schulze in Dreier/ Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. 
Aufl. 2018, § 5 Rn. 10 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen. 

50 Ahlberg in BeckOK Urheberrecht, 26. Edition, Stand 20.04.2018, § 5, Rn.: 21. 
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erstellt oder andere technische Regelwerke wie VOB bleiben urheberrechtlich geschützt. Vom 
Anwendungsbereich des § 5 Absatz 2 UrhG ebenfalls nicht erfasst sind wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen von staatlichen Universitäten.51 

Nach § 5 Absatz 3 UrhG sind die Rechteinhaber dieser Normwerke aber verpflichtet, jedem Ver-
leger zu angemessenen Bedingungen ein nichtausschließliches Recht zur Vervielfältigung und 
Verbreitung einzuräumen.  

Der Schutz von besonderen Leistungen als sogenannte Leistungsschutzrechte nach dem UrhG 
unterliegt in der Regel gar keinen qualitativen Anforderungen.52 Für das Datenbankhersteller-
recht, das Investitionen in Datenbanken schützt, ist lediglich erforderlich, dass eine wesentliche 
Investition erbracht wurde, § 87a UrhG. 

Was den Schutz von Forschungsdatenbanken betrifft, ist grundsätzlich zwischen der Datenbank 
und den darin gesammelten Daten zu unterscheiden. Das Datenbankrecht nach § 87a ff. UrhG 
schützt lediglich die Zusammenstellung und Verknüpfung der Daten. Die Daten selbst, wie Daten 
von Smart Devices, Wetter- oder Geodaten, Sensordaten, sonstige Forschungsdaten oder perso-
nenbezogenen Daten sind nicht durch das Leistungsschutzrecht geschützt. Diese Daten sind 
grundsätzlich frei von Urheberrechten.53 Enthalten Datensätze hingegen Inhalte, etwa Texte, Bil-
der und Fotografien können diese hingegen schutzfähige Werke nach § 2 UrhG sein.  

2.3.3.3 Rechtsinhaberschaft  

Das Urheberrecht steht zunächst immer dem Urheber zu. Leistungsschutzrechte demjenigen, 
der die jeweils geschützte Leistung erbracht hat (zum Beispiel dem Datenbankhersteller, der die 
wesentlichen Investitionen getätigt hat). Waren mehrere Urheber an der Erstellung eines Wer-
kes beteiligt, steht ihnen das Urheberrecht gemeinsam zu (Miturheberschaft, § 8 UrhG). Co-Au-
toren eines Textes müssen nach dieser gesetzlichen Regelung beispielsweise gemeinsam über 
die Veröffentlichung entscheiden. Durch einvernehmliche Vereinbarungen können sie hiervon 
jedoch abweichen, indem sie zum Beispiel diese Befugnis durch eine Vollmacht an einen der Mi-
turheber oder einen Dritten delegieren. Die einzige Abweichung vom Grundsatz der originären 
Rechtsinhaberschaft des Urhebers gilt bei Software. Die Rechte an von angestellten Program-
mierern entwickelten Computerprogrammen stehen vollumfänglich und exklusiv dem Arbeitge-
ber oder Dienstherrn zu, § 69b UrhG.54 

2.3.3.4 Einräumung von Nutzungsrechten 

Der Rechteinhaber hat das ausschließliche Recht, sein Werk zu verwerten bzw. zu nutzen.  

Mit den Verwertungsrechten nach § 15 UrhG werden die Befugnisse des Urhebers an seinem 
Werk umschrieben. Hiernach hat der Urheber das ausschließliche Recht, sein Werk in körperli-
cher bzw. unkörperlicher Form zu verwerten.  

Dieses Recht umfasst:  

�y  das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG) 

�y  das Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG) 

 

51 Wiebe in Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Auflage 2019, § 5 UrhG, Rn. 10. 

52 Dreier in Dreier/ Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 2018, Vorbemerkung zu § 70 Rn. 2. 

53 Dreier in Dreier/ Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 2018, § 87a  Rn. 4. 

54 Till Kreutzer, Henning Lahmann, Rechtsfragen bei Open Science, 2019, S. 26. 
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�y  das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG) 

�y  das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG) 

�y  das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) 

�y  das Senderecht (§ 20 UrhG) 

�y  das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG) 

�y  das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 

22 UrhG).  

Als Leistungsschutzinhaber hat beispielsweise der Datenbankhersteller nach § 87b UrhG das 
ausschließliche Recht, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder Umfang wesentlichen 
Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. 

Urheber und Leistungsschutzinhaber können die Nutzung ihrer geschützten Leistungen Dritten 
gestatten. Solche Nutzungen werden üblicherweise durch Verträge geregelt. Man spricht dann 
häufig von Lizenzverträgen. Sie sehen entsprechende Regelungen zum räumlich, zeitlich und in-
haltlich erlaubten Nutzungsumfang vor. Möglich sind sehr weitgehende Rechteeinräumungen, 
sogenannte Total-Buy-Out Verträge.55 Sie gestatten eine weitestgehende und umfassende Nut-
zung des geschützten Inhalts, etwa die zeitlich unbeschränkt, weltweit und in allen Medien er-
laubte Nutzung. Auf der anderen Seite können auch Nutzungshandlungen vereinbart werden, die 
nur einen punktuellen Einsatz beschreiben, etwa die redaktionelle Veröffentlichung einer Foto-
grafie in einer Tageszeitung für eine Ausgabe an einem bestimmten Tag in Deutschland ohne 
weitere Nutzungsmöglichkeiten. 

2.3.3.5 Urheberrechtliche Schrankenbestimmungen 

Das Urheberrecht unterliegt zahlreichen Beschränkungen. Die „Schrankenbestimmungen“ (also: 
Beschränkungen des Urheberrechts) sind im deutschen Urheberrechtsgesetz in dessen 6. Ab-
schnitt (§§ 44a–63a UrhG) geregelt. Zudem gibt es Spezialvorschriften für Computerprogramme 
und Datenbanken. Manche Schranken dienen dazu, den Gebrauch von geschütztem Material in 
Wissenschaft und Lehre zu vereinfachen.  

Sie sollen vor allem die Nutzung erleichtern, indem sie den Nutzer von der Notwendigkeit enthe-
ben, Rechte einzuholen. Nutzungen, die unter solche Regeln fallen, werden durch das Gesetz ge-
stattet. Es bedarf daher keiner Lizenzvereinbarung oder sonstigen Zustimmung durch den 
Rechteinhaber.56  

Abgesehen vom Zitatrecht in § 51 UrhG und der Panoramafreiheit nach § 59 UrhG, die hinsicht-
lich der Weiterverwendung des Materials keine Beschränkungen enthalten, sind alle relevanten 
Schrankenbestimmungen des Schutzes mit mehr oder weniger weitgehenden Restriktionen in 
Bezug auf Zweck und Reichweite der Nachnutzung versehen. Bildungs- und Wissenschafts-
schranken beispielsweise gestatten die Nutzung nur in eingeschränkten Öffentlichkeiten, etwa 
gegenüber den Teilnehmern von bestimmten Lehrveranstaltungen oder innerhalb von Forscher-
zirkeln.57 

 

55 Till Kreutzer, Henning Lahmann, Rechtsfragen bei Open Science, 2019, S. 27. 

56 Wiebe in Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Auflage 2019, § 44a UrhG, Rn. 2. 

57 Till Kreutzer, Henning Lahmann, Rechtsfragen bei Open Science, 2019, S. 33. 
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2.3.3.6 Technische Erscheinungsformen des Portalbetriebs UNIS-D 

Die Europäische Kommission hatte anlässlich der Evaluierung der Umweltinformationssysteme 
der Mitgliedstaaten im Oktober 2018 gegenüber der Bundesrepublik Deutschland angeregt – so-
weit durchführbar -, einen zentralen nationalen elektronischen Zugang zu Umweltinformationen 
einzurichten, der zumindest eine harmonisierte Verlinkung der bestehenden Informationsange-
bote anbietet.58 Die Europäische Kommission beschreibt damit ein technisches Minimalangebot 
zur Wissensteilung bzw. Wissensvermittlung von Umweltinformationen über die Plattform 
UNIS-D mit dem technischen Instrument des Setzens von Hyperlinks (für Linkliste siehe 2.3.3.7).  

Überdies ist vorstellbar, dass UNIS-D als Metasuchmaschine (siehe 2.3.3.8 ), als zentrale Daten-
bank oder als eigene Datenbank (siehe 2.3.3.9) betrieben wird. 

Ggf. wird die hinter UNIS-D stehende Stelle selbst als Nutzer auf Inhalte Dritter im Internet zu-
greifen und diese verwenden (siehe 2.3.3.10). 

2.3.3.7 Portalbetrieb (UNIS-D) durch Setzen von „Hyperlinks“ zu Umwelt- und Naturschutzinfor-
mationen Dritter auf anderen Webseiten 

Viele der verlinkten Umwelt- und Naturschutzinformationen auf bereits bestehenden Webseiten 
Dritter, etwa Gutachten, Karten oder Bildungsmaterialien sowie Datenbanken werden aller Vo-
raussicht nach urheberrechtlich geschützte Werke im Sinne des § 2 UrhG sein bzw. als Daten-
bank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt sein.  

Der Rechteinhaber dieser geschützten Inhalte hat damit grundsätzlich das ausschließliche Recht 
nach § 15 bzw. § 87b UrhG diese Inhalte zu verwerten bzw. zu nutzen. Dritte dürfen diese In-
halte spiegelbildlich grundsätzlich nicht ohne Erlaubnis des Rechteinhabers nutzen. 

Die Frage lautet daher: Ist das „Verlinken“ im Internet eine Nutzungsform, die nach UrhG nur 
dem Rechteinhaber des Inhalts gestattet ist, d.h. darf nur der Rechteinhaber des urheberrecht-
lich geschützten Inhalts selbst Querverweise (Links) zu seinem Inhalt setzen, oder darf ebenfalls 
jeder beliebige Dritte, etwa die hinter UNIS-D stehende Stelle, von ihrer Webseite aus zu den ge-
schützten Inhalten Dritter auf einer anderen Webseite „verlinken“? Kurzum: Handelt es sich 
beim „Linksetzen“ um eine allein dem Rechteinhaber zustehende Nutzungsform des geschützten 
Inhalts?  

Einerseits ist für diese rechtliche Prüfung die Einordung der verschiedenen technischen Erschei-
nungsformen von Hyperlinks (z.B. Surface- oder Reference-Link, Deep-Link, Framing bzw. In-
line-Linking oder Embedded-Linking) als urheberechtlich relevante Nutzungsformen von ge-
schützten Inhalten maßgeblich. Andererseits, ob die geschützten Inhalte, auf die verlinkt wird, 
rechtmäßig erstveröffentlicht worden sind. 

Zwar ist in Rechtsprechung und Literatur (teilweise) umstritten, inwieweit Querverweise, d.h. 
das Setzen von Hyperlinks auf fremde Inhalte urheberrechtlich relevant ist bzw. je nach techni-
scher Erscheinungsform des Hyperlinks relevant wird.59 Die herrschende Meinung in der Litera-
tur geht – soweit ersichtlich - aber von einer weitgehenden Zulässigkeit des Verlinkens von In-
halten im Internet aus. 

Höchstrichterlich ist jedenfalls geklärt, dass grundsätzlich weder das Verlinken auf, noch das 
Einbetten von rechtmäßig zugänglich gemachten Inhalten eine urheberrechtlich geschützte Nut-
zungshandlung in Form der Vervielfältigung, öffentlichen Zugänglichmachung oder öffentlichen 

 

58 Umweltbundesamt, Leistungsbeschreibung vom 12.06.2019, ReFoPlan – Stand 06/2019, Az.: 92413-3/1.  

59 hier nur: Schulze in Dreier/ Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 2018, § 16 Rn. 14; Haberstrumpf GRUR 2016, S. 763. 
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Wiedergabe ist, die allein dem Inhaber der urheberrechtlich geschützten Inhalte vorbehalten 
wäre.60  

Das „Verlinken“ von UNIS-D auf Inhalte, die auf Webseiten Dritter rechtmäßig veröffentlicht 
worden sind, verletzt nach den zitierten Entscheidungen des EuGH und BGH jedenfalls keine 
nach dem UrhG geschützten Rechte Dritter, solange der Hyperlink – in welcher technischen 
Form auch immer, z. B. als Deep-Link - keine beschränkenden Schutzmaßnahmen umgeht, die 
den Zugang zum geschützten Inhalt technisch kontrollieren. 

Was die „Verlinkung“ auf rechtswidrig veröffentlichte Inhalte betrifft, liegt nach der Entschei-
dung des EuGH in Sachen „GS Media“ eine urheberrechtlich geschützte Nutzungshandlung in 
Form der öffentlichen Wiedergabe dann vor, wenn der Linksetzende die Rechtswidrigkeit der 
Erstzugänglichmachung des Inhalts kannte oder vernünftigerweise hätte kennen müssen.61  

Im Einzelnen: 

2.3.3.7.1 Die verschiedenen Arten von Hyperlinks - Verlinken und Einbetten 

Das Setzen von Hyperlinks ist ein gängiges Instrument zur Vereinfachung der Wissensteilung 
und Informationssuche im Internet (World Wide Web). Mit einem Hyperlink auf einer Webseite 
wird ein Querverweis zu Inhalten auf einer anderen Webseite hergestellt. Mittels Hyperlinks ge-
langt der Internetnutzer daher von einem Webseitendokument zum nächsten, bis er die ge-
wünschte Information gefunden hat. Die Kenntnis des Internetnutzers von der konkreten Inter-
netadresse (URL) zum Dokument ist für die Informationssuche über Hyperlinks daher nicht not-
wendig.62 

Für den Internetnutzer stellt sich ein Hyperlink auf einer Webseite regelmäßig als hervorgeho-
bene Textstelle oder als Grafik dar. Hyperlinks setzen voraus, dass der Internetnutzer diese akti-
viert, indem er den jeweiligen aktiv Link anklickt. In der Regel kann der Internetnutzer bei die-
ser technischen Art des Hyperlinks erkennen, ob die über den Link aufgerufene neue Webseite 
ggf. von einem anderen Diensteanbieter angeboten wird. Darüber hinaus gibt es besondere tech-
nische Formen von Hyperlinks, bei denen der Internetnutzer allerdings nicht ohne Weiteres er-
kennen kann, ob die über den Link aufgerufene Webseite noch vom Anbieter der Ausgangsseite 
oder von einem Drittanbieter stammt. Dies ist der häufige Fall, wenn der Link zuvor nicht vom 
Internetnutzer aktiviert werden muss, sondern der verlinkte Inhalt automatisch in die Aus-
gangswebseite eingebunden wird, etwa bei Frames und Inline-Links. Es handelt sich dabei um 
eine Einbeziehung fremder Inhalte in das eigene Datenangebot. Mit dieser Technik könnte sogar 
bewusst oder unbewusst die tatsächliche Herkunft des Inhalts verschleiert werden.63 

2.3.3.7.2 Surface-Link (Oberflächenverknüpfung) 

Surface- oder auch Referenz-Links sind dadurch gekennzeichnet, dass sie beim Anklicken auf 
eine Eingangsseite (Startseite) einer anderen Internetpräsenz verweisen.64 

 

60 EuGH ZUM 2014, S. 289 – Svensson; EuGH ZUM 2015, S. 141 – BestWater; EuGH ZUM 2016, S. 975 – GS Media; BGH GRUR 2018, S. 
178 – Vorschaubilder III; BGH ZUM 2016, S. 365 – Die Realität II; BGH ZUM 2003, S. 858 – Paperboy; BGH ZUM 2011, S. 49 – Session-
ID. 

61 EuGH ZUM 2016, S. 975 – GS Media. 

62 Sieber in: Hoeren/Sieber/Holznagel, MultimediaR-Hdb, EL 15 2006, Teil 1, Rn. 84; Müller in Spindler/Schuster, Recht der elektro-
nischen Medien, 4. Auflage 2019, § 14 MarkenG, Rn. 139. 

63 Sieber in: Hoeren/Sieber/Holznagel, MultimediaR-Hdb, EL 15 2006, Teil 1, Rn. 84. 

64 Ansgar Ohly, Die Haftung von Internet-Dienstleistern für die Verletzung lauterkeitsrechtlicher Verkehrspflichten, GRUR 2017, S. 
441 ff. 
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2.3.3.7.2.1 Deep-Link (tiefe Verknüpfung) 

Ein Deep-Link verweist unmittelbar auf eine ganz bestimmte, „tieferliegende“ Seite im Verhält-
nis zur Startseite einer Internetpräsenz oder webbasierten Anwendung. Verlinkte Inhalte kön-
nen dabei z.B. eine bestimmte Datei, ein einzelner Artikel oder ein offenes Verzeichnis sein.65  

2.3.3.7.2.2 Frame (Rahmen) 

Frame bezeichnet eine Technik, die es dem Hersteller einer Webseite erlaubt, die Bildschirmaus-
gabe der Browsersoftware in verschiedene visuelle Abschnitte zu unterteilen. Damit kann jedem 
Frame eine individuelle Eigenschaft und Inhalt zugewiesen werden. Der einzelne definierte Ab-
schnitt auf der Webseite wird als Frame bezeichnet, die Summe aller Frames auf der Webseite 
als Frameset. Frames kommen häufig vor, um Navigationsleisten auf der Webseite vorzuhalten 
oder andere ständig sichtbare Elemente zu fixieren. 66 

2.3.3.7.2.3 Inline-Linking bzw. Embedded-Link 

Eine besondere Form der Nutzung von Frames stellt das Inline-Linking dar, das auch Hotlink ge-
nannt wird. Hierbei handelt es sich um eine Technik, mit der fremde Inhalte, z.B. Bilder, Such-
masken, per Verweis in die eigene Webseite eingebunden werden können. Diese fremden In-
halte werden automatisch Teil der eigenen Webseite oder Teil eines zuvor definierten Frames 
auf der Webseite. Beim Inline-Link muss der Internetnutzer nicht tätig werden, weil die Inhalte 
automatisch eingebunden werden. Der Internetnutzer erhält dadurch z.B. eine Webseite mit In-
halten, die ggf. aus unterschiedlichen Quellen stammen, ohne dass der Nutzer dies erkennt.67 

Ein sogenannter “Embedded Link« bezeichnet letztlich nichts anderes als eine gewöhnliche In-
line-Link-Technik, bei der automatisch veranlasst wird, ein Bild oder ein Video von einem Server 
abzurufen und an einer vorher festgelegten Stelle auf der eigenen Webseite anzuzeigen. Wäh-
rend bei einem »klassischen« Inline-Link ein Nutzer nicht erst einen Link anklicken muss, um 
die verlinkten Inhalte zu erreichen, sondern diese automatisch beim Aufruf der Seite mitgeladen 
werden, muss ein Nutzer in der Regel aber den Film erst noch per Mausklick starten.68 

2.3.3.7.3 Hyperlinks sind keine Vervielfältigung nach § 16 UrhG  

Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, 
gleichviel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl, § 16 
Absatz 1 UrhG. Dem Rechteinhaber steht allein das Recht zu, seine geschützten Inhalte im vorge-
nannten Sinne zu vervielfältigen. 

Die technische Funktionsweise eines Hyperlinks erfüllt nach herrschender Meinung in Recht-
sprechung und Literatur bereits auf Tatbestandsebene nicht die Voraussetzungen des Vervielfäl-
tigungsrechts.69 Der BGH führt hierzu wörtlich in seiner Entscheidung Paperboy70 aus: 

„Die Bekl. greifen durch das Setzen von Hyperlinks auch dann nicht in Vervielfältigungsrechte ein, 
wenn die Datei, zu der eine Verknüpfung hergestellt wird, ein geschütztes Werk enthält. Durch ei-
nen Hyperlink wird das Werk nicht i. S.d. § 16 UrhG vervielfältigt (vgl. Schricker/Loewenheim, 
Urheberrecht, 2. Aufl., § 16 Rdnr. 22; Wiebe, in: Ernst/Vassilaki/Wiebe, Hyperlinks, 2002, Rdnr. 29; 

 

65 Thomas Hoeren, Internetrecht, Stand Oktober 2019, S. 317; Ansgar Ohly, Die Haftung von Internet-Dienstleistern für die Verlet-
zung lauterkeitsrechtlicher Verkehrspflichten, GRUR 2017, S. 441 ff 

66 Stephan Ott, Die urheberrechtliche Zulässigkeit des Framing nach der BGH-Entscheidung im Fall „Paperboy“, ZUM 2004, S. 357. 

67 Stephan Ott, Die urheberrechtliche Zulässigkeit des Framing nach der BGH-Entscheidung im Fall „Paperboy“, ZUM 2004, S. 357 

68 Ott ZUM 2004, S. 556. 

69 hier nur: BGH MMR 2003, S. 719 (721)- Paperboy, BGH; Wiebe in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl. 
2019, § 16 UrhG Rn. 6; Ernst in Hoeren/Sieber/Holznagel, MultimediaR-Hdb, EL 50 2019, Teil 7.1, Rn. 62. 

70 MMR 2003, S. 719 (721). 
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Sosnitza, CR 2001, 693, 698; Plaß, WRP 2001, 195, 202). Ein Link ist lediglich eine elektronische 
Verknüpfung  der den Link enthaltenden Datei mit einer anderen in das Internet eingestellten Da-
tei. Erst wenn der Nutzer den Link anklickt, um diese Datei abzurufen, kann es zu einer urheber-
rechtlich relevanten Vervielfältigung - im Bereich des Nutzers - kommen.“  
(Hervorhebung durch den Verfasser) 

Was hingegen die in den vorgenannten Entscheidungsgründen im Urteil des BGH Paperboy71 er-
wähnte Vervielfältigungshandlung des Nutzers anbelangt, etwa beim Browsing, d.h. wenn der 
Nutzer den Link aktiviert, ist auch diese Handlung nicht rechtswidrig. Zwar kommt es beim 
Browsing und bei der Aktivierung des Hyperlinks durch den Nutzer zu einer Vervielfältigung des 
Inhalts im Arbeitsspeicher des Computers, dennoch ist die ebenfalls nach § 16 UrhG geschützte 
vorübergehende Vervielfältigung durch die Schrankenregelung nach § 44a UrhG, d.h. die Verviel-
fältigung im Arbeitsspeicher als wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens, erlaubt. Hierzu 
führt der EuGH in seiner Entscheidung PRCA/NLA72 wörtlich aus: 

„Unter diesen Umständen ist auf die vorgelegte Frage zu antworten, dass Art. 5 RL 2001/29 dahin 
auszulegen ist, dass die von einem Endnutzer bei der Betrachtung einer Internetseite erstellten 
Bildschirm- und Cachekopien den Voraussetzungen, wonach diese Kopien vorübergehend, flüchtig 
oder begleitend und ein integraler und wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens sein müssen, 
sowie den Voraussetzungen des Art. 5 V dieser Richtlinie genügen und daher ohne die Zustimmung 
der Urheberrechtsinhaber erstellt werden können.“ 

Überdies hat der Berechtigte den Inhalt durch Veröffentlichung im Internet selbst abrufbar ge-
macht, mit der Folge, dass man davon ausgehen kann, dass dieser mit dem Setzen von Hyper-
links und damit auch mit einer vorübergehenden Vervielfältigung konkludent einverstanden 
ist.73 

2.3.3.7.4 Hyperlinks sind keine öffentliche Zugänglichmachung nach § 19a UrhG  

Unter dem Verwertungsrecht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG versteht 
man das Recht des Inhabers, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer 
Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ih-
rer Wahl zugänglich ist, § 19a UrhG. Es handelt sich um ein Verwertungsrecht, dass insbeson-
dere bei Internetanwendungen zu beachten ist. 

Wird ein Hyperlink gesetzt, folgt daraus noch keine öffentliche Zugänglichmachung des fremden 
Inhaltes nach § 19a UrhG.74  

Dieser Umstand gilt für alle Arten von Hyperlinks, d.h. für Hyperlinks, die auf Startseiten einer 
anderen Webseite als Surface- oder Reference-Link verweisen oder unmittelbar auf eine unter 
der Startseite liegende Unterseite als Deep-Link und für „eingebettete“ Querverweise als Embed-
ded- oder Inline-Links, sowie beim Framing.75 

Wer auf eine fremde Webseite mittels eines Links verweist, auf der bereits der Inhalt öffentlich 
zugänglich gemacht wird, macht den Inhalt grundsätzlich weder selbst öffentlich zugänglich 
noch leistet er hierzu einen Beitrag oder Beihilfe. Nur derjenige, der den Inhalt in das Internet 

 

71 MMR 2003, S. 719 (721). 

72 GRUR 2014, S. 654. 

73 Ernst in: Hoeren/Sieber/Holznagel, MultimediaR-Hdb, EL 50 2019, Teil 7.1, Rn. 57; Schulze in Dreier/ Schulze, Urheberrechtsge-
setz, 6. Aufl. 2018, § 16 Rn. 13. 

74 BGH GRUR 2016, S. 171 – Die Realität II; BGH GRUR 2013, S. 818 – Die Realität I; BGH ZUM 2003, S. 858 – Paperboy. 

75 hier nur: BGH GRUR 2016, 171 – Die Realität II. 
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selbst eingestellt hat, hält den Inhalt in Form der öffentlichen Zugänglichmachung für die Öffent-
lichkeit bereit. Nur derjenige ist es auch, der das Werk wieder entfernen könnte, mit der Folge, 
dass jeder „Link“ ins Leere führen würde, wenn er sich dazu entscheiden sollte, den Inhalt aus 
dem Internet wieder zu entfernen.76 Nach ständiger Rechtsprechung des BGH erfordert § 19a 
UrhG daher, dass Dritten der Zugriff auf ein urheberrechtlich geschütztes Werk eröffnet wird, 
das sich in der Zugriffssphäre des Vorhaltenden befindet.77 Der Verlinkende hält das Werk aber 
nicht zum Abruf bereit. Er verweist nur auf den Inhalt und kann nicht darüber entscheiden, den 
Inhalt aus dem Internet zu entfernen. Der Inhalt befindet sich damit nicht in der Zugriffssphäre 
des Linksetzenden und er wird auch nicht auf Abruf des Nutzers tätig.78 Der BGH führt hierzu in 
seiner Entscheidung „Paperboy“79 wörtlich aus: 

„Wer einen Hyperlink auf eine vom Berechtigten öffentlich zugänglich gemachte Webseite mit ei-
nem urheberrechtlich geschützten Werk setzt, begeht damit keine urheberrechtliche Nutzungs-
handlung, sondern verweist lediglich auf das Werk in einer Weise, die Nutzern den bereits eröffne-
ten Zugang erleichtert . (…) 

Einem Nutzer, der die URL als genaue Bezeichnung des Fundorts der Webseite im Internet noch 
nicht kennt, wird der Zugang zu dem Werk durch den Hyperlink zwar erst ermöglicht und damit 
das Werk im Wortsinn zugänglich gemacht; dies ist aber auch bei einem Hinweis auf ein Druck-
werk oder eine Webseite in der Fußnote einer Veröffentlichung nicht anders.“ 
(Hervorhebung durch den Verfasser) 

2.3.3.7.4.1 Hyperlinks sind eine öffentliche Wiedergabe bei Umgehung technischer Schutzmaßnah-
men, § 15 Absatz 2 UrhG 

Die Wiedergabe auf einer Webseite etwa im Wege des „Framing“ oder Inline-Linking könnte je-
doch wegen einer nach Art. 3 I Richtlinie 2001/29/EG gebotenen richtlinienkonformen Ausle-
gung des § 15 Absatz 2 UrhG ein unbenanntes Verwertungsrecht der öffentlichen Wiedergabe 
verletzen. Nach § 15 Absatz 2 Satz 1 UrhG hat der Urheber das ausschließliche Recht, sein Werk 
in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Dieses 
Recht umfasst nach § 15 Absatz 2 Satz 2 UrhG insbesondere das Vortrags-, Aufführungs- und 
���‘�”�ˆ�ò�Š�”�—�•�‰�•�”�‡�…�Š�–���������s�{�����”�Š�
���á���†�ƒ�•�����‡�…�Š�–���†�‡�”���Ú�ˆ�ˆ�‡�•�–�Ž�‹�…�Š�‡�•�����—�‰�¡�•�‰�Ž�‹�…�Š�•�ƒ�…�Š�—�•�‰���������s�{���ƒ�����”�Š�
���á���†�ƒ�•��
Senderecht (§ 20 UrhG), das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG) so-
wie das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 
22 UrhG).  

§ 15 Absatz 2 UrhG enthält keine abschließende, sondern eine beispielhafte „insbesondere“ Auf-
zählung der dem Urheber vorbehaltenen Verwertungsrechte und lässt damit die Anerkennung 
unbenannter Verwertungsrechte der öffentlichen Wiedergabe zu.80  

Nach der Rechtsprechung des EuGH vereint der Begriff „öffentliche Wiedergabe“ zwei kumula-
tive Tatbestandsmerkmale, nämlich eine „Wiedergabehandlung“ eines Werkes und seine „Öf-
fentlichkeit“ .81 

 

76 schon zuvor: BGH, GRUR 2009, 845 – Internet -Videorecorder I; BGH GRUR 2009, 864 – CAD-Software; BGH GRUR 2010, 628 – Vor-
schaubilder I; BGH GRUR 2011, 56 – Session-ID. 

77 schon zuvor: BGH, GRUR 2009, 845 – Internet -Videorecorder I; BGH GRUR 2009, 864 – CAD-Software; BGH GRUR 2010, 628 – Vor-
schaubilder I; BGH GRUR 2011, 56 – Session-ID. 

78 BGH GRUR 2018, S. 178 – Vorschaubilder III; BGH ZUM 2003, S. 858 – Paperboy; Ernst in Hoeren/Sieber/Holznagel, MultimediaR-
Hdb, EL 50 2019, Teil 7.1, Rn. 62. 

79 MMR 2003, S. 719 (722). 

80 BGH GRUR 2016, S. 171 – Die Realität II. 

81 EuGH ZUM 2014, S. 289 – Svensson; EuGH ZUM 2015, S. 141 – BestWater; EuGH ZUM 2016, S. 975 – GS Media. 
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Entgegen der Ansicht des BGH82 geht der EuGH in seinen Entscheidungen „Svensson“ und „Best-
Water“ allerdings von einem sehr weiten Begriffsverständnis der Wiedergabehandlung aus. Da-
nach wird auch das Setzten eines Hyperlinks als eine Wiedergabehandlung erfasst. Nach Ansicht 
des EuGH genügt es für die Wiedergabehandlung, wenn die Mitglieder der Öffentlichkeit Zugang 
zum Werk haben, gleichgültig, ob sie diesen Zugang nutzen oder nicht.83  

Nach Ansicht des EuGH bedarf das zweite Merkmal der öffentlichen Wiedergabe, nämlich die 
„Öffentlichkeit“, einer individuellen Prüfung. Für eine individuelle Beurteilung nennt der EuGH 
in seiner Entscheidung GS Media eine Reihe von Kriterien, die unselbstständig und miteinander 
verflochten und die einzeln und in ihrem Zusammenwirken mit den anderen Kriterien anzuwen-
den sind, etwa die zentrale Rolle des Nutzers, Vorsätzlichkeit, unbestimmte Zahl potenzieller 
Leistungsempfänger, recht viele Personen, anderes technisches Verfahren, neues Publikum und 
Erwerbszwecke.84  

Nach Ansicht des EuGH wird beim Setzen eines Hyperlinks, der auf rechtmäßig und frei zugäng-
lich gemachte Inhalte auf einer anderen Webseite verweist, kein neues Publikum angesprochen. 
Bei einem zuvor rechtmäßig veröffentlichten Inhalt, der nicht durch technische Zugangssperren 
auf der Webseite gesichert ist, sind als Zielpublikum des Inhalts alle potenziellen Besucher der 
betreffenden Webseite festzustellen, damit die gesamte Internetöffentlichkeit. Aus diesem 
Grund war das Publikum, das der Rechteinhaber mit der rechtmäßigen und frei zugänglichen 
Veröffentlichung zuvor schon erreichen wollte, mit dem Publikum der danach verlinkenden 
Website identisch.85 Im Ergebnis führt nach Ansicht des EuGH dieser Umstand dazu, dass keine 
öffentliche Wiedergabe vorliegt, weil der Hyperlink an kein neues (anderes) Publikum adres-
siert ist.86 Der EuGH führt in der zitierten Entscheidung hierzu wörtlich aus:  

„Demnach ist auf die ersten drei Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 3 I RL 2001/29 dahin aus-
zulegen ist, dass keine Handlung der öffentlichen Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, 
wenn auf einer Internetseite anklickbare Links zu Werken bereitgestellt werden, die auf einer ande-
ren Internetseite frei zugänglich sind.“ 

Der EuGH differenziert dabei nicht zwischen Surface-, Deep- und Inline-Links.87 Alle genannten 
technischen Varianten erfolgen als Wiedergabehandlungen nicht öffentlich, weil sie das Werk 
keinem (neuen) Publikum zugänglich machen, das in seiner Zusammensetzung vom potenziellen 
Zielpublikum der ursprünglich und technisch identischen Wiedergabe abweicht. Der EuGH führt 
in seiner Entscheidung „BestWater“88 entsprechend wörtlich aus: 

„In Anbetracht dessen ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass die Einbettung eines auf einer 
Website öffentlich zugänglichen geschützten Werkes in eine andere Website mittels eines Links 
unter Verwendung der Framing -Technik, wie sie im Ausgangsverfahren in Frage steht, allein 
keine öffentliche Wiedergabe  iSv Art. 3 I RL 2001/29 darstellt, soweit das betreffende Werk 
weder für ein neues Publikum noch  nach einem speziellen technischen Verfahren wiedergegeben 
wird, das sich von demjenigen der ursprünglichen Wiedergabe unterscheidet.“(Hervorhebung 
durch den Verfasser) 

 

82 etwa: BGH ZUM 2003, S. 858 – Paperboy. 

83 EuGH ZUM 2014, S. 289 – Svensson. 

84 EuGH ZUM 2016, S. 975 – GS Media. 

85 EuGH ZUM 2014, S. 289 – Svensson. 

86 EuGH ZUM 2014, S. 289 – Svensson. 

87 EuGH ZUM 2014, S. 289 – Svensson; EuGH ZUM 2015, S. 141 – BestWater. 

88 ZUM 2015, S. 141. 
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Die Entscheidung fällt allerdings anders aus, wenn mit dem Link beschränkende Zugangsmaß-
nahmen umgangen werden, mit denen der Adressatenkreis der Erstzugänglichmachung einge-
schränkt werden sollte. Hierzu führt der EuGH in seiner Entscheidung „Svensson“ entsprechend 
wörtlich aus: 

„Demgegenüber sind in dem Fall, in dem ein anklickbarer Link es den Nutzern der Seite, auf der sich 
der Link  befindet, ermöglicht, beschränkende Maßnahmen zu umgehen, die auf der Seite, auf 
der das geschützte Werk zu finden ist, getroffen wurden, um den Zugang der Öffentlichkeit allein 
auf ihre Abonnenten zu beschränken, und es sich damit um einen Eingriff handelt, ohne den die 
betreffenden Nutzer auf die verbreiteten Werke nicht zugreifen könnten, alle diese Nutzer als 
neues Publikum anzusehen, das die Inhaber des Urheberrechts nicht hatten erfassen wollen, als 
sie die ursprüngliche Wiedergabe erlaubten, so dass für eine solche öffentliche Wiedergabe die 
Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber erforderlich ist . Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
das Werk auf der Seite, auf der die ursprüngliche Wiedergabe erfolgte, nicht mehr öffentlich zu-
gänglich ist oder wenn es nunmehr auf dieser Seite nur einem begrenzten Publikum zugänglich ist, 
während es auf einer anderen Internetseite ohne Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber zugänglich 
ist.“(Hervorhebung durch den Verfasser) 

Wer also mit Hilfe eines Hyperlinks derartige Schutzmaßnahmen auf der verlinkten Webseite 
umgeht, eröffnet mit diesem Vorgehen einen Zugang zum Werk, der ansonsten für diese Nutzer 
oder auf diesem Weg nicht bestanden hätte. Unter diesen Umständen handelt es sich beim Ver-
linken um eine öffentliche Wiedergabe nach § 15 Absatz 2 UrhG mit der Folge, dass diese Form 
der Verlinkung ohne Erlaubnis des Rechteinhabers verboten ist. 

2.3.3.7.4.2 Hyperlinks sind eine öffentliche Wiedergabe nach § 15 Absatz 2 UrhG bei Verweis auf In-
halte in Kenntnis der rechtswidrigen Erstveröffentlichung 

In seiner Entscheidung GS Media hatte der EuGH schließlich den Fall zu entscheiden, dass der 
Hyperlink auf einen frei zugänglichen Inhalt einer anderen Webseite verwies, der zuvor rechts-
widrig, d.h. ohne Erlaubnis des Rechteinhabers, auf der verlinkten Webseite veröffentlicht wor-
den war.89 Mit dem Setzen des Hyperlinks auf einen rechtswidrig veröffentlichten Inhalt wird 
nach Ansicht des BGH90 auch ein neues Publikum angesprochen. Wenn keine Erlaubnis für die 
ursprüngliche Wiedergabe vorliegt, erreicht die Verlinkung nämlich zwangsläufig ein neues Pub-
likum. Dennoch liegt nach Ansicht des EuGH in seiner Entscheidung GS Media nur dann eine „öf-
fentliche Wiedergabe“ i.S.v. Art. 3 I RL 2001/29/EG (§ 15 Absatz 2 UrhG) vor, wenn der Verlin-
kende die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung der Werke auf der anderen Internetseite 
kannte oder vernünftigerweise kennen konnte.91 Hierzu führt der EuGH in der vorgenannten 
Entscheidung wörtlich aus: 

„Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 3 I RL 2001/29 dahin auszulegen 
ist, dass zur Klärung der Frage, ob das Setzen von Hyperlinks auf einer Website zu geschützten 
Werken, die auf einer anderen Website ohne Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers frei zugänglich 
sind, eine „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt, zu ermitteln ist, ob die 
Links ohne Gewinnerzielungsabsicht durch jemanden, der die Rechtswidrigkeit der Veröf-
fentlichung der Werke auf der anderen Website nicht kannte oder vernünft igerweise nicht 
kennen konnte, bereitgestellt wurden oder ob die Links vielmehr mit Gewinnerzielungsab-
sicht bereitgestellt wurden, wobei im letzteren Fall diese Kenntnis zu vermuten ist.“  (Hervor-
hebung durch den Verfasser) 

 

89 EuGH ZUM 2016, S. 975 – GS Media. 

90 BGH ZUM 2016, S. 365 – die Realität II. 

91 EuGH ZUM 2016, S. 975 – GS Media. 
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Hiernach wird widerleglich vermutet, dass der Linksetzende Kenntnis von der Rechtsverletzung 
hatte, wenn dieser mit Gewinnerzielungsabsicht handelt. Kann der Linksetzende diese Vermu-
tung nicht widerlegen, hat dies zur Folge, dass der Linksetzende selbst den geschützten Inhalt 
urheberrechtlich nutzt, und zwar in der Form der öffentlichen Wiedergabe.  

Der EuGH erwartet daher von demjenigen, der Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht setzt, 
dass er vor der öffentlichen Wiedergabe die erforderlichen Nachprüfungen vornimmt, um sich 
zu vergewissern, dass die betreffenden Werke auf den anderen Internetseiten nicht unbefugt 
veröffentlicht worden sind.92  

Handelt der Linksetzende hingegen ohne Gewinnerzielungsabsicht, liegt nur ein Fall der urhe-
berrechtlichen Nutzung nur vor, wenn der Rechteinhaber den Beweis führen kann, dass der 
Linksetzende die rechtswidrige Veröffentlichung des geschützten Inhalts kannte oder hätte ken-
nen müssen. 

2.3.3.7.4.3 Sorgfaltsanforderungen bei Verlinkungen mit und ohne Gewinnerzielungsabsicht 

Was die Verlinkung ohne Gewinnabsicht anbelangt ist der Entscheidung des EuGH „GS Media“93 
eine Klarstellung darüber zu entnehmen, unter welchen tatsächlichen Voraussetzungen die 
Kenntnis oder zurechenbare Unkenntnis vorliegt, nämlich wenn der Nutzer vom Rechteinhaber 
auf die Rechtswidrigkeit ausdrücklich hingewiesen worden ist. Im Übrigen führt der EuGH in der 
Entscheidung „GS Media“ wörtlich aus: 

„Im Übrigen kann, wenn Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht  gesetzt werden, von demjeni-
gen, der sie gesetzt hat, erwartet werden, dass er die erforderlichen Nachprüfungen vornimmt, 
um sich zu vergewissern, dass das betroffene Werk auf der Website, zu der die Hyperlinks führen, 
nicht unbefugt veröffentlicht  wurde, so dass zu vermuten ist, dass ein solches Setzen von Hyper-
links in voller Kenntnis der Geschütztheit des Werkes und der etwaig fehlenden Erlaubnis der Urhe-
berrechtsinhaber zu seiner Veröffentlichung im Internet vorgenommen wurde.“ (Hervorhebung 
durch den Verfasser) 

Aus dem Urteil lässt sich der Umkehrschluss entnehmen, dass denjenigen, der nicht mit Gewinn-
erzielungsabsicht handelt, keine Nachforschungspflicht trifft. Zur Nachprüfung ist nur der Ver-
linkende mit Gewinnerzielungsabsicht verpflichtet. Dieser muss sich vergewissern, dass die 
Erstveröffentlichung nicht rechtswidrig vorgenommen worden ist.94 

Überdies ist eine zurechenbare Unkenntnis des Linksetzenden ohne Gewinnerzielungsabsicht 
nur bei evidenten Verstößen denkbar, wie sie beispielsweise § 53 UrhG beschreibt. Es muss sich 
dem durchschnittlichen Nutzer anhand objektiver Kriterien wie der Person des Anbieters oder 
der Ausgestaltung der Website geradezu aufdrängen, dass die verlinkte Erstveröffentlichung 
ohne Zustimmung des Rechteinhabers erfolgt ist. Das ist nur in Ausnahmefällen und bei evident 
rechtswidrigen Inhalten der Fall.95 Daher liegt die erforderliche Kenntnis im Regelfall erst ab 
dem Zeitpunkt vor, zu dem der Verlinkende vom Rechteinhaber auf die rechtswidrige Zugäng-
lichmachung ausdrücklich hingewiesen worden ist.  

2.3.3.7.4.4 Unterlassung, Auskunft Schadensersatz 

Sofern der Handelnde unter Umgehung von Schutzmaßnahmen mittels Hyperlink auf einen ge-
schützten Inhalt oder in Kenntnis bzw. zurechenbarer Unkenntnis, etwa trotz eines Hinweises 
 

92 vgl. EuGH, GRUR 2016, 1152 Rn. 51 – GS Media/Sanoma u.a.; GRUR 2017, 610 Rn. 49 – Stichting Brein/Wullems. 

93 GRUR 2016, S. 1152. 

94 EuGH GRUR 2016, S. 1152 – GS Media/Sanoma. 

95 Dr. Matthias Leistner, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 8. September 2016 – C-160/15, ZUM 2016, S. 980; Michael Grünberger, 
bedarf es einer Harmonisierung der Verwertungsrechte und Schranken, ZUM 2015, S. 273. 
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des Rechteinhabers, auf einen rechtswidrig veröffentlichten Inhalt verweist, entstehen Ansprü-
chen des Rechteinhabers auf Beseitigung, Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz, § 97 ff. 
UrhG. 

2.3.3.8 UNIS-D als „Metasuchmaschine“ 

Metasuchmaschinen ermöglichen eine gleichzeitige Suche in verschiedenen anderen Suchma-
schinen. Die Metasuchmaschine gibt die Suchanfrage der Benutzer an diese weiter und zeigt de-
ren Ergebnisse zusammengestellt an. Diese indexierten Inhalte werden dem Nutzer als Linkliste 
angezeigt. Die Links wiederrum können dann von dem Nutzer betätigt werden, um zu dem ge-
fundenen Dokument zu gelangen.96 

Die rechtliche Bewertung dieser von der Metasuchmaschine angezeigte Trefferliste unterschei-
det sich dabei grundsätzlich nicht von der zuvor beschriebenen Funktion einer Linkliste. Vor 
diesem Hintergrund kann zunächst auf die Ausführungen unter 7.1 ff. verwiesen werden. 

Was die Rechtmäßigkeit von Metasuchmaschinen betrifft wird in diesem Abschnitt der Prüfung 
nur auf rechtliche Besonderheiten eingegangen. 

2.3.3.8.1 Privilegierung von Suchmaschinenbetreibern auch bei Gewinnerzielungsabsicht 

Nach der Rechtsprechung des EuGH wird bei Hyperlinks, die mit Gewinnerzielungsabsicht auf 
rechtswidrig eingestellte Inhalte verweisen, die Kenntnis von der Rechtswidrigkeit des Linkset-
zenden widerleglich vermutet. 

Die für „manuell“ gesetzte Hyperlinks entwickelte Vermutungsregel des EuGH gilt nach Ansicht 
des BGH hingegen nicht für Suchmaschinen und Hyperlinks, die zu einer Suchmaschine gesetzt 
werden. Hierzu führt der BGH in seiner Entscheidung „Vorschaubilder III“97 wörtlich aus: 

„Die vom EuGH herangezogene Vermutung greift bei der gebotenen individuellen Beurteilung (vgl. 
EuGH, GRUR 2016, 1152 Rn. 47 – GS Media/Sanoma ua; GRUR 2017, 610 Rn. 28 – Stichting 
Brein/Wullems; GRUR 2017, 790 Rn. 23 – Stichting Brein/XS 4ALL) unter Berücksichtigung der be-
sonderen Bedeutung von Suchmaschinen für die Informationsvermittlung  im Internet und 
damit die Funktionsfähigkeit des Internets nicht für Hyperlinks  ein, die von einer mit Gewinner-
zielungsabsicht betriebenen Internetseite zu einer Suchmaschine gesetzt werden. Vom An-
bieter einer Suchmaschine kann vernünftigerweise nicht erwartet werden, dass er sich vergewis-
sert, ob die von den Suchprogrammen aufgefundenen Abbildungen von Werken oder Lichtbildern 
rechtmäßig ins Internet eingestellt worden sind, bevor er diese Abbildungen als Vorschaubilder 
wiedergibt. Für einen Internetanbieter wie die Bekl., der den Besuchern seiner Webseite die Such-
funktion im Wege eines Links auf die Server des Suchmaschinenbetreibers zur Verfügung stellt, gilt 
nichts anderes.“ (Hervorhebung durch den Verfasser) 

Der Anbieter einer Suchmaschine ist nicht verpflichtet vorab nachzuforschen, ob die von einer 
Suchmaschine aufgefundenen Abbildungen bzw. Veröffentlichungen rechtmäßig sind. Einer sol-
chen Pflicht stehen Aufgabe und Funktionsweise der Suchmaschinen entgegen. Der BGH ging 
auch nicht von einer sogenannten Störerhaftung aus, weil der Suchmaschinenbetreiber im Fall 
Vorschaubilder III keine Prüf- und Kontrollpflichten verletzt hatte. Für Suchmaschinenbetreiber 
besteht schon keine allgemeine Vorabüberwachungspflicht. Nach Kenntniserlangung von der 

 

96 Greaf in BeckOK Urheberrecht, 26. Edition, Stand 15.01.2019, § 87g, Rn.: 7; BGH GRUR 2018, S. 178 – Vorschaubilder III. 

97 BGH GRUR 2018, S. 2018 – Vorschaubilder III. 
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Rechtswidrigkeit hatte der Suchmaschinenbetreiber auch alle zumutbaren technischen Maßnah-
men ergriffen, hier einen Wortfilter eingesetzt, damit der rechtsverletzende Inhalt über die 
Suchmaschine nicht mehr angezeigt wird.98  

2.3.3.8.2 Keine Haftung für „Snippets” 

Bei sogenannten Snippets handelt es sich um kurzen Textauszüge aus einer Webseite, der in der 
Ergebnisliste einer Suchmaschine angezeigt wird. Diesen „Snippets“ mangelt es in aller Regel 
schon wegen der Kürze an der Erreichung der notwendigen Schöpfungshöhe.99 

2.3.3.9 Portalbetrieb mit Datenverwaltung in eigener Datenbank 

Sofern UNIS-D als zentrale Datenbank oder als eigene Datenbank betrieben werden soll, wird es 
zwangsläufig zu Verwertungshandlungen von urheberrechtlich geschützten Werken und Leis-
tungen kommen, die nach § 15 UrhG den jeweiligen Rechteinhabern vorbehalten sind.  

Der Aufbau einer zentralen Datenbank oder einer eigenen Datenbank unter Nutzung auch frem-
der Inhalte hat daher zur Folge, dass mit den jeweiligen Rechteinhabern der fremden Inhalte Li-
zenzverträge zu schließen sind. 

Die digitale Speicherung urheberrechtlich geschützter Werke, wie Gutachten, Kartenmaterialen, 
Bilder und Videos in elektronischen Datenbanken greift grundsätzlich in das urheberrechtliche 
Vervielfältigungsrecht nach § 16 UrhG ein und bedarf daher der Erlaubnis des Rechteinhabers, 
etwa nach Maßgabe eines Lizenzvertrags. Sofern die Werke wiederrum im Internet über die Da-
tenbank verfügbar gemacht werden, ist das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 
19a UrhG betroffen.  

Werden etwa wesentliche Bestandteile von fremden Datenbanken in eine zentrale oder eigene 
Datenbank überführt, ist das Recht des Datenbankherstellers nach § 87b UrhG betroffen. Auch in 
diesen Fällen sind entsprechende Lizenzverträge mit den Datenbankherstellern über Art und 
Umfang zu schließen.  

Werden hingegen eigene Rohdaten, etwa Messdaten erhoben bzw. Inhalte von UNIS-D erstellt 
und in eine eigene Datenbank gestellt, werden vielfach keine fremden urheberrechtlichen Ver-
wertungsrechte betroffen sein, mit der Folge, dass Lizenzverträge regelmäßig entbehrlich sind. 

2.3.3.10 Die hinter UNIS-D stehende Stelle als Nutzer 

Sofern die hinter UNIS-D stehende Stelle als Nutzer von fremden Daten/Informationen Dritter 
handelt, sind zunächst die Nutzungsbedingungen des Rechteinhabers zu beachten. Dies sind z.B. 
die Bedingungen die der Rechteinhaber dem im Internet veröffentlichten Inhalt zu Grunde ge-
legt hat (etwa Creativ Common Lizenzen). Stellt der Rechteinhaber Inhalte frei zugänglich im In-
ternet bereit, darf jedermann diese Inhalte lesen. Sofern die Inhalte in eigenen Publikationen 
von UNIS-D verarbeitet werden sollen, dürfen fremde Werke nur dann genutzt werden, wenn 
eine Erlaubnis des Rechteinhabers vorliegt oder eine sogenannte gesetzliche Schranke (gesetzli-
che Lizenz) greift. Im Nachfolgenden werden die für UNIS-D wichtigsten gesetzlichen Schranken 
kurz dargestellt: 

 

98 BGH GRUR 2018, S. 2018 – Vorschaubilder III. 

99 Ernst in Hoeren/Sieber/Holznagel, MultimediaR-Hdb, EL 50 2019, Teil 7.1, Rn. 62. 
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2.3.3.10.1 Das Zitatrecht, § 51 UrhG  

Das Zitatrecht ist eine der wichtigsten Schrankenbestimmungen des Urheberrechts. Es dient 
dem Allgemeininteresse zur Förderung der geistigen Auseinandersetzung. Das Zitat ist zustim-
mungs- und vergütungsfrei zulässig.100 § 51 Satz 2 UrhG nennt das Großzitat, bei dem einzelne 
Werke, und das Kleinzitat, bei dem Stellen eines Werkes übernommen werden, sowie das Musik-
zitat. Greift die Schrankenregelung des § 51 ein, ist die Vervielfältigung (§ 16), die Verbreitung (§ 
�s�y�����—�•�†���†�‹�‡���Ú�ˆ�ˆ�‡�•�–�Ž�‹�…�Š�‡�����‹�‡�†�‡�”�‰�ƒ�„�‡�����������s�w�����„�•�ä���t�á���s�{���ˆ�ˆ�ä�����‡�‹�•�•�…�Š�Ž�‹�‡�é�Ž�‹�…�Š des Rechts der öffentli-
chen Zugänglichmachung (§ 19a) zulässig.101 Sofern die Ausarbeitung der hinter UNIS-D stehen-
den Stelle zum Zwecke der Politikberatung ein wissenschaftliches Werk erstellt, kann unter Ein-
haltung der Voraussetzungen der Bestimmung das sogenannte Großzitat, d.h. die vollständige 
Übernahme eines einzelnen Werks in das eigene wissenschaftliche Werk nach § 51 S. 2 Ziffer 1. 
UrhG zulässig sein. Handelt es sich nicht um ein wissenschaftliches Werk, sondern um ein 
Sprachwerk im Sinne von § 51 S. 2 Ziffer 2. UrhG, dürfen lediglich Stellen des Werkes in das ei-
gene Werk aufgenommen werden.  

2.3.3.10.2 Die Privatkopie bzw. Kopie zum eigenen Gebrauch, § 53 UrhG 

§ 53 erlaubt gewisse Vervielfältigungen zum privaten, d.h. von Privatpersonen, und zum sonsti-
gen eigenen Gebrauch ohne Zustimmung des Urhebers. Der von der Bestimmung genannten 
sonstige eigene Gebrauch rechtfertigt gewisse Kopien von Werken, die von Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen und zu beruflichen Zwecken angefertigt werden. Erlaubt ist für diese 
Gruppe nach § 53 Absatz 2 lit. a) und b) UrhG aber nur die Vervielfältigung kleiner Teile von be-
reits erschienenen Werken oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften er-
schienen sind oder wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 
Überdies ist lediglich § 53 Absatz 2 Ziffer 1. und 2. UrhG die Kopie in analoger Form zulässig, d.h. 
nicht die digitale Kopie. Die Schrankenbestimmung erlaubt außerdem keine Kopien von Daten-
bankwerken (§ 53 Absatz 5 UrhG).  

2.3.3.10.3 Wissenschaftliche Forschung, § 60c UrhG 

Nach § 60c Absatz 1 UrhG dürfen zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen For-
schung bis zu 15 Prozent eines Werkes für einen beschränkten Personenkreis vervielfältigt, ver-
breitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. Erlaubt ist nicht die Zurverfügungstellung an 
die Öffentlichkeit.  

Das vorgenannte Forschungsprivileg gilt nur für Nutzungshandlungen, die zu nicht kommerziel-
len Zwecken vorgenommen werden. Diese Beschränkung bezieht sich auf die jeweilige Nutzung 
und nicht auf die Art des Nutzers. Auf die Quelle der Forschungsmittel kommt es nicht an.102 
Drittmittelforschung als solche führt daher nicht sogleich zu einer kommerziellen Forschung.103 
Kommerzielle Forschung liegt nach der Gesetzesbegründung z. B. vor, wenn Unternehmen „rese-
arch und development“ bei der Entwicklung neuer Produkte betreiben.104 

Für die eigene wissenschaftliche Forschung dürfen nach § 60c Absatz 2 UrhG sogar bis zu 75 
Prozent eines Werkes vervielfältigt werden. Eine Verbreitung oder Öffentliche Zugänglichma-
chung ist in diesem Umfang hingegen nicht gestattet.  

 

100 Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Auflage 2019, § 51 UrhG, Rn. 1. 

101 Hegemann/Nadolny in Hoeren/Sieber/Holznagel, MultimediaR-Hdb, EL 49 2019, Teil 7.3, Rn. 44 

102 Kreutzer/ Hirche, Rechtfragen zur Digitalisierung in der Lehre, Oktober 2017, S. 104. 

103 so auch BT-Drs. 18/12329, 39. 

104 Kreutzer/ Hirche, Rechtfragen zur Digitalisierung in der Lehre, Oktober 2017, S. 104 
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2.3.3.10.4 Text und Data Mining, § 60d UrhG 

Bei der als Text und Data Mining bezeichneten Forschungstätigkeit geht es darum, große Text- 
und Datenbestände (Big Data), die auch aus unterschiedlichen Quellen automatisiert zusammen-
geführt worden sein können, zu analysieren. Auf diese Weise können Erkenntnisse gewonnen 
werden, die den einzelnen Texten und Daten so zunächst nicht beigegeben waren.105 

§ 60d UrhG gestattet hierfür das sogenannte Ursprungsmaterial, etwa fremde geschützte Werke 
wie Texte, den einzelnen Quellen zu entnehmen, zu vervielfältigen und maschinenlesbar zu ma-
chen. Das Ergebnis dieser Aufbereitung wird als sogenannter Korpus bezeichnet. Dieser Korpus 
wird danach mit einer speziellen Software analysiert.106  

Die Software ermittelt danach ggf. statistische Häufigkeiten oder Korrelationen in den Inhalten, 
die im Korpus aufbereitet sind. Diese Ergebnisse stehen dann für die wissenschaftliche Analyse 
und Bewertung zur Verfügung.107  

Eingeschränkt ist das Text und Data Mining dahingehen, dass keine technischen Schutzmaßnah-
men des Ursprungsmaterials umgangen werden dürfen. Es besteht insoweit auch kein Zugangs-
recht zu nicht frei verfügbarem Material. Ebenso dürfen nur nichtkommerzielle Zwecke mit dem 
Text und Data Mining verfolgt werden.  

Zulässige Nutzungen sind zu vergüten. Auch diese Ansprüche können nur von Verwertungsge-
sellschaften geltend gemacht werden. Für die Aufstellung der Tarife und andere Fragen der Rea-
lisierung der Vergütungen gelten die Regelungen des Gesetzes über die Wahrnehmung von Ur-
heberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften, VGG.108 

Nach Absatz 3 der Regelung müssen nach Abschluss der Forschung sowohl das Korpus als auch 
die Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials gelöscht werden und die öffentliche Zugänglich-
machung ist zu beenden. Zulässig ist es jedoch, das Korpus und die Vervielfältigungen des Ur-
sprungsmaterials Bibliotheken, Archiven, Museen und Bildungseinrichtungen zur dauerhaften 
Aufbewahrung zu übermitteln. 

2.3.3.10.5 Wissenschaftsschranke bei Datenbanken, § 87c UrhG 

Nach § 87c Absatz 1 UrhG ist unter Einhaltung weiterer Voraussetzungen (Quellenangabe) die 
Vervielfältigung eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer Datenbank zu Zwecken 
der wissenschaftlichen Forschung gemäß den §§ 60c und 60d zulässig.  

2.3.3.11 Telemediengesetz (TMG) 

Wegen des Betriebs einer internetbasierten Webseite wird der Verantwortliche für UNIS-D au-
ßerdem die nach TMG verlangten Informationspflichten einzuhalten haben. Bedeutsam ist hier-
bei die Impressumspflicht mit Angaben, die auf einer Webseite vorzuhalten sind. Nach § 5 TMG 
sind dies etwa:  

Namen der Verantwortlichen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristi-
schen Personen zusätzlich die Rechtsform, die Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben 
über das Kapital der Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital sowie, wenn 

 

105 Dreier in Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Auflage 2018, § 60d Rn. 1. 

106 Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse des Wissensgesellschaft - Gesetzesbe-
gründung BT-Drs. 18/12329, 40. 

107 Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse des Wissensgesellschaft - Gesetzesbe-
gründung BT-Drs. 18/12329, 40. 

108 Kreutzer/ Hirche, Rechtfragen zur Digitalisierung in der Lehre, Oktober 2017, S. 63. 
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nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden 
Einlagen, 

Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation 
mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post,  

soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördli-
chen Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Die Verantwortlichkeit von Diensteanbietern ist in den §§ 7 bis 10 TMG geregelt. Diensteanbie-
ter sind nach § 7 Absatz 1 TMG für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 TMG sind 
nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwa-
chen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen, § 7 Ab-
satz 2 TMG. Auch nach TMG besteht eine Haftung für fremde Inhalte nur dann, wenn der Anbie-
ter Kenntnis von einer Rechtsverletzung erhält, § 10 TMG. Werden hingegen eigene Inhalte auf 
der Webseite von UNIS-D veröffentlicht, etwa Bilder oder Karten, ist UNIS-D auch vollumfänglich 
hierfür verantwortlich. Eine Haftung für Linklisten wird überdies nicht nach den Regelungen des 
TMG beurteilt.109 

2.3.4 Rechtlicher IST-Stand nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) 

Bei der Ausgestaltung des Umwelt- und Naturschutzinformation Deutschland Portals (UNIS-D) 
sind die gesetzlichen Anforderungen aus dem Bereich des Datenschutzes zu beachten. Im Rah-
men der Prüfung gehen wir von den in 2.3.1 geschilderten Nutzungsszenarien aus und beleuch-
ten im Einzelnen die sich aus einer solchen Nutzung ergebenden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen.  

Durch die Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum 25.05.2018 gilt EU-weit 
ein einheitlicher Datenschutzstandard, der mit gewissen Öffnungsklauseln auch für die öffentli-
che Verwaltung Anwendung findet. Die Datenschutzgrundverordnung regelt den Umgang mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und enthält eine Reihe von Vorgaben für die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere auch Informationspflichten gegenüber Betroffe-
nen. Im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit des UNIS-D ergeben sich verschiedene Fragen. 

Tabelle 27:  Übersicht DSGVO, BDSG und Datenschutzgesetze der Länder 

   

Ziel von DSGVO und BDSG Schutz der Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Per-
sonen und insbesondere deren 
Recht auf Schutz personenbezo-
gener Daten  

 

An wen gerichtet? Stellen, die personenbezogene 
Daten verarbeiten 

 

Regelverhältnis 
 
 

Verarbeitung personenbezogener 
Daten muss den Grundsätzen 
(Art. 5 DSGVO) entsprechen: 

Erfordernis einer der Erlaubnistat-
bestände (Art. 6 Abs. 1 S. 1 
DSGVO), z. B. 
Gesetzliche Bestimmungen 
individuelle Einwilligung 

 

109 BGH MMR 2004, S. 529- Schöner Wetten. 
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Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transpa-
renz, Zweckbindung, Datenmini-
mierung, Richtigkeit, Speicherbe-
grenzung, Integrität und Vertrau-
lichkeit, Rechenschaftspflicht) 
 
Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch eine öffentli-
che Stelle ist zulässig, wenn sie 
zur Erfüllung der in der Zuständig-
keit des Verantwortlichen liegen-
den Aufgabe oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt, die dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde, 
erforderlich ist. (§ 3 DSGVO) 

 

Tangiert folgende andere Rege-
lungen  

Umweltinformationsgesetz u.a.   

Zuständigkeit Bundesinnenministerium (BMI) Vollzug: I. DSGVO: je nach 
Fachbereich: Bundesbeauf-
tragte*r für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit bzw. zu-
ständige Landesaufsichtsbehör-
den 
 
BDSG: Bundesbehörden 
 
Datenschutzgesetze der Länder: 
öffentlich-rechtliche Stellen 

2.3.4.1 Mögliche Arten von Daten 

Zunächst ist zu klären, ob und in welchem Umfang die verarbeiteten Daten überhaupt personen-
bezogen sind. Hierbei stellen sich in allen beschriebenen Szenarien die folgenden Gruppen von 
Daten ausgemacht, die für die rechtliche Bewertung maßgeblich sein werden. Soweit für Begriffe 
auf das TMG Bezug genommen wird, erfolgt dies unter dem ausdrücklichen Hinweis, dass das 
Verhältnis zwischen dem TMG als (Teil-)Umsetzung der ePrivacy-Richtlinie und der DSGVO 
durchaus unklar ist.110  

2.3.4.1.1 Nutzungsdaten  

Der nachfolgend verwendete Begriff der Nutzungsdaten orientiert sich an § 15 Abs. 1 TMG und 
bezieht sich auf alle personenbezogenen Daten, die erforderlich  sind, „um dem Nutzer die Inan-
spruchnahme der Telemediendienste zu ermöglichen und abzurechnen“. Das Gesetz nennt inso-
weit beispielhaft Merkmale zur Identifikation des Nutzers, Angaben über Beginn und Ende so-
wie des Umfangs der jeweiligen Nutzung und Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genom-
menen Telemedien. Dies sind insbesondere für den Betrieb von UNIS-D die IP-Adresse und Zeit-

 

110 vgl. hierzu Jandt, ZD 2018, 405ff. 
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angaben des Zugriffs eines jeweiligen Nutzers auf das Internetangebot. Diese Daten können so-
wohl verbindungsbezogen sein, d.h. die IP-Adresse und den Zeitpunkt betreffend, als auch das 
tatsächliche Nutzerverhalten im Sinne von Zugriffen auf bestimmte Inhalte abbilden.111 

2.3.4.1.2 Bestandsdaten  

Sofern das UNIS-D Angebot eine Registrierung eines Nutzers erfordert oder ermöglicht, werden 
in diesem Zusammenhang auch sogenannte Bestandsdaten erfasst. Der Begriff der Bestandsda-
ten orientiert sich dabei an § 14 Abs. 1 TMG und bezeichnet die für die Begründung, inhaltliche 
Ausgestaltung oder Änderung des Vertrags- und Nutzungsverhältnisses notwendigen Daten. 
Hierbei handelt es sich zum Beispiel um den Namen des Nutzers, die Telefonnummer oder eine 
E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen oder ein Passwort für den Zugriff. Diese Daten sind regel-
mäßig erforderlich, um die Nutzung des Portals und eine nutzerspezifische Anpassung zu er-
möglichen. 

2.3.4.1.3 Inhaltsdaten  

Der verwendete Begriff der Inhaltsdaten bezeichnet Daten, die über das Angebot von UNIS-D ab-
rufbar sind und gegebenenfalls auch personenbezogene Daten von Nutzern oder Dritten enthal-
ten können.  

Ein Beispiel hierfür wären etwa Ortungsdaten von Mobiltelefonen einschließlich der Geräteken-
nung, die nicht im Rahmen der Nutzung von UNIS-D entstehen oder aber die Namen von Gutach-
tern bzw. Parteien einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Auch Fotos, auf denen Personen abge-
bildet sind, können hierunter fallen.  

Schließlich kommen auch Datenkategorien wie etwa Informationen von internetfähigen Geräten 
(„Internet of Things (IoT))“ in Betracht. Ein konkreter Anwendungsfall wären hier beispiels-
weise Messergebnisse von im Rahmen des Smart Metering, soweit über die Kennung eines End-
geräts eine Zuordnung zu einem Anschluss und damit zum Vertragspartner des Versorgers er-
folgen kann. 

2.3.4.2 Personenbezug 

Für die oben in Kapitel 2.3.4.1 genannten Typen von Daten ist für die Eröffnung des Anwen-
dungsbereichs der Datenschutzgrundverordnung bzw. der ggf. anwendbaren sektorspezifischen 
nationalen oder europäischen Datenschutzvorschriften ein Personenbezug erforderlich. Der 
Personenbezug ist im Sinne der Definition des Art. 4 Nr. 1 DSGVO der unmittelbare oder mittel-
bare Rückschluss von einer Information auf eine Person. 

Ein Beispiel für den unmittelbaren Personenbezug ist etwa - bezogen auf Inhaltsdaten - die Nen-
nung einer Gutachterin im Rahmen eines Verfahrens, wenn dieser Name in einem Dokument o-
der Datensatz enthalten ist.112 Ferner liegt ein solcher Personenbezug eindeutig bei dem gewähl-
ten Benutzernamen und Passwort einer konkreten Person als Bestandsdatum vor. 

Neben diesem unmittelbaren Personenbezug fällt auch der mittelbare Personenbezug, bei dem 
zwar keine unmittelbare Verbindung zwischen einem Merkmal und einem Namen vorliegt, aber 
durch die Hinzuziehung anderer Quellen eine Personenbeziehbarkeit besteht, in den Schutzbe-
reich der Datenschutzregeln.113 Ein Beispiel dafür sind die Nutzungsdaten in Gestalt der IP-Ad-

 

111 vgl. hierzu BGH, Urteil v. 16.05.2017, Az. VI ZR 135/13, Leitsatz, Rn. 29. 

 

112 Gola, Datenschutzgrundverordnung, Art. 4 DSGVO, Rn. 4. 

113 Gola, Datenschutzgrundverordnung, Art. 4 DSGVO, Rn. 4. 
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resse und der Zeitinformationen, die bei einem Zugriff auf die Internetseite aufgezeichnet wer-
den. Hier liegt eine auf eine Person beziehbare Information vor, denn die IP-Adresse des Zugrei-
fenden ist zwar zunächst für den Betreiber der Internetseite nicht ermittelbar. Aber über den 
Umweg des Telekommunikationsanbieters des Nutzers ist eine Zuordnung der IP-Adresse mit 
den Zeitangaben zu einem konkreten Anschluss und damit auch Nutzer möglich.114 Ein ver-
gleichbarer Fall wäre etwa die mögliche Zuordnung ID eines Endgeräts wie eines Mobiltelefons 
oder eines IoT Messgeräts zu dem Nutzer.  

2.3.4.3 Rechtsrahmen  

Im Folgenden wird der Rechtsrahmen für die für UNIS-D maßgeblichen datenschutzrelevanten 
Anwendungsfälle im Zusammenhang mit dem Datenschutzrecht skizziert.  

2.3.4.3.1 Verbotsprinzip 

Nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten nur dann rechtlich zu-
lässig, wenn einer der sechs gesetzlichen Erlaubnistatbestände in den Buchstaben a bis f erfüllt 
ist. Wird eine Datenverarbeitung vorgenommen, ohne dass eine gesetzliche Voraussetzung dafür 
vorliegt, hat dies Bußgelder sowie möglicherweise sogar strafrechtliche Konsequenzen zur 
Folge.115 

2.3.4.3.2 Sektorspezifisches Datenschutzrecht 

In Bezug auf die Bestands- und Nutzungsdaten einer etwaigen UNIS-D Plattform ergeben sich 
möglicherweise besondere Anforderungen aus dem Telemediengesetz, dort aus den §§ 11 bis 
15a TMG. Das Telemediengesetz ist eine zum Teil zur Umsetzung der europäischen E-Privacy 
Richtlinie geschaffene sektorspezifische Sonderregelung für den Betrieb von sogenannten Tele-
mediendiensten, definiert als „elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste“. Die 
UNIS-D Plattform wäre ein derartiger elektronischer Informations- und Kommunikationsdienst. 

Das Verhältnis von Telemediengesetz und der Datenschutzgrundverordnung ist nicht eindeutig 
geklärt. Denn beim Erlass der Datenschutzgrundverordnung war geplant, die E-Privacy Richtli-
nie durch eine europäische Verordnung im Bereich der Dienste der Informationsgesellschaft zu 
ersetzen, die ihrerseits mit der DSGVO harmonisiert ist. Das Vorhaben einer E-Privacy Verord-
nung konnte aber politisch bislang nicht umgesetzt werden, so dass es bei der grundsätzlichen 
Geltung der E-Privacy Richtlinie und ihren nationalen Umsetzungsregelungen in den Mitglieds-
staaten und damit bei der Geltung des TMG bleibt. Die Datenschutzgrundverordnung regelt in 
Art. 95, dass die Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf Dienste der Richtlinie 2002/85 EG 
(E-Privacy Richtlinie) keine strengeren Voraussetzungen aufstellt als die Richtlinie. 

Wie sich derzeit im Verfahren „Planet49“ vor dem EuGH116 beziehungsweise dem BGH117 zeigt, 
ist die Umsetzung der E-Privacy Richtlinie im deutschen Recht offenbar ungenügend. Konkret 
hat dies Auswirkungen auf die Frage, ob ein Website-Betreiber eine explizite Nutzereinwilligung 
für bestimmte Verfahren, wie etwa die Profilbildung zu Marketingzwecken und das Setzen von 
Cookies benötigt. Die Bundesrepublik hat die entsprechende Pflicht zum Einholen einer Einwilli-
gung nicht in das TMG übernommen. Für private Anbieter von Telemediendiensten ist die Frage, 
ob eine Einwilligung aufgrund der Vorgaben der DSGVO nun erforderlich ist, strittig. Das feder-
führende Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bereitet derzeit eine entsprechende 

 

114 vgl. hierzu EuGH, Urteil v. 19.10.2016 zum Aktenzeichen C-582/14, Rn. 40ff. 

115 vgl. Art. 83 DSGVO, §§ 42, 43 BGSG bzw. z.B. Art. 23 Abs. 1 und 2 BayDSG. 

116 EuGH Urteil vom 1. Oktober 2019, Rs. C-673/17.  

117 Vorlagebeschluss vom 5. Oktober 2017, I ZR 7/16. 
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Änderung des TMG vor, um u.a. die Vorgaben des EuGH Urteils vom 1.10.2019118 im deutschen 
Recht umzusetzen. Die Ressortabstimmung ist noch nicht eingeleitet. 

Diese Frage stellt sich allerdings im vorliegenden Fall nicht, da ein staatlicher Betreiber auch un-
mittelbar an die europarechtlichen Vorgaben gebunden ist.119 D.h., dass für UNIS-D bei der Ver-
wendung von Maßnahmen zum Erfassen von Nutzerverhalten zwingend das Einwilligungserfor-
dernis der E-Privacy Richtlinie unmittelbar Anwendung findet.  

2.3.4.3.3 Erlaubnistatbestände nach der DSGVO  

Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der von UNIS-D in Bezug auf die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten kommen die in Art. 6 Abs. lit. 1 a bis f genannten Erlaubnistatbestände in 
Betracht. Insbesondere handelt es sich dabei um die folgenden Tatbestände: 

2.3.4.3.3.1 Art. 6, Abs. 1 lit. e DSGVO Verarbeitung zur Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe 

Nach Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten dann zulässig, 
wenn die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen In-
teresse liegt oder die im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. Wenn es also eine 
rechtliche Grundlage innerhalb spezialgesetzlicher Normen zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten gibt, also die Zuweisung einer derartigen Aufgabe zu einer Behörde und die gesetzli-
che Verpflichtung des Betroffenen diese zu dulden, ist eine Verarbeitung möglich. Eine solche 
Grundlage können beispielsweise Regelungen zur verpflichtenden Veröffentlichung von Infor-
mationen im Rahmen von Genehmigungsprozessen sein. Hier sind entsprechende Unterlagen 
ggf. veröffentlichungspflichtig wie im Falle des UVP-Berichts nach § 19 Abs. 1 UVPG. 

2.3.4.3.3.2 Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

Eine weitere Grundlage für die Datenverarbeitung kann Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO darstellen. Da-
nach ist eine Verarbeitung dann zulässig, wenn diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung erfolgt. Derartige rechtliche Verpflichtungen sind insbesondere Dokumentationspflichten, 
etwa für Unternehmen im privatwirtschaftlichen Bereich die Aufbewahrungspflichten aus § 257 
Handelsgesetzbuch bzw. § 147 Abgabenordnung. 

Vergleichbare Pflichten bestehen im umweltrechtlichen Bereich. So gelten etwa für den Betrieb 
von gefährlichen Anlagen bestimmte Dokumentationspflichten, so etwa in § 12 Abs. 2 Störfall-
Verordnung - 12. BimSchV für die Durchführung von Prüfungen. Derartige Dokumentationen 
enthalten personenbezogene Daten der an der Prüfung beteiligten Personen.  

Diese Regelungen gestatten bzw. verpflichten zur Verarbeitung der Daten durch den Betreiber 
zum jeweiligen konkreten Zweck. Aufgrund des Grundsatzes der Zweckbindung des Art. 5 Abs. 1 
Nr. 2 DSGVO ist eine Verarbeitung für andere Zwecke grundsätzlich unzulässig.  

Hinzuweisen ist aber darauf, dass die Ermächtigungsgrundlage spezifisch die Veröffentlichung 
im Rahmen des UNIS-D ermöglichen muss. Regelmäßig dürfen die betreffenden Umweltdaten 
nur zum Zwecke der Dokumentation zu verarbeiten. Eine Übermittlung an UNIS-D bedeutete 
dann aber eine Änderung des Zwecks der Verarbeitung. Im Falle einer Zweckänderung muss 
aber eine neue Ermächtigungsgrundlage vorliegen. 

2.3.4.3.3.3 Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – Interessenabwägung 

Eine für den privatwirtschaftlichen Bereich wichtige Grundlage zur Datenverarbeitung, nämlich 
die Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f. der Datenschutzgrundverordnung findet im be-

 

118 EuGH Urteil vom 1. Oktober 2019, Rs. C-673/17.  

119 vgl. z.B. EuGH Rs. 152/84, "Marshall". 
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hördlichen Bereich keine Anwendung (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 DSGVO). Sollte UNIS-D in einer privat-
wirtschaftlichen Form organisiert sein, kann die Interessenabwägungsklausel dennoch Anwen-
dung finden.120 

In Ergänzung der Datenschutzgrundverordnung enthalten die §§ 23, 25 BDSG Öffnungsklauseln 
für die Verarbeitung von Daten zu anderen Zwecken als durch öffentliche Stellen sowie zur 
Übermittlung zwischen öffentlichen Stellen. 

Dies ist ein für UNIS-D relevantes Szenario, da hiernach die Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten möglich ist, wenn die Verarbeitung im Interesse von betroffenen Personen liegt und 
kein Grund zur Annahme besteht, dass diese in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung 
verweigern würden.121  

Allerdings ist festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 23 BDSG sehr eng sind. Eine ander-
weitige Verwendung (etwa von Daten aus einem Genehmigungsverfahren) wäre nur im Inte-
resse des Betroffenen, zur Überprüfung von Angaben, zur Strafverfolgung, zur Abwehr erhebli-
cher Nachteile für das Allgemeinwohl, zum Schutz von Personen oder zur Wahrnehmung von 
Aufsichtsbefugnissen zulässig. 

In § 25 BDSG, aber auch in Landesdatenschutzgesetzen, gibt es Spezialregelungen für die Über-
mittlung von personenbezogenen Daten zwischen öffentlichen Stellen. Hiernach ist eine Über-
mittlung personenbezogener Daten dann zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständig-
keit der übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegenden 
Aufgaben erforderlich ist. 

Es sei darauf hingewiesen, dass es zwischen dem Wortlaut der Landesdatenschutzgesetze, bei-
spielsweise Art. 5 Abs. 1, Ziffer 1 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) und dem § 25 Abs. 2 
Ziffer 1 BDSG Unterschiede gibt. Das BDSG beschränkt die Übermittlung von Daten zwischen Be-
hörden auf die in § 23 Abs. 1 Ziffer 1 bis 6 BDSG genannten konkreten Möglichkeiten. Das Baye-
rische Landesdatenschutzgesetz enthält eine derartige Beschränkung nicht und sieht eine Über-
mittlung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der empfangenden öffentlichen Stelle vor. Insoweit 
erscheint das BayDSG offener für eine derartige Übermittlung als das BDSG. 

2.3.4.3.3.4 Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO – Einwilligung 

Eine weitere mögliche relevante Grundlage für die Übermittlung von Daten kann eine Einwilli-
gung sein. Nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ist eine Übermittlung und Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten mit Einwilligung des Betroffenen möglich. 

Eine Einwilligung ist nach Artt. 6 Abs. 1 lit. a, 7 Abs. 1 bis 4 DSGVO nur dann wirksam, wenn sie 
bestimmte konkrete Voraussetzungen erfüllt.  

Zunächst muss die Einwilligung im Sinne des Art. 7 Abs. 2 DSGVO für einen bestimmten Fall ab-
gegeben werden. D. h. es gibt keine Pauscheinwilligungen, sondern es muss der Umfang und der 
Zweck der Einwilligung hinreichend klar erläutert werden. 

Eine weitere Voraussetzung ist die Freiwilligkeit der Einwilligung im Sinne des Art. 7 Abs. 4 
i.V.m. Art. 4 Ziffer 11 DSGVO. Freiwilligkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Be-
troffene eine echte Wahl haben muss, ob er der Datenverarbeitung zustimmt oder nicht. Es stellt 
sich hier regelmäßig das Problem, dass gerade in Abhängigkeitsverhältnissen wie etwa Beschäf-
tigungsverhältnissen die Freiwilligkeit nicht gegeben ist (darüber hinaus sind die besonderen 

 

120 Assion/Nolte/Veil in Gierschmann, Schlender, Stentzel, Veil (Hrsg.), DSGVO, Art. 6 Rn. 126. 

121 vgl. hierzu auch Art. 6 Abs. 4 DSGVO, s.u. Ziffer 3.3.5. 



TEXTE Umwelt- und Naturschutzinformationssystem UNIS-D - Machbarkeitsstudie  –  Abschlussbericht 

100 

 

Vorschriften des § 26 BDSG zu beachten).122 Dies wäre auch im Falle einer Einwilligung im Rah-
men eines Verwaltungsverfahrens im Einzelfall zu prüfen, denn der Betroffene darf nicht den 
Eindruck haben, dass eine Verweigerung der Einwilligung negative Folgen haben wird.123 Diese 
Bedenken hat der Normgeber auch im Erwägungsgrund 43 der DSGVO angesprochen. Dort heißt 
es in Satz 1:  

„Um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt ist, sollte diese in besonderen Fällen, 
wenn zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht be-
steht, insbesondere wenn es sich bei dem Verantwortlichen um eine Behörde handelt, und es des-
halb in Anbetracht aller Umstände in dem speziellen Fall unwahrscheinlich ist, dass die Einwilli-
gung freiwillig gegeben wurde, keine gültige Rechtsgrundlage liefern.“ 

Ferner ist die dem Betroffenen vorzulegende Einwilligungserklärung selbst so informativ zu ge-
stalten, dass dem Betroffenen der Umfang und Zweck der Verarbeitung dem Einwilligenden hin-
reichend klar wird.  

Der Erwägungsgrund 42 der DSGVO erläutert die Anforderungen an die Informationen in Satz 2: 

Insbesondere bei Abgabe einer schriftlichen Erklärung in anderer Sache sollten Garantien sicher-
stellen, dass die betroffene Person weiß, dass und in welchem Umfang sie ihre Einwilligung erteilt. 
3Gemäß der Richtlinie 93/13/EWG des Rates¹ sollte eine vom Verantwortlichen vorformulierte 
Einwilligungserklärung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfa-
chen Sprache zur Verfügung gestellt werden, und sie sollte keine missbräuchlichen Klauseln bein-
halten. 

Etwa das Verstecken von Einwilligungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen führt regelmä-
ßig zur Unwirksamkeit einer derartigen Einwilligung. Hier greifen AGB-rechtliche Regelungen 
wie etwa die Nichtigkeit einer überraschenden Klausel nach § 305c Abs. 1 BGB bzw. die Unwirk-
samkeit wegen Intransparenz nach §§ 307 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 2 BGB ein.124 Daneben 
gelten für die datenschutzrechtlichen Anforderungen Art. 7 Abs. 2 DSGVO.125  

Im Rahmen einer Einwilligung ist gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO auch eine Widerrufsmöglichkeit zu 
geben. Diese Widerrufsmöglichkeit besteht zum Zeitpunkt der Einwilligung und danach. Hier 
muss eine technische Gestaltung gewählt werden.  

Schließlich ist das Vorliegen einer Einwilligung nach Art. 7 Abs. 1 DSGVO nachweisbar zu doku-
mentieren, d. h. der Wortlaut der Einwilligungserklärung sowie der Umstand, dass eine Einwilli-
gung erteilt worden ist, ist etwa in technischen Systemen hinreichend zu protokollieren. 

Die Möglichkeit der Einwilligung dürfte insbesondere in Szenarien relevant sein, in denen bei-
spielsweise Privatpersonen Messdaten von Endgeräten freiwillig auf der Plattform einstellen 
und verfügbar machen. Hier ist, sofern ein Personenbezug überhaupt besteht oder notwendig 
ist, eine Einwilligung einzuholen. Hierbei ist technisch und bei der Gestaltung der Verfahren zu 
beachten, dass diese Einwilligung jederzeit mit der Wirkung für die Zukunft widerruflich ist.  

2.3.4.3.3.5 Art. 6 Abs. 4 DSGVO – Zweckänderung 

Eine weitere Öffnung bietet Art. 6 Abs. 4 DSGVO. Hiernach ist eine Verarbeitung von Daten (etwa 
Messwerten oder Daten aus Verwaltungsverfahren) zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, 
zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, möglich. Voraussetzung dafür ist, dass 
 

122 Gierschmann in Gierschmann, Schlender, Stentzel, Veil (Hrsg.), DSGVO, Art. 7 Rn. 108; Schulz in Gola, Datenschutzgrundverord-
nung Art. 7 Rn. 23; umfassend zum Thema der Einwilligung WP 259 der Art. 29 Arbeitsgruppe, 17/DE. 

123 Schulz in Gola, a.a.O. 

124 vgl. hierzu BGH, Urteil vom 14. 3. 2017 – VI ZR 721/15. 

125 vgl. WP 259 der Art. 29 Arbeitsgruppe, 17/DE. 
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der Verantwortliche (d.h. der Lieferant der Daten und der Betreiber des UNIS-D), prüft, dass es 
eine Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung gibt; in welchem Zusammenhang, in 
dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des Verhältnis-
ses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen, welche Art der personenbe-
zogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 
9 verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten gemäß Artikel 10 verarbeitet werden, welche Folgen die beabsichtigte Weiterverar-
beitung für die betroffenen Personen hat, das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Ver-
schlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann. 

Art. 6 Abs. 4 DSGVO bietet also eine „Kompatibilitätsprüfung“ für die Nutzung der erhobenen Da-
ten zu einem anderen als dem ursprünglichen Zweck. Wie aus dem Merkmal der „Folgen der be-
absichtigten Weiterverarbeitung für die Betroffenen“ deutlich wird, ist eine Interessenabwägung 
vorzunehmen. Diese Regelung gilt auch für behördliches Handeln.126 

Die Zielrichtung dieser Regelung soll gerade auch Verarbeitungen wie etwa Big Data oder For-
schungsvorhaben ermöglichen.127 Insoweit hat der Normgeber in für Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO 
das Ergebnis der Abwägung festgelegt.  

„[E]eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke […] nicht als unvereinbar mit 
den ursprünglichen Zwecken“ 

Das BDSG enthält in § 23 selbst auch eine Regelung zur Zweckänderung im Zusammenhang mit 
behördlicher Verarbeitung. Deren Verhältnis zu Art. 6 Abs. 4 DSGVO bleibt allerdings unklar. 
Nach der Gesetzesbegründung soll diese Vorschrift für öffentliche Stellen im Rahmen der jewei-
ligen Aufgabenerfüllung eine nationale Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch denselben Verarbeiter zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem er 
sie ursprünglich erhoben hat (Weiterverarbeitung) schaffen. Dies soll unabhängig davon gelten, 
ob die Zwecke der Weiterverarbeitung mit den Zwecken, für die die Daten ursprünglich erhoben 
wurden, nach Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 vereinbar sind.128 Tatsächlich 
erscheinen die Voraussetzungen sowohl inhaltlich enger als die der DSGVO. Ferner stellt sich die 
Frage, ob hier überhaupt eine nationale Regelungsbefugnis besteht. 

2.3.4.3.4 Regelungen zur Verarbeitung und zum Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Doku-
menten 

Eine weitere Vorschrift ist im Zusammenhang mit dem Zugang zu amtlichen Dokumenten zu 
nennen. Nach Art. 86 DSGVO können personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die 
sich im Besitz einer Behörde oder einer öffentlichen Einrichtung oder einer privaten Einrichtung 
zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe befinden, offengelegt werden, 
um den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten zu ermöglichen. Allerdings ist hier 
gemäß Art. 86 und Erwägungsgrund 154 Satz 4 DSGVO dem Recht auf Schutz personenbezoge-
ner Daten Rechnung zu tragen. Gemeint sind hierbei insbesondere Veröffentlichungsmöglichkei-
ten bzw. Pflichten wie etwa im Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Der Europäische Normgeber 

 

126 Assion/Nolte/Veil in Gierschmann, Schlender, Stentzel, Veil (Hrsg.), DSGVO, Art. 6 Rn. 247. 

127 Assion/Nolte/Veil in Gierschmann, Schlender, Stentzel, Veil (Hrsg.), DSGVO, Art. 6 Rn. 248; zur Vornahme von Kompatibilitätsprü-
fungen vgl. auch WP 203 der Art. 29 Arbeitsgruppe, 00569/13/EN, dort S. 35ff. 

128 BT Drucksache 18/11325, S. 95. 
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hat hier den Mitgliedstaaten eine Öffnungsklausel gewährt, die eine Abwägung zwischen Infor-
mationsinteresse und dem Schutz der personenbezogenen Daten auf nationaler Ebene ermög-
licht.  

So darf nach § 5 Abs. 1 Satz 1 IFG der Zugang zu personenbezogenen Daten nur gewährt werden, 
soweit das Informationsinteresse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am 
Ausschluss des Informationszugangs überwiegt oder der Dritte eingewilligt hat. 

Art. 89 DSGVO enthält Öffnungsklauseln für Archivzwecke, wissenschaftliche und historische 
Forschung sowie statistische Zwecke. Es handelt sich dabei nicht selbst um eine unmittelbare 
Privilegierung dieser Formen der Verarbeitung, sondern um eine klarstellende Garantie der 
Rechte und Freiheiten der Betroffenen in Abs. 1 Satz 1.129 Die folgenden Sätze formulieren Vor-
gaben an die technische und organisatorische Umsetzung, insbesondere in Satz 3 und 4 in Ge-
stalt der Pseudonymisierung und Anonymisierung (siehe auch 2.3.4.6).  

Nach Art. 89 Abs. 2 und 3 DSGVO ist Raum für mitgliedstaatliche Regelungen eröffnet.130 Für den 
Bund hat der Gesetzgeber mit den §§ 27 und 28 BDSG Regelungen für die Verarbeitung von be-
sonderen Kategorien von personenbezogenen Daten i.S.v. Art. 9 Abs. 1 DSGVO (d.h. insbesondere 
für Gesundheitsdaten) geschaffen. Landesdatenschutzgesetze verzichten ggf. auf diese Ein-
schränkung, so etwa das BayDSG in Art. 25 und 26.  

2.3.4.4 Anwendung auf die Nutzungsszenarien 

Nachfolgend ist auf die geschilderten Szenarien einzugehen. 

2.3.4.4.1 Linkliste 

Im Rahmen einer Linkliste werden lediglich Informationen zu bestehenden Angeboten im Be-
reich von Umweltdaten bereitgestellt. Hier bestehen zunächst keine dieses Angebot betreffen-
den spezifischen Voraussetzungen, da auf der UNIS-D Plattform keine Verarbeitung personenbe-
zogener Daten erfolgt, sondern lediglich auf die über die Links zugänglichen Inhalte verwiesen 
wird.  

Für den Betrieb der Linkseite gelten die Voraussetzungen der E-Privacy Richtlinie, sofern diese 
im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unmittelbare Anwendung findet 
bzw. des TMG. Konkret heißt das, dass zum Beispiel für das Setzen von Cookies eine Einwilli-
gung erforderlich ist, wie dies in Art. 5, Abs. 3 der E-Privacy Richtlinie in der aktuellen Fassung 
vorgesehen ist. Damit ist der Einsatz von Analytics-Tools oder auch die Anzeige personalisierter 
Werbung nur mit Einwilligung möglich.  

2.3.4.4.2 Metasuchmaschine 

Unter einer Metasuchmaschine ist eine Suchmaschine der Suchmaschinen zu verstehen, d. h. 
eine konkrete Anfrage eines Nutzers wird in gleicherweise an eine Vielzahl von anderen Such-
möglichkeiten weitergegeben und dann ein gesamthaftes Ergebnis in Gestalt einer Ergebnisliste 
angezeigt. Ähnlich wie bei der Linkliste wirft dieses Szenario keine besonderen über den Betrieb 
der eigentlichen Seite hinausgehenden Fragestellungen in datenschutzrechtlicher Hinsicht auf. 
Denn im Rahmen der Metasuchmaschine werden typischerweise keine personenbezogenen Da-
ten des Anfragenden an die über die Metasuchmaschine abgefragten Daten über Suchmaschinen 
übermittelt. Für die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der so aufgefundenen Inhalte sind 
weiterhin die Betreiber der Seiten verantwortlich, auf denen sich diese Inhalte auch befinden. 

 

129 Nolte in Gierschmann, Schlender, Stentzel, Veil (Hrsg.), DSGVO, Art. 89, Rn. 6. 

130 Nolte, a.a.O, Rn. 40 und 43. 
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Für die Anforderung an den Betrieb der Internetseite verweisen wir auf die vorstehende Ziffer  
2.3.4.4.1 zur Linkliste. 

Über die reine Metasuchmaschine hinaus kommt hier eine Personalisierung von Inhalten in Be-
tracht. So können Nutzer möglicherweise Suchanfragen speichern und für sich Profile bilden. So-
fern es eine derartige Personalisierung gibt, wird dies vermutlich den Einsatz von Nutzerkonten 
erfordern. Für derartige Nutzerkonten ist ein Nutzungsverhältnis zu gestalten. Dieses Nutzungs-
verhältnis ermöglicht dann eine Verarbeitung der Daten im Rahmen einer vertraglichen Bezie-
hung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die erhobenen Daten sind dann insbesondere die E-
Mailadresse, ggf. Name des Nutzers, Passwort und die von ihm angelegten Inhaltsdaten, etwa in 
Gestalt einer personalisierten Suche. 

2.3.4.4.3 Die zentrale Datenbank 

Unter diesem Szenario verstehen wir das Bereitstellen insbesondere von Inhaltsdaten aus ver-
schiedenen Quellen auf einer im Rahmen einer einheitlichen zentralbetriebenen Datenbank. 
Auch hier gelten die in den vorstehenden Ziffern 2.3.4.4.1und 2.3.4.4.2 angegebenen Anforde-
rungen, etwa an den Betrieb der Internetseite (Nutzungsdaten, Bestandsdaten) in Gestalt von 
Benutzerprofilen. 

Hinzu kommt in dieser Konstellation, dass bei der Kopie des Datenbestands oder beim Einpfle-
gen des Datenstandes aus diversen Quellen eine datenschutzrechtliche Verarbeitungshandlung 
in Bezug auf Inhaltsdaten erfolgt. Diese Übermittlung ist nur im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten zulässig. 

Die gesetzlichen Möglichkeiten die sich her ergeben, sind zum einen § 25 BDSG mit den bereits 
oben genannten Einschränkungen auf die Zwecke des § 23 BDSG. Die Landesdatenschutzgesetze 
können hierzu gegebenenfalls abweichende Regelungen enthalten wie im Fall Bayerns, bei dem 
keine derartige Einschränkung auf enge Voraussetzungen vorliegt. Hier ist nur eine Aufgabener-
füllung erforderlich. Schließlich ist eine Übermittlung auf der Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. a bis e 
bzw. Art. 6 Abs 4 DSGVO möglich. 

Eine weitere Grundlage zur Weitergabe der Daten kann sich aus einer spezialgesetzlichen Vor-
schrift ergeben, die gegebenenfalls zu schaffen wäre, sofern diese nicht bereits im Rahmen um-
weltrechtlicher Vorschriften besteht. 

2.3.4.4.4 Eigene Datenbank 

Im Falle des Betriebs einer eigenen Datenbank und der Erstellung eigener Inhalte gilt das in den 
Ziffern 2.3.4.4.1, 2.3.4.4.2 und 2.3.4.4.3 Beschriebene mit der Ergänzung, dass im Rahmen des 
Bearbeitungsprozesses gegebenenfalls weitere personenbezogene Daten hinzutreten. Dies kön-
nen die Autoren bestimmter Werke sein, die dort in Gestalt von Studien oder Arbeitsergebnissen 
bereitgestellt werden. Auch deren personenbezogene Daten sind gegebenenfalls zu schützen. 

2.3.4.5 Datenschutzfolgenabschätzung  

Wenn in erheblichem Maße personenbezogene Daten in UNIS-D verarbeitet werden, etwa Sens-
ordaten von Privatpersonen, ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach Art. 35 
DSGVO durchzuführen. Dies ist nach Erwägungsgrund 91 DSGVO immer der Fall, wenn eine 
große Zahl von Personen betroffen ist, in großem Umfang neue Technologie eingesetzt wird. 
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Die DSFA soll die mögliche Schwere eines Schadens (physisch, materiell, immateriell) und die 
Eintrittswahrscheinlichkeit ermitteln, bewerten und abwägen.  Zu Einzelheiten der Vorausset-
zungen für das Erfordernis einer DSFA und die zu treffenden Maßnahmen wird auf das Kurzpa-
pier Nr. 5 der DSK131 sowie auf das WP 248 der Art. 29 Arbeitsgruppe, 17/EN verwiesen.  

2.3.4.6 Anonymisierung und Pseudonymisierung 

Für die Verwendung von UNIS-D dürfte insbesondere in Bezug auf Inhaltsdaten keine Notwen-
digkeit zur Verwendung von personenbezogenen Daten bestehen. Die Zielrichtung der Verarbei-
tung ist die Bereitstellung vorwiegend statistischer Daten.  

D.h. Messergebnisse von IoT-Geräten (z.B. Smart-Metering-Daten) oder aber Informationen aus 
Verwaltungsverfahren können und sollen auch ohne die Nennung von konkreten Personen ver-
wendet werden.  

Durch eine wirksame Anonymisierung lässt sich der Personenbezug zerstören, mit der Folge, 
dass Datenschutzrecht keine Anwendung findet. 

2.3.4.6.1 Anonymisierung  

Sofern aufgrund der Anonymisierung kein Personenbezug besteht, finden die datenschutzrecht-
lichen Regelungen keine Anwendung.132  

Dies bedeutet, dass etwa dann,  

�y  wenn die Identifizierbarkeit beispielsweise eines Sensors, der einem konkreten Nutzer zuge-

ordnet werden kann, gelöscht wird 

�y  oder E-Mailadressen und Namen aus Gutachten entfernt werden,  

die verbleibenden Daten ohne Einschränkungen des Datenschutzrechts verwendet werden kön-
nen.  

Um eine uneingeschränkte Übermittlung zu ermöglichen, sollte der Personenbezug bereits vor 
der Weiterverarbeitung oder Übermittlung entfernt werden, bevor eine Weiterverarbeitung o-
der Übermittlung erfolgt. Die Verfahren sind als technische und technische, organisatorische 
Maßnahmen im Rahmen eines geeigneten Löschkonzepts festzulegen.133  

2.3.4.6.2 Pseudonymisierung 

Art. 4 Nr. 5 DSGVO definiert pseudonyme Daten wie folgt.  

„die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten 
ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden 
und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die perso-
nenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewie-
sen werden;“ 

Im Gegensatz zur Anonymisierung stellt die Pseudonymisierung also keine vollständige Zerstö-
rung des Personenbezugs dar, sondern lediglich eine Erschwerung des Rückschlusses auf die 

 

131 abrufbar unter https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_5_dsfa.pdf (letzter Zugriff 28.02.2020). 

132 Erwägungsgrund 26 Satz 5 DSGVO. 

133 Eine genauere Übersicht zum Thema der Anonymisierung liefern Winter/Battis/Halvani, Herausforderungen für die Anonymisie-
rung von Daten, ZD 2019, 489 sowie das WP 216 der Art. 29 Arbeitsgruppe, 0829/14/EN. 
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konkrete Person mittels technischer und organisatorischer Maßnahmen. Die Pseudonymisie-
rung ist u.a. einerseits eine ohnehin gebotene Maßnahme zur Verbesserung der Datensicherheit 
im Sinne des Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO.  

Eine besondere Bedeutung kann die Pseudonymisierung im Rahmen der Zweckänderung haben, 
da gemäß Art. 6 Abs. 4 lit. e) DSGVO diese als Garantien die Vereinbarkeit der Weiterverarbei-
tung zu einem neuen Zweck ausdrücklich erleichtert.  

2.3.5 Zur Verfügbarmachung von Daten 

UNIS-D sieht zunächst vor allem eine sog. Linklösung vor, d.h. UNIS-D soll auf die Daten, die von 
Bundes- oder Landesbehörden online zur Verfügung gestellt worden sind, via Link und ähnli-
chen Verfahren verweisen. 

Aktuell ist aber nur ein Bruchteil von Daten und Informationen, die den Behörden zur Verfügung 
stehen, online abrufbar und verlinkbar und es ist nicht garantiert, dass jene Webseiten dauerhaft 
zur Verfügung stehen.  

Da umweltbezogene Daten allein schon aufgrund des UIG zur Verfügung gestellt werden müssen 
(siehe 2.3.1) ist eine Online-Veröffentlichung und -Weitergabe von Umweltdaten und -informati-
onen grundsätzlich dann unproblematisch, wenn auch die datenschutzrechtlichen und urheber-
rechtlichen Belange (siehe 0 und 2.3.4) beachtet wurden.  

Die einschlägigen umweltrelevanten Bundesgesetze und Verordnungen beinhalten für nur we-
nige Fälle eine Verpflichtung zur Online-Verfügbarmachung von Daten (siehe hierzu Anhang B), 
darüber hinaus existieren zahlreiche landesrechtliche Regelungen, in denen die Einzelheiten zu 
verschiedenen Umweltbereichen festgeschrieben sind.  

Es gibt derzeit keine umfassende Verpflichtung für Länder und Kommunen, Daten und Informa-
tionen zugänglich zu machen, ebenso wenig existieren einheitliche technische und formale Da-
tenstandards. Dies ist insbesondere auf das föderale System und die unterschiedlichen Gesetzge-
bungskompetenzen zwischen Bund und Ländern im Umweltbereich zurückzuführen.  

Um bundeseinheitliche Standards und Verpflichtungen schaffen zu können, stehen grundsätzlich 
drei Instrumente zur Verfügung: 

�y  Bundesgesetze 

�y  Intraföderale Staatsverträge 

�y  Verwaltungsabkommen  

2.3.5.1 Bundesgesetz 

Bei einer potentiellen Regelung mittels Bundesgesetz sind die auf das föderalistische System der 
Bundesrepublik zurückzuführenden Vorgaben und Rahmenbedingungen sowie die unterschied-
lich verteilten Gesetzgebungskompetenzen zu beachten.134  

Einige umweltrelevante Bereiche (insbes. Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung und die Lärmbe-
kämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm), Jagdwesen, Naturschutz, Landschafts-
pflege, Bodenverteilung, Raumordnung und Wasserhaushalt) fallen zwar grundsätzlich in die 
sogenannte konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes gem. Art. 72 Abs. 1, Art. 74 

 

134 Krause: Abweichungskompetenzen der Bundesländer am Beispiel des Umweltrechts, Ja 2011, 768f. (768); Storm Umweltrecht, 9. 
���—�ˆ�Ž�ä���t�r�s�r�á�����•�ä���x�x���ˆ�ˆ�â��Kloepfer Umweltschutzrecht, 2008, § 1 Rn. 37. 
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Abs. 1 Nr. 24, 28-32 GG, was bedeutet, dass die Länder nur dann eigene Regelungen treffen dür-
fen, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat.135  

Jedoch hat der Bund das Gesetzgebungsrecht nur, wenn und soweit die Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht (vgl. Art. 72 
Abs. 2 GG, sog. „Erforderlichkeitsklausel“). Dazu zählen u.a. das den Bergbau und die Energie-
wirtschaft umfassende Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) und das Recht der Le-
bensmittel einschließlich der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, Be-
darfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz beim Verkehr mit land- und forstwirt-
schaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge so-
wie den Tierschutz (Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG).  

Weiterhin ermöglicht es die in Art. 72 Abs. 3 GG geregelte Abweichungskompetenz den Ländern 
in einigen Bereichen von den jeweiligen Bundesgesetzen vollumfänglich abzuweichen. Dies gilt 
bspw. für das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine), den Naturschutz und die Land-
schaftspflege (ohne die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes 
oder des Meeresnaturschutzes), die Bodenverteilung, die Raumordnung, den Wasserhaushalt 
(ohne stoff- oder anlagenbezogene Regelungen). 

Im Verhältnis von Bundes- und Landesvorschriften besteht ein Anwendungsvorrang des jeweils 
später erlassenen Gesetzes.136 

Sofern die Länder Bundesgesetze vollziehen, tun sie dies in eigener Verantwortung als Landesei-
genverwaltung. Das heißt, sie besitzen die Organisationshoheit und können gem. Art. 84 Abs. 1 S. 
1 GG das Verwaltungsverfahren selbst bestimmen. Eine Gleichschaltung und verpflichtende Zu-
gänglichmachung von Umweltdaten und -informationen mittels Bundesgesetz ist daher nur im 
begrenzten Rahmen möglich. Der Bund darf Vorgaben zum Gesetzesvollzug machen, jedoch kön-
nen die Länder davon gem. Art. 84 Absatz 1 Satz 2 GG. grundsätzlich durch eigene Landesgesetze 
abweichen. Nur bei Vorliegen eines besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Rege-
lung, wenn etwa der Gesetzeszweck nicht anders erreicht werden kann, darf die Abweichungs-
möglichkeit ausgeschlossen werden (vgl. Art. 84 Absatz 1 Satz 5 GG).137  

Um dem Anspruch des UNIS-D, auf alle behördlich verfügbaren Umweltdaten verlinken zu wol-
len, gerecht werden zu können, sind umfassende Gesetzesänderungen sowohl auf Bundes- als 
auch auf Landesebene notwendig.  

2.3.5.2 Intraföderale Staatsverträge 

Als intraföderale Staatsverträge werden Verträge zwischen den Bundesländern der Bundesre-
publik bezeichnet. Sie sind Ausdruck eines kooperativen Föderalismus. Durch sie können ein-
heitliche Regelungen für Gesetzgebung und den Vollzug von Landesrecht bestimmt werden.138  

Feste Anwendungsfälle sind in Art. 29 Abs. 7 und 8 GG geregelt, wonach Gebietszugehörigkeiten 
mittels Staatsverträgen festgelegt werden können. Darüber hinaus können weitere Belange Ge-
genstand von Staatsverträgen sein, solange sie lediglich solche Bereiche betreffen, für die den 

 

135 Maunz/Düring/ Maunz GG, 59. Aufl. 2010, Art. 72 Rn. 2 

136 Vgl. Franzius NVwZ 2008, 492 (492��f.) 

137 Hans-Günter Henneke: Art. 84. Rn. 11. In: Bruno Schmidt-Bleibtreu, Hans Hofmann, Hans-Günter Henneke (Hrsg.): Kommentar 
zum Grundgesetz: GG. 13. Auflage. Carl Heymanns, Köln 2014. 

138https://w ww.bundestag.de/resource/blob/190052/424c9d512ff446a6aeadebf8a60725ee/staatsvertraege_zwischen_den_bun-
deslaendern-data.pdf, abgerufen am 12.02.2020. 
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Ländern ohnehin die Gesetzgebungskompetenz zusteht. Staatsverträge kommen folglich zur An-
wendung, wenn die zu regelnde Materie unter Parlamentsvorbehalt steht und zur Umsetzung 
ein formelles Gesetz nötig ist.139 In der Vergangenheit sind so beispielsweise der Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag oder Staatsvertrag zum Glücksspielwesen sowie diverse Änderungsverträge 
geschlossen worden.140  

Nutzungsansprüche des Bundes an den erschlossenen Daten und Informationen zur Ableitung 
neuer Produkte können nicht nur unter Berufung auf das UIG oder das GeoZG geltend gemacht 
werden. Hierzu bedarf es weitergehender Begründungen wie beispielsweise 

�y  der Erreichung von Staatszielen 

�y  der Absicherung staatlicher Aufgabenwahrnehmung 

�y  der öffentlichen Daseinsvorsorge  

Da, wie bereits erwähnt, zahlreiche Umweltbelange grundsätzlich der Gesetzgebungskompetenz 
der Länder zuzuordnen sind, würde sich ein Staatsvertrag grundsätzlich zur Vereinheitlichung 
von Regelungen, die für UNIS-D relevant sind, eignen. Ob ein solcher hier zur Anwendung kom-
men kann, muss anhand der Vor- und Nachteile, insbesondere des Aufwandes und der zeitlichen 
Dauer eines möglichen Abschlusses diskutiert werden. 

2.3.5.3 Verwaltungsabkommen 

Verwaltungsabkommen regeln Angelegenheiten der Exekutive, wobei sie sich auf die Abgren-
zung und Koordination formeller Verwaltungszuständigkeiten beschränken und daher keiner 
parlamentarischen Mitwirkung bedürfen.141 Es ist jedoch möglich, die parlamentarische Zustim-
mung einzuholen und sie als Bedingung in das Abkommen aufzunehmen.142 Verwaltungsabkom-
men werden entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit von den Fachministern oder den Regie-
rungschefs geschlossen.143 Es wird zwischen Ressort- und Regierungsabkommen unterschie-
den.144 

Teilweise gibt es bereits Vereinheitlichungsbestrebungen, um bestehenden, umfassenden EU-
Berichtspflichten im Umweltbereich gerecht werden zu können. Beispielsweise existieren im Be-
reich des Gewässer-Reportings zwischen Bund und Ländern Kooperationsverträge und Verwal-
tungsabkommen, in deren Annexen konkrete Regelungen zur Datenerhebung und zu Form und 
Übermittlung in den jeweiligen Umweltteilbereichen zu finden sind145 sowie spezifische Arbeits-
gruppen, wie die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), welche als Teil der Um-
weltministerkonferenz zwar keine rechtlich, jedoch politisch verbindlichen Beschlüsse fassen 
können, auf die aufgebaut werden kann.  

 

139 Rudolf, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts Bd. VI,3. Aufl. 2008,§ 141 Rn. 57. 

140 https://www.bundestag.de/resource/blob/190052/424c9d512ff446a6aeadebf8a60725ee/sta atsvertraege_zwischen_den_bun-
deslaendern-data.pdf, abgerufen am 12.02.2020. 

141 Vedder, Intraföderale Staatsverträge,1. Aufl. 1996,S. 157; https://www.bundestag.de/re-
source/blob/190052/424c9d512ff446a6aeadebf8a60725ee/staatsvertraege_zwischen_den_bundeslaendern-data.pdf, abgerufen 
am 12.02.2020;  

142 Vgl. Rudolf,in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts Bd. VI,3. Aufl. 2008,§ 141 Rn. 60; Schladebach, Verwaltungsarchiv 
2007, 238 (247); https://www.bundestag.de/resource/blob/578794/47f03a5a9de065e5cc42130b99c43c21/WD -3-304-18-pdf-
data.pdf, abgerufen am 12.02.2020. 

143 Warmke, Die Verwaltung 1991, 455 (461f.). 

144 Rudolf, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des StaatsrechtsBd.VI,3. Aufl. 2008,§ 141 Rn. 63. 

145 „Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Datenaustausch im Umweltbereich“ 
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Eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Datenaustausch im Um-
weltbereich würde nur im verwaltungsinternen Bereich Wirkung entfalten, betreffend die Nut-
zung von Daten und Informationen Privater verbliebe voraussichtlich allein ein auf Rechtsnor-
men fußender Anspruch.  

2.3.5.4 Weitere aktuelle und potentielle Lösungsansätze 

Neben den oben genannten Möglichkeiten, die Beziehungen zwischen den Organen des Bundes 
und der Länder zu regeln, sollen hier noch einige weitere Erwägungen und ein Beispiel aus ei-
nem anderen Gesetzesvorhaben genannt werden. 

2.3.5.4.1 Art. 91c GG 

Vorliegend soll lediglich auf das Potential des Art. 91 c GG hingewiesen werden und insbeson-
dere der im Jahr 2016 neu eingeführte Absatz 5 Erwähnung finden. Durch jene Änderung des 
Grundgesetzes konnten im Bereich des übergreifenden informationstechnischen Zugangs zu den 
Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern Gesetzgebungskompetenzhürden überwunden 
und ein einheitliches Bundesgesetz, das Onlinedatenzugangsgesetz (OZG), verabschiedet wer-
den. 

Als Grundlage für eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Bereich der Umweltdaten 
und –informationen könnte also im konkreten Fall von UNIS-D Art. 91c GG dienen. Gemäß des 
Absatzes 1 können Bund und Länder bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der für 
ihre Aufgabenerfüllung benötigten informationstechnischen Systeme zusammenwirken. Unter 
dem weit gefassten Begriff des „informationstechnisches Systems“ wird ein System verstanden, 
welches aus Hard- und Software sowie aus Daten besteht, und das der Erfassung, Speicherung, 
Verarbeitung, Übertragung und Anzeige von Informationen und Daten dient.146 Da UNIS-D zu-
nächst nur eine Linklösung vorsieht und nicht selbst Umweltdaten halten, also folglich weder 
speichern, noch verarbeiten oder übertragen soll, ist fraglich, ob das geplante System unter den 
Erfassungs- oder Anzeigenbegriff subsumiert werden kann. Da das Bundesverfassungsgericht 
jedoch sogar das Internet in seiner Gesamtheit als informationstechnisches System angesehen 
hat147, ist nach einer summarischen Prüfung davon auszugehen, dass ein UNIS-D auch unter den 
Begriff fällt.  

Die Vorgehensweise über Art. 91c GG sollte zumindest erwogen werden, da sie als Möglichkeit 
der Überwindung etwaiger föderalistischer Hürden zur Durchsetzung eines UNIS-D dienen 
könnte.  

2.3.5.4.2 Entwurf zum Geologiedatengesetz 

Einen erstmaligen Vorstoß zu einer umfassenden, bundesweiten Vereinheitlichung bezüglich 
des Umgangs mit Umweltdaten bietet der aktuelle Referentenentwurf zu einem Geologiedaten-
gesetz.148 Das Gesetz soll das bislang geltende Lagerstättengesetz von 1934 ablösen und eine 
vergleichbare, öffentliche und dauerhafte Verfügbarkeit, Übermittlung und Sicherstellung von 
Geologiedaten bundeseinheitlich regeln und sich auch auf Altdatenbestände beziehen. Ebenso 
sollen zukünftig Daten aus kommerziellen Untersuchungen nach dem Ablauf bestimmter Fristen 
öffentlich bereitgestellt werden.  

 

146 Fragenkatalog des BMI, https://netzpolitik.org/wp-upload/fragen-onlinedurchsuchung-BMJ.pdf (abgerufen am 25.02.2020). 

147 Urteil zur Online-Durchsuchung vom 27. Februar 2008 – 1 BvR 370/07 bzw. 1 BvR 595/07. 

148 Referentenentwurf zum Geologiedatengesetz, Bearbeitungsstand: 11.07.2019, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Down-
loads/Gesetz/referentenentwurf-gesetz-geologische-landesaufnahme-zur-uebermittlung-sicherung-oeffentlichen-bereitstellung-
und-zurverfuegungsstellung-geologischer-daten.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (abgerufen am 25.02.2020). 
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Die Regelungsmaterie des Gesetzes wird vorrangig dem Recht der Wirtschaft und hier insbeson-
dere dem Bergbau zugeordnet und die Gesetzgebungskompetenz des Bundes entsprechend aus 
Art. 74 Absatz 1 Nr. 11 GG hergeleitet.  

Die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG seien erfüllt, da die Siche-
rung und Verfügbarkeit geologischer Daten eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der 
Rechts- und Wirtschaftseinheit in Deutschland erforderlich mache.149 

In der Begründung zum Gesetzesentwurf heißt es:  

„Die Rechtseinheit fordert schon deshalb eine gesamtstaatliche Regelung der staatlichen geologi-
schen Landesaufnahme sowie der Sicherung und Verfügbarkeit geologischen Daten, weil sich die 
geologischen Strukturen des Untergrunds nicht nach politischen Landesgrenzen richten, sondern 
hier vielfach eine Zusammenarbeit der geologischen Landesdienste und Landesbergbehörden erfor-
dern. Unterschiedliche Regelungen oder Verwaltungspraktiken zur Datenverfügbarkeit insgesamt 
können die länderübergreifende Zusammenarbeit oder länderübergreifende Nutzungen des geolo-
gischen Untergrunds für 

Aufgaben, die das Bundesgebiet als Ganzes betreffen, deutlich erschweren oder sogar verhindern. 
Insbesondere die Nutzungen des geologischen Untergrunds für gesamtstaatliche Aufgaben im Be-
reich des Klimaschutzes (zum Beispiel Nutzung des geologischen Untergrunds als Speicherort), die 
Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle sowie auch der Betrieb von Endla-
gern für radioaktive Abfälle erfordern bundeseinheitliche Regelungen für geologische Datengrund-
lagen.“ 

Um abweichende Landesregelungen auszuschließen, werden mit § 37 Abs. 2 des Gesetzesent-
wurfs hinsichtlich der Verfahrensregelungen etwaige Abweichungsmöglichkeiten durch die Län-
der ausgeschlossen. Das Gesetz ist deshalb zustimmungspflichtig.150 

Am 5. März 2020 berät der Bundestag den Entwurf der Bundesregierung in erster Lesung und 
wird diesen anschließend an die mitberatenden Ausschüsse überweisen.  

2.3.5.4.3 Einbeziehung und Weiterverwendung von Daten bereits bestehender Umweltportale 
und Dateninfrastrukturen 

Am Beispiel der Geodaten und der Bestimmungen des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) sowie 
der Geodatennutzungsverordnung (GeoNutzV) sollen die Möglichkeiten und Herausforderungen 
der Einbeziehung und Weiterverwendung von Daten einer bereits geschaffenen Dateninfra-
struktur verdeutlicht werden.  

Tabelle 28:  Übersicht GeoZG 

   

Ziel des GeoZG Aufbau einer nationalen Geodateninfra-
struktur. Schaffung eines rechtlichen Rah-
mens für den Zugang zu Geodaten, Geoda-
tendiensten und Metadaten von geodaten-
haltenden Stellen sowie die Nutzung dieser 
Daten und Dienste (insb. für Maßnahmen, 
die Auswirkungen auf die Umwelt haben 
können) 
 

Zwei Wege: Passiver Zugang über In-
formationsanfragen (weltweit durch 
Jedermann möglich) 
Aktive Veröffentlichungspflicht infor-
mationspflichtiger Stellen über § 10 
UIG 

 

149 BT-Drucks. 12/20, S. 41. 

150 BT-Drucks. 12/20, S. 81. 
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An wen gerichtet? geodatenhaltende Stellen des Bundes und 
der bundesunmittelbaren juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts (§ 2 Abs. 1 Ge-
oZG) 

Personen des Privatrechts können 
Geodaten und Metadaten über das 
Geoportal bereitstellen, wenn sie sich 
verpflichten, diese Daten nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes bereit-
zustellen und hierfür die technischen 
Voraussetzungen zu schaffen 
 

Regelverhältnis Öffentliche Zurverfügungstellung (§ 11) von 
Geodaten, amtlichen Daten des Liegen-
schaftskatasters, der Geotopografie und des 
geodätischen Raumbezugs (§ 5) und Geoda-
tendiensten (§ 6) auf einem Geoportal (§ 9) 

Rechte am geistigen Eigentum an Geo-
daten und Geodatendiensten bleiben 
unberührt (§ 4 Abs. 4) 
 
Beschränkung des Zugangs zu Geoda-
ten und Geodatendiensten zum 
Schutz öffentlicher und sonstiger Be-
lange (§ 12) 

Tangiert folgende 
andere Regelun-
gen  

Informationsweiterverwendungsgesetz (§ 11 
GeoZG). 

 

Zuständigkeit Bundesumweltministerium, Umweltbundes-
amt 

 

Mit dem GeoZG sind die Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der 
Europäischen Gemeinschaft (Infrastructure for Spatial Information in the European Community 
– INSPIRE)151 in nationales Bundesrecht umgewandelt worden. Es steht darüber hinaus im Zu-
sammenhang mit dem Aufbau der sogenannten Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE).152  

Auf Grundlage der Verordnungsermächtigung in § 14 GeoZG ist die Geodatennutzungsverord-
nung (GeoNutzV) erlassen worden, welche nähere Bestimmungen enthält. 

Gemäß § 11 Abs. 1 und 2 GeoZG und § 2 Abs. 1 GeoNutzV sind Geodaten und Geodatendienste, 
einschließlich zugehöriger Metadaten, für alle derzeit bekannten sowie für alle zukünftig be-
kannten Zwecke kommerzieller und nicht kommerzieller Nutzung grundsätzlich öffentlich und 
geldleistungsfrei zur Verfügung zu stellen, soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts ande-
res bestimmt ist oder vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter dem nicht entgegenstehen. 

Die Bereitstellung erfolgt auf der gemäß § 9 II GeoZG eigens dafür errichteten Plattform „Geo-
portal.de“, über die jedermann auf die INSPIRE-relevanten Geodaten des Bundes zugreifen kann. 
Die EU-Kommission betreibt ein EU-weites INSPIRE-Geoportal,153 welches auch Zugang zu den 
nationalen Netzen bietet.  

Selbst wenn die Bereitstellung der datenhaltenden Stelle erhebliche Kosten verursacht, so ent-
bindet dies nicht von der öffentlichen Bereitstellungspflicht.154 Zwar kann die Kostenfreiheit des 

 

151 https://eur -lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28195 (abgerufen am 24.02.2020). 

152 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/moderne -verwaltung/geoinformatio-
nen/inspire -flyer.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 24.02.2020). 

153 https://inspire- geoportal.ec.europa.eu/ (abgerufen am 24.02.2020). 

154 Vgl. https://www.gdi -de.org/DE/GDI-DE/INSPIRE/FAQ/Datenbereitstellung/Datenbereitstellung.html?lang=de#doc20836body-
Text1 (abgerufen am 24.02.2020). 
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Zugangs gemäß § 11 II 1 GeoZG durch besondere Rechtsvorschrift ausgeschlossen werden, da-
von hat der Bund jedoch bislang keinen Gebrauch gemacht. 

Mit dieser geldleistungsfreien Zurverfügungstellung ging der Gesetzgeber deutlich über die Vor-
gaben der EU-Richtlinie hinaus, was auf die sogenannte „Open Government Data“-Initiative des 
Bundes zurückzuführen ist.155  

Aus rechtlicher Sicht gestaltet sich eine Verlinkung der Geoportal.de-Daten folglich grundsätz-
lich unproblematisch.  

Für Geodaten, die in den Zuständigkeitsbereich der Länder und Kommunen fallen, sind zur um-
fassenden Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie eigene Landesgesetze erlassen worden, die dem 
Geodatenzugangsgesetz des Bundes zwar ähneln, doch in der Regel keine entgeltfreie, öffentli-
che Bereitstellung vorschreiben, um nicht auf die dadurch generierten Haushaltseinnahmen ver-
zichten zu müssen.156 

Meist wird Zugang zu Geodatendiensten nur nach vorheriger Registrierung und gegen Entgelt 
ermöglicht und Nutzungsrechte nur auf speziellen Antrag erteilt.157 Eine Verlinkung dieser Da-
ten ist ohne eine rechtliche Neuregelung aktuell nicht möglich. 

Mit Blick auf eine potentielle Entwicklung hin zu einer „UNIS-D-Behörde“, die Daten und Infor-
mationen (weiter-)verwenden und aufbereiten können soll, ist besonders auf § 2 Abs. 2 Ge-
oNutzV hinzuweisen. Nach dieser Regelung dürfen auf Bundesebene bereitgestellte Geodaten 
und Metadaten vervielfältigt, ausgedruckt, präsentiert, verändert, bearbeitet sowie an Dritte 
übermittelt werden, mit eigenen Daten und Daten Anderer zusammengeführt und zu selbständi-
gen neuen Datensätzen verbunden werden, sowie in interne und externe Geschäftsprozesse, 
Produkte und Anwendungen in öffentlichen und nicht öffentlichen elektronischen Netzwerken 
eingebunden werden. Dabei sind gem. § 3 GeoNutzV Quellenvermerke und rechtliche Hinweise 
(Abs. 1) sowie Veränderungshinweise (Abs. 2) erkennbar einzufügen. Für Geodaten der Länder 
und Kommunen gibt es keine vergleichbare Regelung. 

2.3.6 Beispiele zur Verfügbarmachung bestimmter Datengruppen  

In diesem Kapitel soll die Verfügbarkeit einiger Datengruppen exemplarisch beschrieben wer-
den.  

2.3.6.1 Daten aus dem UVP-Portal 

Ziel von UNIS-D soll es sein, ein fach- und ebenenübergreifendes Angebot zu Daten, Informatio-
nen und Leistungen der Umwelt- und Naturschutzverwaltungen zu unterbreiten, welches in in-
haltlicher Hinsicht die Idee einer Umweltdatencloud aufgreift. In derzeit bestehenden UVP-Por-
talen werden entsprechende Informationen aktuell nur temporär vorgehalten, müssen also nicht 
auf Dauer gespeichert und verfügbar gemacht werden. Dasselbe gilt für Umweltberichte aus 
Strategischen Umweltprüfungen (SUP). 

 

155 Vgl. Martini, NJW 2014,S.130ff.(133).; Martini/Damm, DVBl 2013, 1. Für Copernicus‐Daten und ‐Informationen nunmehr auch Art. 
15 des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments zur Einrichtung des Programms Copernicus und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EU) Nr. 911/2010, COM(2013) 312 final. 

156 vgl. dazu v.Janowsky et al., Geodateninfrastruktur in Bund und Ländern, 2010, S. 21 ff; Vgl. Martini, NJW 2014,S.130ff.(133). 

157 Bspw. Bayern: https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_faq;jsessio-
nid=B80FB678527B90C89A2C6DBC16CC4444#azugan (abgerufen am 24.02.2020). 
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Gemäß § 20 UVPG Abs. 4 wird die Frage der Aufbewahrung (Dauer der Speicherung) durch eine 
Rechtsverordnung geregelt. Die Frage der Speicherung wird in § 6 UVP-Portale-Verordnung ge-
regelt.158 Danach kann „die portalbetreibende Behörde die für die Funktionen nach § 3 erforderli-
chen Daten so lange speichern, wie es zum Zweck der Berichterstattung an die Europäische Kom-
mission nach § 73 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.“  

Die Europäische Kommission verlangt alle sechs Jahre Berichte über die Umsetzung der UVP-RL.  
Nicht für das UVP-Portal, wohl aber für die Dokumentationspflichten – und damit für die Bestim-
mung von Aufbewahrungsfristen – ist somit § 73 UVPG von Bedeutung. Der Paragraph geht auf 
Art. 12 Abs. 2 der UVP-RL 2014 zurück und schreibt den Mitgliedstaaten vor, der Europäischen 
Kommission erstmals zum 31. März 2023 und von da an alle sechs Jahre über die durchgeführ-
ten UVP-pflichtigen Vorhaben entsprechend der in Art. 12 Abs. 2 a) bis e) UVP-RL 2014 festge-
legten Kriterien Mitteilung zu machen. 

Somit wird in Kürze für alle Daten (beachte § 2 UVP-Portale-Verordnung) im Zusammenhang 
mit UVP-Verfahren eine entsprechende Regelung zur Aufbewahrung der Daten vorhanden sein. 

Für die Umweltberichte zu Strategischen Umweltprüfungen, bei denen es derzeit keine ver-
gleichbaren Veröffentlichungs- und Aufbewahrungsstandards gibt, könnte die derzeit nur im 
Entwurf vorliegende UVP-Portale-Verordnung als Grundlage und Beispiel dienen. Allerdings gibt 
es hierfür derzeit keine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, um eine solche Verordnung im 
Sinne von UNIS-D zu schaffen. Die Aufbewahrungsregeln für Umweltberichte und darüber hin-
aus zu weiteren Umweltdaten aus öffentlichen Quellen leiten sich gegenwärtig somit aus den all-
gemeinen Regelungen zur Aufbewahrung von Daten ab.  

Generell gilt zur Aufbewahrung Folgendes: Aufbewahrung umfasst jede Form der Erhaltung ei-
nes Dokuments – „unabhängig davon, ob es sich in informationstechnischer Sicht um eine Speiche-
rung im Datenmanagement-System oder im Datenarchiv“ handelt.159 In einer Registerrichtlinie 
für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien (Reg R) sind die Rahmen-
anforderungen an das Aufbewahren auch von elektronischem Schriftgut festgelegt.160 Sie gilt 
auch für nachgeordnete Stellen der Bundesministerien.   

Gemäß § 19 Reg R sind nach Abschluss „der Bearbeitung für das Schriftgut Aufbewahrungsfris-
ten“ festzulegen. Einzelheiten regeln gemäß § 19 Abs. 2 Reg R die Anlagen 5 und 6 der Reg R. Da-
nach findet gemäß Anlage 5 Reg R eine Abwägung „allein“ zwischen „Wirtschaftlichkeit“ und „Be-
arbeitungsinteresse“ statt, um die Aufbewahrungsfrist zu bestimmen. Das Gebot der Wirtschaft-
lichkeit legt fest, dass Aufbewahrungsfristen „so kurz wie fachlich vertretbar“ zu bemessen sind. 
Für den Aspekt des Bearbeitungsinteresses werden fünf Kriterien genannt, die in die Abwägung 
einzubeziehen sind. Die maximale Frist der Aufbewahrung beträgt gemäß Reg R „höchstens 10 
Jahre“.161 Ein historisches Interesse an Akten-Aufbewahrung wird in Anlage 5 II.1 Satz 3 Reg R 
ausdrücklich ausgeschlossen. Die festgelegten Fristen sind gemäß Anlage 4.3.9 Reg R unmittel-
bar im Aktenverzeichnis zu vermerken.162 

 

158 Entwurf einer Verordnung über zentrale Internetportale des Bundes und der Länder im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP-Portale-Verordnung). Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2014/52/EU (ABl. L 124 vom 25.4.2014, S. 1) geändert worden ist. 
Die Verordnung ist bislang noch nicht in Kraft gesetzt worden. Der Entwurf stammt vom Januar 2019.  

159  Rossnagel ET AL., Langfristige Aufbewahrung, 2007, S. 19. 

160 Richtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut (Akten und Dokumenten) in Bundesministerien (RegR) vom 11. Juni 
2001, unter: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2001/Moderner_Staat_ -_Mo-
derne_Id_50242_de.html (20.06.2017).  

161 vgl. Reg R Anlage 5 II.2a Satz 2 bzw. Anlage 5 II. 2b Satz 3 Reg R.  

162 vgl. Anlage 5 III.3 a.E, Reg R. 
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Auch in den Ländern gibt es Vorschriften zur Aufbewahrung von Schriftgut. So weist eine Emp-
fehlung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Aufbewahrung von Schriftgut darauf hin, auf mög-
lichst kurze Aufbewahrungszeiten zu achten, „zum einen aus betriebsökonomischen Gründen, 
zum anderen aus Gründen der Lesbarkeit der gespeicherten Informationen.“163 Im Ergebnis 
empfiehlt sie keine Aufbewahrungsfristen von mehr als zehn Jahren164, teilweise darunter.165 

Der Zugang zu aufbewahrten Unterlagen abgeschlossener UVP-Verfahren erfolgt in erster Linie 
über das UIG (Umweltinformationsgesetz) des Bundes, hilfsweise das IFG (Informationsfrei-
heitsgesetz) oder die entsprechenden Landesrechtsnormen.166 Der Entwurf der UVP-Portale-
Verordnung sieht generell vor, die Daten solange verfügbar zu machen, solange gemäß § 5 Abs. 
Nr.2 UVP-Portale-Verordnung die Bestandskraft der Entscheidung über die Zulassung noch 
nicht eingetreten ist. Weitergehende Regelungen enthält der Entwurf der Verordnung nicht. 
Eine Übergabe der Daten zur Archivierung ist nicht vorgesehen.   

Hinsichtlich der Aufbewahrung ist es zudem notwendig, die Sicherstellung der Beständigkeit der 
elektronischen Akte zu gewährleisten. Dies ist erforderlich, um ihre Dokumentationsfunktion 
dauerhaft erfüllen zu können. Das VwVfG stellt lediglich in § 37 Anforderungen an Verwaltungs-
akte, die sich auf dessen Signatur und das zugrundeliegende Zertifikat in Bezug auf dauerhafte 
Überprüfbarkeit ergeben.167 Im Übrigen trifft das VwVfG keine weiteren Regelungen zur Siche-
rung der Beständigkeit.168 Das UVPG bzw. der Entwurf der UVP-Portale-Verordnung enthält 
hierzu an keiner Stelle eine Aussage.169 

2.3.6.2 Daten aus Smart Devices 

Die Frage, ob derzeit rechtliche Möglichkeiten bestehen, um auf umwelt- und klimapolitisch be-
deutsame Daten in Smart Devices (Smartphones, Kühlschränke, Waschmaschinen, Landmaschi-
nen, Automobile, Drohnen u.ä.) von Privaten zugreifen, diese speichern und verfügbar machen 
zu können, berührt regelungstechnisch mehrere Sachverhalte und somit Ressorts und auch die 
Bundesländer.  

Da Sicherheitsaspekte und datenschutzrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit Smart Devices 
derzeit dominieren, sind zumeist die Innenresorts in Bund und Ländern mit dieser Frage be-
fasst. Aber auch die Justizressorts und die Verbraucherschutzressorts sind häufig in diese Frage-
stellung involviert. Eine Sichtung von Dokumenten zur Relevanz von umwelt- und klimarechtli-
chen Fragen im Zusammenhang mit Smart Devices hat ergeben, dass dieser Aspekt in der heftig 
geführten öffentlichen Debatte noch keine Rolle spielt.170  

Die Bundesregierung plant derzeit nach Auskunft in Kleinen Anfragen aus 2019 kein Gesetz zur 
Regelung des Datenzugriffs durch Smart Devices,171 da sie den bestehenden Rechtsrahmen of-
fensichtlich für ausreichend hält. Anders der Bundesdatenschutzbeauftragte bzw. die Daten-
schutzbeauftragten der Länder, allerdings aus anderen Erwägungen.172 Auf mehrere Anfragen 
von Bundestagsabgeordneten zum derzeitigen Zugriff auf Daten von Smart Devices hinsichtlich 
 

163 LANDESARCHIV NORDRHEIN-WESTFALEN, Empfehlungen und Hinweise zum Umgang mit Aufbewahrungsfristen, 2012, S. 5. 

164 LANDESARCHIV NORDRHEIN-WESTFALEN, ibid. 

165 LANDESARCHIV NORDRHEIN-WESTFALEN, a.a.O., Tabelle Musteraufstellung von Aufbewahrungsfristen, S. 4. 

166 § 3 Abs. 1 Satz 2 UIG; zum Konkurrenzverhältnis UIG-IFG siehe Götze/Engel 2017, RdNr. 37 ff. zu § 3 UIG. 

167 RAMSAUER in KOPP/RAMSAUER, VwVfG , RdNr. 35a, 37a zu § 37 VwVfG. 

168 BRITZ 2012, Elektronische Verwaltung, S. 489. 

169  vgl. § 20 Abs. 4 Nr. 2 UVPG, der eine Rechtsverordnung auch zur Dauer der Speicherung der Daten vorsieht.  

170 Siehe u.a. BT-Drs. 19/9692; BT-Drs. 19/12695; BT-Drs. 19/11950; BT-Drs. 19/9456; BT-Drs. 19/11515 

171 Siehe BT-Drs. 19/11133 v. 26.6.2019 

172 Exemplarisch https://www.datenschutzexperte.de/blog/datenschutz -im-alltag/smart -home-und-datenschutz/ (18.12.2019). 



TEXTE Umwelt- und Naturschutzinformationssystem UNIS-D - Machbarkeitsstudie  –  Abschlussbericht 

114 

 

Sicherheitsaspekten gibt sich die Bundesregierung bedeckt: „Eine Preisgabe dieser sensiblen In-
formationen würde sich auf die staatliche Aufgabenwahrnehmung im Gefahrenabwehrbereich wie 
auch auf die Durchsetzung des Strafverfolgungsanspruchs und die nachrichtendienstliche Informa-
tionsbeschaffung außerordentlich nachteilig auswirken.“173  

Eine prinzipielle Möglichkeit, freiwillig an Daten von Nutzern von Smart Home Geräten zu gelan-
gen, besteht darin, mit entsprechenden Handwerkern und Händlern zu kooperieren, die diese 
Geräte an Endkunden liefern und einrichten. Dies dürfte aber aufgrund datenschutzrechtlicher 
Bedenken und entsprechender Diskussionen kaum zu guten Datenpools in diesem Bereich füh-
ren.  

Ein neues Gesetz mit entsprechenden Verpflichtungen zur Verfügung Stellung von Daten aus 
Smart Devices wird vom Bundesumweltministerium infolge mangelnder Zuständigkeit nicht zu 
initiieren sein. Die sicherheitsrelevanten und datenschutzrechtlichen Aspekte werden weiterhin 
die bestimmenden Aspekte sein. Aus datenschutzrechtlichen Aspekten ist eine solche neue Re-
gelung wohl notwendig, da die Datenschutzgrundverordnung in diesem Bereich noch keine Re-
gelungsnotwendigkeiten vorsieht. Ob es dem BMU gelingt, den Nutzen aus der Nutzung derarti-
ger Daten für den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz deutlich zu machen, wird letztlich darüber 
entscheiden, ob es gelingt, die federführenden Ressorts zu einer solchen neu zu schaffenden Re-
gelung zu bewegen. 

2.3.6.3 Daten von Ehrenamtlichen sowie Umwelt- und Naturschutzverbänden  

(Wissenschaftliche) Dokumente, die von Ehrenamtlichen und Umwelt- und Naturschutzverbän-
den erstellt und der öffentlichen Verwaltung beispielsweise im Rahmen von Beteiligungsverfah-
ren überlassen werden, zählen gemäß § 2 Abs. 1 UrhG zu den vom Urheberrechtsgesetz ge-
schützten Werken und können nicht ohne weiteres Dritten zur Verfügung gestellt werden. Ge-
mäß § 2 Abs. 2 UrhG sind Werke im Sinne dieses Gesetzes persönliche geistige Schöpfungen und 
setzen eine menschliche Tätigkeit voraus. Zu ihnen werden auch Darstellungen wissenschaftli-
cher oder technischer Art wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Dar-
stellungen gezählt, vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG.  

Durch § 45 UrhG werden Behörden und Gerichte zwar temporär privilegiert, die Werke für den 
Zeitraum eines behördlichen Verfahrens zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich auszustellen 
und öffentlich wiederzugeben, doch darüber hinaus wirkt das Urheberrecht der Verbände und 
Ehrenamtlichen fort (siehe 2.3.3.4). 

Daran ändert auch nicht die Tatsache, dass öffentliche Behörden die ihnen zur Verfügung ste-
henden Informationen und Daten nach § 3 des Umweltinformationsgesetzes und ggf. nach § 1 
Informationsfreiheitsgesetz auf Antrag grundsätzlich zugänglich machen müssen. 

Der Zugänglichmachung eines Werkes kann der Schutz öffentlicher Belange nach § 9 UIG entge-
genstehen, wonach ein Antrag auf Umweltinformationen abzulehnen ist, sofern die Betroffenen 
nicht zugestimmt haben oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.  

Die öffentliche Zugänglichmachung von Verfahrensunterlagen aufgrund der Nutzungsprivilegie-
rung der Behörde nach § 45 UrhG stellt keine Veröffentlichung im Sinne des § 12 UrhG dar. Zwar 
besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass eine Behörde etwaige Unterlagen temporär veröf-
fentlicht, jedoch sind jene Unterlagen im Wege des Beteiligungsverfahren zunächst nur für die 
Behörde selbst bestimmt und adressiert, richten sich also nicht an die Öffentlichkeit als unbe-
stimmten, nicht von vornherein abgrenzbaren Personenkreis, wie es für eine Veröffentlichung 

 

173 Siehe BT-Drs. 19/12695 v. 23.8.2019, S.2  
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vorausgesetzt wird.174 Gleiches gilt für Anträge in einem nicht-öffentlichen Genehmigungsver-
fahren.175 

Eine weitergehende Veröffentlichung bzw. Zugänglichmachung von urheberrechtlich geschütz-
ten Daten und Unterlagen, die der Behörde durch Ehrenamtliche oder Umwelt- und Natur-
schutzverbände zur Verfügung gestellt werden, für Dritte ist derzeit ausschließlich nach ent-
sprechender vertraglicher Zustimmung und Einräumung der Nutzungsrechte der Urheber und 
Urheberinnen auf Freiwilligenbasis möglich.176 

2.3.6.4 Öffentliche Verfügbarkeit von Forschungs- und Studienergebnissen 

Eine Verpflichtung, Forschungs- und Studienergebnisse öffentlich verfügbar zu machen, besteht 
derzeit sowohl aufgrund bundesgesetzlicher Regelung auf Bundesebene als auch nach Landes-
recht in den einzelnen Ländern. Die Verpflichtung ergibt sich aus der Ablieferungspflicht, die 
aufgrund folgender Normen und in folgenden Konstellationen greift: 

Auf Bundesebene ist die Ablieferungspflicht im Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek 
(DNBG)177 und in der Pflichtablieferungsverordnung (PflAV)178 geregelt. Nach § 14 DNBG be-
steht eine Ablieferungspflicht für sämtliche in Deutschland veröffentlichten Medienwerke. Diese 
sind gemäß § 16 DNBG an die DNB zu übermitteln. Nach § 3 Abs. 1 DNBG sind Medienwerke „alle 
Darstellungen in Schrift, Bild und Ton, die in körperlicher Form verbreitet oder in unkörperlicher 
Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“. Damit sind grundsätzlich auch Forschungs- 
und Studienergebnisse erfasst. Bestimmte Arten von Publikationen sind jedoch durch die 
§§ 4 und 9 PflAV von der Ablieferungspflicht ausgenommen. Dies sind u.a. „selbstständig veröf-
fentlichte Primär-, Forschungs- und Rohdaten“ (§ 9 Nr. 10 PflAV) sowie bestimmte Medienwerke 
mit sehr geringen Auflagenzahlen oder sehr geringem Umfang (§ 4 Nr. 1-3 PflAV). 

Ablieferungspflichtig ist nach § 15 DNBG „wer berechtigt ist, das Medienwerk zu verbreiten oder 
öffentlich zugänglich zu machen und den Sitz, eine Betriebsstätte oder den Hauptwohnsitz in 
Deutschland hat“. Darunter fallen u.a. Verlage, herausgebende Stellen und Selbstverleger179 so-
wie Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen.180 

Die Ablieferungspflicht erfordert, dass jede körperliche Veröffentlichung in zweifacher Ausfüh-
rung und jede digitale Veröffentlichung in einfacher Ausführung an die DNB gesendet wird 
(§ 14 DNBG). 

Zusätzlich zu der Ablieferungspflicht auf Bundesebene bestehen Ablieferungspflichten in den 
Ländern, die durch entsprechende Landesgesetze geregelt sind.181 In der Regel ist die Abliefe-
rung von ein bis zwei Exemplaren an die jeweiligen Landesbibliotheken vorgeschrieben. Zur 
Veranschaulichung werden die Regelungen aus Berlin als größtem Stadtstaat sowie Nordrhein-

 

174 OVG NRW, 15 A 690/16, Rn. 102. 

175 OVG NRW, 15 A 690/16, Rn. 102. 

176 vgl. § 29 Abs. 2 UrhG, § 31 UrhG. 

177 Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek vom 22. Juni 2006 (BGBl. I S. 1338), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. 
September 2017 (BGBl. I S. 3346) geändert worden ist. 

178 Pflichtablieferungsverordnung vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2013), die durch Artikel 1 der Verordnung vom29. April 2014 
(BGBl. I S. 450) geändert worden ist. 

179 https://www.dnb.de/DE/Professionell/Sammeln/_content/ablieferungspflicht_teaser.html , aufgerufen am 17.12.2019. 

180 https://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ueber -uns/zumSammelauftragDNB.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S.2, auf-
gerufen am 17.12.2019. 

181 Ein Überblick über die Regelungen in den einzelnen Ländern sowie eine Auflistung der jeweiligen Landesbibliotheken kann auf 
der Seite der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) eingesehen werden unter: https://www.dnb.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Professionell/Sammeln/Regelung_Landesebene_Pflichtexemplar.pdf?__blob=publicationFile&v=1, aufgerufen am 
17.12.2019. 
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Westfalen als bevölkerungsreichstem Flächenland dargestellt: In Berlin gilt gemäß § 1 Pflicht-
exemplargesetz (PflExG-BE)182 die Ablieferungspflicht eines Pflichtexemplars an die Zentral- 
und Landesbibliothek Berlin (ZLB):  

„Von allen mittels eines Vervielfältigungsverfahrens hergestellten und zur Verbreitung bestimmten 
Texten, die in Berlin verlegt werden, hat der Verleger unaufgefordert und innerhalb von zwei Wo-
chen nach Erscheinen ein Pflichtexemplar unentgeltlich in handelsüblicher Form an die Stiftung 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin abzuliefern.“ 

Im Gegensatz zum Bundesgesetz sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 PflExG „Dissertationen und andere 
Hochschulprüfungsarbeiten, sofern sie nicht im Buchhandel erscheinen“ von der Ablieferungs-
pflicht ausgenommen. Die öffentliche Verfügbarkeit von umwelt- und klimapolitisch bedeutsa-
men Forschungs- und Studienergebnissen, die ausschließlich in Form einer Dissertation oder 
anderer Hochschulprüfungsarbeit vorliegen, ist in der ZLB demnach nicht gewährleistet. Gleich-
zeitig gilt für die in Berlin herausgegebenen Arbeiten das DNBG, sodass der Zugriff auf die Arbei-
ten durch die DNB erfolgen kann.  

In Nordrhein-Westfalen besteht eine Ablieferungspflicht gemäß § 1 Abs. 1 des Pflichtexemplar-
gesetz Nordrhein-Westfalen:183 

„Von allen mittels eines Vervielfältigungsverfahrens hergestellten und zur Verbreitung bestimmten 
Medienwerken, die in Nordrhein-Westfalen verlegt werden, hat unabhängig von der Art des Trä-
gers und des Vervielfältigungsverfahrens der Verleger unaufgefordert innerhalb einer Woche nach 
Beginn der Verbreitung ein Stück unentgeltlich und auf eigene Kosten an die jeweils zuständige 
Universitäts- und Landesbibliothek abzuliefern (Pflichtexemplar). Entsprechendes gilt für Medien-
werke in unkörperlicher Form, die in öffentlichen Netzen dargestellt werden; bei diesen kann an die 
Stelle der Ablieferung die Bereitstellung nach den Maßgaben der zuständigen Bibliothek treten.“ 

Die Sammlung in NRW erfolgt je nach Zuständigkeit in einer von drei Universitäts- und Landes-
bibliotheken (§ 2 Pflichtexemplargesetz NRW). Wie auch im Berliner PflExG, sind in NRW gemäß 
§ 5 Nr. 7 Pflichtexemplargesetz NRW „Dissertationen und andere Hochschulprüfungsarbeiten, 
sofern sie nicht im Buchhandel erscheinen“ von der Ablieferungspflicht ausgenommen, unterlie-
gen aber ebenfalls der Ablieferungspflicht an die DNB nach § 14 DNBG.  

Die Ablieferung ist i.d.R. unaufgefordert und unentgeltlich184 sowie fachübergreifend, d.h. Me-
dien aus sämtlichen Genres/Bereichen sind umfasst (nicht nur Umwelt und klimapolitische Ver-
öffentlichungen). 

  

 

182 Gesetz über die Ablieferung von Pflichtexemplaten (Pflichtexemplargesetz – PflExG) in der Fassung vom 1. Januar 2005, Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin, 61. Jahrgang, Nr. 27, 29. Juli 2005, S. 414 https://www.zlb.de/fileadmin/user_up-
load/die_zlb/pdf/pflichtexemplarG.pdf   

183 Gesetz über die Ablieferung von Pflichtexemplaren in Nordrhein-Westfalen (Pflichtexemplargesetz Nordrhein-Westfalen) vom 29. 
Januar 2013 (GV. NRW. S. 31). 

184 Vgl. § 16 DNBG, § 1 Abs. 1 Pflichtexemplargesetz NRW, § 1 PflExG-BE. 
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2.4 Organisatorischer Ist-Stand 

Das Besondere an den Datenströmen für nationale Datenbestände, Berichtsplattformen, Portale 
u. ä. besteht darin, dass die Abstimmungen und Strukturen top-down festgelegt, die Daten aber 
buttom-up bereitgestellt werden. Das wird mit dem Beispiel der folgenden Abbildung verdeut-
licht. 

Abbildung 3: Prozessablauf bei Berichterstattungen 

 
Die Abstimmung der Strukturen verläuft entlang eines Pfeils von oben nach unten: EU (abgestimmt mit Mitgliedsstaaten), 
national (abgestimmt mit Ländern), regional in den Ländern (abgestimmt mit Kommunen), kommunal. Auf der rechten 
Seite des Bildes sind die Datenflüsse dargestellt. 

Quelle: Daffner [9] 

Folgende Voraussetzungen sind für ein Portal notwendig: 

�y  Anleitung für die Beiträge (Dokumentationen, z. B. über WIKI) 

�y  Vorgaben für die Semantik 

�y  Management der Datenbasis – insbesondere Ansprechpartner, Technik 

�y  Eigentümer – wer trifft Entscheidungen 

�y  klar definierter Umfang 

�y  Regelung der Weiterverwendung der Daten. 

Bei den Recherchen sind die nachfolgend näher beschriebenen Organisationsformen zur Zusam-
menstellung der Daten für nationale Portale aufgefallen: 

�y  Hochladen von Daten aus dezentralen Datenpools 

�y  Bereitstellen der Daten über Dienste 

�y  Bereitstellen der Daten über Dienste, inkl. zentraler Datenhaltung 

�y  zentrale Plattform mit dezentraler Datenhaltung 
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�y  Crowdsourcing. 

2.4.1 Hochladen von Daten aus dezentralen Datenpools 

Am Beispiel der Berichterstattungen zum Gewässerschutz wird diese, heute sehr verbreitete Art 
der zentralen Datenzusammenstellung vorgestellt.  

Abbildung 4: UML-Anwendungsfalldiagramm als Beispiel für einen zentralen Datenpool, der die 
Daten aus dezentralen Quellen einsammelt  

Landesbehörde 01

FIS 01.1

FIS 01.n

. . . Daten Upload

. . .

MUDAB

WasserBLIcK

Landesbehörde 16

FIS 16.1

FIS 16.n

. . .

BfG

UBA

GISU

Zustands–DB

Wasser-DE

Daten Upload

Geoportal

 

Die Abbildung ist ein UML-Anwendungsfalldiagramm, das die Anwendungen und Akteure darstellt, im Folgenden von links 
beginnend beschrieben: Die Landesbehörden betreiben ihre Fachinformationssysteme (FIS) und bereiten aus diesen die 
Daten entsprechend vorgegebener Strukturen auf. Im Ergebnis entstehen Datenpakete zum Upload, die von den Landesbe-
hörden hochgeladen werden. Bei diesem Beispiel gibt es zwei Berichtsstränge: Zustandsdaten über das UBA, über Wasser-
BLIcK bzw. MUDAB der BfG. UBA und BfG bereiten die Daten für ihre Portale auf: das Geoportal GISU des UBA und das Geo-
portal der BfG. Aus den Portalen und den Datenbanken für Zustandsdaten, MUDAB und WasserBLIcK werden die Daten 
über das zentrale Portal Wasser-DE der Wasserwirtschaft bereitgestellt. Wasser-DE ist dunkel orange markiert, was ver-
deutlichen soll, dass hier keine Daten vorgehalten werden, sondern (fast) ausschließlich über Metadaten und Links Daten 
und Dienste aus anderen Portalen zusammengeführt werden. Wasser-DE wird aktuell aufgebaut. 

Quelle: eigene Darstellung, hrd.consulting 

2.4.2 Bereitstellen der Daten über Dienste 

Immer häufiger werden die Daten als Dienste von den datenhaltenden Stellen angeboten. Das 
entspricht vollständig der Architekturrichtl inie für die IT des Bundes [2]. Im Zuge der Umset-
zung der INSPIRE-Richtlinie und von Open Data Initiativen sind in den Ländern auch entspre-
chend qualifiziertes Personal und moderne Technologien verfügbar.  

Das folgende Beispiel ist das im BMVI betriebene Portal mCLOUD, das (fast) vollständig auf 
Dienste aufsetzt. 
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Abbildung 5: UML-Anwendungsfalldiagramm als Beispiel für ein Dienste basiertes Portal 
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Die Abbildung ist ein UML-Anwendungsfalldiagramm, das die Anwendungen und Akteure darstellt, im Folgenden von links 
beginnend beschrieben: Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Verwaltungen und Bürger stellen Daten und Dienste für 
mCLOUD bereit. mCLOUD stellt diese Daten und Dienste zusammen. mCLOUD ist dunkel orange markiert, was verdeutli-
chen soll, dass hier i. W. keine Daten vorgehalten werden, sondern über Metadaten und Links Daten und Dienste zusam-
mengeführt werden. 

Quelle: eigene Darstellung, hrd.consulting 

2.4.3 Bereitstellen der Daten über Dienste inkl. zentraler Datenhaltung 

Neben der im Abschnitt 2.4.2 vorgestellten Dienste basierten Datenverarbeitung werden die 
verfügbaren Download-Dienste genutzt, um Daten für einen eigenen Datenpool hochzuladen. 
Das geschieht i. W. aus Performance-Gründen und den durch die eigene Datenhaltung gegebe-
nen Möglichkeiten, auf einfachere Art und Weise Daten zu verschneiden und damit weiterfüh-
rende Datenzusammenstellungen anbieten zu können. 

Das folgende Beispiel ist das im BSH betriebene Portal MDI-DE, das grundsätzlich vollständig auf 
Dienste aufsetzt, in Zukunft aber über Download-Dienste eine eigene Datenhaltungskomponente 
füllen und betreiben will. 
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Abbildung 6: UML-Anwendungsfalldiagramm als Beispiel für ein Dienste basiertes Portal, ergänzt 
um eine eigene Datenhaltungskomponente 
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Die Abbildung ist ein UML-Anwendungsfalldiagramm, das die Anwendungen und Akteure darstellt, im Folgenden von links 
beginnend beschrieben: Die Landesbehörden betreiben ihre Fachinformationssysteme (FIS) und stellen Dienste für die Da-
tenverarbeitung bereit. Auch die Meeres-Zustandsdaten der Wasserwirtschaft, die in MUDAB zusammenfließen, werden 
von der BfG als Dienste angeboten. MDI-DE verarbeitet diese Dienste. Über bereitgestellte Download-Prozesse werden Da-
ten in MDE-DE ergänzend in einer eigenen Datenhaltungskomponente gehalten und verarbeitet. MDI-DE enthält bei dieser 
Betrachtungsweise zwei Komponenten: Datenhaltung und Portal. Das Portal bedient sich der dezentral und der aus der Da-
tenhaltung bereitgestellten Dienste.  

Quelle: eigene Darstellung, hrd.consulting 

2.4.4 Zentrale Plattform mit dezentraler Datenverarbeitung 

Im Zuge des Reengineerings der UFORDAT des UBA wird eine Datenhaltungskomponente aufge-
baut, die primär Metadaten werden über eine webbasierte Fachanwendung verarbeitet. Die ei-
gentlichen Forschungsberichte, -daten etc. werden andernorts vorgehalten und ausschließlich 
verlinkt. Dabei können sowohl UBA-Mitarbeitende als auch externe Körperschaften Daten erfas-
sen. Im engeren Sinne ist UFORDAT keine Plattform, sondern eine Fachanwendung. Diese ent-
hält Web-Applikationen zum interaktiven und aufeinander abgestimmten Datenerfassen und -
verarbeiten sowie zur Auskunftserteilung. 
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Abbildung 7: UML-Anwendungsfalldiagramm als Beispiel für eine zentrale Plattform mit dezent-
raler Datenverarbeitung 
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Die Abbildung ist ein UML-Anwendungsfalldiagramm, das die Anwendungen und Akteure darstellt, im Folgenden von links 
beginnend beschrieben: Sowohl Mitarbeitende des UBA als auch externe Körperschaften mit speziellen Zugangserlaubnis-
sen erfassen und verarbeiten die UFORDAT-Daten. UFORDAT besteht aus einer Datenhaltungskomponente mit webbasier-
ten Verarbeitungsfunktionalitäten und Web-Applikationen für die Datenrecherche. Letztere ist in der Abbildung grün mar-
kiert, was verdeutlichen soll, dass es sich i. e. S. nicht um ein Portal handelt, sondern um eine Fachanwendung. 

Quelle: eigene Darstellung, hrd.consulting 

Die gemeinsame, aufeinander abgestimmte Datenverarbeitung von verschiedenen Stellen aus an 
ein und denselben Objekten setzt strukturell -organisatorische Maßnahmen voraus, um einer-
seits die Zugriffsrechte abzusichern und andererseits gegenseitige Überschreibungen zu verhin-
dern. In der Ist-Analyse wird beispielhaft die dafür in UFORDAT vorgesehene Verarbeitungslo-
gik für ein Objekt mittels eines UML-Zustandsdiagramms verdeutlicht . 
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Abbildung 8: UML-Zustandsdiagramm als Beispiel für die Bearbeitung der Datensätze in einer 
zentralen Plattform 
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Die Abbildung zeigt ein UML-Zustandsdiagramm mit Ereignissen (als Pfeile) und Zuständen (als Kästchen): Da diese applika-
tionsscharfe Notation von Objektzuständen nicht unbedingt üblich ist, wird der Graph im Folgenden kurz erläutert: Nach 
der Erfassung stehen die Datensätze im Status „in Erfassung“. Der Datensatz kann editiert und auch wieder gelöscht wer-
den. Über die F-Funktion wird der Datensatz „fixiert“. In diesem Zustand ist der Datensatz schreibgeschützt. Über die K-
Funktion kann der Datensatz auf „in Korrektur“ gesetzt werden. Jetzt ist Editieren möglich, beim Update wird der Datensatz 
wieder fixiert gesetzt. Wenn das erfasste Wiedervorlagedatum abgelaufen ist, wird der Datensatz in den Zustand „Wieder-
vorlage“ gesetzt. Hier kann editiert werden. Aus den drei Fixierungszuständen (fixiert, in Korrektur, Wiedervorlage) heraus 
können die Funktionen H, D, E angestoßen werden. Die H-Funktion setzt den Datensatz auf historisch. Parallel wird ein 
neuer Datensatz als Duplikat mit dem Status „in Änderung“ angelegt. Dieser Datensatz kann dann bearbeitet und am Ende 
mittels F-Funktion fixiert werden. Die F-Funktion bewirkt beim historischen Vorgänger, dass dieser nun auf „archiviert“ ge-
setzt wird und damit nicht mehr aktuell ist. Die D-Funktion dient zum „Löschen“. Bei Historien kann das Objekt nicht phy-
sisch gelöscht werden, es wird entsprechend markiert. Wichtig für die Prozessabläufe ist die E-Funktion, die Datensätze auf 
„extern in Bearbeitung“ setzt. Damit sind diese Datensätze markiert, und es kann sichergestellt werden, dass sie intern 
schreibgeschützt sind. Sollten dennoch Änderungen notwendig sein, kann über –E das Objekt wieder für interne Bearbei-
tungen zurückgeführt werden. 

Quelle: Konzeption der UFORDAT-Workflow [4] 

Das konkrete Objekt wird nur einmal, als eine Instanz, verwaltet, die dann verschiedene Zu-
stände durchläuft. Durch interne Attribute (z. B. status) wird der Zustand beschrieben: 

Beispielsweise befindet sich der Datensatz im Status „in Erfassung“, sodass die datenerfassende 
Stelle diesen Datensatz bearbeiten und auch löschen kann. Werden die Daten freigegeben, so 
können sie in einem Status „fixiert“ stehen, sodass die beteiligten Behörden geregelte Zugriffe 
erhalten können. Zum Editieren durch Externe ist ein konkreter Status eingeführt. 

2.4.5 Crowdsourcing 

Eine interessante Datenerfassungsmethode ist das Crowdsourcing, hier i. W. auf die ausgelagerte 
Erfassung von Daten durch jedermann fokussiert. 

KLiVO (Klimavorsorgeportal des UBA) bietet beispielsweise jedermann die Möglichkeiten, 
Dienste anzubieten. Diese werden über Steckbriefe beschrieben und sind dann vom zentralen 
Portal aus aufrufbar. 
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In Einzelfällen wurden auch Daten über Crowdsourcing gesammelt. Ein Beispiel ist die Erfas-
sung der Hochwassergrenzen beim Elbehochwasser 2002 durch die Stadtverwaltung Dresden: 
Über eine Redlining-Funktion wurde allen Bürgerinnen, Bürgern und Einrichtungen die Möglich-
keit angeboten, die Linien des höchsten Wasserstandes einzuzeichnen. (Redlining-Funktion = 
Rotstiftfunktion, die das Korrigieren von Zeichnungen ermöglicht, was hier zum Einzeichnen ei-
gener roter Linien verwendet wurde). 

Abbildung 9: UML-Anwendungsfalldiagramm als Beispiel für Crowdsourcing 
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Die Abbildung ist ein UML-Anwendungsfalldiagramm, das die Anwendungen und Akteure darstellt, im Folgenden von links 
beginnend beschrieben: Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Verwaltungen und Bürger erhalten über eine Web-Appli-
kation Möglichkeiten zum Datenerfassen. Diese Daten werden in einer Datenhaltungskomponente zusammenfassend ge-
speichert. Das Umweltinformationssystem (UIS) verarbeitet diese Daten und stellt sie für Portale zusammen. 

Quelle: eigene Darstellung, hrd.consulting 

Die Zusammenführung der verschiedenen extern erfassten Daten zu einem abschließenden qua-
lifizierten Datenpool ist zu organisieren. Das kann in einem analog zu dem im Abschnitt 5.4 skiz-
zierten Zustandsdiagramm konzipiert werden. 

2.5 Zusammenfassung der Ist-Analysen und Konsequenzen für die Machbar-
keit von UNIS-D 

2.5.1 Zahlenmäßige Zusammenfassung 

Es wurden in Stufe 1 insgesamt 75 Portale analysiert (Kapitel 3.1), die sich folgendermaßen zu-
sammensetzen: 

Tabelle 29:  Anzahl der analysierten Portale in Stufe 1 

Klassifikation der Portale Anzahl der analy-
sierten Portale 

Portale mit Umweltdaten im Ressort des BMU 17 

Portale mit Umweltdaten sonstiger Bundesbehörden 17 
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Klassifikation der Portale Anzahl der analy-
sierten Portale 

Portale zu Förderprogrammen, Bildungsangeboten bzw. Forschungen im Ressort 
des BMU 

8 

Portale zu Bildungsangeboten bzw. Forschungen sonstiger Forschungsbehörden 
und -einrichtungen 

7 

Portale mit Umweltdaten der Landesbehörden 22 

Portale mit Umweltdaten von Kommunen 4 

Summe: 75 

In Stufe 2 wurden 12 Portale detailliert betrachtet (Kapitel 3.2), zu folgenden Komplexen: 

Tabelle 30:  Anzahl der analysierten Portale in Stufe 2 

Klassifikation der Portale Anzahl der analy-
sierten Portale 

Portale im Ressort des BMU 5 

Portale mit Umweltdaten sonstiger Bundesbehörden 6 

Portale mit Umweltdaten der Landesbehörden 1 

Summe: 12 

Hinzu kommt eine vertiefte Vorstellung von Wasser-DE als „Best Practice“ (Kapitel 3.3). 

Um einen inhaltlichen zahlenmäßigen Überblick zu erhalten, werden in der folgenden Tabelle 
die erfüllten Kriterien bzgl. der Abfragen der Stufe 1 prozentual zusammengefasst. Es muss aber 
beachtet werden, dass die Tabellen von unterschiedlichen Personen ausgefüllt wurden, sodass 
Einträge fehlen und verschiedene Interpretationen bei der Beantwortung zu finden sind. Des-
halb wurden die Werte auf 5% gerundet, für einen quantitativen Überblick sind sie aber interes-
sant. 

Tabelle 31:  Zahlenmäßige Zusammenfassung der Ist-Analysen 

 Umweltdaten 
der Bundesbehörden 

 
erfüllt in % 

Umweltdaten 
der Landesbehörden 

 
erfüllt in % 

Bildungsangebote/ 
Forschung/ 
Förderung 
erfüllt in % 

Funktionalität    

Such-/Visualisierungstools 85 100 40 

Datenbanktools 40 50 10 

Tabellentools 35 35 - 

Kartentools 50 65 10 

Einstiegsmöglichkeiten    

fachthematisch 90 100 35 

standortbezogen 40 90 15 
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 Umweltdaten 
der Bundesbehörden 

 
erfüllt in % 

Umweltdaten 
der Landesbehörden 

 
erfüllt in % 

Bildungsangebote/ 
Forschung/ 
Förderung 
erfüllt in % 

nutzergruppenbezogen 20 45 20 

fall-/dienstleistungsbezogen 20 30 - 

informationsartenbezogen 50 80 10 

aktualitätsbezogen 30 50 10 

datenanbieterbezogen 20 50 - 

politikfeldbezogen 5 35 10 

Beziehungstiefe    

Information 95 100 100 

Kommunikation 35 35 10 

Transaktion 45 30 10 

Partizipation 35 10 - 

Schnittstellen 
Standards für maschinen-les-
bare Kommunikation 

40 65 - 

Verbindlichkeit rechtsverbind-
lich 
deklaratorisch 

 
5 
20 

 
20 
20 

- 

Zugangs-/ Nutzungsmöglichkei-
ten öffentlich 

100 85 95 

Oberflächengestaltung barrie-
refrei / barrierearm 
responsive design 

 
30 
10 

 
40 
60 

 
65 
- 

 

Es wird deutlich, dass die oben in den drei Tabellenspalten zusammengefassten Portale sehr un-
terschiedliche Zielstellungen bedienen: 

�y  Portale der Bundesbehörden mit Umweltdaten (Spalte 2): 

Hier spiegelt sich die inhaltlich-funktionale Vielfalt der analysierten Portale wider:  

�z (klassische) Geo-Portale 

�z „Bündelungsportale“ mit Metadaten und Verlinkungen 

�z Portale mit Förder- und Bildungsangeboten, Publikationen, Wissensportale 

�z Portale mit Diskussionsforen 

�z Angebote von Web-Services 
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�z Web-Applikationen. 

�y  Portale der Landesbehörden mit Umweltdaten (Spalte 3): 

Die Zahlen stehen für fast ausschließlich analysierte zentrale Landesportale mit den Funktio-

nalitäten: Auskunft/Information/Publikation, Kartenanwendungen, Daten und standardi-

sierte Dienste (Open Data und INSPIRE), Links auf Fachanwendungen, Metadaten. 

�y  Portale mit Bildungs- und Förderungsangeboten, Forschungsportale: 

Diese Portale verweisen fast ausschließlich auf Dokumente und Webseiten. 

2.5.2 Fakten und Bewertungen 

�y  Inhalte und Funktionalitäten 

�z Die Umweltportale enthalten i. W. Such-/Visualisierungstools. Die Geoportale sind mit 

Kartentools ausgestattet. Je nach Zielstellung des Portals werden auch Datenbank- und 

Tabellentools angeboten. 

�z Die Bildungsangebote/Forschungsportale stellen i. W. Verweise auf Dokumente und 

Webseiten zusammen. 

�z Die häufigsten Einstiegsmöglichkeiten in die Portale sind fachthematisch. Bei Umwelt-

portalen wird sehr häufig informationsartenbezogen begonnen. Andere Einstiegsmög-

lichkeiten werden in Abhängigkeit von den Portalzielen angeboten. 

�z (Fast) 100% der Portale liefern Informationen. Etwa 1/3 der Umweltportale bedient 

Kommunikationen, Transaktionen, Partizipation. 

�z Es gibt Portale, die Metadaten verwalten und über diese Portale, Daten und Dienste ver-

linken (z. B. mCloud, Wasser-DE). 

�z Berichte, Publikationen, Projektergebnisse, Kartendarstellungen stehen häufig (als pdf) 

zum Download bereit. 

�z Es gibt Portale, die neben den Kartendarstellungen und Ergebnissen auch die ihnen zu-

grunde liegenden Daten (zumeist als xls) zum Download anbieten (z. B. Daten zur Um-

welt). 

�z Viele Portale stellen Daten in Standardformaten (i. W. WMS, WFS) für eine maschinenles-

bare Weiterverarbeitung bereit. Das betrifft v. a. die analysierten Geoportale, mCloud, 

MDM (hier nach Datex2). 

�z Darüber hinaus werden in diesen Portalen i. Allg. INSPIRE-Dienste mit standardisierten 

Strukturen angeboten. 

�z Die angebotenen Portale beschreiben i. Allg. die Inhalte der Webseiten und Kartenan-

wendungen. Selten gibt es Informationen zur Qualität der Daten (Vollständigkeit, Aktua-

lität, Genauigkeit). 

�y  Nutzergruppen 
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�z Bürgerinnen und Bürger 
Fast alle analysierten Portale sind öffentlich. 
Für Bürgerinnen und Bürger sind weniger die Datenbanken bzw. Fachanwendungen in-
teressant, sondern hauptsächlich die Portale, die Infos (z. B. FloraWeb) oder auch einfa-
che Auskunftsanwendungen (z. B. BfN, GeoSeaPortal BSH) bieten. 

�z Fachanwender 
Für Fachanwender stehen oftmals gesonderte Funktionalitäten zur Verfügung, die eine 
Autorisierung voraussetzen. 
Viele Portale verlinken mit Fachanwendungen und Web-Applikationen. 

�z Entwickler 
Für Entwickler wesentlich sind Bereitstellungen maschinenverarbeitbarer Daten und 
Dienste. Insbesondere die Web-Portale bieten standardisierte Dienste an. 
Wesentliche Kriterien für die Weiterverarbeitbarkeit der Daten sind: 

�„  Verfügbarkeit 

�„  Vollständigkeit 

�„  Aktualität 

�„  Genauigkeit. 

�z Nicht alle Datenbereitsteller veröffentlichen dazu Informationen. 
Ausnahmen sind die Datenbereitstellungen für INSPIRE, da in der INSPIRE-RL diese Kri-
terien gesetzlich geregelt sind. 

Ʒ Organisation 

�z Meist werden die Portale von einer zentralen Stelle betrieben; d. h., ein Ministerium oder 
eine Bundes- bzw. Landesbehörde ist verantwortlich, organisiert alles und legt die In-
halte und das Design fest. 

�z Es gibt Portale, die auf einer Bund-Länder-Kooperation basieren: z. B. WasserBLIcK, 
MDI-DE. 

�z Fast alle analysierten Portale stellen Daten für die Öffentlichkeit bereit. 

�z In ausgewählten Portalen sind zugangsgeregelte Bereiche für Fachanwender integriert. 

�z Die Datenerfassungen erfolgen i. Allg. in Fachanwendungen, die Daten werden in die 
zentralen Portale übernommen durch: 

�„  Hochladen von Daten aus dezentralen Datenpools 

�„  Bereitstellen der Daten über Dienste 

�„  (aufeinander abgestimmtes) dezentrales Arbeiten auf einer zentralen Datenplatt-
form. 
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�z Es gibt Portale, die über Metadaten Links auf Daten und Dienste anbieten. Es können drei 

grundsätzliche Varianten festgestellt werden: 

�„  Jeder kann seine (Meta-) Daten anmelden, z. B. mCLOUD. 

�„  Jeder kann seine (Meta-) Daten eintragen. Der Portalbetreiber überprüft diese und 

gibt sie anschließend frei. 

�„  Die (Meta-) Daten werden vom Betreiber erfasst und veröffentlicht, z. B. MDI-DE. 

2.5.3 Ausblick 

In den obigen Ist-Analysen fallen die große Anzahl und Vielfalt der Portale auf. Es sind vielseitige 
gestalterische, bedienungstechnische und funktionale Anwendungsbeispiele beschrieben, aus 
denen einerseits Anregungen für UNIS-D abgeleitet werden können und andererseits verschie-
denste Integrationsmöglichkeiten in UNIS-D bestehen. Es können folgende Voraussetzungen für 
die Konzeptionierung von UNIS-D zusammengefasst werden. 

�y  Für UNIS-D steht eine breite Palette an Bildungsangeboten und Forschungsergebnissen zur 

Verfügung. 

�y  Die Portale enthalten Auskünfte/Informat ionen/Publikationen, Kartenanwendungen, Links 

auf Fachanwendungen, Metadaten. 

�y  Es können Datendienste eingebunden werden, die oftmals in Standardformaten wie 

WMS/WFS bereitstehen. Es sind auch Datendienste mit Standarddatenstrukturen verfügbar, 

die eine maschinenbasierte Weiterverarbeitung ermöglichen (APIs). Zumeist entsprechen 

die Datenstrukturen den Vorgaben der INSPIRE-RL. 

�y  Mit Wasser-DE gibt es ein Portal in der Wasserwirtschaft, dass alle Daten zu einem Themen-

bereich bündelt und verlinkt. Es enthält (fast) ausschließlich Metadaten und Links.  
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3 Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe 

3.1 Methode der Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe 

3.1.1 Grundlagen 

Die in der umweltpolitischen Digitalagenda des BMU gewünschten Eigenschaften für eine Um-
weltdatencloud – eine klare Transparenz und gute Zugänglichkeit – lassen sich durch die An-
wendung eines User-Centered Designs (UCD) bei der Softwareentwicklung konkretisieren. UCD 
ist ein etabliertes, agiles Framework, mit dem Software entworfen werden kann, die eine opti-
mierte Usability (Gebrauchstauglichkeit) auszeichnet. Dies beruht auf der im Framework fest 
verankerten Eigenschaft, dass die typischen Blickwinkel und Anwendungsfälle echter Anwender 
berücksichtigt werden. 

Gemäß den Empfehlungen in der ISO-Norm 9241-210185 basiert der UCD-Prozess von con terra 
auf den in Abbildung 10 dargestellten vier Schritten. Dabei ist dieser UCD-Prozess insbesondere 
für agile Projekte geeignet, da er sowohl vertikal als auch horizontal skaliert: So kann er zum ei-
nen angewandt werden, um einen speziellen Aspekt der Software detailliert auszuarbeiten; er 
kann aber zum anderen auch eingesetzt werden, um das Design einer Software beziehungsweise 
eines Projekts ganzheitlich zu betrachten. 

Abbildung 10: Die vier Schritte im User-Centered Design Prozess von con terra, vgl. ISO 9241-210. 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

In beiden Fällen helfen etablierte Methoden dabei, die Anforderungen der Anwendenen an eine 
Umweltdatencloud präzise zu analysieren und die Usability gezielt zu optimieren. Diese Metho-
den werden in den folgenden Abschnitten näher dargestellt. 

Eine gute Usability ist Grundvoraussetzung für eine überzeugende User Experience (UX). Die UX 
umfasst eine Vielzahl von Eigenschaften, Aktivitäten und Methoden. Es ist deshalb keine einfa-
che Aufgabe, eine präzise Definition zu finden. Es gibt aber einige Ansätze, die versuchen, zum 
allgemeinen Verständnis beizutragen: Die ISO-Norm 9241-210 definiert UX als die Wahrneh-

 

185 https://www.beuth.de/de/norm/iso -9241-210/310966315  
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mungen und Reaktionen einer Person, die von der tatsächlichen, aber auch der antizipierten Be-
nutzung eines Produktes, eines Systems oder einer Dienstleistung herrühren. In weiterführen-
den Anmerkungen erklärt dieselbe ISO-Norm, dass die UX alle Emotionen, Überzeugungen, Vor-
lieben, Wahrnehmungen, physiologische sowie psychologische Reaktionen, Verhaltensweisen 
und erworbenen Fähigkeiten des Anwendenden umfasst, die vor, während und nach der Benut-
zung auftreten. Ebenso seien Usability-Kriterien dazu geeignet, Aspekte der UX zu erfassen. Des-
halb hat con terra beachtliches Wissen darin aufgebaut, die UX eines Produktes während des ei-
gentlichen Gebrauchs – also hinsichtlich der Usability – zu optimieren. Die dabei entstehenden 
Arbeitsergebnisse sind technologie-unabhängig und eignen sich daher ideal im Kontext einer 
Machbarkeitsstudie. 

Die Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe wurden unter Federführung von con terra 
durchgeführt. Die Grundlage der Analyse ist das oben beschriebene UCD. Donald Norman, aner-
kannte Usability-Spezialist und Gründer der renommierten Nielsen-Norman-Group, hebt die Be-
deutung von UCD bereits 1986 hervor: „Wenden Sie User-Centered Design an: Beginnen Sie mit 
den Bedürfnissen der Anwender. (…) User-Centered Design unterstreicht, dass es der Zweck ei-
nes Systems ist, dem Anwender zu dienen und nicht eine bestimmte Technologie zu nutzen oder 
besonders elegant programmiert zu sein. Die Bedürfnisse der Anwender sollten die Entwürfe 
der Benutzerschnittstelle dominieren und die Bedürfnisse der Benutzerschnittstelle sollten wie-
derrum das Design des restlichen Systems dominieren.“186 (Übersetzung aus dem Englischen 
durch con terra). 

Für die Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe sind insbesondere die ersten drei UCD-
Schritten relevant: 

1. Nutzungskontext erfassen und verstehen 
2. Benutzeranforderungen erfassen/verifizieren 
3. Entwürfe gestalten, die den Benutzeranforderungen genügen 

3.1.2 UCD-Workshop 

Im Rahmen des ersten UCD-Schrittes (Nutzungskontext erfassen und verstehen) wurde am 
27.01.2020 bei con terra ein UCD-Workshop durchgeführt. Die Agenda des Tages wird samt 
Gruppenaufteilungen in Tabelle 32 dargestellt. 

An diesem Workshop nahmen 38 Personen aus verschiedener Nutzergruppen teil  (siehe 3.2), 
die aufgeteilt in sechs Arbeitsgruppen je eine Persona187 erstellten. Eine Persona repräsentiert 
einen typischen Anwendenden bzw. Nutzenden, der mit einer Software interagiert. Das Format 
des Workshops war sehr interaktiv gestaltet und methodisch vergleichbar mit einer qualitativen 
Befragung. 

Tabelle 32:  Agenda des UCD-Workshops bei con terra am 27.1.2020 

Zeit Inhalt Aufteilung 

10:00–10:15 Einleitung und Begrüßung     Alle gemeinsam 

10:15–10:25 Einführung User-Centered Design  Alle gemeinsam 

10:25–11:15 Vorstellung und Personas der Teilnehmenden sammeln Alle gemeinsam 

 

186 Norman, D. „Cognitive Engineering.“ In User-Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction, edited 
by D. Norman and S. Draper, 31–61. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1986. 

187 Vgl. https://de.wikipedia.org/ wiki/Persona_(Mensch-Computer-Interaktion)  
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Zeit Inhalt Aufteilung 

11:15–11:30 Aufteilung in Gruppen und Kaffee und Tee genießen In Gruppen 

11:30–12:30 Erste Persona erstellen (je Gruppe) In Gruppen 

12:30–13:00 Mittagspause In Gruppen 

13:00–13:45 Zweite Persona erstellen (je Gruppe) In Gruppen 

13:45–14:00 User Stories aufschreiben  In Gruppen 

14:00–14:10 Kaffee und Tee genießen In Gruppen 

14:10–14:30 User Stories vorstellen In Gruppen 

14:30–15:15 Best Practices In Gruppen 

15:15–15:30 Sammeln und Kaffee und Tee genießen In Gruppen 

15:30–16:00 Personas und User Stories vorstellen   Alle gemeinsam 

16:00–16:30 Zusammenfassung und Abschluss  Alle gemeinsam 

 

Um die konkreten Anforderungen und Erwartungen der Teilnehmenden bzw. Anwendenden zu 
erfassen, wurden im Verlauf des Workshops außerdem User Stories188 (eine etablierte Methode 
aus dem Software Engineering, mit der Anforderungen aus Anwendendensicht schriftlich struk-
turiert erfasst werden können) und Best Practices189 (Erfolgsmodelle oder Erfolgsrezepte) er-
stellt.  

Die Ergebnisse dieses Workshops – Personas, User Stories und Best Practices – bilden eine wich-
tige Grundlage für die weiteren Arbeiten an UNIS-D. Sie wurden den Teilnehmenden im Nach-
gang zum Workshop in Form eines Fotoprotokolls zur Verfügung gestellt. 

3.1.3 Semi-strukturierte Interviews 

Im Rahmen des fachlichen Austausches während des UCD-Workshops wurden Teilnehmende 
und weitere Personen als Fachgrößen für  Umweltinformationen identifiziert . Diese Personen 
wurden im Nachgang des Workshops per E-Mail angeschrieben und zu einem halbstündigen Ex-
pertiseninterview  eingeladen. Insgesamt konnten acht Interviews durchgeführt werden. 

Die Befragungsleitfäden wurden anhand des Methodensatzes bzw. der Empfehlungen und Richt-
linien von Cornelia Helfferich gestaltet, die in der sozialwissenschaftlichen Praxis als Standard 
gelten. Das Expertiseninterview bestand aus 5 Teilen: 

4. Aktuelle Arbeit mit Umweltinformationen  
5. Ziele & Aufgaben in der Arbeit (in Bezug auf Umweltinformationen) 
6. Hindernisse in der Arbeit 
7. Wünsche für die Zukunft (Umweltinformationen) 
8. Feedback und Best Practices 

In jedem Teil wurden mehrere Fragen definiert, welche der Person im Interview nacheinander 
gestellt wurden. Der Inhalt dieser Fragen bezog sich vor allem auf die Erfahrung mit der Arbeit 

 

188 https://de.wikipedia.org/wiki/User_Story  

189 https://de.wikipedia.org/wiki/Best_practice  
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von Umweltinformationen und welche Vorgehensweise für die Umsetzung des deutschen Um-
weltportal s berücksichtigt werden müssen. 

Die Mitarbeiter von con terra waren aufgrund ihres wissenschaftlichen Hintergrundes (Promo-
tion) entsprechend qualifiziert, um die Expertiseninterviews durchzuführen. Alle Interviews 
wurden während des Telefonates protokolliert und ausgewertet. Hierüber wurden die Teilneh-
menden im Vorfeld des Interviews aufgeklärt und ihre schriftliche Zustimmung eingeholt. Der 
Datenschutz wird  durch eine Pseudonymisierung eingehalten. 

3.2 Zielgruppe UCD-Workshop und Expertiseninterviews 

Zu Beginn des Projektes erarbeitete die Projektbeteiligten und der Projektbeirat repräsentative 
und breite Ziel- bzw. Nutzergruppen für UNIS-D. Diese Nutzergruppen waren die Ausgangslage 
für die Rekrutierung der Teilnehmenden des UCD-Workshops. Die Identifikation konkreter Teil-
nehmender erfolgte sowohl auf Basis persönlicher Kontakte aller am Projekt beteiligten Perso-
nen als auch durch eine intensive Internet-Recherche. Eine Auflistung aller erarbeiteten Ziel-
gruppen und deren Teilnahme am Workshop zeigt Tabelle 33. 

Insgesamt wurden über 200 Personen aus den Nutzergruppen per E-Mail zum UCD-Workshop 
eingeladen. Der finale Kreis von 38 Personen stellt einen guten Querschnitt der Anwendenden 
dar. Die Anwendergruppe der K.I.-Experten wurde von Mitarbeitern des Dienstleisters con terra 
repräsentiert, da keine unabhängigen Teilnehmenden zugesagt haben. 

Tabelle 34 zeigt einen Überblick der zu den Expertiseninterviews eingeladenen und teilnehmen-
den Zielgruppen. 

Tabelle 33:  Eingeladene und teilnehmenden Zielgruppen des UCD-Workshops 

Zielgruppe Institution Teilgenommen 

Agora Energiewende/ Rat der 
nachhaltigen Entwicklung, 
Grüne Liga 

  

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW 

X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit 

X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Statistisches Bundesamt X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Wald und Holz NRW X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

OpenData-Portal der Stadt Münster X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Umweltbundesamt X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Bundesamt für Naturschutz X 
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Zielgruppe Institution Teilgenommen 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz 

X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Bundesamt für Strahlenschutz X 

Amtliche Datenbereitsteller 
(Kommunal, Region, Land) 

Deutscher Wetterdienst X 

Bauherren Privater Bauherr X 

Berichtspflichtige (z.B. Gut-
achter) 

  

Citizen Science Vertreter senseBox X 

Energiewirtschaft GELSENWASSER AG / Verbände und Politik X 

Energiewirtschaft Bundesnetzagentur  X 

Energiewirtschaft Übertragungsnetzbetreiber 50hertz X 

Energiewirtschaft Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) X 

Europäische Umweltagentur   

Forschungsnehmer   

Fremdenverkehrsvertreter k3 Stadterlebnisse GmbH & Co. KG X 

Fridays / Scientists for Future Umwelt-Blogger / Code for Münster X 

Fridays / Scientists for Future Greenpeace X 

Gesundheitsverbände / Um-
weltmedizin 

  

Helmholtz-Gemeinschaft Helmholtz-Zentrum, Modellierung zur Bewertung von 
Küstensystemen 

X 

Ingenieurbüros Akademie für Raumforschung und Landesplanung X 

Ingenieurbüros Planungsbüro LökPlan X 

Interessengemeinschaften IG Fahrradstadt MS / Tour de Natur X 

Journalisten Westfälische Nachrichten  X 

K.I.-Experte con terra X 

Kommunale Verbände   

Kommunalpolitiker   

Landwirtschaftsverwaltung / 
Bauernverbände 

Deutscher Bauernverband X 
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Zielgruppe Institution Teilgenommen 

Lehrer / Lehrerverbände, 
Fort- & Weiterbildungsinstitu-
tionen 

Deutscher Volkshochschulverband X 

Mitarbeiter der EU   

Nachbarländer Provinz Gelderland, Niederlande X 

Normungsorganisation   

Open Knowledge Foundation   

Pressestellen/-sprecher   

Referenten von Bundespoliti-
kern 

  

Schüler Bio-Leistungskurs   

StartUps kigorosa UG - Familien-Ausflugsportal X 

StartUps hrd.consulting X 

Verbände (Umwelt-, Natur-
schutz) 

  

Verbraucherschutzverbände   

Verkehrsclubs   

Verkehrsunternehmen Deutsche Bahn X 

Versicherungswirtschaft Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft 

X 

Versicherungswirtschaft Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesell-
schaft 

X 

Wissenschaftliches Institut UfU- Unabhängiges Institut für Umweltfragen X 

Tabelle 34: Eingeladene und teilnehmende Zielgruppe des Expertiseninterviews 

Zielgruppe Institution Teilgenommen 

Infrastrukturträger Wasserwirtschaft / Trinkwasserversorgung X 

Infrastrukturträger Deutsche Bahn Umwelt X 

Landwirtschaft Agravis X 

Landwirtschaft LWK NRW X 

Landwirtschaft Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG)  

Medien Journalist  

Nachbarländer Niederlande / Grenzübergreifend X 

Umweltmedizin Umweltmediziner  

Versicherungswirtschaft Planungsbüro LökPlan  
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Zielgruppe Institution Teilgenommen 

Versicherungswirtschaft Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesell-
schaft / Versicherung 

X 

Verwaltungsvollzug (aus IM-
PEL-Netzwerk) 

St. Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig  

Verwaltungsvollzug (aus IM-
PEL-Netzwerk) 

Regierungspräsidium Darmstadt X 

Verwaltungsvollzug (aus IM-
PEL-Netzwerk) 

Regierung von Niederbayern  

Wissenschaft Lehrer Aus/Fort/Weiterbildung X 

Wissenschaft German Centre for Integrative Biodiversity Research 
(iDiv) 

 

Wissenschaft TU Dresden / Chair of Geoinformatics / NDFI  

3.3 Ermittelte Nutzerbedarfe 

3.3.1 Personas 

Eine Persona repräsentiert eine typische Software-Anwenderin bzw. einen typischen Software-
Anwender. Personas bestehen meist aus einem Bild, Namen, persönlichen Angaben, Zielen, Her-
ausforderungen, Aufgaben, Wünschen und ggf. einem Zitat. Ein Satz von Personas entspricht da-
her einer repräsentativen Nutzergruppe. Aus diesem Grund werden die erstellten Personas wäh-
rend des gesamten Projektverlaufs berücksichtigt, damit die identifizierten Anforderungen der 
Nutzergruppen in jeden Schritt einfließen können.  

Die Personas entstanden durch die Komprimierung der eigenen Anforderungen und Wünsche 
der Teilnehmenden des UCD-Workshops, welche einen repräsentativen Querschnitt aller An-
wendenden für UNIS-D darstellten. Die Teilnehmenden arbeiteten gemeinsam an den Personas, 
wodurch alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis für die anvisierten Nutzergruppen und 
deren typischen Anforderungen bekamen. Die in Abbildung 11 bis Abbildung 16 dargestellten 
sechs Personas wurden während des UCD-Workshops erstellt und können wie folgt betitelt wer-
den: 

�y  Persona 1 – Landesbeschäftigter in der Datensammlung, Qualitätssicherung und –bereitstel-

lung, 

�y  Persona 2 – Politikberaterin auf lokaler Ebene, 

�y  Persona 3 – alleinerziehende berufstätige Mutter in kleinerer Ortschaft,  

�y  Persona 4 – angestellter Bauingenieur als Projektleiter von Infrastruktur-Großvorhaben, 

�y  Persona 5 – promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter (post-doc) einer Universität, 

�y  Persona 6 – Lehrerin für die Fächer Biologie & Erdkunde an einer ländlichen Gesamtschule. 

Die sechs im Workshop erarbeiteten Personas stellen natürlich nur einen Auszug aller für UNIS-
D relevanten Nutzergruppen dar. Eine erschöpfende Analyse aller Nutzer würde ein differen-
ziertes bzw. diversifiziertes Nutzer-Spektrum aufzeigen. Eine so tiefgehende Analyse ist aber im 
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Rahmen der vorliegenden Machbarkeitsstudie nicht durchführbar. Als Extrema erlauben es die 
hier vorgestellten Personas jedoch bereits, das Nutzer-Spektrum aufzuspannen. 

Abbildung 11: Persona Werner Müller 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Werner Müller (Zitat: „An mir kommt keiner vorbei!“) ist ein 45-jähriger, verheirateter Geograf 
mit zwei Kindern, der in der öffentlichen Verwaltung einer Landesbehörde arbeitet, gerne wan-
dert und E-Bike fährt. Er ist Naturschützer, heimatverbunden und regelorientiert.  

Zu seinen persönlichen Zielen gehört die Alpenüberquerung mit dem E-Bike. Mit seinen Daten 
möchte er Transparenz schaffen. Er will Prozesse verschlanken und beschleunigen, um seine 
Kunden und seine Chefin zufrieden zu stellen.  

Zu seinen Aufgaben gehören die (Meta-)Datenbereitstellung, das Sammeln von Daten, die Quali-
tätsprüfung sowie die Zusammenarbeit mit und das Informieren von Planenden.  

Hindernisse bei seiner Arbeit sind der Fachkräftemangel, begrenzte Ressourcen, zersplitterte 
Informationen, uneinheitliche Datenqualität und dass Daten mit unterschiedlichen Rechten das 
Zusammenführen verhindern.  

Er wünscht sich ein Metaportal (sic, vermutlich ist ein Metadatenportal gemeint), aus dem er In-
formationen für  neuen Input findet und einen automatisierten Workflow für die Datenbereitstel-
lung mit einheitlichen Standards. Zudem wünscht er sich, dass seine Daten von anderen Portalen 
genutzt werden können, dass er die Daten aber nicht auf vielen Portalen veröffentlichen muss, 
um Datendoubletten zu vermeiden und Datenhoheit und -authentizität  zu gewährleisten. Eine 
bessere Vernetzung und K.I.-Unterstützung von Daten zählen ebenso zu seinen Wünschen. 
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Abbildung 12:  Persona Sandra Schlau 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Sandra Schlau (Zitat: "Zukunft beginnt heute") ist eine 31-jährige, verheiratete Kommunikati-
onswissenschaftlerin mit einem Kind, die als persönliche Referentin einer Bürgermeisterin in 
einer mittelgroßen Kommune arbeitet und gerne Tennis spielt.  

Zu ihren Aufgaben gehört das Aufbereiten verschiedener Themen und Entscheidungen für die 
Bürgermeisterin. Sie sucht, bewertet, gewichtet und interpretiert Daten , führt diese zusammen 
und visualisiert diese für Präsentationen.  

Sie ist die Schnittstelle zur Verwaltung. Sie strebt nach Harmonie, Integration und Balance zwi-
schen Karriere und Familie. Ihr Wohnort ist ihr wichtig. Ihr Ziel ist es, ihre Arbeit mit guten Ar-
gumenten zu unterstützen. Sie will authentisch sein, lehnt alternative Fakten ab und nutzt ver-
schiedene Informationsquellen.  

Hindernisse bei ihrer Arbeit sind Interessenkonflikte zwischen ihren privaten bzw. persönlichen 
Zielen und ihren Aufgaben im Beruf, sowie veraltete, nicht vergleichbare Daten mit geringer 
Qualität. Zeitaufwendige Datensuche stört ihre Arbeitsabläufe. 

Sie wünscht sich eine Zulieferung von Indikatoren verschiedener Fachressorts und aufbereitete, 
bereits visualisierte Informationen zu neuen Anforderungen oder Gesetzesänderungen, die sie 
individuell zusammenstellen und teilen kann. Daten sollen vielfältig und qualitätsgeprüft sein. 
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Abbildung 13: Persona Hanna Steinke 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Hanna Steinke ist eine 45-jährige, getrenntlebende OP-Schwester aus Altenberge, einer Ort-
schaft mit dörflicher Prägung, mit zwei Kindern, die im Alter von 16 und 20 Jahren bereits in der 
Berufsfindung sind. 

Zu ihren Aufgaben gehört es, den Lebensstandort und den Energieversorger für die Familie zu 
wählen und Lebensmittel einzukaufen. Sie organisiert die Mobilität der Familie und plant die 
Freizeitgestaltungen.  

Sie hat das persönliche Ziel, ein gesundes Leben für ihre Familie durch gesunde Ernährung und 
Förderung der Kinder zu sichern. Sie will durch umweltverträgliche Ressourcennutzung und 
nachhaltige Lebensweise im Alltag andere Personen, die Umwelt und die Natur im Allgemeinen 
schonen.  

Hindernisse sind das eigene Budget und das Zeitmanagement nach der Arbeit als OP-Schwester. 
Es ist schwierig für sie, zuständige Ansprechpartner und passende Informationen zu finden.  

Sie wünscht sich Benachrichtigungen in Gefahrensituationen, einen zentralen Zugang zu Infor-
mationen für alle relevanten Bereiche wie Regelungen in der Landschaft und gesetzlicher Ände-
rungen. Außerdem möchte sie sich über Entscheidungen oder Aufgaben im Beruf auch selbst in-
formieren können.  
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Abbildung 14: Persona Klaus Hartmann 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Klaus Hartmann ist ein 37-jähriger Bauingenieur für Stadt- und Regionalplanung, der deutsch-
landweit als Projektleiter für Infrastruktur -Großvorhaben arbeitet.  

Seine Aufgaben umfassen die regelmäßige Projektleitung für Projekte, den Zugriff auf Förder-
programme und Normen, termingerechte Realisierung der Projekte inklusive der Einholung not-
wendiger Genehmigungen. Die Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden, Gespräche mit In-
vestoren, die Standortprüfung sowie die Risikoab- und einschätzung gehören genauso zu seinen 
Aufgaben, wie die eigenständige Datenbeschaffung.  

Er hat das persönliche Ziel, Dinge effizient umzusetzen und mitzugestalten sowie sich beruflich 
weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen.  Er möchte seiner Familie ein angeneh-
mes Leben ermöglichen und den Lebensstandard verbessern.  

Hindernisse bei seiner Arbeit umfassen die unklare Datenqualität in Bezug auf Validität, Aktuali-
tät und Einheitlichkeit und der unklare Umgang mit sensiblen Daten. Außerdem stören ihn nicht 
maschinenlesbare Datenformate und seine Ressourcen- und Budgetknappheit.  

Deshalb wünscht er sich Zugriff auf alle wichtigen Daten wie Umweltfachdaten, Kataster und bis-
her nicht frei verfügbare Fachdaten sowie einen länderübergreifenden Import/Export in geeig-
nete Formate und die Vermeidung umfangreicher Neuerhebungen von Daten. 
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Abbildung 15: Persona Michael Düsentrieb 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Dr. Michael Düsentrieb (Zitat: „UNIS-D hätte ich schon gestern gebraucht“) ist ein 35-jähriger Bi-
ologe in einer Post-Doc-Anstellung. 

Bestandteil seiner Aufgaben ist es, eigene Projekte zu verfolgen, Thesen zu begründen, Themen 
für Seminararbeiten zu erarbeiten und Abschlussarbeiten zu betreuen. Die Freilandkartierung, 
die Abstimmung mit Behörden und die Koordination europäischer Projekte gehören genauso zu 
seinen Aufgaben wie das Einwerben von Drittmitteln. Michael Düsentrieb bereitet Vorträge vor 
und hält sie, schreibt Artikel und kümmert sich um die transdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Austausch mit Peers.  

Sein Ziel ist es, das Insektensterben aufzuhalten und somit die Artenvielfalt zu erhalten, Er-
kenntnisse zu sammeln und zu analysieren. Er möchte viele Studien veröffentlichen und so ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis erhalten.  

Die Hindernisse bei seiner Arbeit sind zu alte, unvollständige oder fehlerhafte Daten und der 
Zeitverzug durch Recherche und Datenaufbereitung. Der Datenverlust bei der Kartierung und zu 
teure Daten erschweren seine Arbeit genauso, wie Projekte, die schon von jemand anderem pu-
bliziert  wurden.  

Deshalb wünscht er sich freie Lizenzen, eine einfache, übersichtliche und umfangreiche Such-
möglichkeit, ein umfangreiches open-Access Angebot und ein thematisches Dashboard mit Such-
filter,  Themenforum und Informationen zu laufenden Kartierungen. Einfache Schnittstellen so-
wie zitierfähige und versionierte Daten, die Möglichkeit, Daten zu sammeln und eigene Daten zu 
teilen und Daten-FAQs in Bezug auf Technik und Rechtssicherheit würden seine Arbeit erleich-
tern.  
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Abbildung 16: Persona Sophie Kowalczyk 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Sophie Kowalczyk (Zitat: „Das gibt‘s doch ganz sicher bei UNIS-D“) ist eine 41-jährige Lehrerin, 
welche die Fächer Biologie und Erdkunde an einer ländlichen Gesamtschule unterrichtet und 
zwei Kinder hat.  

Zu ihren Aufgaben an der Schule gehört die Unterrichtsvorbereitung, Umweltbildung und das 
Generieren und Teilen eigener Daten. Zu Hause entsorgt sie Sondermüll fachgerecht, lernt nach-
haltiges Recycling und wendet es an. Sie kauft bewusst ein, sucht nach Umwelt-Informationen 
für ihr  persönliches Umfeld und hält Diskussionsforen bezüglich Bauvorhaben im Blick.  

Ihre Ziele sind es, den Umweltgedanken weiterzutragen, Wissen und Werte an junge Menschen 
weiterzugeben und die Zukunft der Familie sicher und nachhaltig zu gestalten. Sie möchte sich 
umweltbewusst engagieren und ein Leben auf dem Land ohne Auto führen.  

Die Hindernisse bei ihrer Arbeit sind die Intransparenz der Datenherkunft und -qualität und die 
fehlende Usability.  Bauvorhaben gehen an ihr vorbei, weil entsprechende Daten nicht verfügbar 
sind.  

Deshalb wünscht sie sich eine zentrale und offene Plattform, Personalisierungsmöglichkeiten 
und eine einfache und intuitive Bedienung von Tools. Die Sprache der Plattform sollte in unter-
schiedlichen Komplexitätsgraden gestaltet sein. Eine intelligente Suche, interaktive Verschnei-
dung unterschiedlicher Daten, zusammengestelltes Infomaterial zu Umwelt-Themen und ausge-
wählte und relevante Metadaten würden ihre Arbeit erleichtern. Sie möchte keine rechtlichen 
Hürden sowie eine Kompatibilität der Inhalte mit ihrem digitalen Klassenzimmer. 

3.3.2 Geclusterte und Priorisierte User Stories aus dem UCD-Workshop 

User Stories haben folgende Struktur: „Als <Rolle/Persona> möchte ich <Ziel/Wunsch>, um <Nut-
zen>." Jeder Teilnehmende konnte bis zu fünf User Stories erstellen. Die Grundlage waren dabei 
vorrangig die sechs im Workshop erstellen Personas. Durch die Nennung weiterer Rollen konnte 
der Geltungsbereich aber noch erweitert werden. Insgesamt wurden 152 User Stories erstellt. 



TEXTE Umwelt- und Naturschutzinformationssystem UNIS-D - Machbarkeitsstudie  –  Abschlussbericht 

142 

 

Die erarbeiteten User Stories aus dem UCD-Workshop wurden im zweiten UCD-Schritt (Benut-
zeranforderungen erfassen/verifizieren) konsolidiert, geclustert und nach Nennungen priori-
siert. Das Ergebnis lässt sich in 17 Clustern darstellen, die in Tabelle 35 beschrieben werden. Die 
formell vorgegebenen Elemente einer User Story sind dabei normal gesetzt, die variablen Ele-
mente werden fett hervorgehoben. 

Tabelle 35:  Geclusterte und nach Nennungen priorisierte User Stories aus dem UCD-Workshop 

ID User Story Thema Nennung 

C1 Als Bauherr, Politikberaterin, Wissenschaftler, Waldbesitzer, 
Verwaltungsmitarbeitende, Versicherungsmathematiker, Um-
weltwissenschaftler, - planer, -aktivist, Tierarzt, Teil der Gesell-
schaft, Projektleiter Infrastruktur, Polizist, Planer, Naturschüt-
zer, Landwirt, Journalist, interessierter Bürger, Bahnfahrer 
möchte ich Zugriff zu relevanten Umwelt- und Naturschutzin-
formationen haben (Fördermöglichkeiten, Umweltindikatoren, 
Messwerte, Tierarten, Schienenverkehr, Kartierungen, Hochwas-
ser, Bauvorhaben, Gesetze, Umweltrechtsnormen, Glascontai-
ner, Ansprechpartner), um adäquate Entscheidungs- oder Hand-
lungsgrundlagen (Aussagen, Bewertungen, Einordnung, Informa-
tionen, Einwendungen, Abwägungen, Beratung, Berichte, Mitbe-
stimmung, Lösungen, Partizipation, Veröffentlichung) zu erhal-
ten. 

Entscheidungs-/  
Handlungs-grund-
lagen 

74 

C6 Als Wissenschaftler, Datenbereitsteller, Verband, Unterneh-
mer, Umweltwissenschaftler, Umweltaktivist, Politikberaterin 
Projektleiter Infrastruktur, Projektentwickler, Planer, Mitarbei-
ter einer Naturschutzbehörde, interessierte Bürgerin, Entschei-
der, Bundesverkehrsminister möchte ich qualitativ hochwertige 
(aktuell, valide, vektorisiert, K.I.-geeignet, Quellenangaben, ma-
schinenlesbar, vollständig) rechtssichere Daten in verschiede-
nen Formaten zur Verfügung gestellt bekommen, um sie opti-
mal weiterverarbeiten/veröffentlichen/multiplizieren zu kön-
nen, mein Vorhaben abzusichern und belastbare Aussagen ma-
chen zu können. 

Datenqualität 31 

C5 Als Bauherr, Waldbesitzer, Verwaltungsmitarbeitende, Versi-
cherungsmathematiker, Unternehmer, Politikberaterin, Pro-
jektleiter, Polizist, Planer, lärmempfindlicher Mensch, Landwirt, 
Journalist, interessierter Bürger, Gartenbesitzer, Förster, Famili-
envater, Angler möchte ich meine Suche räumlich (Standort, 
Kommune, Wald, Region, Projektgebiet, betroffenes Gebiet, Ort, 
Jagdbezirk, Gemeinde, Bezugsraum, Straße, Fläche, Umgebung, 
Grundstück, Stadt, Umkreissuche) begrenzen, um die Ergebnisse 
auf diesen speziellen Raum beziehen (Planung Bauvorhaben, 
Monitoringbericht, Risikorelevanz, Genehmigungen, Lärmbelas-
tung) zu können. 

Räumliche Suche 25 

C17 Als Politikberaterin, Planer, Wissenschaftler, biologische Sta-
tion, Tierarzt, Dataambassadorin, Projektleiter Infrastruktur, 
Planer, Unternehmer, Journalist, Bürgerin, Citizen Scientist, O-
pen Data Enthusiast, Waldbesitzer möchte ich ein Portal mit 
vollständigen (flächendeckend, umfassend, länderübergreifend, 
Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft) Daten sämtlicher Umwelt- 
und Naturschutzthemen (Infrastrukturelemente, Schienennetz, 
Wasserwege, Artenschutz, Böden, Bergbau, Luft, Schutzgebiete, 

Datenvielfalt 23 
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ID User Story Thema Nennung 

Boden, Kartierungen, Klima) unterschiedlicher Quellen (Open 
Data, private Daten, öffentliche Daten), um mich umfassend zu 
informieren (Störungen nachvollziehen, "nach allen Seiten" absi-
chern, Bewertungen, Daten in Bezug setzen), Reportagen zu 
schreiben und effektiver Arbeiten (Planung, Forschung) zu kön-
nen. 

C10 Als Datenbereitsteller, Umweltaktivist, Politikberaterin, Pro-
jektleiter Infrastruktur, interessierter Bürger, Wissenschaftler, 
Inhaber eines Ingenieurbüros möchte ich Ressourcen sparen 
(wenig Aufwand, wenig Zeit, wenig Personal, kostenfrei), um 
meine Arbeit (Datenbereitstellung und Datenrecherche) effi-
zient und effektiv ausführen zu können (Standards, klare Vorga-
ben, EIN zentrales Portal mit allen Informationen, kein manuel-
les Datenbereitstellen, sondern API). 

Effizienz 21 

C4 Als Wissenschaftler, Umweltaktivist, Teil der Gesellschaft, Poli-
tikberaterin, Projektleiter Infrastruktur, Journalist, interessier-
ter Fahrradtourist, Inhaber eines Ingenieurbüros, Datenbereit-
steller, Bürgerinitiative, Bürgerin, möchte ich meine gesuchten 
Daten im Portal einfach und intelligent finden (Umweltdaten, 
Daten und Sachverhalten, Umweltrechtsnormen, Förderpro-
gramme, Reiseinformationen, Verkehrsdaten, Bauvorhaben), um 
mich (oder andere) zu informieren (auf Umweltrisiken aufmerk-
sam machen, an lokalen und regionalen Prozessen teilhaben/ 
darüber zu informieren, Entscheidungen vorbereiten, Fehlent-
wicklungen identifizieren & transparent machen, Recherche-
quelle für Texte, an politischen Diskussionen teilhaben). 

Suchen & finden 18 

C2 Als Wissenschaftler, Verband, Unternehmer, Politikberaterin, 
Naturschützer, Datenbereitsteller, Citizen Scientist, Lehrer, Bür-
gerin möchte ich Zugriff auf sämtliche verschlagwortete Um-
weltdaten haben (Daten, Metadaten, Fachdaten (Daten zu Ar-
tenvorkommen), Rohdaten), um sie (in eigenen Projekten) au-
ßerhalb des Portals weiterverarbeiten (analysieren, forschen, 
vergleichen, berechnen, veröffentlichen, multiplizieren, auswer-
ten, aggregieren, Kennwerte ableiten, informieren, Präsentatio-
nen erstellen) und auswerten zu können. 

Auswertung, Wei-
ter-verarbeitung 
extern 

16 

C7 Als Datenbereitsteller, Datennutzer, Datenjournalist, Wissen-
schaftler, Verband möchte ich einheitliche Datenstandards (Da-
tenbereitstellung, Metadaten, Datenformate, Vorgaben, Quali-
tät, Was?, Wie (viel)?, Wohin?, Schnittstellen (API)), um die Da-
tennutzung (Weiterverarbeitung, Vergleich, Aggregat) und den 
Zugang und das Bereitstellen zu vereinfachen, effizient zu ar-
beiten und die Nutzungsbreite zu erhöhen. 

Standardisierung 16 

C3 Als Politikberaterin, Bundesverkehrsminister, Politiker, Bürge-
rin möchte ich Daten (Grundlagendaten, CO2-Ausstoß) durch 
aufbereitete und vergleichbare Informationen (Interaktive Kar-
ten, Entwicklungsszenarien, Datenreihen) verständlich vermit-
telt bekommen, um diese Informationen schnell verarbeiten 
(Analysen vornehmen, Präsentationen erstellen, Entscheidungen 
vorbereiten, Meinungen von Fakten trennen, Handlungsoptio-
nen gegeneinander abwägen, Entwicklungen aufzeigen) zu kön-
nen. 

Kuratierte bzw. 
anschaulich auf-
bereitete Daten 

11 
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ID User Story Thema Nennung 

C8 Als Wissenschaftler, Politikberaterin, interessierter Bürger, Citi-
zen Scientist, Lehrer möchte ich Daten im Portal visualisieren 
(Tabellen, Charts, Grafiken, Karten) und weiterverarbeiten (ana-
lysieren, vergleichen, filtern, sortieren), um schnell anschauliche 
Entscheidungsgrundlagen (für Planungen, politische Beschlüsse) 
zu erstellen und mein Arbeitsergebnis im Portal zu speichern. 

Weiter-verarbei-
tung, Visualisie-
rung im Portal 

11 

C15 Als Umweltaktivist, interessierter Bürger, Bürger mit Fachfra-
gen, Projektleiter Infrastruktur, Politikberaterin , Wissenschaft-
ler, Datenbereitsteller möchte ich einen einfachen, schnellen 
und intuitiven Zugang zu allen Umweltdaten (Bedienbarkeit, 
gute Auffindbarkeit, Nutzerfreundlichkeit, verschlagwortete Da-
ten) sowie einfache Tools zur Datenbereitstellung, um schnell 
und einfach die gesuchten Informationen zu erhalten, zu ver-
gleichen und Daten bereitzustellen. 

Usability 9 

C9 Als Politikberaterin , Wissenschaftler, Open Data Aktivist, inte-
ressierte Bürgerin möchte ich Daten (erarbeitete Karten & Da-
ten, Rohdaten, Metadaten) (über eine API) exportieren, um sie 
in anderen Umgebungen und Projekten flexibel weiterverarbei-
ten (kommunales GIS, eigene Anwendung, eigene Website) oder 
weitergeben zu können. 

Export 7 

C12 Als Datenbereitsteller , Umweltplaner, Wasserwirtschaft 
möchte ich die Hoheit über meine Daten behalten (sie schützen, 
an nur einer Stelle bereitstellen, Feedback zur Nutzung meiner 
Daten erhalten),um die Qualität meiner Daten bei wenig Res-
sourceneinsatz hoch zu halten (Doppelbefüllungen vermeiden, 
nur ein Format, aus Feedback Rückschlüsse auf Arbeit ziehen) 
und Missbrauch auszuschließen. 

Datenhoheit 6 

C16 Als Inhaber eines Ingenieurbüros, interessierter Bürger/Wissen-
schaftler, Umweltaktivist möchte ich ein zentrales Portal von 
welchem ich zu allen Informationen kommen kann, um Res-
sourcen (Zeit für Datensuche, da nur eine Datenbank ausgewer-
tet werden muss) zu sparen. 

Zentraler Ort 4 

C11 Als Entwickler möchte ich den Open Source Quelltext des Por-
tals einsehen können, um diesen weiter nutzen (Verbesserungs-
vorschläge, Bugfixes, Teile in eigenen Projekten verwenden) zu 
können. 

Open Source 3 

C14 Als interessierter Bürger, Politikberaterin möchte ich über Info-
Communities mit anderen in Kontakt treten, um mich vernet-
zen zu können und eine gleiche Informationsposition zu ermög-
lichen. 

Kontakt/ Aus-
tausch 

2 

C13 Als Politikberaterin möchte ich von überregionalen Planungen 
erfahren, die Auswirkungen auf die Umwelt der Gemeinde ha-
ben, um rechtzeitig Einwendungen erheben zu können. 

Benachrichtigung 1 

3.3.3 Best Practices 

Best Practices beschreiben bestehende Methoden und Anwendungen anderer Portale und Platt-
formen, die von den Teilnehmenden des UCD-Workshops als besonders vorbildlich empfunden 
werden. Darüber hinaus konnten die Teilnehmenden in Form „negativer Best Practices“ aber 
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auch als besonders schlecht empfundene Portale und Plattformen notieren. Die Beiträge konn-
ten entsprechend mit 1 bis 5 Sternen bewertet werden. Andere Teilnehmende konnten eine Best 
Practice zudem als besonders hilfreich markieren. 

Die Best Practices wurden nach dem Workshop digital zusammengetragen und anhand der 
Sterne-Bewertung und der Anzahl der Markierung als hilfreich sortiert und priorisiert . 

Besonders häufig wurden bei den Best Practices Portale genannt, auf denen Umweltdaten und    
-informationen bereits jetzt zur Verfügung gestellt werden und die von den Teilnehmenden 
gerne und häufig genutzt werden. Nutzungsgründe sind in erster Linie die fachbezogenen Daten, 
die auf dem jeweiligen Portal bereitgestellt werden und von den Teilenehmenden für die Arbeit 
benötigt werden.  

Aspekte, die zu einer positiven Bewertung des jeweiligen Portals führten, waren insbesondere 
ein einheitliches Format der Daten, ein zentraler Fachdatenzugang, gut integrierbare Daten, 
bzw. das Schaffen von Schnittstellen und die bereitgestellte Datenvielfalt. Auch automatische Be-
nachrichtigungen zu Umweltentwicklungen und aktualisierten Daten wurden positiv erwähnt. 

Eher negativ, bzw. mit wenigen Sternen wurden Angebote bewertet, bei denen neben fehlender 
Usability auch die Datenqualität und -vollständigkeit nicht vorhanden ist. Ein immer wiederkeh-
render negativer Aspekt ist das Fehlen eines bundesweiten Zugangs. Die zersplittete Datenland-
schaft, zeitaufwendige länderspezifische Recherche, bzw. manuelle Datenanfrage und das Fehlen 
von Transparenz, Datenstandards und Schnittstellen führen zu negativen Bewertungen. 

Die Tabelle 36 bis Tabelle 41 zeigen die Best Practices, die mindestens von einem weiteren Teil-
nehmenden als hilfreich markiert wurden. Die vollständige Auflistung aller Best Practices findet 
sich im Anhang C. 

Tabelle 36: Best Practice Ergebnisse aus dem UCD-Workshop mit 5 Sternen bewertet 

Best Practice mit 5 Sternen bewertet Anzahl 
hilfreich 

Positive Punkte der UNFCCC-Treibhausgas-Berichte: weltweit einheitliches Format, ein zent-
raler Zugang, Excel-Files jährliche Aktualisierung und Rückberichtigung. 

2 

Das Open Data Portal NRW stellt sehr gut integrierbar diverse Daten aus NRW bereit (Daten 
Services, …) 

1 

Tabelle 37: Best Practice Ergebnisse aus dem UCD-Workshop mit 4 Sternen bewertet 

Best Practice mit 4 Sternen bewertet Anzahl hilf-
reich 

Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte durch www.uvp-portal.de und www.uvp-ver-
bund.de 

4 

OECD Datenportale: Man kann Datenaktualisierungen abonnieren, Rohdaten herunterladen 
und Daten visualisieren 

3 

Coastmap.org – Wir schaffen Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Datentypen, um für 
die Datenauswertung einen Mehrwert zu generieren mittels eines "Big Data Approaches": 
Wir bieten Open Access, downloadbare Inhalte, die allgemeingültigen Standards folgen (ISO 
etc.) und das “FAIR Data Principle” (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) berück-
sichtigen. 

3 
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Best Practice mit 4 Sternen bewertet Anzahl hilf-
reich 

Was ziehe ich zur Dienstreise an? Bis wann ist der Termin vor Ort zu beenden, dass ich nicht 
nass werde? Meine Lösung ist die WarnWetter-App vom DWD mit genauer Regenauflösung. 

2 

Der Kartendienst Schutzgebiete in Deutschland vom BfN bietet einen guten Überblick. 1 

Beim digitalen Geländemodell (DGM 5) werden durch das BKG Länderinformationen zusam-
mengeführt. Die gute Kooperation sorgt für Verbesserung der Daten. 

1 

Das elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsystem (ELWAS WEB) des Landes NRW bie-
tet eine umfassende Gewässerdatenbank (Gewässergüte, Gewässerstrukturgüte) und zu-
sätzlich bodenkundliche Daten, Grundwasserdaten und schutzwürdige Böden. 

1 

Der Projekt Atlas Leefomgeving (https://www.atlasleefomgeving.nl/) und das Umweltportal 
NRW Umweltdaten vor Ort (https://www.uvo.nrw.de/) sind gute Beispiele 

1 

Um aktuelle Informationen zu Umweltrisiken zu finden, greife ich auf ein internes Portal von 
Greenpeace zu, worüber ich in allen von Greenpeace veröffentlichten Dokumenten suchen 
kann. Alternativ die Suche über Google nach Informationen vom BMU. 

1 

Tabelle 38: Best Practice Ergebnisse aus dem UCD-Workshop mit 3 Sternen bewertet 

Best Practice mit 3 Sternen bewertet Anzahl 
hilfreich 

Bei Wasserblick.net findet sich ein großer Fundus an Daten. Jedoch ist die Bedienung nicht 
intuitiv, die Suche recht kompliziert und es gibt teilweise keine Datenfreigabe der Länder. Die 
Aktualität der Daten ist fraglich.  

3 

Das Klivo-Portal (Klima Vorsorge) gibt einen guten Einblick in Daten/Informationsangebote 
von Bund & Land, die man nach Stichworten & Bundesland filtern kann. Dies erfordert jedoch 
Zeit. 

2 

Es ist sehr gut, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Daten als Open Data abgibt, aber 
man muss Experte sein, um sich auf dem FTP-Server zurecht zu finden. Die Datenformate und 
Referenzsysteme sind in der Geoinformatik unüblich. 

2 

Die Hochwassergefahrenkarten beinhalten inzwischen viele und gute Informationen und es 
herrscht eine gute Kooperation mit Behörden. Aber zwischen und innerhalb der Länder gibt es 
eine hohe Vielfalt von Informationen und auch Zeitverzerrung bei der Zusammenstellung. 

1 

Die Biotopkataster des Landes NRW bieten schnellen Zugriff auf alle naturschutzfachlichen 
Daten (Schutzgebiete usw.) aber einige Sachdaten z.B. für Arten gesetzlich geschützter Bio-
tope sind veraltet. 

1 

Zum Auffinden und Prüfen von bestehenden (Alt-)Verordnungen wie (N56) können das BfN-
Portal oder die Behörden-Seite im Internet genutzt werden, sowie Google-Recherchen und 
Anfragen bei betreffenden (kommunalen) Behörden. Die bedeutet jedoch Zeitaufwand und 
die elektronische Verfügbarkeit ist nicht immer vorhanden. Eine Alternative wäre eine umfas-
sende Bereitstellung in einem Portal (mittels Karten) inklusive Aktualisierung. 

1 

Besteht Hochwassergefahr? Wie ist die Pegelentwicklung? Lösung: hochwasserzentralen.de 1 
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Tabelle 39: Best Practice Ergebnisse aus dem UCD-Workshop mit 2 Sternen bewertet 

Best Practice mit 2 Sternen bewertet Anzahl 
hilfreich 

Im Climate Data Center Portal des DWD gibt es eine Daten- und Dienstevorschau für Klimada-
ten, jedoch zur Zeit nur stationsbezogene Daten. Die Metadaten sind sowohl für Menschen als 
auch Maschinen lesbar! 

2 

Tabelle 40: Best Practice Ergebnisse aus dem UCD-Workshop mit 1 Stern bewertet 

Best Practice mit 1 Stern bewertet Anzahl 
hilfreich 

Die Bebauungsplankataster (B-Plan Kataster) der Städte und Gemeinden sind häufig nur im 
PDF-Format und es fehlt eine Gesamtübersicht vektorisierter Daten. 

1 

Tabelle 41: Best Practice Ergebnisse aus dem UCD-Workshop ohne Angabe von Sternen 

Best Practice ohne Angabe von Sternen Anzahl 
hilfreich 

Bundesweite Nutzung von Länderdaten ist in der Regel sehr kompliziert (Ansprechpartner, Li-
zenzen, Formate, Inhalte). 

3 

3.3.4 Geclusterte Hauptaussagen der Semi-Strukturierten Interviews 

Die Semi-Strukturierte n Interview s waren in vier Teile untergliedert . In jeder dieser Teile befan-
den sich Leitfragen, welche den teilnehmenden Personen nacheinander gestellt wurden. Die 
Aussagen der interviewten Personen wurden miteinander verglichen, um gleiche Aussagen auf-
zufinden. Anhand der gleichen Aussagen wurden – wie bei den User Stories – Cluster gebildet 
und diese auf Basis der Nennungen priorisiert . Die einzelnen Ergebnisse aus der Cluster Analyse 
sind in Tabelle 42 dargestellt. 

Tabelle 42: Geclusterte und priorisierte Antworten aus den Experteninterviews 

Cluster der wichtigsten Antworten aus den Interviews Nennungen 

Teil 1 – Aktuelle Arbeit mit Umweltinformationen   

Die Nutzer möchten Umweltportale nutzen bzw. nutzen diese schon, jedoch haben diese 
keinen Überblick über bereits bestehende Umweltportale. 

8 

Die Umweltinformationen sind für die aktuelle Arbeit von großer Bedeutung. 8 

Teil 2 – Ziele und Aufgaben in der Arbeit (in Bezug auf Umweltinformationen)   

Es muss eine einheitliche Struktur von gleichartigen Umweltinformationen vorhanden 
sein. Es wird ein technischer und fachlicher Standard gewünscht. 

5 

Alle Nutzer wünschen sich eine Bundesland einheitliche Abdeckung. 7 

Eine bundesweite Abdeckung von Umweltinformationen sollte für die gesamte BRD an-
gestrebt werden. 

7 

Eine ländergrenzübergreifende Abdeckung der Umweltinformationen der angrenzenden 
Staaten ist wünschenswert (bis zu 5 km). 

3 
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Cluster der wichtigsten Antworten aus den Interviews Nennungen 

Eine rechtliche Weiterentwicklung muss behutsam erfolgen, damit Interessen im Span-
nungsfeld „berechtigtes öffentliches Interesse“ und „unternehmerischer Wettbewerb 
und Datenschatz“ gewahrt bleibt. 

4 

Aktualität und Vollständigkeit der Umweltinformationen müssen angestrebt werden. 5 

Teil 3 – Hindernisse bei der Arbeit   

Aufgrund der Deutschen Staatsorganisation (Föderalismus) und damit einhergehender 
hoher Autonomie von den Bundesländern (aber auch Kommunen) sind Umweltdaten 
sehr heterogen (Methodik, Aufbereitung, Existenz). 

3 

Bereitgestellte Umweltdaten müssen mühsam über verstreute Portale gesucht werden 
und sind oft zu heterogen, um für Fachfragen zusammengeführt werden zu können. 

5 

Teil 4 – Wünsche für die Zukunft (Umweltinformationen)   

Die Einheitlichkeit bereitgestellter Datensätze ist nicht immer gegeben und muss ange-
strebt werden. 

5 

Eine zentrale Zugänglichkeit und Suche von Umweltdaten ist nicht immer gegeben und 
muss angestrebt werden. 

5 

Ein Vorhandensein von Maschinenlesbarkeit mit offenen standardisierten Schnittstellen 
ist wünschenswert. 

6 

Teil 5 – Feedback   

Eine langfristige Gewährleistung der Verfügbarkeit des Umweltportals für Deutschland ist 
wünschenswert. 

3 

Der Aufbau des Umweltportal soll klein beginnen und stetig weiterentwickelt werden. 2 

Anhand der Ergebnisse der geclusterten Hauptaussagen aus den Expertiseninterviews konnten 
zusätzlich zu den User Stories weitere wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Umset-
zung eines Umwelt- und Naturschutzportals für Deutschland beitragen. Diese gewonnenen Er-
gebnisse werden im nächsten Schritt zur Erstellung der Wireframes mitberücksichtigt. 

3.4 Wireframes zur Visualisierung des Konzeptes 

Im Folgenden werden erste Entwürfe in Form von Wireframes vorgestellt und beschrieben. 
Wireframes sind Low-Fidelity-Entwürfe. Im Gegensatz zu (High-Fidelity-) Mockups werden hier 
keine Farben, Typografien, Bilder oder Grafiken verwendet. Feinspezifizierte Funktionalitäten 
sind in dieser Form der Darstellung nicht vorgesehen. 

Im Fokus der Wireframes steht die inhaltliche Struktur. Die Ergebnisse der Workshops (User 
Stories (US), Best Practices) und der Experteninterviews bilden die strategische und konzeptio-
nelle Grundlage für das Erstellen der Wireframes. Es wird aufgezeigt, wie die erarbeiteten Anfor-
derungen der Usergruppen visuell umgesetzt werden sollen. Gleichzeitig bilden diese Wirefra-
mes das Ausgangsmaterial für den folgenden Workshop der Usability-Evaluation.  

Die Entwürfe wurden nach visuellen Gestaltungsgrundlagen optimiert190 und entsprechen somit 
den Anforderungen guter Usability (C15 in Tabelle 35). Bei der Gestaltung der Elemente wurde 
auf erprobte Interaktionsmuster zurückgegriffen, um eine schnelle und effiziente Nutzung von 

 

190 Williams, Robin: “The Non-Designer’s Design Book”, Peach Pit, 2015. 
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UNIS-D zu gewährleisten (C10). Das generelle Erscheinungsbild des Portals orientiert sich grob 
an existierenden Webseiten des Umweltbundesamtes. 

Die Terminologie wurde für  die breite Zielgruppe des Portals optimiert. Auf Fachterminologie 
wurde – wenn möglich – verzichtet (z.B. wurde der bei Datenbereitstellern bekannte Begriff 
„veröffentlichende Stelle“ durch „Quelle“ ergänzt). 

Die orangefarbenen Ziffern auf den folgenden Abbildungen dienen der Beschreibung des 
Wireframes in der jeweils folgenden Tabelle. Die Nennung der Cluster in den Entwurfsnotizen-
Tabellen bezieht sich auf die in Tabelle 35 aufgelisteten Cluster. 
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Abbildung 17: Startseite 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 
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Tabelle 43:  Entwurfsnotizen – Startseite 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

 Die Startseite von UNIS-D bildet den prominenten Zugang in das Por-
tal. Verschiedene Einstiege berücksichtigen die heterogenen User-
gruppen und Online-Suchtypen und ermöglichen so einen schnellen 
Zugriff auf die gesuchten Inhalte. 

 

1 Das Suchfeld ist das wichtigste Element des Portals und befindet sich 
somit auf allen Seiten stets an derselben prominenten Stelle.  
 
 
 
 
 
 
 
User, die gezielt nach einem bestimmten Inhalt suchen, steigen über 
dieses Element in das Portal ein. 
 
Das Suchfeld teilt sich in zwei Eingabefelder mit denen nach Such-
wort („Was suchst du?“) und zu berücksichtigendem Raum („Wo 
suchst du?“) gesucht werden kann.  
Mit Hilfe des „typing effects“ wechselt das beispielhafte Suchwort 
im ersten Eingabefeld dynamisch. So können schon hier redaktionell 
Themenvorschläge platziert werden. 
 
Diese schon auf der Startseite angebotenen Filtermöglichkeiten be-
rücksichtigen die verschiedenen Nutzergruppen, die aufgrund ihrer 
individuellen Bedürfnisse nach unterschiedlichen Datentypen su-
chen. 
 
Genauso wird der deutliche Wunsch der User berücksichtigt, die Su-
che auf einen bestimmten Raum beziehen zu können (siehe auch 
Abbildung 19 und Abbildung 20). 

C4 – Suchen & Finden 
US 33.1 
„Als Journalist möchte 
ich Themen recherchie-
ren, um fundierte und 
faktenbasierte Texte zu 
schreiben.“ 
 
 
 
 
C1 – Entscheidungs- und 
Handlungsgrundlagen 
C2 – Auswertung, Wei-
terverarbeitung extern 
C5 – räumliche Suche 
C3 – kuratierte Inhalte  
 

2 Der Einstieg über die Themenwelten spricht die User an, die keinen 
gezielten Inhalt suchen, sondern sich zu einem bestimmten Thema 
informieren möchten. Hier werden kuratierte und redaktionell aus-
gewählte Themen platziert, die den Usern die Möglichkeit bieten in 
ihrem bevorzugten Themengebiet zu „stöbern“. Entsprechend der 
kreativen Vorlieben des Redaktionsteams können hierzu verschie-
dene Werkzeuge, z.B. Thesauren, zum Einsatz kommen. 
 
Die Anzahl der vorhandenen Einträge auf jedem Teaser, sowie die 
Direktverlinkung der verschiedenen Datenformate demonstriert die 
Datenvielfalt der auf UNIS-D zur Verfügung stehenden Inhalte und 
die zentrale Funktion des Portals. 

C3 – kuratierte Inhalte 
 
 
 
 
 
C17 – Datenvielfalt 
C16 – Zentraler Ort 

3 Die „Datenhighlights“ bieten die Möglichkeit, über eine redaktio-
nelle Betreuung, bestimmte Themen und Einträge in den Vorder-
grund zu spielen.  
 
Speziell auf den jeweiligen User / oder die letzte Suche abgestimmte 
Inhalte erhöhen die Userzufriedenheit und somit die Akzeptanz von 
UNIS-D. 

C1 – Entscheidungs- und 
Handlungsgrundlagen 
 
 
C10 – Effizienz 
C4 – Suchen & Finden 
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Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

4 Durch das Feld „Aktuelles“ können Anwender gezielt auf Neuigkei-
ten aus dem Themenbereich von UNIS-D aufmerksam gemacht wer-
den. Entsprechend der kreativen Vorlieben des Redaktionsteams 
können verschiedene Werkzeuge, z.B. Thesauren, zum Einsatz kom-
men, um die Meldungen den Themenkategorien zuzuordnen. 
 
Die Zuordnung der Meldungen zu Themenkategorien erlaubt es, in 
diesem Modul redaktionell Themenschwerpunkte zu setzen (z.B. 
Recht und Förderung). Diese Kategorien werden durch die Icons vor 
den Meldungen visuell verdeutlicht. Über ein Menü können be-
stimmte Themen aus- oder abgewählt werden. So können sich die 
User die Startseite nach ihren Interessen personalisieren. 

C6 – Datenqualität 
C7 – Standardisierung 
US 12.3  
„Als Bereitsteller möchte 
ich verbindliche gesetzli-
che Vorgaben/Rechtssi-
cher-heit, um rechtlich 
abgesichert zu sein.“ 
 
US 10.1 
„Als Werner Müller 
möchte ich klare Vorga-
ben zur Datenbereitstel-
lung (Was? Welche Qua-
lität? Wie (viel)? Wo-
hin?), um meinen (unter-
stellten) Pflichten zur 
Datenübermittlung mit 
möglichst wenig Zeit ge-
nügen zu können.“ 

5 Dieser Teaserbereich bietet Raum für die direkte Ansprache wichti-
ger Zielgruppen (hier: potenzielle Datenbereitsteller), bzw. die pro-
minente Platzierung von Fokusthemen (hier: K.I. / maschinenlesbare 
Daten / Schnittstelle).  

C7 – Standardisierung 
C9 – Export 
 
US 23.1 
„Als Datenbereitsteller 
möchte ich Daten über 
eine Schnittstelle bereit-
stellen (API), um nicht 
viel Aufwand zu haben.“ 
 
Tabelle 42: Geclus-
terte und priorisierte 
Antworten aus den Ex-
perteninterviews  Exper-
tiseninterview – Teil 4: 
„Das Vorhandensein der 
Maschinenlesbarkeit mit 
offenen standardisierten 
Schnittstellen.“ 
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Abbildung 18: Startseite mit Drop-Down 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Tabelle 44:  Entwurfsnotizen – Startseite mit Drop-Down 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 Die Suche startet default über alle Datentypen. Die Möglichkeit, be-
reits hier nach einem Datentyp zu filtern, entspricht den verschiede-
nen Personas und damit verbunden unterschiedlichen Nutzungsbe-
dürfnissen. 
 

C1 – Entscheidungs- und 
Handlungsgrundlagen 
US 31.1 
„Als Bürger möchte ich 
Fakten sammeln, um 
den politischen Entschei-
dungsprozess mitzuge-
stalten.“ 
 
C2 – Auswertung, Wei-
terverarbeitung extern 
US 31.4 
„Als Wissenschaftler 
möchte ich Zugriff auf 
alle verfügbaren Daten 
haben, um sie für meine 
Forschungsfragen zu 
analysieren.“ 
 
C3 – kuratierte Inhalte 
US 8.2  
„Als persönliche Refe-
rentin einer Bürgermeis-
terin möchte ich Daten 
gut aufbereitet/visuali-
siert haben, um Ent-
scheidungen vorzuberei-
ten.“ 

2 Durch das Anlegen eines Nutzerprofils können die User Inhalte und 
Suchanfragen speichern. Sie können über Aktualisierungen infor-
miert werden. Dies erhöht die Nutzerfreundlichkeit und Effizienz von 
UNIS-D. Unabhängig vom Nutzerprofil können Inhalte und Suchan-
fragen auch anhand der URL persistiert und z.B. als Browser-Lesezei-
chen abgelegt oder weitergeleitet werden. 

C15 – Usability 
C10 – Effizienz 
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Abbildung 19: Startseite mit Kartenauswahl 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

 

Tabelle 45:  Entwurfsnotizen – Startseite mit Kartenauswahl 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 Bei Klick auf den Link „Auswahl über Karte“ schiebt sich der Content-
bereich nach unten und eine Karte erscheint. 
 
Der User hat die Möglichkeit, sein Suchgebiet über diese Karte ge-
nau zu definieren. Dazu kann er mit dem Zeichenwerkzeug einen Be-
reich auf der Karte festlegen und in die Suche übernehmen.  
 
 

C5 – räumliche Suche 
 
US 36.1 
„Als Waldbesitzer 
möchte ich alle relevan-
ten Daten für meinen 
Wald finden, um sie für 
meine Planung/Wald-
bauvorhaben nutzen zu 
können.“ 
 
US 2.5 
„Als Planer möchte ich 
für einen Bezugsraum 
wissen, was es alles für 
Daten gibt, um meinen 
Plan nach allen Seiten 
abzusichern.“ 
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Abbildung 20: Startseite mit Land/Kommunenauswahl 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Tabelle 46:  Entwurfsnotizen – Startseite mit Land/Kommunenauswahl 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 Bei Klick auf den Link „Auswahl über Land/Kommune“ schiebt sich 
der Contentbereich nach unten und eine Auswahl erscheint. 
 
Der User hat die Möglichkeit Bundesländer, Regierungsbezirke und 
Kommunen über eine strukturierte, hierarchische Auswahl zu be-
stimmen und in die Suche zu übernehmen. 
 
Die angezeigte Auswahl kann durch ein zusätzlich eingeblendetes 
Suchfeld gefiltert werden, um die Suche in den vielen Kommunen 
der einzelnen Bundesländer zu vereinfachen bzw. zu beschleunigen. 

C5 – räumliche Suche 
 
US 26.2 
„Als Versicherungsma-
thematiker möchte ich 
deutschlandweit kom-
munale Starkregeninfor-
mationen, auf Risikorele-
vanz untersuchen.“ 
 
US 17.1 
„Als Politikberaterin 
möchte ich schnell ver-
lässliche Informationen? 
Daten zu meiner Ge-
meinde finden, um die 
Bürgermeisterin zu infor-
mieren.“ 
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Abbildung 21: Benachrichtigungen 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Tabelle 47:  Entwurfsnotizen – Benachrichtigungen 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 Mit Klick auf den Usernamen schiebt sich ein Feld in den rechten 
Bildschirmrand. Über dieses Feld kann der User seine personalisier-
ten Inhalte organisieren.  
 
Die grüne Ziffer am Usernamen symbolisiert dem eingeloggten User, 
dass er aktuelle Benachrichtigungen erhalten hat. 

C10 – Effizienz 
C13 – Benachrichtigung 

2 In dem Bereich „Benachrichtigungen“ werden aktualisierte Inhalte 
angezeigt. 
 
Mögliche Benachrichtigungen sind: 

- Die Aktualisierung eines in den Favoriten gemerkten Daten-
satzes 

- Neue Ergebnisse zu einer gespeicherten Suche 
 
Denkbar wäre hier auch die Darstellung von individuellen Informati-
onen oder Suchvorschlägen von semantisch ähnlichen Sucheinträ-
gen. 

C6 – Datenqualität 
(insb. Aktualität) 
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Abbildung 22: Favoriten 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Tabelle 48:  Entwurfsnotizen – Favoriten 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 In dem Bereich „Favoriten“ werden gemerkte Inhalte dargestellt. 
Diese Inhalte sind in individualisierbaren Favoritenlisten organisiert. 
 
Gemerkte Einträge werden mit Datentyp, Titel, Format und Quelle 
angegeben. Über einen Link gelangt man direkt zu der entsprechen-
den Detailseite. 
 

C10 – Effizienz 
 

2 Favoritenlisten kann man optional mit anderen Anwendern teilen. 
Das Veröffentlichen einer Liste kann in einem Auswahlmenü bei Be-
darf aktiviert werden.  
Ist eine Liste öffentlich, so wird sie dazu genutzt, anderen Usern the-
matisch passende Einträge zu empfehlen (siehe Abbildung 26:
 Detailseite). 

C14 – Kontakt/Austausch 
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Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

 
Favoritenlisten können außerdem mit anderen Personen per eMail 
oder auch über Social Media geteilt werden. Dies ermöglicht den 
Austausch und die Zusammenarbeit von Usern mit ähnlichen Zielen. 

Abbildung 23: Gemerkte Suchen 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

 

Tabelle 49:  Entwurfsnotizen – Gemerkte Suchen 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 In dem Bereich „Gemerkte Suchen“ werden gespeicherte Suchanfra-
gen dargestellt. 
 
Der User hat so die Möglichkeit, wiederkehrende Suchvorgänge zu 
speichern und mit nur einem Klick wieder aufzurufen. 
 
Suchen können auf der Sucherergebnisseite gespeichert werden 
(siehe Abbildung 25: Suche merken). 

C10 – Effizienz 
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Abbildung 24: Suchergebnisliste 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 
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Tabelle 50:  Entwurfsnotizen – Suchergebnisliste 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

 Startet der User eine Suchanfrage, so wird er auf die Suchergebnis-
liste weitergeleitet. Hier werden ihm alle Suchergebnisse in einer 
Liste angezeigt. 

 

1 Die Einträge der Ergebnisliste können nach Facetten gefiltert wer-
den. Die Facetten sind default ausgeklappt. Hinter jeder Facette 
wird in Klammern die Anzahl der vorhandenen Einträge angezeigt. 
Dies betont die Vielfalt der auf dem Portal bereitgestellten Daten. 
 
Wird auf der Startseite bereits ein Filter (in Form von Datentyp oder 
Raum) gesetzt, so wird dieser hier übernommen. 
 
Folgende Facetten werden angeboten: 

- Datentyp 
- Lage 
- Format 
- Datenqualität 

C17 – Datenvielfalt 
C15 – Usability 
 
 

2 Die Einträge der Ergebnisliste sind in zwei Bereiche aufgeteilt. 
 
Links (2/3 der Breite) wird der Inhalt des Eintrags mit folgenden At-
tributen beschrieben: 

- Datentyp 
- Titel 
- Beschreibung Text 
- Quelle / Veröffentlichende Stelle 

 
Im rechten Bereich des Listeneintrages (1/3 der Breite) werden dem 
User übersichtlich die wichtigsten Eigenschaften des Eintrages prä-
sentiert. Besonders der Bereich der Datenqualität spielt hier eine 
große Rolle. Der User muss die Qualität des gefundenen Eintrages 
anhand portalweit klar definierter Kriterien auf einen Blick beurtei-
len können. Folgende Attribute sind Bestandteil dieses Bereiches 
(weitere Attribute können hinzugefügt werden): 

- Datum der letzten Aktualisierung 
- Datenqualität 

o Offenheits-Skala 
o Maschinenlesbar 
o Rechtssicher 
o Lizenz 

- Datenformate 

C4 – Suchen & Finden 
 
 
 
 
 
 
 
 
C6 – Datenqualität 
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Abbildung 25: Suche merken 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

 

Tabelle 51:  Entwurfsnotizen – Suche merken 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 Über die Funktion „Suche merken“ kann der User die aktuelle Such-
anfrage speichern. Das entsprechende Formular schiebt sich durch 
Klick auf den Link „Suche merken“ zwischen das Suchfeld und den 
Contentbereich. 
 
Hier kann der User auswählen, ob er die gesetzten Filter und die ge-
wählte Sortierung ebenfalls speichert. Schlüsselwörter und ein Be-
schreibungstext helfen zur persönlichen Organisation der gespei-
cherten Suchen.  

C4 – Suchen & Finden 
C15 – Usability 
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Abbildung 26: Detailseite 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Tabelle 52:  Entwurfsnotizen – Detailseite 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

 Durch Klick auf einen Eintrag in der Ergebnisliste wird der User zu 
der Detailseite des Eintrages weitergeleitet. Hier findet er alle detail-
lierten Informationen und hat außerdem die Möglichkeit, verschie-
dene Aktionen auszuführen. 
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Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

Die Detailseite eines Eintrags ist in einem zweispaltigen Layout ge-
staltet. Die Elemente sind dem Blickverlauf der User angepasst, so 
dass wichtige Informationen schnell gesehen werden. 

1 In der linken Spalte (2/3 der Seitenbreite) befinden sich die ausführ-
lichen und detaillierten Informationen des Eintrags. 

- Titel 
- Beschreibungstext (kann durch den Klick auf „mehr“ voll-

ständig angezeigt werden) 
- Links 
- Kontakt 

C4 – Suchen & Finden 
 

2 Die rechte Spalte gibt dem User einen schnellen Überblick über den 
aufgerufenen Eintrag in Form eines Steckbriefes. Dieser Steckbrief 
folgt auf allen Detailseiten der gleichen Struktur und ermöglicht so 
eine leichte Vergleichbarkeit der Daten. 
 
Inhalte des Steckbriefes: 

- Datentyp 
- Format 
- Erstellungsdatum 
- Aktualisierungsdatum 
- Datenqualität 

o Offenheits-Skala 
o Maschinenlesbar 
o Rechtssicher 
o Lizenz 

- Quelle / Veröffentlichende Stelle 

C6 – Datenqualität 

3 Die möglichen Aktionen werden ebenfalls in der rechten Spalte in ei-
nem festen Bereich platziert.  
 
Folgende Aktionen können für einen Eintrag ausgeführt werden: 

- Download (der verschiedenen Formate) 
- Vorschau 
- Zu Favoriten hinzufügen (Auswahl einer Favoritenliste) 
- Drucken  
- Teilen (Mail und Social Media) 

 

C2 – Auswertung, Wei-
terverarbeitung extern 
 
US 13.2 
„Als Wissenschaftler 
möchte ich die Daten + 
Metadaten herunterla-
den können, um sie in 
meinem Projekt zu ver-
arbeiten.“ 

4 Am Seitenende wird das Modul „Passende Einträge“ platziert. Durch 
das intelligente Vorschlagen ähnlicher Einträge wird dem User hier 
eine weitere Möglichkeit geboten einen passenden Eintrag zu seiner 
Suche zu finden.  
 
Grundlage dieser Vorschläge könnten z.B. die öffentlichen Favoriten-
listen anderer User sein. Denkbar ist hier aber auch ähnliche Ein-
träge aus anderen Ländern / Kommunen anzuzeigen. 

C4 – Suchen & Finden 
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Abbildung 27: Detailseite - Aktionen 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Tabelle 53:  Entwurfsnotizen – Detailseite - Aktionen 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 Bei einigen Aktionen öffnet sich durch Klick ein Auswahlmenü. 
 
Download: Nach dem Klick öffnet sich die Auswahlliste mit den zur 
Verfügung stehenden Dateiformaten. Ein weiterer Klick auf ein For-
mat startet den Download. 
 
Vorschau: Diese Aktion ist optional und zeigt den Inhalt des Eintra-
ges an. 
 
Zu Favoriten hinzufügen: Nach dem Klick öffnet sich die Auswahlliste 
mit den bereits angelegten Favoritenlisten. Ein weiterer Klick auf 
eine Liste speichert den Eintrag in dieser. Über den Link „neue Liste 
erstellen“ kann eine weitere Favoritenliste angelegt werden. 

C2 – Auswertung, Wei-
terverarbeitung extern 
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Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

 
Drucken: Nach Klick auf „Drucken“ öffnet sich der Inhalt des Eintra-
ges im entsprechenden Format (PDF, JPG, DOC, …) Hier kann der U-
ser dann die Drucken-Funktion nutzen, um sich die Inhalte ausdru-
cken. 
 
Teilen: Nach dem Klick öffnet sich die Auswahlliste mit verschiede-
nen Möglichkeiten, den Eintrag zu teilen. 

Abbildung 28: Chatbot „UNIS“ 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 
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Abbildung 29: Chatbot „UNIS“ - aktiv 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Tabelle 54:  Entwurfsnotizen – Chatbot „UNIS“ / Chatbot „UNIS-D“ - aktiv 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

1 Das Robotericon (als Floating-Action-Button am rechten Bildschirm-
rand) ist der Chatbot „UNIS“. 
 
Durch den Chatbot wird die Suche, das zentrale Element des Portals, 
um die Funktion der künstlichen Intelligenz erweitert.  
Der Einsatz eines Chatbots bietet den Betreibern des Portals 

- eine innovative und effiziente Art des Kundensupports 
- einen zusätzlichen Weg, um die User und ihre individuellen 

Bedürfnisse kennenzulernen. 
 
Die User profitieren durch  

- die Möglichkeit der anonymen Kontaktaufnahme (im Ge-
gensatz zu E-Mail oder Telefon) 

- eine zeit- und ortsunabhängige Form der Kontaktaufnahme 
(jederzeit von überall) 

- eine weitere Form der Suche bei unklaren Suchzielen. 
 
Durch Klick auf das Icon öffnet sich ein Dialogfenster des Chatbot. 

C4 – Suchen & Finden 

2 Der Chatbot stellt sich vor und bietet dem Anwender verschiedene 
Optionen zur Auswahl, in Abbildung 29 gezeigten Entwurf bspw.: 

 
- Daten finden 
- Daten bereitstellen 
- Datenlücken melden 

C4 – Suchen & Finden 
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Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

- API-Informationen erhalten 
- Kontakt aufnehmen 

 
Diese im Entwurf gezeigte Liste sollte redaktionell an aktuelle politi-
sche oder gesellschaftliche Ereignisse angepasst werden und ggf. 
auch auf Trends (z.B. vermehrten Suchanfragen nach API-Informati-
onen) reagieren. 
 
Über das Texteingabefeld kann der User auch individuelle Suchan-
fragen eingeben. Mit zunehmender Nutzung „lernt“ der Chatbot 
hinzu und kann auf wiederkehrende Fragen eine Antwort geben. 

Abbildung 30: Mobile Ansicht 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 
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Tabelle 55:  Entwurfsnotizen – Mobile Ansicht 

Nr. Beschreibung Cluster / User Story 

 Abbildung 30 zeigt beispielhaft die mobile Ansicht von UNIS-D. Auch 
hier liegt der Fokus auf den verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten 
für die heterogenen Zielgruppen. 

 

1 Die Suchfelder bilden den Einstieg für User mit einer gezielten Such-
anfrage. 

 

2 Die Kategorien bieten einen thematischen Einstieg für die Anwen-
der, die nach Informationen „stöbern“ möchten. 

 

3 Der Chatbot „UNIS“ unterstützt die User mit unklaren Zielen aktiv 
und intelligent bei der Suche. 

 

3.5 Zusammenfassung der Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe 

�y  Die Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe wurde nach dem Prozess des User-Cen-

tered Designs (UCD) durchgeführt. UCD ist ein etabliertes, agiles Framework, mit der Soft-

ware entworfen werden kann, die eine optimierte Usability auszeichnet. Folgende Methoden 

kamen im Kontext von UNIS-D zum Einsatz: 

�z Methode 1: UCD-Workshop  (27.01.2020 in Münster) 

�z Methode 2: Expertiseninterviews  (10.–21.02.2020 telefonisch) 

�y  Die durch den Projektbeirat identifizierten Zielgruppen  stellen die potenziellen Anwenden-

den einer UNIS-D-Plattform dar. Sie bilden die Grundlage für die Rekrutierung der Teilneh-

menden für den UCD-Workshop und die Expertiseninterviews. 

�y  Von 200 eingeladenen Personen  haben 38 am UCD-Workshop  und 8 an den Expertisen-

interviews  teilgenommen. 

�y  Die Ergebnisse des UCD-Workshops (6 Personas, 152 einzelne User Stories, 17 User 

Story Cluster  und 63 Best Practices) bilden die Grundlage für die weiteren Arbeiten bzw. 

Entwicklungen an UNIS-D. Diese Erkenntnisse wurden u.a. aus den Ergebnissen hergeleitet: 

�z Die erstellten Personas verdeutlichen, dass es sich bei den Nutzenden von UNIS-D um 

eine heterogene Zielgruppe handelt. Bei der Konzeption des Portals müssen sowohl 

Datenspezialisten (Planer Klaus Hartmann und Datenbereitsteller Werner Müller) auf 

der einen als auch Laien (Bürgerin Hanna Steinke und Lehrerin Sophie Kowalczyk) auf 

der anderen Seite des Spektrums beachtet werden. Die übrigen Nutzergruppen und Per-

sonas verorten sich zwischen diesen beiden Polen des Spektrums. 

�z Das effiziente  Suchen und Finden  von Umweltinformationen an einem Ort  zeichnet 

sich – wie erwartet – als Kernfunktion heraus. Wichtig bei der Suche ist die räumliche 

Komponente . Bei den gesuchten Inhalten gibt es dabei Unterschiede: Der höchste Be-

darf besteht bei der Suche nach Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen . Aber auch 

Rohdaten zur externen Weiterverarbeitung und kuratierte Inhalte  werden gefordert. 
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�z Die Datenqualität spielt bei allen Nutzergruppen eine entscheidende Rolle. Die bereit-
gestellten Daten sollen aktuell, vollständig, rechtssicher, valide und maschinenlesbar 
sein. Die Möglichkeit einer weiteren Nutzung unterschiedlicher Art muss durch klare Li-
zenzangaben erkennbar sein. Datenstandards müssen eingehalten werden, um die Ver-
gleichbarkeit und das effiziente Arbeiten mit Daten auch über Schnittstellen zu gewähr-
leisten. 

Ʒ Die Expertiseninterviews ergänzen die Ergebnisse des UCD-Workshops qualitativ: 

�z Die Nachfrage und Nutzung von Umweltportalen sind hoch. Es fehlt aber ein Überblick 
über die vielen verstreuten bestehenden Angebote. Ein zentraler Ort wäre wünschens-
wert. 

�z Eine deutschlandweite Abdeckung von Umweltinformationen über die Landesgrenzen 
hinaus sollte angestrebt werden. Einheitliche Struktur, Aktualität und Vollständigkeit 
der Daten müssen dabei gewährleistet werden. 

�z Ein deutlicher Wunsch ist das Vorhandensein von Maschinenlesbarkeit mit offenen 
standardisierten Schnittstellen. 

Ʒ Aus den einzelnen Teilergebnissen konnten diese wichtigen Erkenntnisse für UNIS-D her-
geleitet werden: 

�z Es besteht ein großer Bedarf eines zentralen Portals in der zersplitterten Landschaft 
der Umweltdaten. 

�z Die bundesweite Standardisierung und die Sicherstellung einer hohen Datenqualität 
sind für ein zentrales Umweltportal essentielle Anforderungen, die jedoch bereits im 
Vorfeld der Datenbereitstellung erfüllt werden müssen.  

�z Den unterschiedlichen Bedürfnissen einer großen heterogenen Zielgruppe kann 
UNIS-D durch eine Vielfalt an Daten und Datentypen gerecht werden. 

Ʒ Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden Wireframes zur Visualisierung des Konzepts 
erstellt. Diese werden im anschließenden Arbeitspaket hinsichtlich ihrer Usability evaluiert. 
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4 Soll-Vorschläge (Machbarkeit) 

4.1 Methode zum Erstellen der Soll-Vorschläge 

Die bereits in 3.1.1 vorgestellte und eingesetzte Methode des User-Centered Designs wird in die-
ser Projektphase fortgeführt. Das Ziel ist es, die in der vorhergehenden Projektphase erstellen 
Ergebnisse – also die Zielgruppen, Nutzerbedarfe und das durch Wireframes visualisierte Kon-
zept – zu evaluieren. Dazu beleuchten tatsächliche Anwender im Rahmen eines weiteren UCD-
Workshops sehr konkrete Aspekte des vorgestellten Konzepts. Diese fokussierten und detaillier-
ten Erkenntnisse fließen in die umfassendere Betrachtung der Soll-Vorschläge bzw. der Mach-
barkeit ein. 

Zu dieser umfassenden Betrachtung zählen die technischen Rahmenbedingungen (4.3.1), die or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen (4.3.3) und die rechtlichen Rahmenbedingungen (4.3.4). 
Durch die Betrachtung dieser drei Aspekte und der im zweiten UCD-Workshop gewonnenen Er-
kenntnisse entsteht ein Lösungsraum, der mehrere alternative Lösungsmöglichkeiten beinhaltet 
(4.3.2). Die jeweiligen Lösungsmöglichkeiten weisen eine unterschiedliche Realisierbarkeit hin-
sichtlich möglicher Ausbaustufen, Zeitrahmen und Ressourcen auf (4.4). Ausgewählte Aspekte 
einzelner Lösungsmöglichkeiten werden daher zum besseren Verständnis durch zusätzliche 
Wireframes visualisiert. Abschließend wird eine prototypische Realisierung skizziert, die als 
Ausgangspunkt für die anschließenden Arbeiten in der nächsten Projektphase dient.  

4.2 Design Thinking Workshop 

Ziel des Workshops war es, festzustellen, welche der zuvor herausgearbeiteten Inhalte und 
Funktionalitäten eines IKT-basierten Angebotes der Umwelt- und Naturschutzverwaltungen sei-
tens des Bundes über ein zentrales Informationsangebot bereitgestellt werden müssen, um den 
wesentlichen Anwendungsfällen und Nutzergruppen sowie erwarteten Mehrwerten gerecht zu 
werden (Minimalangebot). Außerdem soll aufgezeigt werden, welche weiteren inhaltlichen, 
technischen und organisatorischen Ausbaustufen bis zu einem vorläufigen Maximalangebot an-
gestrebt werden sollten. 

Das Hasso-Plattner-Institut definiert Design Thinking als „eine systematische Herangehensweise 
an komplexe Problemstellungen aus allen Lebensbereichen. Im Gegensatz zu vielen Herange-
hensweisen in Wissenschaft und Praxis, die Aufgaben von der technischen Lösbarkeit her ange-
hen, steht hier der Mensch im Fokus.“ 191 Dabei versteht man Design Thinking nicht als eine kon-
krete Methode, sondern eher als eine Herangehensweise, die sich im Ansatz auf das Team bzw. 
die Personen, den Raum und den zu untersuchenden Prozess konzentriert.  192 

Als konkrete Methode zum systematischen Herangehen verwendet con terra so genannte Plura-
listic Walkthroughs.193 Ähnlich wie bei anderen Walkthroughs (engl. für „Durchläufe“), durch-
laufen unterschiedliche Akteure bzw. Projektbeteiligte (u.a. Nutzende, Entwickelnde, Auftragge-

 

191 https://hpi.de/school -of-design-thinking/design -thinking/was -ist-design-thinking.html  (letzter Zugriff 11.05.2020) 

192 https://de.wikipedia.org/wiki/Design_Thinking  (letzter Zugriff 11.05.2020) 

193 Randolph Bias, "The Pluralistic Usability Walkthrough: Coordinated Empathies," in Nielsen, Jakob, and Mack, R. eds, Usability In-
spection Methods. John Wiley and Sons. 1994. Siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/Pluralistic_walkthrough  (letzter Zugriff 
11.05.2020) 
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ber und Auftragnehmer) konkrete Arbeitsaufgaben, die sie mit Hilfe des zu entwerfenden Sys-
tems bzw. der zu entwerfenden Software bearbeiten. Dabei wird der Prozess und die dabei auf-
tretenden Diskussionen durch „Spielregeln“194 moderiert:  

1. Wir versetzen uns in die Rolle des Benutzers 
2. Wir halten Aktionen und Kommentare auf den Ausdrucken fest 
3. Wir gehen in der Gruppe immer mit allen gemeinsam vor 
4. Wir designen nicht und verteidigen auch kein Design 
5. Wir diskutieren nicht über Kognitionswissenschaften 

Jeder Teilnehmende eines Pluralistic Walkthroughs erstellt so konkrete schriftliche Ergebnisse 
(siehe 4.2.3), die in die Soll-Vorschläge bzw. die Betrachtung der Machbarkeit von UNIS-D ein-
fließen. Zusätzlich wird die wahrgenommene User Experience mit Hilfe des User Experience 
Questionnaire Short (UEQ-S)195 ermittelt. Der UEQ-S ist ein in Deutschland entwickelter und ver-
breiteter Fragebogen, der wissenschaftlich konstruiert und validiert wurde. 

4.2.1 Vorbereitung 

Gemäß des Projektplans sollte der zweite UCD-Workshop am 27.03.2020 wie auch der erste 
Workshop vor Ort in den Räumlichkeiten von con terra stattfinden. Die Zielgruppe der Teilneh-
menden für diesen Workshop entspricht der Zielgruppe des ersten Workshops (siehe 3.2). Um 
die oben beschriebene Methode effizient anwenden zu können, wurde die Personenanzahl für 
den zweiten Workshop allerdings auf 15 festgelegt. Um etwaige Absagen bzw. kurzfristige Aus-
fälle kompensieren zu können, wurden zwischen dem 14.02. und 03.03.2020 per E-Mail insge-
samt 38 Einladungen an ausgewählte Teilnehmende des ersten Workshops verschickt. Die Aus-
wahl erfolgte anhand der diesem Teilnehmenden durch den Auftraggeber und con terra zuge-
ordneten Persona sowie der in Gesprächen eruierten Bereitschaft bzw. dem bekundeten Inte-
resse zu entsprechenden Arbeiten im weiteren Projektverlauf von UNIS-D beitragen zu wollen. 

Die im ersten Quartal 2020 aufkommende weltweite Corona-Pandemie hat die Zusagen für den 
Workshop negativ beeinflusst. Der methodisch bisher grundsätzlich als Präsenzveranstaltung 
konzipiert e Workshop musste auf eine reine Online-Veranstaltung umgeplant werden. Unter 
diesen neuen Rahmenbedingungen nahmen 8 externe Personen, 3 Personen vom UBA und BMU 
sowie 2 Mitarbeiter von con terra am Workshop teil. 

Die Stärke des Pluralistic Walkthroughs als Methode ist, dass alle Workshopteilnehmenden kon-
krete schriftliche Ergebnisse beisteuern können (s.o.), unabhängig von der Anzahl der Wortbei-
träge jedes Teilnehmenden. Diese Ergebnisse werden handschriftlich in Arbeitsmappen festge-
halten. Jede Arbeitsmappe besteht dabei aus ausgewählten Bildschirmfotos (Screenshots) bzw. 
Wireframes, die die essenziellen Schritte der zu testenden Arbeitsabläufe im zu evaluierenden 
System darstellen. Folgende Arbeitsabläufe wurden von con terra in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber als Gegenstand des Pluralistic Walkthroughs festgelegt: 

1. Daten im Katalog sowie kuratierte Informationen  suchen und finden, 
2. Benachrichtigungen (z.B. über aktualisierte Daten und Informationen) erhalten, und 
3. an UNIS-D mitwirken (durch das Bereitstellen von eigenen Daten und Informationen). 

 

194 Adaptiert nach Bias 1994 (siehe oben) und Rick Spencer, “The streamlined cognitive walkthrough method, working around social 
constraints encountered in a software development company,” 
Proc. CHI ’00, ACM, (https://doi.org/10.1145/332040.332456 ) 

195 Schrepp, Martin; Hinderks, Andreas; Thomaschewski, Jörg (2017): Design and Evaluation of a Short Version of the User Experi-
ence Questionnaire (UEQ-S). In: IJIMAI 4 (6), pp. 103–108. 
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Diese drei Arbeitsabläufe sollten jeweils für die folgenden Zielgruppen evaluiert werden (die zu-
gehörigen Personas aus 3.3.1 werden in Klammern angegeben): 

1. Bürger (Hanna Steinke), 
2. Bildung und Wissenschaft (Sophie Kowalczyk, Michael Düsentrieb), 
3. Projektmanagement (Werner Müller, Klaus Hartmann), 
4. Versorgungswirtschaft und Unternehmen (incl. Agrar), 
5. Start Ups, Entwickler, und 
6. Beratung und Medien (Sandra Schlau). 

Dabei wurde die Formulierung der ersten Arbeitsaufgabe (Suchen und Finden) auf die einzelnen 
Zielgruppen zugeschnitten, die übrigen Arbeitsaufgaben wurden allgemein formuliert. Bei allen 
Formulierungen wurden die konkreten Bedarfe bzw. Wünsche der jeweiligen Zielgruppe aufge-
griffen, die sich aus den zuvor erhobenen User Stories (3.3.2) und Best Practices (3.3.3) ergeben 
haben. So wurde beispielsweise der Wunsch nach Ansprechpartnern konkret aufgegriffen (vgl. 
User Story C1 auf S. 142). 

Alle Teilnehmenden erhielten einen Tag vor dem Workshop ihre individuelle Arbeitsmappe als 
PDF per E-Mail, mit der Bitte, diese auszudrucken, aber gemäß der dritten Spielregel (siehe 
oben) noch nicht anzusehen. 

4.2.2 Durchführung 

Der Workshop wurde aufgrund der Corona-Pandemie mit Microsoft Teams online durchgeführt. 
Dazu hatten alle Teilnehmenden im Vorfeld die Gelegenheit, den technischen Zugang mittels ei-
nes Test-Links zu prüfen. Für die interaktiven Teile, die im Falle einer Präsenzveranstaltung mit-
tels Whiteboards, Flipcharts oder Postits umgesetzt werden, kamen geeignete Online-Werk-
zeuge zum Einsatz, u.a., Mentimeter196. Abbildung 31 zeigt die für den Workshop geplante 
Agenda. 

Abbildung 31: Die Agenda für den zweiten UCD-Workshop als PowerPoint-Folie 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

 

196 https://www.mentimeter.com  (letzter Zugriff 12.05.2020) 
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Um möglichst viele und diversifizierte Ergebnisse für die in 4.2.1 definierten Zielgruppen zu er-
halten, wurden alle Teilnehmenden gebeten, die Aufgaben zum Thema „Suchen und Finden“ zu-
sätzlich auch aus Sicht einer weiteren Zielgruppe – ihrem Alter Ego – zu bearbeiten. Dabei wähl-
ten die Teilnehmenden selbst das Alter Ego, mit dem sie sich am meisten identifizieren konnten. 

Am Ende eines jeden Arbeitsablaufs füllten sie einen UEQ-S-Fragebogen aus – insgesamt also 
vier Fragebögen. 

Auch während der Pausen konnten sich die Teilnehmenden mittels Microsoft Teams austau-
schen. Diese Möglichkeit wurde von ihnen aber nur wenig genutzt. 

4.2.3 Ergebnisse 

Die Abbildung 32 bis Abbildung 35 visualisieren die Auswertung des UEQ-S für die einzelnen Ar-
beitsabläufe (siehe 4.2.1). Dabei sind pragmatische und hedonische Qualität wie folgt nach 
Thielsch und Salascheck197 definiert:  

„Aufgabenbezogene Aspekte (auch bezeichnet als instrumentelle oder pragmatische Qualitäten) 
umfassen dabei insbesondere die Usability eines Systems oder einer Website. Nicht-aufgabenbe-
zogene Aspekte (auch als nicht-instrumentelle oder hedonische Qualitäten bezeichnet) umfas-
sen die Wahrnehmung der User von Ästhetik und Attraktivität. Beide zusammen bedingen emo-
tionale Reaktionen der User. Diese verschiedenen Komponenten von User Experience führen als 
Konsequenz zu einer Einschätzung des Systems oder der Website, die die Akzeptanz und das 
Nutzungsverhalten determiniert.“ 

Abbildung 32: Visualisierung der Ergebnisse des UEQ-S (Arbeitsablauf 1 – Suchen und Finden) 

 

 

197 Thielsch, M. T. (unter Mitarbeit von Salascheck, M.) (2017). Toolbox zur kontinuierlichen Website-Evaluation und Qualitätssiche-
rung (Version 2.1). Arbeitsbericht, Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
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Quelle: con terra GmbH mit Data Analysis Tool (https://www.ueq-online.org/) 

Abbildung 33: Visualisierung der Ergebnisse des UEQ-S (Arbeitsablauf 1 – Suchen und Finden, Al-
ter Ego) 

 
Quelle: con terra GmbH mit Data Analysis Tool (https://www.ueq-online.org/) 

Abbildung 34: Visualisierung der Ergebnisse des UEQ-S (Arbeitsablauf 2 – Benachrichtigungen) 
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Quelle: con terra GmbH mit Data Analysis Tool (https://www.ueq-online.org/) 

 

Abbildung 35: Visualisierung der Ergebnisse des UEQ-S (Arbeitsablauf 3 – Mitwirken) 

 
Quelle: con terra GmbH mit Data Analysis Tool (https://www.ueq-online.org/) 

Tabelle 56 zeigt die den obigen Abbildungen zugrundeliegenden Zahlenwerte für die pragmati-
schen und hedonischen Qualitäten samt der internen Skalen-Konsistenzen mittels Cronbachs Al-
pha. Dabei weisen alle Skalen eine gute interne Konsistenz auf, da sie den in der Wissenschaft 
üblichen Grenzwert von 0,7 übersteigen – die pragmatische und hedonische Qualität der einzel-
nen Arbeitsabläufe wurden entsprechend gut gemessen. 

Tabelle 56:  Ergebnisse des UEQ-S sowie die internen Skalen-Konsistenzen für pragmatische und 
hedonische Qualitäten (Cronbachs Alpha) 

Skala UEQ-S Cronbachs Alpha 

Suchen und Finden: Pragmatische Qualität -0,11 0,86 

Suchen und Finden: Hedonische Qualität -0,35 0,85 

Suchen und Finden: UEQ-S (Overall) -0,23  

Suchen und Finden: Pragmatische Qualität (Alter Ego) 0,16 0,88 

Suchen und Finden: Hedonische Qualität (Alter Ego) -0,38 0,94 

Suchen und Finden (Alter Ego): UEQ-S (Overall) -0,11  

Benachrichtigung: Pragmatische Qualität -0,05 0,97 
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Skala UEQ-S Cronbachs Alpha 

Benachrichtigung: Hedonische Qualität -0,50 0,88 

Benachrichtigung: UEQ-S (Overall) -0,27  

Mitwirkung: Pragmatische Qualität 0,00 0,90 

Mitwirkung: Hedonische Qualität -0,45 0,95 

Mitwirkung: UEQ-S (Overall) -0,23  

Der Grenzwert für eine „positive User Experience“ liegt bei 0,8, der Grenzwert für eine „negative 
User Experience“ bei -0,8. Demnach kann die wahrgenommene User Experience („Overall“ in Ab-
bildung 32 bis Abbildung 35 und Tabelle 56) für UNIS-D in allen vier Arbeitsabläufen noch opti-
miert werden. Insbesondere die hedonische Qualität (HQ), also die wahrgenommene Ästhetik 
und Attraktivität, kann optimiert werden.  

Im zweiten UCD-Workshop wurden allerdings so genannte Wireframes verwendet (siehe 3.4), 
die per Definition ein eher rudimentär ausgearbeitetes visuelles Erscheinungsbild auszeichnen. 
Im weiteren Projektverlauf wird ein Klick-Dummy mit High-Fidelity-Entwürfen erstellt, in denen 
auch Farben, Typografien, Bilder oder Grafiken verwendet werden. Deshalb ist zu erwarten, 
dass bereits ohne konzeptionelle Änderungen eine bessere HQ erreicht werden wird. Die prag-
matische Qualität (PQ) wurde durchschnittlich eher neutral eingeschätzt. Die PQ des Klick-
Dummy wird durch Berücksichtigung der qualitativen Ergebnisse des Workshops ebenfalls ver-
bessert werden können. 

Die ausführlichen Ergebnisse des zweiten UCD-Workshops finden Sie in Anhang D. In Kapitel 
4.2.4 werden diese Ergebnisse zusammengefasst und die abgeleiteten Handlungsempfehlungen 
für die nächsten Projektphasen formuliert. 

4.2.4 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

Die Ergebnisse des zweiten UCD-Workshops können anhand der Häufigkeit ihrer Nennungen 
(in Klammern angegeben) wie folgt zusammengefasst und priorisiert werden: 

4.2.4.1 Allgemein 

�y  Die (Meta -)Datenqualität  scheint erwartungsgemäß einen großen Einfluss auf die Nutzbar-

keit und Akzeptanz von UNIS-D als Informationssystem zu haben (z.B. hinsichtlich der Aktu-

alität von Datensätzen, Zusammenfassung/Dopplung einzelner Datensätze, Formulierung 

und Formatierung der Beschreibungstexte, Kontaktpersonen und Ansprechpartner) (5). 

Deshalb sollten Datenbereitsteller angehalten werden, entsprechend qualitativ hochwertige 

Daten und Informationen einzustellen bzw. ihre Inhalte zu pflegen. 

�y  Die Auswahl der „Daten- & Information s-Highlights“  (Startseite) bzw. Querverweise (De-

tailseite) sollte transparent dargestellt werden (2). 

�y  Generell sollte im Projekt diskutiert werden, wie Benutzer die auf UNIS-D bereitgestellten 

Daten und Informationen auch mit Hilfe der ihnen aus dem privaten Umfeld bekannten 

Werkzeuge (insb. Google oder Google Maps) zugreifen können. 
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4.2.4.2 Startseite 

�y  Die Zusammenstellung der Themenwelten sollte überarbeitet werden (5), z.B. anhand aktu-

eller gesellschaftlicher bzw. politischer Themen (2) oder üblicher Aufgaben (1). 

�y  Das Suchfeld  sollte prominenter dargestellt werden (2). 

�y  Die Funktion bzw. Bedeutung der „Daten- & Informations -Highlights “ sollte z.B. durch eine 

transparentere Wortwahl besser dargestellt werden (2). 

�y  Das Icon für den Chatbot sollte ausgetauscht werden (2). 

�y  Fachbegriffe  (z.B. „Klimaprojektion“) sollten durch geeignete technische Maßnahmen er-

klärt werden (z.B. durch Mouse-Over) (2). 

�y  Für bestimmte Zielgruppen (insb. Bürger) sollte der thematische Einstieg über zusammen-

gestellte Informationen (Themenwelten) stärker hervorgehoben werden (2). 

Die Menge der zusammengestellten Informationen sollte dabei aber handhabbar bleiben (1). 

�y  Das Angebot zur Anlage eines Nutzerprofils soll die Voraussetzungen für eine automati-

sierte nutzerbezogene Individualisierung der Oberfläche für den Datenzugang schaffen. 

4.2.4.3 Ergebnisliste 

�y  Die Darstellung der Offenheits-Skala198 mit Hilfe einer Sternebewertung erschließt sich 

nicht ohne Weiteres und sollte erklärt werden (7). 

�y  Die Funktion der Karte im Bereich „Filter“ wurde mehrheitlich als Verortung der gefunde-

nen Ergebnisse interpretiert (5), nicht zur Steuerung der räumlichen Auswahl, und sollte 

dementsprechend überarbeitet werden. 

�y  Die in der Ergebnisliste verwendeten Icons sollten überarbeitet werden (6), insb. für die Da-

tenbereitsteller/veröffentlichende Stelle (3). 

�y  Die Bedeutung des Begriffs „rechtssicher “ ist unklar (4) und sollte erklärt oder der Begriff 

geändert werden. 

�y  Die angebotenen Filter/Facetten sollten überarbeitet werden (4). 

�y  Ein Klick auf ein Format-Etikett  (z.B. „pdf“ oder „json“) sollte direkt den Download star-

ten (2) (gilt auch für Detailseite). 

4.2.4.4 Detailseite 

�y  Der Nutzen der Funktion „Vorschau“ ist unklar (4). Die Funktion sollte daher entfallen. 

�y  Die Inhalte des Steckbriefs sollten überarbeitet werden (3). 

�y  Details zur verwendeten Lizenz sollten abrufbar sein, z.B. über einen Link (3). 

 

198 https://5stardata.info/de  
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�y  Der Nutzen der Funktion „Drucken “ ist unklar (2). Die Funktion sollte daher entfallen. 

4.2.4.5 Benachrichtigungen 

�y  Das Wort „Favoriten “ sollte geändert werden (z.B. in „Abo“), um Verwechslungen mit den 

Favoriten (Lesezeichen) des Browsers auszuschließen (6). 

�y  Die Funktionen zum Verwalten von Favoritenlisten  (hier insb. „Neue Liste erstellen“) ist 

an dieser Stelle unklar (4) und sollte entfernt werden. 

�y  Die Benutzer erwarten Benachrichtigungen  in Form von „Push-Nachrichten“ auf der Web-

seite (4, bereits im Entwurf vorgesehen), als RSS- oder Atom-Feed (2) oder via E-Mail (3). 

Die zusätzlichen Benachrichtigungsmethoden sollten in zukünftigen Entwürfen berücksich-

tigt werden. 

�y  Die Darstellung einzelner Benachrichtigungen  sollte kompakter sein, um mehr Benachrich-

tigungen gleichzeitig anzeigen zu können (2). 

�y  Der Unterschied zwischen den Bereichen „Benachrichtigungen “ und „Favoriten “ sollte 

deutlicher herausgestellt werden (2). 

4.2.4.6 Mitwirkung 

�y  Es sollte geklärt werden, wer welche Art von Daten und Informationen auf UNIS-D bereit-

stellen kann (z.B. nur öffentliche Stellen oder auch Privatpersonen ); die zu erwartende 

Qualität der Inhalte sollte transparent dargestellt werden (z.B. keine QS bei privaten Daten) 

(4). 

�y  Der Prozess zum Einreichen eigener Daten  und Informationen  sollte gemäß der im vor-

herigen Punkt getroffenen Entscheidung neu entworfen werden, da sich verschiedene Ein-

zelmeinungen der Teilnehmenden teilweise widersprechen. Anschließend sollte dieser Pro-

zess erneut evaluiert werden. 

�y  Generell sollte der Prozess für regelmäßige Datenbereitsteller  automatisiert werden (4), 

insbesondere sollte das Formular anhand des Benutzerprofils möglichst vorausgefüllt sein 

(4). 

�y  Das Suchfeld  sollte im Bereich Mitwirkung nicht angezeigt werden (4). 

�y  Das Kontaktformular sollte auch über die Fußzeile erreichbar sein (3). 

4.3 Rahmenbedingungen 

4.3.1 Technische Voraussetzungen 

In diesem Abschnitt wird der Soll-Vorschlag präsentiert, welcher die ersten Konzeptionen inklu-
sive einer Beschreibung der technischen Voraussetzungen in Form von Blackbox- und White-
box-Prinzipien wie sie im Arc42 Template (vgl. https://arc42.de ) vorgesehen sind. Das Arc42 
Template ist eine Vorlage zur Entwicklung, Dokumentation und Kommunikation von Soft-
warearchitekturen. 
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Die User Stories aus den UCD Workshops und die daraus erstellten Wireframes bilden eine 
Grundlage für die Konzeptionierung der Architektur. Unter Nutzung dieser Grundlage erfolgt in 
den folgenden Abschnitten die Darstellung der Systemarchitektur des UNIS-D Portals. 

4.3.1.1 Kontextabgrenzung 

Der Kern des Vorhabens ist die Umsetzung eines Umweltportals, mit dem es möglich ist, Daten 
aus unterschiedlichen Themenbereichen zu suchen. Die Daten liegen breit gestreut vor und kön-
nen strukturiert oder unstrukturiert  sein. 

Der Grundgedanke bei der Konzeptionierung ist es, keine Dopplung von Daten zu generieren, 
sondern über geeignete Mechanismen auf diese Daten zu verweisen. In der folgenden Abbildung 
36 ist die Kontextabgrenzung des Umweltportals dargestellt. Diese Darstellung zeigt in einer 
Top-Level-Sicht des Gesamtsystem des Portals und dessen Beziehungen zur Außenwelt. 

Abbildung 36: Kontextabgrenzung des UNIS-D Umweltportal 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Ein Nutzer (User) oder Administrator wird der Zugang zum UNIS-D Umweltportal ermöglicht 
und kann somit nach Umweltdaten und –informationen in unterschiedlichen Themenbereichen 
suchen. Der Administrator hat gegenüber dem User zusätzlich die Aufgabe den laufenden Be-
trieb und die damit in Verbindung stehenden manuellen Tätigkeiten des Portals zu überwachen 
und gegebenenfalls auszuführen. Der Editor verwaltet und pflegt die Inhalte, welche dem Nutzer 
beim Aufruf des UNIS-D Portals angezeigt werden. 
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Die wichtigste Eigenschaft des Umweltportals ist es, auf außerhalb des Portals befindliche Daten, 
Informationen und Metadaten zuzugreifen. Dafür werden dem Anwender die notwendigen In-
formationen zur Verfügung gestellt, um über geeignete Schnittstellen diese zugreifen zu können. 

Die Möglichkeit zur Suche nach außerhalb des Portals befindlichen Daten, Informationen und 
Metadaten ermöglicht ein Metadaten Such-Index der auf der Ermittlung, Integration und Indizie-
rung von Metadaten basiert, die die außen befindlichen Daten und Informationen liefern oder 
aus diesen abgeleitet werden.  

Die außen befindlichen Daten und Informationen lassen sich entlang mehrerer Dimensionen ty-
pisieren und z.B. folgendermaßen klassifizieren: 

�y  (Standardisierte) web-basierte Metadaten-Dienste mit (standardisiertem) Metadaten-Profil 

Zu den wichtigsten standardisierten Metadaten-Diensten mit bekanntem Metadatenprofil 

und Zugriffsprotokoll gehören etwa das OGC (Open Geospatial Consortium, www.opengeos-

patial.org) Catalogue Service Web (CSW) ISO Application Profile AP ISO, INSPIRE Discovery 

Services, oder das OAI-PMH harvesting interface. 

�y  (Standardisierte) web-basierte Daten-Dienste (mit standardisiertem Daten-Profil) aus denen 

Metadaten noch zu extrahieren sind 

Zu den wichtigsten standardisierten Daten-Diensten mit bekanntem Metadatenprofil gehö-

ren INSPIRE Data Services, OGC Web Feature Services, OGC Web Coverage Services, OGC API 

Records, OGC API Features, ESRI Daten-Dienste und sonstige OGC Catalogue Services (CSW, 

OpenSearch,…). Hinzu kommen spezielle Dienste deren Protokoll und Payload bekannt ist 

sowie etwa Geodatenbanken. 

�y  Dateien in Netzwerk- oder Web-Verzeichnissen mit bekannten Metadatenprofilen 

Zu den wichtigsten Dateien in Netzwerk- oder Web-Verzeichnissen mit bekanntem Metada-

tenprofil gehören ISO19115 XML Files, Dublin Core XML Files, GeoPackage und spezielle 

Esri-Formate, in denen die Metadaten zu Shapefiles vorliegen. 

�y  Dateien in Netzwerk- oder Web-Verzeichnissen mit bekannten Datenprofilen  

Zu den wichtigsten Dateien in Netzwerk- oder Web-Verzeichnissen mit bekanntem Daten-

profil gehören bekannte Rasterdateien (z.B. GeoTIFF), Geländemodelle (z.B. SRTM-3), Shape-

Files, ESA SAFE Files, Excel-Files, Statistiken mit bekanntem Format. 

�y  (Geo)Datenbanken 

Datenbanken mit oder ohne Geoinformation (z.B. Stoffdatenbanken, Forschungsdatenban-

ken) 

�y  Unstrukturierte Daten und Informationen in Netzwerk- oder Web-Verzeichnissen 

Unstrukturierte Daten, etwa Dokumente wie Berichte, Studien, Informationen zu Öffentlich-

keitsarbeit, unstrukturierte Statistiken usw., Präsentationen, Bilder, (Geo)Daten-Produkte 

sowie Portale / Web-Anwendungen etwa zu Umweltdaten (z.B. Eignungscheck Windenergie) 

deren Inhalte nicht (oder nur mit viel Aufwand) automatisch indiziert werden können 
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Der Metadaten Such-Index muss auf einem Metadatenmodell basieren, das alle Anforderungen 
an die Indizierung und Suche erfüllt. Es ist abzuleiten aus den Anforderungen an die Suche, muss 
z.B. Suchparameter enthalten wie Lizensierung, Ortsbezug, Typisierung (z.B. Bundesdaten/Län-
derdaten, Nutzerbezug (z.B. Planungsträger), …). Wichtig ist, dass dieses Metadatenmodell aber 
auch die notwendigen Informationen enthält, um auf die beschriebene Daten-/Informations -
Ressource nach der Suche zugreifen zu können. 

Neben den Informationen im Metadaten Such-Index müssen auch redaktionelle Inhalte im Portal 
abrufbar bzw. erstellbar sein. Redaktionelle Inhalte müssen in verschiedenen Medienarten (z.B. 
Text, Video, Bilder, Externe eingebundene Quellen wie Twitter) von Redakteuren erstellt und 
gepflegt werden können. Zusätzlich ist es für Redakteure erforderlich diese redaktionellen In-
halte auf Metadaten (zu den im Umweltportal vorhandenen Daten und Informationen) verlinken 
zu können, um zum Beispiel „Datengeschichten“ erstellen zu können. 

Dafür muss das Content-Management-System im Portal so konstruiert werden, dass die Metada-
ten der redaktionellen Inhalte abrufbar sind. Der Metadaten-Index, der an das CMS angeschlos-
sen ist, sollte idealerweise auf einem weit verbreiteten und mächtigen Standard basieren der 
prinzipiell Linked Data tauglich ist – wie z.B. (Geo)DCAT-AP.(DE). 

Des Weiteren befindet sich eine Application Komponente im UNIS-D System, welche über Funk-
tionalitäten (Karte, Navigationswerkzeug, Koordinatenanzeige, FeatureInfo, Table of Content, 
Legende, Maßstabsanzeige, Charts, Storymaps, Dashboards) zur Verarbeitung der Daten und In-
formationen verfügt und diese durch den Nutzer in einer graphischen Oberfläche verwendet 
werden kann. Dadurch wird dem Nutzer ermöglicht die Daten im System miteinander zu kombi-
nieren und daraus neue Daten abzuleiten. 

4.3.1.2 Ebene 1 Gesamtsystem des UNIS-D Portal (Whitebox) 

Die Übersicht des Gesamtsystem (Abbildung 37) beinhaltet die Bauelemente des UNIS-D Portals. 
Das Konzept der obersten Ebene zeigt das Zusammenspiel der einzelnen Prozesskomponenten 
die für die Indizierung der und Suche (durch den Nutzer) nach verfügbaren Daten und Informa-
tionen notwendig sind. Sie berücksichtigt auch die Möglichkeit, dass ein Nutzer eigene Daten in 
das System integrieren kann, welche dann ebenfalls verwendet werden. 
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Abbildung 37: UNIS-D Whitebox Portal 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die folgende Tabelle beschreibt die enthaltenen Bausteine. 

Tabelle 57:  Beschreibung der Bausteine des UNIS-D Portals 

Baustein Beschreibung 

Content Management System Der Einstiegspunkt des Portals ist das Content Ma-
nagement System, in dem der Nutzer nach unter-
schiedlichen Daten in verschiedenen Themenberei-
chen suchen kann. 

Metadata Harvester/Crawler Die Metadata Harvester/Crawler ermitteln aus den 
verschiedenen Datenquellen außerhalb des Systems 
die Metadaten, indizieren diese und machen sie so-
mit auffindbar. 

Data Check-In Über den Data Check-In lassen sich durch eine spezi-
fische Bereitstellung von Metadaten beliebige Da-
tenquellen beschreiben, indizieren und auffindbar 
machen. 

Metadata-Index Der Metadata-Index enthält alle Metadaten, welche 
über die Harvester/Crawler gefunden werden (in ei-
ner für die Suche optimierten Form). Die Metadaten 
verweisen auf die Original Daten außerhalb des Sys-
tems. 
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Baustein Beschreibung 

Application Über die Applikation kann der Nutzer die Daten im 
UNIS-D Portal in einer graphischen Oberfläche visu-
alisieren und mittels Basisfunktionalitäten die Daten 
verarbeiten und neue Daten ableiten lassen. 

Data-Storage Der Data-Storage dient zur Datenhaltung für die 
Verwendung Daten Dritter im UNIS-D Portal, welche 
diese individuell aufbereiten und im System nutzen 
können. 

Wichtige Schnittstellen werden in folgender Tabelle beschrieben. 

Tabelle 58:  Beschreibung der Schnittstellen des UNIS-D Portal 

Schnittstelle Beschreibung 

Data-Source Die Data-Source kennzeichnet hier die Quellen aller 
Daten, welche durch die Harvester/Crawler durch-
sucht werden und auf die die Metadaten im Meta-
data-Index des UNIS-D Portals verweisen. 

4.3.1.3 Ebene 2 Content Management System des UNIS-D Portal (Whitebox) 

Das Content Management System in der Abbildung 38 stellt die Benutzerschnittstelle bereit, 
über die nach themenspezifischen Daten gesucht werden kann und zusätzliche Informationen 
(z.B. aktuelle Informationen zu neuen Daten) bereitgestellt werden. Dabei ist es möglich, dass 
sich der Nutzer ein Nutzerprofil anlegen kann, um seine Einstellungen und Ergebnisse der Suche 
zu speichern. 

Abbildung 38: UNIS-D Whitebox Content Management System  

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die folgende Tabelle beschreibt die enthaltenen Bausteine. 
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Tabelle 59:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine des UNIS-D Search Interface 

Baustein Beschreibung 

Content Management System Applications Über die Applications des Content Management 
System wird die Suche nach Inhalten durch den Nut-
zer ausgeführt. Des Weiteren besteht die Möglich-
keit, dass der Nutzer nach themenspezifischen Da-
ten suchen kann oder aktuelle Informationen über 
Dateninhalte abrufen kann.  

Content Management System Storage Der Storage des Content Management System dient 
zur Verwaltung und Pflege des Content Manage-
ment Systems, welche durch einen Redakteur vor-
genommen werden. 

Search Engine Die Search Engine ist die Komponente, die basie-
rend auf der Eingabe der Suche durch den Nutzer im 
Content Management System die eigentliche Suche 
nach den Daten im Metadata-Index durchführt. 

4.3.1.4 Ebene 2 Application des UNIS-D Portal (Whitebox) 

Die Application (Abbildung 39) ist die graphische Oberfläche, in welcher der Nutzer die Daten 
im UNIS-D System miteinander kombinieren und verarbeiten kann, um daraus neue Daten ablei-
ten zu können. Dafür stehen dem Nutzer Funktionalitäten für die Verarbeitung der Daten und 
Informationen zur Verfügung. 

Abbildung 39: UNIS-D Whitebox Application 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 
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Die folgende Tabelle beschreibt die enthaltenen Bausteine. 

Tabelle 60:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine der UNIS-D Application 

Baustein Beschreibung 

Application Portal Das Application Portal ist die graphische Oberfläche, 
in welcher der Nutzer die Daten und Informationen 
mit den Basisfunktionalitäten verarbeiten kann. 

Application Server Der Application Server verfügt über die Werkzeuge, 
welche als Basisfunktionalitäten im Application Por-
tal dem Nutzer zur Verfügung stehen. Des Weiteren 
ist der Application Server die Komponente, welche 
die Daten und Informationen im Application Portal 
zur Verfügung stellt. 

Application Data-Storage Der Application Data-Storage ist die Datenhaltungs-
komponente, in der sich die Daten und Informatio-
nen befinden, welche über den Application Server 
im Application Portal zur Verfügung gestellt und 
durch den Nutzer verarbeitet werden können. 

4.3.1.5 Ebene 2 Metadata Harvester/Crawler des UNIS-D Portal (Whitebox) 

Der primäre Ansatz besteht darin, Metadaten (also Daten, die die außen befindlichen (Meta-) Da-
ten und Informationen einschließlich der Zugriffsmöglichkeiten auf diese beschreiben) zu ermit-
teln, im Metadata-Index abzulegen und für die Suche zu indizieren. Die Ermittlung (Abfrage) der 
Metadaten wird von sogenannten „Harvestern“ und „Crawlern“ (Definition s.u.) übernommen. 
Das Ergebnis einer Abfrage wird entweder direkt (im Falle dass die Datenquelle bereits Metada-
ten liefert) in das interne Metadatenmodell konvertiert und die resultierenden Metadaten ge-
speichert oder es werden (im Falle dass die Datenquelle zwar Daten aber keine Metadaten lie-
fert) Metadaten entsprechend dem internen Metadatenmodell zunächst aus den Daten und In-
formationen automatisiert abgeleitet und dann gespeichert. 

Daneben sollten alle Harvester und Crawler für die ermittelten Dokumente zusätzlich eine Voll-
textindizierung veranlassen. Zur Verbesserung sollte hier unbedingt auch der Semantischen 
Netzwerk Service (SNS) eingebunden werden, dem der Umweltthesaurus des UBA zugrunde 
liegt.  

Eine Volltextindizierung sollte für Massendaten (z.B. Features aus einem Feature Service) evtl. 
unterbleiben, da nur eine geringe Trennschärfe (bzgl. des internen Metadatenmodells) zwischen 
den Daten und Informationen vorhanden ist, was bei einer textbasierten Suche dazu führen 
würde, dass sich sehr große Mengen sehr ähnlicher Treffer in der Ergebnismenge befinden.  

Für unstrukturierte Daten und Informationen kann die Volltextindizierung die einzige Möglich-
keit der Indizierung sein, falls sich von den Harvestern und Crawlern keine Metadaten extrahie-
ren lassen, die das interne Metadatenmodell befriedigen. 

Die Harvester/Crawler sollten durch die Portalbetreiber konfigurierbar sein, so dass etwa das 
mapping (etwa von keywords auf Thesauri/Ontologien) von Portalbetreibern konfiguriert wer-
den kann. 
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4.3.1.5.1 Harvester 

„Harvester“ werden hier verstanden als Software Bausteine welche die Metadaten über existie-
rende Software -Schnittstellen (API´s) mit bekannten Abfragemöglichkeiten und 
(Meta)Datenprofilen  ermitteln. 

Die Variabilität der Schnittstellen macht es notwendig, ein sehr gut konzipiertes Harvester-Kon-
zept zu haben. Die Harvester sollten in der Lage sein, Filter anzuwenden, Dubletten zu erkennen 
und zu behandeln, Schema- und Semantik-Tests durchzuführen und idealerweise die Datenqua-
lität zu verbessern. Daneben sollten die Harvester einfach konfigurierbar sein. 

Zu den Harvestern gehören: 

CS-Harvester: Harvester von Metadaten aus Web-Metadaten-Diensten mit bekannter Schnittstelle 
und bekanntem Metadatenprofil 

Zu diesen Metadaten-Diensten (sog. „Catalogue Services“ (CS)) gehören etwa Dienste entspre-
chend den INSPIRE Technical Guidelines, entsprechend der OGC Catalogue Services Spezifika-
tion, der OAI-PMH Spezifikation oder einem anderen Catalogue Interface zur Abfrage von Meta-
daten dessen Web-Schnittstelle und Metadatenmodell bekannt ist.  

Abbildung 40: UNIS-D Whitebox CS-Harvester 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die folgende Tabelle beschreibt die enthaltenen Bausteine. 

Tabelle 61:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine des UNIS-D CS-Harvester 

Baustein Beschreibung 

Harvest/Crawler-Manager Managed (steuert) den Harvest- bzw. Crawler-Pro-
cessor auf der Basis der Harvest/Crawler Configura-
tion. 
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Baustein Beschreibung 

CS-Harvest-Processor Führt das Harvesting durch, kennt die Web-Schnitt-
stelle, führt die Anfragen aus, die er vom Har-
vest/Crawler-Manager übermittelt bekommt, über-
lässt die Konvertierung der Metadaten dem Meta-
data-Converter und übergibt die Metadaten an den 
Metadata Index. 

Metadata-Converter Konvertiert die Metadaten des Catalogue-Service in 
das interne Metadaten Format. 

Metadata-Index Der Metadata-Index enthält alle Metadaten, welche 
über die Harvester/Crawler gefunden werden und 
auf die Original Daten außerhalb des Systems ver-
weisen. 

Harvest/Crawler Configuration Die Harvest/Crawler Configuration enthält Konfigu-
rationsinformationen für den Harvest-Processor, 
wie Typ und Endpunkt (Zugriffpunkt) des externen 
Dienstes, Anfrageinformationen, aber auch „map-
ping“ Informationen, um von den externen Metada-
ten oder Daten auf das interne Metadatenformat zu 
„mappen“.   

Wichtige Schnittstellen werden in der folgenden Tabelle beschrieben. 

Tabelle 62:  Beschreibung der Schnittstellen des UNIS-D CS-Harvester 

Schnittstelle Beschreibung 

Catalogue-Service Externer Metadaten-Dienst („Catalogue Service“) 
mit bekannter Web-Catalogue-Schnittstelle und be-
kanntem Metadatenmodell. Die Metadaten verwei-
sen auf die eigentlichen Daten. 

DS-Harvester: Harvester von Metadaten aus Web-Daten-Diensten mit bekannter Schnittstelle und 
bekanntem Datenprofil 

Ein Datensatz (DS)-Harvester dient der Ermittlung und Indizierung von Metadaten aus Daten- 
Diensten mit bekannter Schnittstelle und bekanntem Datenmodell. Zu diesen Daten-Diensten 
gehört etwa ein Spatial Data Service entsprechend den INSPIRE Technical Guidelines, oder der 
Services Spezifikationen der OGC (etwa Web Feature Services (OGC WFS), Web Coverage Ser-
vices (OGC WCS), API). Hier werden also Metadaten zu einzelnen Daten-Objekten abgeleitet, die 
eine detaillierte Suche (und Differenzierung) und einen Zugriff darauf erlauben. 

Der Harvester ermittelt die benötigten Metadaten auf der Basis eines konfigurierbaren Satzes an 
Regeln aus dem jeweiligen Daten Service. Dieser Satz wird dem Harvester entsprechend des zu 
harvestenden Daten- Service vom Harvester/Crawler-Manager “injiziert”.  
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Abbildung 41: UNIS-D Whitebox Datensatz(DS)-Harvester 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die folgende Tabelle beschreibt die enthaltenen Bausteine (sofern nicht oben bereits beschrie-
ben). 

Tabelle 63:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine des UNIS-D DS-Harvester 

Baustein Beschreibung 

DS-Harvest-Processor Führt das Harvesting durch, kennt die Web-Schnitt-
stelle, führt die Anfragen aus, die er vom Har-
vest/Crawler-Manager mitgeteilt bekommt, über-
lässt die Extraktion der Metadaten dem Metadata-
Extractor und übergibt die Metadaten an den Meta-
data Index. 

Metadata-Extractor Leitet aus den Daten des Data-Service die Metada-
ten entsprechend dem internen Metadatenmodell 
ab. Die Metadaten verweisen auf die eigentlichen 
Daten. 

Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigen Schnittstellen.  

Tabelle 64:  Beschreibung der Schnittstellen des UNIS-D DS-Harvester 

Schnittstelle Beschreibung 

Data-Service Externer Daten-Dienst („Spatial Data Service“) mit 
bekannter Web-Spatial-Data-Service-Schnittstelle 
und bekanntem Datenmodell.  
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DB-Harvester: Harvester von Datenbanken 

Ein Datenbank(DB)-Harvester dient der Ermittlung und Indizierung von (Geo-)Datenbanken 
(z.B. Features in einer (Geo)Datenbank - mit oder ohne Raumbezug, Stoffdatenbanken, For-
schungsdatenbanken) Der DB-Harvester leitet aus den strukturierten Daten der Datenbank au-
tomatisch Metainformationen ab. Er ermittelt die Metadaten auf der Basis von Konfigurationsin-
formationen (z.B. der DSN, SQL Statement,…) inklusive eines konfigurierbaren Satzes an Regeln 
aus der jeweiligen Datenbank. Dieser Satz wird dem Crawler entsprechend der zu harvestenden 
Datenbank vom Harvester/Crawler-Manager “injiziert”. 

Abbildung 42: UNIS-D Whitebox Datenbank(DB)-Harvester 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die folgende Tabelle zeigt die enthaltenen Bausteine (sofern nicht oben bereits beschrieben). 

Tabelle 65:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine des UNIS-D DB Harvester 

Baustein Beschreibung 

DB-Harvest-Processor Führt das Harvesting durch, kennt die Struktur der 
relationalen Datenbank, führt die SQL-Anfragen aus, 
die er vom Harvest/Crawler-Manager mitgeteilt be-
kommt, überlässt die Extraktion der Metadaten 
dem Metadata-Extractor (DB) und übergibt die Me-
tadaten an den Metadata Index. 

Metadata-Extractor (DB) Leitet aus den relationalen Daten der (Geo)Data-
base die Metadaten entsprechend dem internen 
Metadatenmodell ab. Die Metadaten verweisen auf 
die eigentlichen Daten. 

Wichtige Schnittstellen werden in der nächsten Tabelle beschrieben. 
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Tabelle 66:  Beschreibung der Schnittstellen des UNIS-D DB-Harvester 

Schnittstelle Beschreibung 

(Geo)Database Externe (Geo)Database mit SQL-Schnittstelle und 
bekanntem relationalen Datenmodell.  

4.3.1.5.2 Crawler 

„Crawler“ werden hier verstanden als Software Bausteine, welche ein Verzeichnis inklusive Un-
terverzeichnisse (bekannte Web- oder etwa UNC-Verzeichnisse) sukzessive durchsuchen und 

�y  entweder die Metadaten aus Dateien mit bekanntem Metadatenmodell in das interne Meta-

datenmodell konvertieren - oder - 

�y  die Metadaten aus Dateien mit bekanntem Datenmodell ableiten und in das interne Metada-

tenmodell konvertieren - oder - 

�y  rudimentäre Metadaten aus Dateien mit unstrukturierten Daten ableiten 

Anschließend werden die resultierenden Metadaten dem Index übergeben. Wichtig ist dabei, 
dass die Metadaten Informationen enthalten, um auf die (beschriebene) Daten-(Datei-) Res-
source wieder zugreifen zu können. 

Zu den Crawlern gehören: 

MD-Crawler: Crawler von Verzeichnissen mit Dateien, die Metadaten mit bekanntem Metadaten-
profil enthalten 

Ein Metadaten(MD)-Crawler dient der Ermittlung und Indizierung von Metadaten aus Dateien 
(in Web- oder etwa UNC-Verzeichnissen) mit bekannten Metadatenprofilen. 

Zu diesen Metadatenprofilen gehört etwa ISO19115, Dublin Core, das Esri Metadatenformat, etc.  

Abbildung 43: UNIS-D Whitebox Metadaten(MD)-Crawler 
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Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die folgende Tabelle zeigt die enthaltenen Bausteine (sofern nicht oben bereits beschrieben). 

Tabelle 67:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine des UNIS-D MD-Crawler 

Baustein Beschreibung 

MD-Crawler-Processor Führt das Crawlen durch, weiß wie ein Web-Ver-
zeichnis bzw. ein UNC-Verzeichnis (inklusive Unter-
verzeichnisse) sukzessive zu durchsuchen ist, dessen 
Zugriffsinformationen er vom Harvest/Crawler-Ma-
nager mitgeteilt bekommt.  
Der Crawler überlässt die Konvertierung der Meta-
daten dem Metadata-Converter und übergibt die 
Metadaten dann an den Metadata Index. 

Wichtige Schnittstellen werden im Folgenden beschrieben. 

Tabelle 68:  Beschreibung der Schnittstellen des UNIS-D MD-Crawler 

Schnittstelle Beschreibung 

Directory (Metadata-Files) Externes Web-Verzeichnis bzw. UNC-Verzeichnis (in-
klusive Unterverzeichnisse), das Dateien mit be-
kanntem Metadatenmodell enthält. Die Metadaten 
sollten auf die eigentlichen Daten verweisen. 

 

DS-Crawler: Crawler von Verzeichnissen mit Dateien, die Daten mit bekanntem Datenprofil enthal-
ten 

Ein DS-Crawler dient der Ermittlung und Indizierung von Metadaten aus Dateien (in Web- oder 
etwa UNC-Verzeichnissen) mit bekannten strukturierten Daten (z.B. bekannte Datenprodukte, 
etwa bekannte Rasterdateien (z.B. GeoTIFF), Geländemodelle (z.B. SRTM-3), Shape-Files, ESA 
SAFE Files, Excel-Files, Statistiken mit bekanntem Format). Hier sollten die Typen der Dateien 
recht leicht zu erkennen sein und sich automatisch Metadaten aus den bekannten Strukturen 
extrahieren lassen (inklusive eines Verweises auf die Quelle der Datei). 

Der Crawler ermittelt die benötigten Metadaten auf der Basis eines konfigurierbaren Satzes an 
Regeln aus den jeweiligen Daten Dateien. Dieser Satz wird dem Crawler in Abhängigkeit des 
Typs der Daten Dateien vom Harvester/Crawler-Manager “injiziert”.  
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Abbildung 44: UNIS-D Whitebox DS-Crawler 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Enthaltene Bausteine werden in folgender Tabelle beschrieben. 

Tabelle 69:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine des UNIS-D DS-Crawler 

Baustein Beschreibung 

DS-Crawler-Processor Führt das Crawlen durch, weiß wie ein Web-Ver-
zeichnis bzw. ein UNC-Verzeichnis (inklusive Unter-
verzeichnisse), welches er vom Harvest/Crawler-
Manager mitgeteilt bekommt, sukzessive zu durch-
suchen ist.  
Der Crawler überlässt die Ermittlung der Metadaten 
dem Metadata-Extractor (DS) und übergibt die Me-
tadaten an den Metadata Index. 

Metadata-Extractor (DS) Leitet aus den Daten der Dateien des Verzeichnisses 
die Metadaten entsprechend dem internen Metada-
tenmodell ab. Die Metadaten verweisen auf die ei-
gentlichen Daten. 

Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Schnittstellen. 

Tabelle 70:  Beschreibung der Schnittstellen des UNIS-D DS-Crawler 

Schnittstelle Beschreibung 

Directory (Data Files) Externes Web-Verzeichnis bzw. UNC-Verzeichnis (in-
klusive Unterverzeichnisse), das Dateien mit be-
kanntem Datenmodell enthält. Auf diese werden 
die extrahierten Metadaten verweisen.  
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UD-Crawler: Crawler von Verzeichnissen mit unstrukturierten Daten 

Ein UnstrukturierteDaten(UD)-Crawler dient der Ermittlung und Indizierung von unstrukturier-
ten Daten (in Web- oder etwa UNC-Verzeichnissen), etwa Dokumenten (Word oder .pdf wie Be-
richte, Studien, Informationen zu Öffentlichkeitsarbeit, unstrukturierte Statistiken usw., Präsen-
tationen, Bilder, (Geo)Daten-Produkte) sowie Portalen / Web-Anwendungen etwa zu Umweltda-
ten (z.B. Eignungscheck Windenergie). Der UD-Crawler leitet aus den unstrukturierten Daten au-
tomatisch Metainformationen ab, die hier allerdings eher rudimentär ausfallen, da die Inhalte 
nur sehr generisch behandelt werden können (das (Meta-) Datenmodell ist ja nicht oder nur ru-
dimentär bekannt). Somit sind die Suchmöglichkeiten auf der Basis von Metadaten nach un-
strukturierten Daten auch eingeschränkt. Zur Verbesserung einer zusätzlichen Volltextindizie-
rung der unstrukturierten Daten, sollte hier unbedingt auch der Semantischen Netzwerk Service 
(SNS) eingebunden werden.  

Abbildung 45: UNIS-D Whitebox UnstrukturierteDaten(UD)-Crawler 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die folgende Tabelle beschreibt die enthaltenen Bausteine (sofern nicht oben bereits beschrie-
ben). 

Tabelle 71:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine des UNIS-D UD-Crawler 

Baustein Beschreibung 

UD-Crawler-Processor Führt das Crawlen durch, weiß wie ein Web-Ver-
zeichnis bzw. ein UNC-Verzeichnis (inklusive Unter-
verzeichnisse), das er vom Harvest/Crawler-Mana-
ger mitgeteilt bekommt, sukzessive zu durchsuchen 
ist.  
Der Crawler überlässt die Konvertierung der Meta-
daten dem UD-BasicMetadata-Extractor und über-
gibt die Metadaten an den Metadata Index. 
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Baustein Beschreibung 

UD-BasicMetadata-Extractor Leitet aus den Dateien (mit unstrukturierten Daten) 
des Verzeichnisses die grundlegenden Metadaten 
ab (evtl. kann das interne Metadatenmodell nicht 
komplett abgedeckt werden).  

Wichtige Schnittstellen werden in folgender Tabelle beschrieben. 

Tabelle 72:  Beschreibung der Schnittstellen des UNIS-D UD-Crawler 

Schnittstelle Beschreibung 

Directory Externes Web-Verzeichnis bzw. UNC-Verzeichnis (in-
klusive Unterverzeichnisse), mit beliebigen Dateien 
(Word, .pdf, HTML, .ppt, .jpg, .tif, …). Auf diese wer-
den die extrahierten Metadaten verweisen.  

 

4.3.1.6 Ebene 2 Data Check-In des UNIS-D Portal (Whitebox) 

Der Ansatz von Data Check-In besteht darin, Metadaten (welche die Daten und deren Zugriffs-
möglichkeiten beschreiben) manuell für solche Objekte (Data-Source, z.B. bestimmte Anwen-
dungen oder Portale) zu erfassen, für die eine automatische Detektierung der zugehörigen Meta-
daten als zu aufwendig erscheint. Hierzu ist ein Editor für die Erfassung von Metadaten entspre-
chend dem internen Metadatenmodell bereitzustellen, der neben den Standardmetadaten auch 
die Zugriffsinformationen auf das Objekt erfassen lässt.  

Abbildung 46: UNIS-D Whitebox Data Check-In 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 

Die Tabelle zeigt die enthaltenen Bausteine (sofern nicht oben bereits beschrieben). 

Tabelle 73:  Beschreibung der enthaltenen Bausteine des UNIS-D Data Check-In 

Baustein Beschreibung 

Metadata-Editor Ermöglicht die manuelle Erfassung von Metadaten 
zu einer Daten-Source. 
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Baustein Beschreibung 

Der Metadaten-Editor übergibt die Metadaten ent-
sprechend dem internen Metadatenformat an den 
Metadata-Index. 

Wichtige Schnittstellen werden in folgender Tabelle dargestellt. 

Tabelle 74:  Beschreibung der Schnittstellen des UNIS-D Data Check-In 

Schnittstelle Beschreibung 

Data-Source Externe (Geo)Data-Source. Auf diese werden die er-
fassten Metadaten verweisen.  

 

4.3.2 Alternative Lösungsmöglichkeiten 

Die vorangegangenen Projektphasen stellen Ergebnisse hinsichtlich der Erhebung des Ist-
Stands, der Analyse der Zielgruppen und Nutzerbedarfe sowie des daraus abgeleiteten Soll-Vor-
schlages und dessen Evaluation und Betrachtung hinsichtlich verschiedener Rahmenbedingun-
gen dar. Neben diesem Soll-Vorschlag sind alternative Lösungsmöglichkeiten denkbar, die im 
Folgenden hinsichtlich der Rahmenbedingungen und der zur Verfügung stehenden Ressourcen 
bzw. Kapazitäten diskutiert werden. Dabei wurden diese alternativen Lösungsmöglichkeiten ba-
sierend auf den identifizierten Nutzerbedarfen, dem aktuellen Stand der Technik, aktueller 
Trends und Entwicklungen in der Forschung und der langjährigen Expertise von con terra in re-
levanten Schwerpunkten hergeleitet. Um die alternativen Lösungsmöglichkeiten untereinander 
und mit dem Soll-Vorschlag vergleichen zu können, werden folgende Aspekte tabellarisch darge-
stellt: Kurzbeschreibung, Voraussetzungen, Vorteile, Nachteile. Die erwarteten Ergebnisse bzw. 
Konsequenzen für den Anwender werden anhand der Suche nach „Editionen der Veröffentli-
chungen Alexander von Humboldts nach 1830“ beispielhaft dargestellt. Wireframes skizzieren 
die jeweiligen Lösungsmöglichkeiten zusätzlich. 

4.3.2.1 Alternative Lösungsmöglichkeit 1 – Volltextsuche 

Tabelle 75: Beschreibung der Aspekte der Volltextsuche 

Aspekte Beschreibung 

Kurzbeschreibung Im Gegensatz zum Soll-Vorschlag (vgl. 4.3.1.2 und 4.3.2.2) besteht dieser Ansatz 
darin, für die zu betrachtenden Dokumente lediglich eine Volltext-Indizierung 
durchzuführen. Dieses bedeutet, dass eine Indizierung auf der Basis aller Worte 
(ohne sog. Stoppwörter wie der, die, das, eine, an, in, …) die im Dokument vor-
kommen, durchgeführt wird („keyword-Klassifikation“), ohne deren Beziehung zu 
bestimmten Sachverhalten/Eigenschaften (z.B. eine fachliche Klassifikation, Ver-
triebs- oder Kontaktinformationen) zu beachten. Es wird lediglich ein sehr einfa-
ches Metadatenmodell intern verwaltet, womit auch keine weiteren Metadaten 
vor dem Indizierungsprozess abgeleitet werden müssen.  
Zur Verbesserung der Volltextindizierung kann hier bereits der Semantische Netz-
werk Service (SNS) eingebunden werden. 
Die Suche basiert auf der Eingabe von Begriffen. 
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Aspekte Beschreibung 

Voraussetzungen Eine Voraussetzung ist ein Volltextindizierer mit Adaptern, um Web- oder UNC-
Verzeichnisse, URLs, Datenbanken oder Metadatendienste (mit bekannter Schnitt-
stelle) abzusuchen und die so ermittelten Dokumente zu indizieren. Für die Indi-
zierung kann der Semantische Netzwerk Service (SNS) eingebunden werden. 

Vorteile Die Systemvoraussetzungen sind somit deutlich geringer als beim vorgeschlagenen 
Ansatz. Es gibt bereits Volltextindizierer mit den o.g. Adaptern. 
Für eine Volltextsuche ist das interne Metadatenmodell lediglich auf wenige Eigen-
schaften, neben den Keywords, etwa den Namen, dem Format und die Größe des 
Dokumentes limitiert. Ein spezielles mapping durch Harvester/Crawler auf ein spe-
zielles Metadatenmodell ist nicht notwendig. 

Nachteile Die Suche auf der Basis eines Volltextindexes ermöglicht lediglich eine keyword 
bezogene Suche. So würden sich z. B. (ohne Hinzunahme weiterer Heuristiken) bei 
der Suche nach den Veröffentlichungen Alexander von Humboldts auch Doku-
mente finden, die sich (a) mit der Chronologie von Humboldts im Jahr 1830 be-
schäftigen, die sich (b) generell mit der Person von Humboldts beschäftigen, die 
(c) Texte von Dissertationen zum Thema Alexander von Humboldt beinhalten usw. 
Es wird jedoch mit recht großer Wahrscheinlichkeit nicht nur das gefunden, was 
tatsächlich gesucht wird, sondern eine große Menge anderer Daten, die nicht un-
bedingt gesucht sind. 
Für Datendienste oder Verzeichnisse mit vielen einzelnen Datensätzen (z.B. Satelli-
tenbilder) ist eine Indizierung mit diesem Ansatz kaum sinnvoll, da nur eine ge-
ringe Trennschärfe zwischen den Datensätzen vorhanden ist, was bei einer textba-
sierten Suche dazu führt, dass sich große Mengen sehr ähnlicher Treffer in der Er-
gebnismenge befinden und eben nicht nur die gesuchten. 
Für bestimmte Daten-Dienste werden lediglich die Dienst-Metadaten indiziert, 
nicht aber die Daten selbst. 
Ein weiterer Nachteil ist, dass eine Abgabe in Form von standardisierten Metada-
ten (wie z.B. von den INSPIRE Regularien gefordert) kaum möglich ist. 

Beispiel Siehe Abbildung 47 
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Abbildung 47: Wireframe zur Visualisierung der Volltextsuche 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 
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4.3.2.2 Alternative Lösungsmöglichkeit 2 – Metadatenmodell-Suche (Soll-Vorschlag) 

Tabelle 76:  Beschreibung der Aspekte der Metadatenmodell-Suche 

Aspekte Beschreibung 

Kurzbeschreibung Diese alternative Lösungsmöglichkeit basiert auf dem Soll-Vorschlag. Der Ansatz 
beschreibt die in 4.3.1.2 und 4.3.1.5 verwendete Technologie und wird zum Ver-
gleich zu den alternativen Möglichkeiten hier noch einmal in Kurzform aufgeführt.  
Es handelt sich hierbei um einen hybriden Ansatz, der primär auf einer Indizierung 
basierend auf einem gemeinsamen Metadatenmodell beruht. Es werden also Be-
ziehungen zu den Eigenschaften des Metadatenmodells (z.B. fachliche Klassifika-
tion, räumliche und zeitliche Überdeckung, Publikationsdatum, verantwortliche 
Organisation etc.) indiziert, wodurch stärker zielgerichtete Suchen möglich wer-
den, zumindest nach den Dokumenten aus denen sich die entsprechenden Meta-
daten ableiten lassen. Neben dieser Indizierung wird zusätzlich eine Volltextindi-
zierung, wie bei der alternativen Lösungsmöglichkeit 1 unterstützt und somit Voll-
textsuchen über alle Dokumente. Zur Verbesserung der Volltextindizierung sollte 
hier unbedingt auch der o.g. Semantische Netzwerk Service (SNS) eingebunden 
werden. 

Voraussetzungen Voraussetzung sind sog. Harvester und Crawler, die in der Lage sind, die Doku-
mente aus Web- und UNC-Verzeichnissen, Datenbanken, URLs sowie Diensten 
(mit bekannter Schnittstelle) abzufragen, eine Volltextindizierung der ermittelten 
Dokumente abzuleiten (unter Einbeziehung der SNS API) und bei Vorliegen struk-
turierter Daten ein spezielles mapping auf das gemeinsame Metadatenmodell 
durchführen. 

Vorteile Die Metadaten können von einem Metadaten Service (z.B. OGC Catalogue-Service) 
bereitgestellt und über eine Abfragesprache (z.B. OGC Filter Encoding oder Open-
Search) durchsuchbar und für verschiedene Anwendungen nutzbar gemacht wer-
den.  
Ein solcher Service lässt sich dann auch zu Metadateninfrastrukturen (z.B. INSPIRE) 
hinzufügen, wodurch die (Meta)Daten im Internet größere Sichtbarkeit und Nutz-
barkeit erlangen.  
Um das o.g. Beispiel aufzugreifen, wäre eine detaillierte Suchanfrage (z.B. mittels 
Filter Encoding Ausdruck) nach „Editionen der Veröffentlichungen Alexander von 
Humboldts nach 1830“ möglich, sofern „Veröffentlichungen von Personen“, deren 
„Editionen“ und das zugehörige „Erscheinungsdatum“ als Objekte und Eigenschaf-
ten Teil des gemeinsamen Metadatenmodells wären.  

Nachteile Für die Überführung bestehender strukturierter (Meta-)Daten in das interne Me-
tadatenmodell ist tiefer gehendes Wissen über die strukturierten Daten (der Be-
deutung der Objekte und Eigenschaften) nötig. Es ist zudem ein (komplexes) 
„mapping“ zwischen den strukturierten Daten und dem internen Metadatenmo-
dell durchzuführen. 

Beispiel Siehe Abbildung 48 
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Abbildung 48: Wireframe zur Visualisierung der Metadatenmodell-Suche 

 
Quelle: eigene Darstellung, con terra GmbH 
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